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Beschlußempfehlung und Bericht 
des Rechtsausschusses (6. Ausschuß) 

a) zu dem Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und F.D.P. 
— Drucksache 12/6699 — 

Entwurf eines Gesetzes zur Bereinigung des Umwandlungsrechts (UmwBerG) 

b) zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung 
— Drucksache 12/7265 — 

Entwurf eines Gesetzes zur Bereinigung des Umwandlungsrechts (UmwBerG) 

A. Problem 

Im geltenden Recht sind die Möglichkeiten für Unternehmen, sich 
in erleichterter Form umzustrukturieren, nur unzulänglich, 
unübersichtlich und unvollständig geregelt. 

B. Lösung 

Die Möglichkeiten der Umstrukturierung von Unternehmen wer-
den in einem Gesetz zusammengefaßt, systematisiert und erwei-
tert. 

Die schon bestehenden gesetzlichen Möglichkeiten zur Umwand-
lung eines Unternehmens durch Übertragung seines Vermögens 
im Wege der Gesamtrechtsnachfolge oder durch Wechsel seiner 

Rechtsform werden mit dem Ziel der Rechtsbereinigung aus fünf 
verschiedenen Gesetzen (Umwandlungsgesetz 1969; Aktienge-

setz; Kapitalerhöhungsgesetz; Genossenschaftsgesetz; Versiche-
rungsaufsichtsgesetz) herausgelöst, für gleichgelagerte Sachver-
halte einander angeglichen und in einem Gesetz zusammengefaßt. 
Die vorhandenen Lücken des gegenwärtigen Rechts werden durch 
Schaffung zahlreicher neuer Möglichkeiten der Umwandlung von 

Unternehmen geschlossen. Gleichzeitig wird sichergestellt, daß 
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bei Umwandlungen die eigenverantwortliche Entscheidungsbe-
fugnis der Anteilsinhaber der Unternehmen gestärkt und die 
Interessen der betroffenen Arbeitnehmer gewahrt werden. 

Einstimmige Annahme des Gesetzentwurfs mit einigen Änderun-
gen mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen bei Stimmenthal-
tung der Fraktion der SPD. 

C. Alternativen 

Keine 

D. Kosten 

Auswirkungen auf das Verbraucherpreisniveau sind möglich, 

lassen sich derzeit aber noch nicht abschätzen. 
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Beschlußempfehlung 

Der Bundestag wolle beschließen, 

den Gesetzentwurf — Drucksachen 12/6699 und 12/7265 — in der 
aus der anliegenden Zusammenstellung ersichtlichen Fassung 
anzunehmen. 

Berlin, den 25. Mai 1994 

Der Rechtsausschuß 

Horst Eylmann 

Vorsitzender 

Joachim Gres Detlef Kleinert (Hannover) 

Dr. Wolfgang Freiherr von Stetten 

Berichterstatter 

Ludwig Stiegler 
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Zusammenstellung 
des Entwurfs eines Gesetzes zur Bereinigung des Umwandlungsrechts (UmwBerG) 
— Drucksachen 12/6699 und 12/7265 — 
mit den Beschlüssen des Rechtsausschusses (6. Ausschuß) 

Entwurf 

Entwurf eines Gesetzes zur Bereinigung 
des Umwandlungsrechts (UmwBerG) 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesra-
tes das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Umwandlungsgesetz (UmwG)*) 

Inhaltsübersicht 

Seite 

ERSTES BUCH 

Möglichkeiten von Umwandlungen 

§ 1 	  

ZWEITES BUCH 

Verschmelzung 

§§ 2 bis 122 	  

Artikel 1 dieses Gesetzes dient, soweit er Regelungen über 
Umwandlungen unter Beteiligung von Aktiengesellschaften 
enthält, der Umsetzung folgender Richtlinien der Europäi-
schen Gemeinschaft: 
1. Artikel 13 der Zweiten Richtlinie (77/91/EWG) des Rates 

vom 13. Dezember 1976 zur Koordinierung der Schutzbe-
stimmungen, die in den Mitgliedstaaten den Gesellschaften 
im Sinne des Artikels 58 Absatz 2 des Vertrages im Interesse 
der Gesellschafter sowie Dritter für die Gründung der 
Aktiengesellschaft sowie für die Erhaltung und Änderung 
ihres Kapitals vorgeschrieben sind, um diese Bestimmun-
gen gleichwertig zu gestalten (ABl. EG Nr. L 26 S. 1 vom 31. 
Januar 1977); 

2. Dritte Richtlinie (78/855/EWG) des Rates vom 9. Oktober 
1978 gemäß Artikel 54 Absatz 3 Buchstabe g) des Vertrages 
betreffend die Verschmelzung von Aktiengesellschaften 
(ABl. EG Nr. L 295 S. 36 vom 20. Oktober 1978); 

3. Sechste Richtlinie (82/891/EWG) des Rates vom 17. Dezem-
ber 1982 gemäß Artikel 54 Absatz 3 Buchstabe g) des 
Vertrages betreffend die Spaltung von Aktiengesellschaf-
ten (ABl. EG Nr. L 378 S. 47 vom 31. Dezember 1982). 

Beschlüsse des 6. Ausschusses 

Entwurf eines Gesetzes zur Bereinigung 
des Umwandlungsrechts (UmwBerG) 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesra-
tes das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Umwandlungsgesetz (UmwG)') 

Inhaltsübersicht 

Seite 

ERSTES BUCH 

unverändert 

ZWEITES BUCH 

unverändert 
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Entwurf 

Seite 

ERSTER TEIL 

Allgemeine Vorschriften 

§§ 2 bis 38 	  

ERSTER ABSCHNITT 

Möglichkeit der Verschmelzung 

§§ 2 und 3 	  

ZWEITER ABSCHNITT 

Verschmelzung durch Aufnahme 

§§ 4 bis 35 	  

DRITTER ABSCHNITT 

Verschmelzung durch Neugründung 

§§ 36 bis 38 	  

ZWEITER TEIL 

Besondere Vorschriften 

§§ 39 bis 122 	  

ERSTER ABSCHNITT 

Verschmelzung unter Beteiligung 
von Personenhandelsgesellschaften 

§§ 39 bis 45 	  

ZWEITER ABSCHNITT 

Verschmelzung unter Beteiligung von 
Gesellschaften mit beschränkter Haftung 

§§ 46 bis 59 	  

ERSTER UNTERABSCHNITT 

Verschmelzung durch Aufnahme 

§§ 46 bis 55 	  

ZWEITER UNTERABSCHNITT 

Verschmelzung durch Neugründung 

§§ 56 bis 59 	  

DRITTER ABSCHNITT 

Verschmelzung unter Beteiligung 
von Aktiengesellschaften 

§§ 60 bis 77 	  

ERSTER UNTERABSCHNITT 

Verschmelzung durch Aufnahme 

§§ 60 bis 72 	  

ZWEITER UNTERABSCHNITT 

Verschmelzung durch Neugründung 

§§ 73 bis 77 	  

Beschlüsse des 6. Ausschusses 

Seite 

ERSTER TEIL 

unverändert 

ZWEITER TEIL 

unverändert 

ERSTER ABSCHNITT 

unverändert 

ZWEITER ABSCHNITT 

unverändert 

ERSTER UNTERABSCHNITT 

unverändert 

ZWEITER UNTERABSCHNITT 

unverändert 

DRITTER ABSCHNITT 

unverändert 

ERSTER UNTERABSCHNITT 

unverändert 

ZWEITER UNTERABSCHNITT 

unverändert 
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Entwurf 

Seite 

VIERTER ABSCHNITT 

Verschmelzung unter Beteiligung 
von Kommanditgesellschaften auf Aktien 

§ 78 	  

FÜNFTER ABSCHNITT 

Verschmelzung unter Beteiligung 
eingetragener Genossenschaften 

§§ 79 bis 98 	  

ERSTER UNTERABSCHNITT 

Verschmelzung durch Aufnahme 

§§ 79 bis 95 	  

ZWEITER UNTERABSCHNITT 

Verschmelzung durch Neugründung 

§§ 96 bis 98 	  

SECHSTER ABSCHNITT 

Verschmelzung unter Beteiligung 
rechtsfähiger Vereine 

§§ 99 bis 104 	  

SIEBENTER ABSCHNITT 

Verschmelzung genossenschaftlicher 
Prüfungsverbände 

§§ 105 bis 108 	  

ACHTER ABSCHNITT 

Verschmelzung von Versicherungsvereinen 
auf Gegenseitigkeit 

§§ 109 bis 119 	  

ERSTER UNTERABSCHNITT 

Möglichkeit der Verschmelzung 

§ 109 	  

ZWEITER UNTERABSCHNITT 

Verschmelzung durch Aufnahme 

§§ 110 bis 113 	  

DRITTER UNTERABSCHNITT 

Verschmelzung durch Neugründung 

§§ 114 bis 117 	  

VIERTER UNTERABSCHNITT 

Verschmelzung kleinerer Vereine 

§§ 118 und 119 	  

Beschlüsse des 6. Ausschusses 

Seite 

VIERTER ABSCHNITT 

unverändert 

FÜNFTER ABSCHNITT 

unverändert 

ERSTER UNTERABSCHNITT 

unverändert 

ZWEITER UNTERABSCHNITT 

unverändert 

SECHSTER ABSCHNITT 

Verschmelzung unter Beteiligung 
rechtsfähiger Vereine 

§§ 99 bis 104 a 	  

SIEBENTER ABSCHNITT 

unverändert 

ACHTER ABSCHNITT 

unverändert 

ERSTER UNTERABSCHNITT 

unverändert 

ZWEITER UNTERABSCHNITT 

unverändert 

DRITTER UNTERABSCHNITT 

unverändert 
 

VIERTER UNTERABSCHNITT 

unverändert 



Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 	Drucksache 12/7850 

Entwurf 

Seite 

NEUNTER ABSCHNITT 

Verschmelzung von Kapitalgesellschaften mit 
dem Vermögen eines Alleingesellschafters 

§§ 120 bis 122 	  

DRITTES BUCH 

Spaltung 

§§ 123 bis 173 	  

ERSTER TEIL 

Allgemeine Vorschriften 

§§ 123 bis 137 	  

ERSTER ABSCHNITT 

Möglichkeit der Spaltung 

§§ 123 bis 125 	  

ZWEITER ABSCHNITT 

Spaltung zur Aufnahme 

§§ 126 bis 134 	  

DRITTER ABSCHNITT 

Spaltung zur Neugründung 

§§ 135 bis 137 	  

ZWEITER TEIL 

Besondere Vorschriften 

§§ 138 bis 173 	  

ERSTER ABSCHNITT 

Spaltung unter Beteiligung von Gesellschaften 
mit beschränkter Haftung 

§§ 138 bis 140 	  

ZWEITER ABSCHNITT 

Spaltung unter Beteiligung von Aktiengesellschaften 
und Kommanditgesellschaften auf Aktien 

§§ 141 bis 146 	  

DRITTER ABSCHNITT 

Spaltung unter Beteiligung 
eingetragener Genossenschaften 

§§ 147 und 148 	  

VIERTER ABSCHNITT 

Spaltung unter Beteiligung rechtsfähiger Vereine 

§ 149 	  

Beschlüsse des 6. Ausschusses 

Seite 

NEUNTER ABSCHNITT 

unverändert 

DRITTES BUCH 

unverändert 
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Entwurf 

Seite 

FÜNFTER ABSCHNITT 

Spaltung unter Beteiligung 
genossenschaftlicher Prüfungsverbände 

§ 150 	  

SECHSTER ABSCHNITT 

Spaltung unter Beteiligung 
von Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit 

§ 151 	  

SIEBENTER ABSCHNITT 

Ausgliederung aus dem Vermögen 
eines Einzelkaufmanns 

§§ 152 bis 160 	  

ERSTER UNTERABSCHNITT 

Möglichkeit der Ausgliederung 

§ 152 	  

ZWEITER UNTERABSCHNITT 

Ausgliederung zur Aufnahme 

§§ 153 bis 157 	  

DRITTER UNTERABSCHNITT 

Ausgliederung zur Neugründung 

§§ 158 bis 160 	  

ACHTER ABSCHNITT 

Ausgliederung aus dem Vermögen 
rechtsfähiger Stiftungen 

§§ 161 bis 167 	  

NEUNTER ABSCHNITT 

Ausgliederung aus dem Vermögen von 
Gebietskörperschaften oder Zusammenschlüssen 

von Gebietskörperschaften 

§§ 168 bis 173 	  

VIERTES BUCH 

Vermögensübertragung 

§§ 174 bis 189 	  

ERSTER TEIL 

Möglichkeit der Vermögensübertragung 

§§ 174 und 175 	  

ZWEITER TEIL 

Übertragung des Vermögens oder von 
Vermögensteilen einer Kapitalgesellschaft 

auf die öffentliche Hand 

§§ 176 und 177 	  

Beschlüsse des 6. Ausschusses 

Seite 

VIERTES BUCH 

unverändert 
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Entwurf 

Seite 

ERSTER ABSCHNITT 

Vollübertragung 

§ 176 	  

ZWEITER ABSCHNITT 

Teilübertragung 

§ 177 	  

DRITTER TEIL 

Vermögensübertragung 
unter Versicherungsunternehmen 

§§ 178 bis 189 	  

ERSTER ABSCHNITT 

Übertragung des Vermögens einer Aktiengesellschaft 
auf Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit oder 

öffentlich-rechtliche Versicherungsunternehmen 

§§ 178 und 179 	  

ERSTER UNTERABSCHNITT 

Vollübertragung 

§ 178 	  

ZWEITER UNTERABSCHNITT 

Teilübertragung 

§ 179 	  

ZWEITER ABSCHNITT 

Übertragung des Vermögens eines Versicherungs

-

vereins auf Gegenseitigkeit 
auf Aktiengesellschaften oder öffentlich-rechtliche 

Versicherungsunternehmen 

§§ 180 bis 184 	  

ERSTER UNTERABSCHNITT 

Vollübertragung 

§§ 180 bis 183 	  

ZWEITER UNTERABSCHNITT 

Teilübertragung 

§ 184 	  

DRITTER ABSCHNITT 

Übertragung des Vermögens 
eines kleineren Versicherungsvereins 

auf Gegenseitigkeit auf eine Aktiengesellschaft 
oder auf ein öffentlich-rechtliches 

Versicherungsunternehmen 

§§ 185 bis 187 	  

Beschlüsse des 6. Ausschusses 

Seite 
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Entwurf 

Seite 

VIERTER ABSCHNITT 

Übertragung des Vermögens eines 
öffentlich-rechtlichen Versicherungsunternehmens 

auf Aktiengesellschaften oder 
Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit 

§§ 188 und 189 	  

ERSTER UNTERABSCHNITT 

Vollübertragung 

§ 188 	  

ZWEITER UNTERABSCHNITT 

Teilübertragung 

§ 189 	  

FÜNFTES BUCH 

Formwechsel 

§§ 190 bis 304 	  

ERSTER TEIL 

Allgemeine Vorschriften 

§§ 190 bis 213 	  

ZWEITER TEIL 

Besondere Vorschriften 

§§ 214 bis 304 	  

ERSTER ABSCHNITT 

Formwechsel von Personenhandelsgesellschaften 

§§ 214 bis 225 	  

ZWEITER ABSCHNITT 

Formwechsel von Kapitalgesellschaften 

§§ 226 bis 257 	  

ERSTER UNTERABSCHNITT 

Allgemeine Vorschriften 

§§ 226 und 227 	  

ZWEITER UNTERABSCHNITT 

Formwechsel in eine Personengesellschaft 

§§ 228 bis 237 	  

DRITTER UNTERABSCHNITT 

Formwechsel in eine Kapitalgesellschaft 
anderer Rechtsform 

§§ 238 bis 250 	  

Beschlüsse des 6. Ausschusses 

Seite 

FÜNFTES BUCH 

unverändert 



Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 	Drucksache 12/7850 

Entwurf 

Seite 

VIERTER UNTERABSCHNITT 

Formwechsel in eine eingetragene Genossenschaft 

§§ 251 bis 257 	  

DRITTER ABSCHNITT 

Formwechsel eingetragener Genossenschaften 

§§ 258 bis 271 	  

VIERTER ABSCHNITT 

Formwechsel rechtsfähiger Vereine 

§§ 272 bis 290 	  

ERSTER UNTERABSCHNITT 

Allgemeine Vorschriften 

§ 272 	  

ZWEITER UNTERABSCHNITT 

Formwechsel in eine Kapitalgesellschaft 

§§ 273 bis 282 	  

DRITTER UNTERABSCHNITT 

Formwechsel in eine 
eingetragene Genossenschaft 

§§ 283 bis 290 	  

FÜNFTER ABSCHNITT 

Formwechsel von Versicherungsvereinen 
auf Gegenseitigkeit 

§§ 291 bis 300 	  

SECHSTER ABSCHNITT 

Formwechsel von Körperschaften und Anstalten 
des öffentlichen Rechts 

§§ 301 bis 304 	  

SECHSTES BUCH 

Spruchverfahren 

§§ 305 bis 312 	  

SIEBENTES BUCH 

Strafvorschriften und Zwangsgelder 

§§313 bis 316 	  

ACHTES BUCH 

Übergangs- und Schlußvorschriften 

§§ 317 bis 324 	  

Beschlüsse des 6. Ausschusses 

Seite 

SECHSTES BUCH 

unverändert 

SIEBENTES BUCH 

unverändert 

ACHTES BUCH 

unverändert 
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Entwurf 

ERSTES BUCH 

Möglichkeiten von Umwandlungen 

§ 1 

Arten der Umwandlung; 
gesetzliche Beschränkungen 

(1) Rechtsträger mit Sitz im Inland können umge-
wandelt werden 

1. durch Verschmelzung; 

2. durch Spaltung (Aufspaltung, Abspaltung, Aus-
gliederung); 

3. durch Vermögensübertragung; 

4. durch Formwechsel. 

(2) Eine Umwandlung im Sinne des Absatzes 1 ist 
außer in den in diesem Gesetz geregelten Fällen nur 
möglich, wenn sie durch ein anderes Bundesgesetz 
oder ein Landesgesetz ausdrücklich vorgesehen ist. 

(3) Von den Vorschriften dieses Gesetzes kann nur 
abgewichen werden, wenn dies ausdrücklich zugelas-
sen ist. Ergänzende Bestimmungen in Verträgen, 
Satzungen, Statuten oder Willenserklärungen sind 
zulässig, es sei denn, daß dieses Gesetz eine abschlie-
ßende Regelung enthält. 

ZWEITES BUCH 

Verschmelzung 

ERSTER TEIL 

Allgemeine Vorschriften 

ERSTER ABSCHNITT 

Möglichkeit der Verschmelzung 

§2 

Arten der Verschmelzung 

Rechtsträger können unter Auflösung ohne Ab-
wicklung verschmolzen werden 

1. im Wege der Aufnahme durch Übertragung des 
Vermögens eines Rechtsträgers oder mehrerer 
Rechtsträger (übertragende Rechtsträger) als Gan-
zes auf einen anderen bestehenden Rechtsträger 
(übernehmender Rechtsträger) oder 

2. im Wege der Neugründung durch Übertragung der 
Vermögen zweier oder mehrerer Rechtsträger 
(übertragende Rechtsträger) jeweils als Ganzes auf 
einen neuen, von ihnen dadurch gegründeten 
Rechtsträger 

Beschlüsse des 6. Ausschusses 

ERSTES BUCH 

Möglichkeiten von Umwandlungen 

§1 
unverändert 

ZWEITES BUCH 

Verschmelzung 

ERSTER TEIL 

Allgemeine Vorschriften 

ERSTER ABSCHNITT 

Möglichkeit der Verschmelzung 

§2 

unverändert 
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Entwurf 

gegen Gewährung von Anteilen oder Mitgliedschaf-
ten des übernehmenden oder neuen Rechtsträgers an 
die Anteilsinhaber (Gesellschafter, Aktionäre, Genos-
sen oder Mitglieder) der übertragenden Rechtsträ-
ger. 

§3 

Verschmelzungsfähige Rechtsträger 

(1) An Verschmelzungen können als übertragende, 
übernehmende oder neue Rechtsträger beteiligt 
sein: 

1. Personenhandelsgesellschaften (offene Handels-
gesellschaften, Kommanditgesellschaften); 

2. Kapitalgesellschaften (Gesellschaften mit be-
schränkter Haftung, Aktiengesellschaften, Kom-
manditgesellschaften auf Aktien); 

3. eingetragene Genossenschaften; 

4. eingetragene Vereine (§ 21 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs); 

5. genossenschaftliche Prüfungsverbände; 

6. Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit. 

(2) An einer Verschmelzung können ferner beteiligt 
sein: 

1. wirtschaftliche Vereine (§ 22 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs), soweit sie übertragender Rechtsträ-
ger sind; 

2. natürliche Personen, die als Alleingesellschafter 
einer Kapitalgesellschaft deren Vermögen über-
nehmen. 

(3) An der Verschmelzung können als übertragende 
Rechtsträger auch aufgelöste Rechtsträger beteiligt 
sein, wenn die Fortsetzung dieser Rechtsträger 
beschlossen werden könnte. 

(4) Die Verschmelzung kann sowohl unter gleich-
zeitiger Beteiligung von Rechtsträgern derselben 
Rechtsform als auch von Rechtsträgern unterschiedli-
cher Rechtsform erfolgen, soweit nicht etwas anderes 
bestimmt ist. 

ZWEITER ABSCHNITT 

Verschmelzung durch Aufnahme 

§4 

Verschmelzungsvertrag 

(1) Die Vertretungsorgane der an der Verschmel-
zung beteiligten Rechtsträger schließen einen Ver-
schmelzungsvertrag. § 310 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs gilt für ihn nicht. 

(2) Soll der Vertrag nach einem der nach § 13 
erforderlichen Beschlüsse geschlossen werden, so ist 
vor diesem Beschluß ein schriftlicher Entwurf des 
Vertrags aufzustellen. 

Beschlüsse des 6. Ausschusses 

§3 

unverändert 

ZWEITER ABSCHNITT 

Verschmelzung durch Aufnahme 

§4 

unverändert 
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Entwurf 

§5 

Inhalt des Verschmelzungsvertrags 

(1) Der Vertrag oder sein Entwurf muß mindestens 
folgende Angaben enthalten: 

1. den Namen oder die Firma und den Sitz der an der 
Verschmelzung beteiligten Rechtsträger; 

2. die Vereinbarung über die Übertragung des Ver-
mögens jedes übertragenden Rechtsträgers als 
Ganzes gegen Gewährung von Anteilen oder Mit-
gliedschaften an dem übernehmenden Rechtsträ-
ger; 

3. das Umtauschverhältnis der Anteile und gegebe-
nenfalls die Höhe der baren Zuzahlung oder Anga-
ben über die Mitgliedschaft bei dem übernehmen-
den Rechtsträger; 

4. die Einzelheiten für die Übertragung der Anteile 
des übernehmenden Rechtsträgers oder über den 
Erwerb der Mitgliedschaft bei dem übernehmen-
den Rechtsträger; 

5. den Zeitpunkt, von dem an diese Anteile oder die 
Mitgliedschaften einen Anspruch auf einen Anteil 
am Bilanzgewinn gewähren, sowie alle Besonder-
heiten in bezug auf diesen Anspruch; 

6. den Zeitpunkt, von dem an die Handlungen der 
übertragenden Rechtsträger als für Rechnung des 
übernehmenden Rechtsträgers vorgenommen gel-
ten (Verschmelzungsstichtag); 

7. die Rechte, die der übernehmende Rechtsträger 
einzelnen Anteilsinhabern sowie den Inhabern 
besonderer Rechte wie Anteile ohne Stimmrecht, 
Vorzugsaktien, Mehrstimmrechtsaktien, Schuld-
verschreibungen und Genußrechte gewährt, oder 
die für diese Personen vorgesehenen Maßnah-
men; 

8. jeden besonderen Vorteil, der einem Mitglied eines 
Vertretungsorgans oder eines Aufsichtsorgans der 
an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger, 
einem geschäftsführenden Gesellschafter, einem 
Abschlußprüfer oder einem Verschmelzungsprüfer 
gewährt wird; 

9. die Folgen der Verschmelzung für die Arbeitneh-
mer und ihre Vertretungen sowie die insoweit 
vorgesehenen Maßnahmen. 

(2) Befinden sich alle Anteile eines übertragenden 
Rechtsträgers in der Hand des übernehmenden 
Rechtsträgers, so entfallen die Angaben über den 
Umtausch der Anteile (Absatz 1 Nr. 2 bis 5), soweit sie 
die Aufnahme dieses Rechtsträgers be treffen. 

(3) Der Vertrag oder sein Entwurf ist spätestens 
einen Monat vor dem Tage der Versammlung der 
Anteilsinhaber jedes beteiligten Rechtsträgers, die 
gemäß § 13 Abs. 1 über die Zustimmung zum Ver-
schmelzungsvertrag beschließen soll, dem zuständi-
gen Be triebsrat dieses Rechtsträgers zuzuleiten. 

Beschlüsse des 6. Ausschusses 

§5 

unverändert 
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Entwurf 

§6 

Form des Verschmelzungsvertrags 

Der Verschmelzungsvertrag muß notariell beur-
kundet werden. 

§7 

Kündigung des Verschmelzungsvertrags 

Ist der Verschmelzungsvertrag unter einer Bedin-
gung geschlossen worden und ist diese binnen fünf 
Jahren nach Abschluß des Vertrags nicht eingetreten, 
so kann jeder Teil den Vertrag nach fünf Jahren mit 
halbjähriger Frist kündigen; im Verschmelzungsver-
trag kann eine kürzere Zeit als fünf Jahre vereinbart 
werden. Die Kündigung kann stets nur für den Schluß 
des Geschäftsjahres des Rechtsträgers, demgegen-
über sie erklärt wird, ausgesprochen werden. 

§ 8 

Verschmelzungsbericht 

(1) Die Vertretungsorgane jedes der an der Ver-
schmelzung beteiligten Rechtsträger haben einen 
ausführlichen schriftlichen Bericht zu erstatten, in 
dem die Verschmelzung, der Verschmelzungsvertrag 
oder sein Entwurf im einzelnen und insbesondere das 
Umtauschverhältnis der Anteile oder die Angaben 
über die Mitgliedschaft bei dem übernehmenden 
Rechtsträger sowie die Höhe einer anzubietenden 
Barabfindung rechtlich und wirtschaftlich erläutert 
und begründet werden (Verschmelzungsbericht); der 
Bericht kann von den Vertretungsorganen auch 
gemeinsam erstattet werden. Auf besondere Schwie-
rigkeiten bei der Bewertung der Rechtsträger sowie 
auf die Folgen für die Beteiligung der Anteilsinhaber 
ist hinzuweisen. Ist ein an der Verschmelzung betei-
ligter Rechtsträger ein verbundenes Unternehmen im 
Sinne des § 15 des Aktiengesetzes, so sind in dem 
Bericht auch Angaben über alle für die Verschmel-
zung wesentlichen Angelegenheiten der anderen ver-
bundenen Unternehmen zu machen. Auskunftspflich-
ten der Vertretungsorgane erstrecken sich auch auf 
diese Angelegenheiten. 

(2) In den Bericht brauchen Tatsachen nicht aufge-
nommen zu werden, deren Bekanntwerden geeignet 
ist, einem der beteiligten Rechtsträger oder einem 
verbundenen Unternehmen einen nicht unerhebli-
chen Nachteil zuzufügen. In diesem Falle sind in dem 
Bericht die Gründe, aus denen die Tatsachen nicht 
aufgenommen worden sind, darzulegen. 

(3) Der Bericht ist nicht erforderlich, wenn alle 
Anteilsinhaber aller beteiligten Rechtsträger auf seine 
Erstattung verzichten. Die Verzichtserklärungen sind 
notariell zu beurkunden. 

Beschlüsse des 6. Ausschusses 

§6 

unverändert 

§ 7 

 unverändert 

§8 

Verschmelzungsbericht 

(1) unverändert 

(2) unverändert 

(3) Der Bericht ist nicht erforderlich, wenn alle 
Anteilsinhaber aller beteiligten Rechtsträger auf seine 
Erstattung verzichten oder sich alle Anteile des über-
tragenden Rechtsträgers in der Hand des überneh-
menden Rechtsträgers befinden. Die Verzichtserklä-
rungen sind notariell zu beurkunden. 
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§ 9 

Prüfung der Verschmelzung 

(1) Soweit in diesem Gesetz vorgeschrieben, ist der 
Verschmelzungsvertrag oder sein Entwurf durch 
einen oder mehrere sachverständige Prüfer (Ver-
schmelzungsprüfer) zu prüfen. 

(2) Befinden sich alle Anteile eines übertragenden 
Rechtsträgers in der Hand des übernehmenden 
Rechtsträgers, so ist eine Verschmelzungsprüfung 
nach Absatz 1 nicht erforderlich, soweit sie die Auf-
nahme dieses Rechtsträgers betrifft. 

(3) § 8 Abs. 3 ist entsprechend anzuwenden. 

§ 10 

Bestellung der Verschmelzungsprüfer 

(1) Die Verschmelzungsprüfer werden von dem 
Vertretungsorgan oder auf dessen Antrag vom 
Gericht bestellt. Sie können für mehrere oder alle 
beteiligten Rechtsträger gemeinsam bestellt werden. 
Für den Ersatz von Auslagen und für die Vergütung 
der vom Gericht bestellten Prüfer gilt § 318 Abs. 5 des 
Handelsgesetzbuchs. 

(2) Zuständig ist jedes Landgericht, in dessen Bezirk 
ein übertragender Rechtsträger seinen Sitz hat. Ist bei 
dem Landgericht eine Kammer für Handelssachen 
gebildet, so entscheidet diese an Stelle der Zivilkam-
mer. 

(3) Die Landesregierung kann die Entscheidung 
durch Rechtsverordnung für die Bezirke mehrerer 
Landgerichte einem der Landgerichte übertragen, 
wenn dies der Sicherung einer einheitlichen Recht-
sprechung dient. Die Landesregierung kann die 
Ermächtigung auf die Landesjustizverwaltung über-
tragen. 

§ 11 

Stellung und Verantwortlichkeit 
der Verschmelzungsprüfer 

(1) Für die Auswahl und das Auskunftsrecht der 
Verschmelzungsprüfer gelten § 319 Abs. 1 bis 3, § 320 
Abs. 1 Satz 2 und Absatz 2 Satz 1 und 2 des Handels-
gesetzbuchs entsprechend. Das Auskunftsrecht be-
steht gegenüber allen an der Verschmelzung beteilig-
ten Rechtsträgern und gegenüber einem Konzernun-
ternehmen sowie einem abhängigen und einem herr-
schenden Unternehmen. 

(2) Für die Verantwortlichkeit der Verschmelzungs-
prüfer, ihrer Gehilfen und der bei der Prüfung mitwir-
kenden gesetzlichen Vertreter einer Prüfungsgesell-
schaft gilt § 323 des Handelsgesetzbuchs entspre-
chend. Die Verantwortlichkeit besteht gegenüber den 
an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträgern und 
deren Anteilsinhabern. 

Beschlüsse des 6. Ausschusses 

§9 

unverändert 

§ 10 

Bestellung der Verschmelzungsprüfer 

(1) unverändert 

(2) Zuständig ist jedes Landgericht, in dessen Bezirk 
ein übertragender Rechtsträger seinen Sitz hat. Ist bei 
dem Landgericht eine Kammer für Handelssachen 
gebildet, so entscheidet deren Vorsitzender an Stelle 
der Zivilkammer. 

(3) § 306 Abs. 3, § 307 Abs. 1 sowie § 309 gelten 
entsprechend. 

§ 11 

Stellung und Verantwortlichkeit 
der Verschmelzungsprüfer 

(1) Für die Auswahl und das Auskunftsrecht der 
Verschmelzungsprüfer gelten § 319 Abs. 1 bis 3, § 320 
Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 Satz 1 und 2 des Handels-
gesetzbuchs entsprechend. Soweit Rechtsträger be-
troffen sind, für die keine Pflicht zur Prüfung des 
Jahresabschlusses besteht, gilt Satz 1 entsprechend. 
Dabei findet § 267 Abs. 1 bis 3 des Handelsgesetz-
buchs für die Umschreibung der Größenklassen ent-
sprechende Anwendung. Das Auskunftsrecht besteht 
gegenüber allen an der Verschmelzung beteiligten 
Rechtsträgern und gegenüber einem Konzernunter-
nehmen sowie einem abhängigen und einem herr-
schenden Unternehmen. 

(2) unverändert 
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§ 12 

Prüfungsbericht 

(1) Die Verschmelzungsprüfer haben über das 
Ergebnis der Prüfung schriftlich zu berichten. Der 
Prüfungsbericht kann auch gemeinsam erstattet wer-
den. 

(2) Der Prüfungsbericht ist mit einer Erklärung 
darüber abzuschließen, ob das vorgeschlagene Um-
tauschverhältnis der Anteile, gegebenenfalls die 
Höhe der baren Zuzahlung oder die Mitgliedschaft bei 
dem übernehmenden Rechtsträger als Gegenwert 
angemessen ist. Dabei ist anzugeben, 

1. nach welchen Methoden das vorgeschlagene 
Umtauschverhältnis ermittelt worden ist; 

2. aus welchen Gründen die Anwendung dieser 
Methoden angemessen ist; 

3. welches Umtauschverhältnis oder welcher Gegen-
wert sich bei der Anwendung verschiedener 
Methoden, sofern mehrere angewandt worden 
sind, jeweils ergeben würde; zugleich ist darzule-
gen, welches Gewicht den verschiedenen Metho-
den bei der Bestimmung des vorgeschlagenen 
Umtauschverhältnisses oder des Gegenwerts und 
der ihnen zugrundeliegenden Werte beigemessen 
worden ist und welche besonderen Schwierigkei-
ten bei der Bewertung der Rechtsträger aufge-
treten sind. 

(3) § 8 Abs. 2 und 3 ist entsprechend anzuwen-
den. 

§ 13 

Beschlüsse über den Verschmelzungsvertrag 

(1) Der Verschmelzungsvertrag wird nur wirksam, 
wenn die Anteilsinhaber der beteiligten Rechtsträger 
ihm durch Beschluß (Verschmelzungsbeschluß) zu-
stimmen. Der Beschluß kann nur in einer Versamm-
lung der Anteilsinhaber gefaßt werden. 

(2) Ist die Abtretung der Anteile eines übertragen-
den Rechtsträgers von der Genehmigung bestimmter 
einzelner Anteilsinhaber abhängig, so bedarf der 
Verschmelzungsbeschluß dieses Rechtsträgers zu sei-
ner Wirksamkeit ihrer Zustimmung. 

(3) Der Verschmelzungsbeschluß und die nach 
diesem Gesetz erforderlichen Zustimmungserklärun-
gen einzelner Anteilsinhaber einschließlich der erfor-
derlichen Zustimmungserklärungen nicht erschiene-
ner Anteilsinhaber müssen notariell beurkundet wer-
den. Der Vertrag oder sein Entwurf ist dem Beschluß 
als Anlage beizufügen. Auf Verlangen hat der Rechts-
träger jedem Anteilsinhaber auf dessen Kosten unver-
züglich eine Abschrift des Vertrages oder seines 
Entwurfs und der Niederschrift des Beschlusses zu er-
teilen. 

Beschlüsse des 6. Ausschusses 
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§ 13 
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§ 14 

Befristung und Ausschluß von Klagen 
gegen den Verschmelzungsbeschluß 

(1) Eine Klage gegen die Wirksamkeit eines Ver-
schmelzungsbeschlusses muß binnen eines Monats 
nach der Beschlußfassung erhoben werden. 

(2) Eine Klage gegen die Wirksamkeit des Versch-
melzungsbeschlusses eines übertragenden Rechtsträ-
gers kann nicht darauf gestützt werden, daß das 
Umtauschverhältnis der Anteile zu niedrig bemessen 
ist oder daß die Mitgliedschaft bei dem übernehmen-
den Rechtsträger kein ausreichender Gegenwert für 
die Anteile oder die Mitgliedschaft bei dem übertra-
genden Rechtsträger ist. 

§ 15 

Verbesserung des Umtauschverhältnisses 

(1) Ist das Umtauschverhältnis der Anteile zu niedrig 
bemessen oder ist die Mitgliedschaft bei dem über-
nehmenden Rechtsträger kein ausreichender Gegen-
wert für den Anteil oder die Mitgliedschaft bei einem 
übertragenden Rechtsträger, so kann jeder Anteilsin-
haber dieses übertragenden Rechtsträgers, dessen 
Recht, gegen die Wirksamkeit des Verschmelzungs-
beschlusses Klage zu erheben, nach § 14 Abs. 2 
ausgeschlossen ist, von dem übernehmenden Rechts-
träger einen Ausgleich durch bare Zuzahlung verlan-
gen; die Zuzahlungen können den zehnten Teil des 
Gesamtnennbetrags der gewährten Anteile überstei-
gen. 

(2) Die bare Zuzahlung ist nach Ablauf des Tages, 
an dem die Eintragung der Verschmelzung in das 
Register des Sitzes des übernehmenden Rechtsträgers 
nach § 19 Abs. 3 als bekanntgemacht gilt, mit jährlich 
zwei vom Hundert über dem jeweiligen Diskontsatz 
der Deutschen Bundesbank zu verzinsen. Die Gel-
tendmachung eines weiteren Schadens ist nicht aus-
geschlossen. 

§ 16 

Anmeldung der Verschmelzung 

(1) Die Vertretungsorgane jedes der an der Ver-
schmelzung beteiligten Rechtsträger haben die Ver-
schmelzung zur Eintragung in das Register (Handels-
register, Genossenschaftsregister oder Vereinsregi-
ster) des Sitzes ihres Rechtsträgers anzumelden. Das 
Vertretungsorgan des übernehmenden Rechtsträgers 
ist berechtigt, die Verschmelzung auch zur Eintra-
gung in das Register des Sitzes jedes der übertragen-
den Rechtsträger anzumelden. 

(2) Bei der Anmeldung haben die Vertretungsor-
gane zu erklären, daß eine Klage gegen die Wirksam-
keit eines Verschmelzungsbeschlusses nicht oder 
nicht fristgemäß erhoben oder eine solche Klage 
rechtskräftig abgewiesen oder zurückgenommen 
worden ist; hierüber haben die Vertretungsorgane 
dem Registergericht auch nach der Anmeldung Mit-
teilung zu machen. Liegt die Erklärung nicht vor, so 
darf die Verschmelzung nicht eingetragen werden, es 

Beschlüsse des 6. Ausschusses 
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unverändert 
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§ 16 

unverändert 
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sei denn, daß die klageberechtigten Anteilsinhaber 
durch notariell beurkundete Verzichtserklärung auf 
die Klage gegen die Wirksamkeit des Verschmel-
zungsbeschlusses verzichten. 

(3) Der Erklärung nach Absatz 2 Satz 1 steht es 
gleich, wenn nach Erhebung einer Klage gegen die 
Wirksamkeit eines Verschmelzungsbeschlusses das 
für diese Klage zuständige Prozeßgericht auf Antrag 
des Rechtsträgers, gegen dessen Verschmelzungs-
beschluß sich die Klage richtet, durch rechtskräftigen 
Beschluß festgestellt hat, daß die Erhebung der Klage 
der Eintragung nicht entgegensteht. Der Beschluß 
nach Satz 1 darf nur ergehen, wenn die Klage gegen 
die Wirksamkeit des Verschmelzungsbeschlusses 
unzulässig oder offensichtlich unbegründet ist oder 
wenn das alsbaldige Wirksamwerden der Verschmel-
zung nach freier Überzeugung des Gerichts unter 
Berücksichtigung der Schwere der mit der Klage 
geltend gemachten Rechtsverletzungen zur Abwen-
dung der vom Antragsteller dargelegten wesentlichen 
Nachteile für die an der Verschmelzung beteiligten 
Rechtsträger und ihre Anteilsinhaber vorrangig 
erscheint. Der Beschluß kann in dringenden Fällen 
ohne mündliche Verhandlung ergehen. Die vorge-
brachten Tatsachen, aufgrund derer der Beschluß 
nach Satz 2 ergehen kann, sind glaubhaft zu machen. 
Gegen den Beschluß findet die sofortige Beschwerde 
statt. Erweist sich die Klage als begründet, so ist der 
Rechtsträger, der den Beschluß erwirkt hat, verpflich-
tet, dem Antragsgegner den Schaden zu ersetzen, der 
ihm aus einer auf dem Beschluß beruhenden Eintra-
gung der Verschmelzung entstanden ist; als Ersatz des 
Schadens kann nicht die Beseitigung der Wirkungen 
der Eintragung der Verschmelzung im Register des 
Sitzes des übernehmenden Rechtsträgers verlangt 
werden. 

§ 17 

Anlagen der Anmeldung 

(1) Der Anmeldung sind in Ausfertigung oder 
öffentlich beglaubigter Abschrift oder, soweit sie nicht 
notariell zu beurkunden sind, in Urschrift oder 
Abschrift der Verschmelzungsvertrag, die Nieder-
schriften der Verschmelzungsbeschlüsse, die nach 
diesem Gesetz erforderlichen Zustimmungserklärun-
gen einzelner Anteilsinhaber einschließlich der 
Zustimmungserklärungen nicht erschienener Anteils-
inhaber, der Verschmelzungsbericht, der Prüfungsbe-
richt oder die Verzichtserklärungen nach § 8 Abs. 3, 
§ 9 Abs. 3 oder § 12 Abs. 3, ein Nachweis über die 
rechtzeitige Zuleitung des Verschmelzungsvertrages 
oder seines Entwurfs an den zuständigen Betriebsrat 
sowie, wenn die Verschmelzung der staatlichen 
Genehmigung bedarf, die Genehmigungsurkunde 
beizufügen. 

(2) Der Anmeldung zum Register des Sitzes jedes 
der übertragenden Rechtsträger ist ferner eine Bilanz 
dieses Rechtsträgers beizufügen (Schlußbilanz). Für 
diese Bilanz gelten die Vorschriften über die Jahres-
bilanz und deren Prüfung entsprechend. Sie braucht 
nicht bekanntgemacht zu werden. Das Registerge- 
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richt darf die Verschmelzung nur eintragen, wenn die 
Bilanz auf einen höchstens acht Monate vor der 
Anmeldung liegenden Stichtag aufgestellt worden 
ist. 

§ 18 

Firma des übernehmenden Rechtsträgers 

(1) Der übernehmende Rechtsträger darf die Firma 
eines der übertragenden Rechtsträger, dessen Han-
delsgeschäft er durch die Verschmelzung erwirbt, mit 
oder ohne Beifügung eines das Nachfolgeverhältnis 
andeutenden Zusatzes fortführen. Eine Personenhan-
delsgesellschaft darf eine solche Firma nur fortführen, 
wenn diese den Namen einer natürlichen Person 
enthält. Eine eingetragene Genossenschaft darf eine 
solche Firma nicht fortführen, soweit diese den Namen 
von Genossen oder anderen Personen enthält. 

(2) Das Registergericht kann auf Antrag genehmi-
gen, daß eine Personenhandelsgesellschaft, die durch 
die Verschmelzung das Handelsgeschäft eines über-
tragenden Rechtsträgers erwirbt, bei der Bildung ihrer 
neuen Firma den in der Firma dieses Rechtsträgers 
enthaltenen Namen einer natürlichen Person verwen-
det und insoweit von § 19 des Handelsgesetzbuchs 
abweicht. 

(3) Ist an einem der übertragenden Rechtsträger 
eine natürliche Person beteiligt, die an dem überneh-
menden Rechtsträger nicht beteiligt wird, so darf der 
übernehmende Rechtsträger den Namen dieses 
Anteilsinhabers nur dann in der nach Absatz 1 fortge-
führten oder in der nach Absatz 2 gebildeten Firma 
verwenden, wenn der be troffene Anteilsinhaber oder 
dessen Erben ausdrücklich in die Verwendung einwil-
ligen. 

§ 19 

Eintragung und Bekanntmachung 
der Verschmelzung 

(1) Die Verschmelzung darf in das Register des 
Sitzes des übernehmenden Rechtsträgers erst einge-
tragen werden, nachdem sie im Register des Sitzes 
jedes der übertragenden Rechtsträger eingetragen 
worden ist. Die Eintragung im Register des Sitzes 
jedes der übertragenden Rechtsträger ist mit dem 
Vermerk zu versehen, daß die Verschmelzung erst mit 
der Eintragung im Register des Sitzes des überneh-
menden Rechtsträgers wirksam wird. 

(2) Das Gericht des Sitzes des übernehmenden 
Rechtsträgers hat von Amts wegen dem Gericht des 
Sitzes jedes der übertragenden Rechtsträger den Tag 
der Eintragung der Verschmelzung mitzuteilen. Nach 
Eingang der Mitteilung hat das Gericht des Sitzes 
jedes der übertragenden Rechtsträger von Amts 
wegen den Tag der Eintragung der Verschmelzung im 
Register des Sitzes des übernehmenden Rechtsträgers 
im Register des Sitzes des übertragenden Rechtsträ-
gers zu vermerken und die bei ihm aufbewahrten 
Urkunden und anderen Schriftstücke dem Gericht des 
Sitzes des übernehmenden Rechtsträgers zur Aufbe-
wahrung zu übersenden. 
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(3) Das Gericht des Sitzes jedes der an der Ver-
schmelzung beteiligten Rechtsträger hat jeweils die 
von ihm vorgenommene Eintragung der Verschmel-
zung von Amts wegen durch den Bundesanzeiger und 
durch mindestens ein anderes Blatt ihrem ganzen 
Inhalt nach bekanntzumachen. Mit dem Ablauf des 
Tages, an dem jeweils das letzte der die Bekanntma-
chung enthaltenden Blätter erschienen ist, gilt die 
Bekanntmachung für diesen Rechtsträger als er-
folgt. 

§ 20 

Wirkungen der Eintragung 

(1) Die Eintragung der Verschmelzung in das Regi-
ster des Sitzes des übernehmenden Rechtsträgers hat 
folgende Wirkungen: 

1. Das Vermögen der übertragenden Rechtsträger 
geht einschließlich der Verbindlichkeiten auf den 
übernehmenden Rechtsträger über. 

2. Die übertragenden Rechtsträger erlöschen. Einer 
besonderen Löschung bedarf es nicht. 

3. Die Anteilsinhaber der übertragenden Rechtsträ-
ger werden Anteilsinhaber des übernehmenden 
Rechtsträgers; dies gilt nicht, soweit der überneh-
mende Rechtsträger oder ein Dritter, der im eige-
nen Namen, jedoch für Rechnung dieses Rechtsträ-
gers handelt, Anteilsinhaber des übertragenden 
Rechtsträgers ist oder der übertragende Rechtsträ-
ger eigene Anteile innehat oder ein Dritter, der im 
eigenen Namen, jedoch für Rechnung dieses 
Rechtsträgers handelt, dessen Anteilsinhaber ist. 
Rechte Dritter an den Anteilen oder Mitgliedschaf-
ten der übertragenden Rechtsträger bestehen an 
den an ihre Stelle tretenden Anteilen oder Mit-
gliedschaften des übernehmenden Rechtsträgers 
weiter. 

4. Der Mangel der notariellen Beurkundung des Ver-
schmelzungsvertrags und gegebenenfalls erfor-
derlich er Zustimmungs- oder Verzichtserklärun-
gen einzelner Anteilsinhaber wird geheilt. 

(2) Mängel der Verschmelzung lassen die Wirkun-
gen der Eintragung nach Absatz 1 unberüh rt . 

§ 21 

Wirkung auf gegenseitige Verträge 

Treffen bei einer Verschmelzung aus gegenseitigen 
Verträgen, die zur Zeit der Verschmelzung von keiner 
Seite vollständig erfüllt sind, Abnahme-, Lieferungs-
oder ähnliche Verpflichtungen zusammen, die mitein-
ander unvereinbar sind oder die beide zu erfüllen eine 
schwere Unbilligkeit für den übernehmenden Rechts-
träger bedeuten würde, so bestimmt sich der Umfang 
der Verpflichtungen nach Billigkeit unter Würdigung 
der vertraglichen Rechte aller Beteiligten. 
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§ 22 

Gläubigerschutz 

(1) Den Gläubigem der an der Verschmelzung 
beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs 
Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der 
Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen 
Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 
Abs. 3 als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach 
Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu 
leisten, soweit sie nicht Bef riedigung verlangen kön-
nen. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, 
wenn sie glaubhaft machen, daß durch die Verschmel-
zung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird. 
Die Gläubiger sind in der Bekanntmachung der jewei-
ligen Eintragung auf dieses Recht hinzuweisen. 

(2) Das Recht, Sicherheitsleistung zu verlangen, 
steht Gläubigern nicht zu, die im Falle der Insolvenz 
ein Recht auf vorzugsweise Bef riedigung aus einer 
Deckungsmasse haben, die nach gesetzlicher Vor-
schrift zu ihrem Schutz errichtet und staatlich über-
wacht ist. 

§ 23 

Schutz der Inhaber von Sonderrechten 

Den Inhabern von Rechten in einem übertragenden 
Rechtsträger, die kein Stimmrecht gewähren, insbe-
sondere den Inhabern von Anteilen ohne Stimmrecht, 
von Wandelschuldverschreibungen, von Gewinn-
schuldverschreibungen und von Genußrechten, sind 
gleichwertige Rechte in dem übernehmenden Rechts-
träger zu gewähren. 

§ 24 

Wertansätze des übernehmenden Rechtsträgers 

In den Jahresbilanzen des übernehmenden Rechts-
trägers können als Anschaffungskosten im Sinne des 
§ 253 Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs auch die in der 
Schlußbilanz eines übertragenden Rechtsträgers an-
gesetzten Werte angesetzt werden. 

§ 25 

Schadenersatzpflicht der Verwaltungsträger 
der übertragenden Rechtsträger 

(1) Die Mitglieder des Vertretungsorgans und, wenn 
ein Aufsichtsorgan vorhanden ist, des Aufsichtsorgans 
eines übertragenden Rechtsträgers sind als Gesamt-
schuldner zum Ersatz des Schadens verpflichtet, den 
dieser Rechtsträger, seine Anteilsinhaber oder seine 
Gläubiger durch die Verschmelzung erleiden. Mit-
glieder der Organe, die bei der Prüfung der Vermö-
genslage der Rechtsträger und beim Abschluß des 
Verschmelzungsvertrags ihre Sorgfaltspflicht beob-
achtet haben, sind von der Ersatzpflicht befreit. 

(2) Für diese Ansprüche sowie weitere Ansprüche, 
die sich für und gegen den übertragenden Rechtsträ-
ger nach den allgemeinen Vorschriften auf Grund der 
Verschmelzung ergeben, gilt dieser Rechtsträger als 
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fortbestehend. Forderungen und Verbindlichkeiten 
vereinigen sich insoweit durch die Verschmelzung 
nicht. 

(3) Die Ansprüche aus Absatz 1 verjähren in fünf 
Jahren seit dem Tage, an  dem die Eintragung der 
Verschmelzung in das Register des Sitzes des über-
nehmenden Rechtsträgers nach § 19 Abs. 3 als 
bekanntgemacht gilt. 

§ 26 

Geltendmachung des Schadenersatzanspruchs 

(1) Die Ansprüche nach § 25 Abs. 1 und 2 können 
nur durch einen besonderen Vertreter geltend 
gemacht werden. Das Prozeßgericht des Sitzes eines 
übertragenden Rechtsträgers hat einen solchen Ver-
treter auf Antrag eines Anteilsinhabers oder eines 
Gläubigers dieses Rechtsträgers zu bestellen. Gläubi-
ger sind nur antragsberechtigt, wenn sie von dem 
übernehmenden Rechtsträger keine Befriedigung 
erlangen können. Gegen die Entscheidung findet die 
sofortige Beschwerde statt. 

(2) Der Vertreter hat unter Hinweis auf den Zweck 
seiner Bestellung die Anteilsinhaber und Gläubiger 
des betroffenen übertragenden Rechtsträgers aufzu-
fordern, die Ansprüche nach § 25 Abs. 1 und 2 binnen 
einer angemessenen Frist, die mindestens einen 
Monat be tragen soll, anzumelden. Die Aufforderung 
ist im Bundesanzeiger und, wenn der Gesellschafts-
vertrag, die Satzung oder das Statut andere Blätter für 
die öffentlichen Bekanntmachungen des übertragen-
den Rechtsträgers bestimmt hatte, auch in diesen 
Blättern bekanntzumachen. 

(3) Der Vertreter hat den Betrag, der aus der 
Geltendmachung der Ansprüche eines übertragen-
den Rechtsträgers erzielt wird, zur Befriedigung der 
Gläubiger dieses Rechtsträgers zu verwenden, soweit 
die Gläubiger nicht durch den übernehmenden 
Rechtsträger befriedigt oder sichergestellt sind. Für 
die Verteilung gelten die Vorschriften über die Ver-
teilung, die im Falle der Abwicklung eines Rechtsträ-
gers in der Rechtsform des übertragenden Rechtsträ-
gers anzuwenden sind, entsprechend. Gläubiger und 
Anteilsinhaber, die sich nicht fristgemäß gemeldet 
haben, werden bei der Verteilung nicht berücksich-
tigt. 

(4) Der Vertreter hat Anspruch auf Ersatz angemes-
sener barer Auslagen und auf Vergütung für seine 
Tätigkeit. Die Auslagen und die Vergütung setzt das 
Gericht fest. Es bestimmt nach den gesamten Verhält-
nissen des einzelnen Falles nach freiem Ermessen, in 
welchem Umfange die Auslagen und die Vergütung 
von beteiligten Anteilsinhabern und Gläubigern zu 
tragen sind. Gegen die Entscheidung findet die sofor-
tige Beschwerde statt; die weitere Beschwerde ist 
ausgeschlossen. Aus der rechtskräftigen Entschei-
dung findet die Zwangsvollstreckung nach der Zivil-
prozeßordnung statt. 
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§ 27 

Schadenersatzpflicht der Verwaltungsträger 
des übernehmenden Rechtsträgers 

Ansprüche auf Schadenersatz, die sich auf Grund 
der Verschmelzung gegen ein Mitglied des Vertre-
tungsorgans oder, wenn ein Aufsichtsorgan vorhan-
den ist, des Aufsichtsorgans des übernehmenden 
Rechtsträgers ergeben, verjähren in fünf Jahren seit 
dem Tage, an dem die Eintragung der Verschmelzung 
in das Register des Sitzes des übernehmenden Rechts-
trägers nach § 19 Abs. 3 als bekanntgemacht gilt. 

§ 28 

Unwirksamkeit des Verschmelzungsbeschlusses 
eines übertragenden Rechtsträgers 

Nach Eintragung der Verschmelzung in das Regi-
ster des Sitzes des übernehmenden Rechtsträgers ist 
eine Klage gegen die Wirksamkeit des Verschmel-
zungsbeschlusses eines übertragenden Rechtsträgers 
gegen den übernehmenden Rechtsträger zu richten. 

§ 29 

Abfindungsangebot im Verschmelzungsvertrag 

(1) Bei der Verschmelzung eines Rechtsträgers im 
Wege der Aufnahme durch einen Rechtsträger ande-
rer Rechtsform hat der übernehmende Rechtsträger 
im Verschmelzungsvertrag oder in seinem Entwurf 
jedem Anteilsinhaber, der gegen den Verschmel-
zungsbeschluß des übertragenden Rechtsträgers Wi-
derspruch zur Niederschrift erklärt, den Erwerb seiner 
Anteile oder Mitgliedschaften gegen eine angemes-
sene Barabfindung anzubieten; § 71 Abs. 4 Satz 2 des 
Aktiengesetzes ist insoweit nicht anzuwenden. Das 
gleiche gilt, wenn durch die Verschmelzung von 
Rechtsträgern derselben Rechtsform Anteile an dem 
übertragenden Rechtsträger durch Anteile an dem 
übernehmenden Rechtsträger ersetzt werden, die in 
dem Gesellschaftsvertrag, der Satzung oder dem Sta-
tut des übernehmenden Rechtsträgers Verfügungs-
beschränkungen unterworfen sind. Kann der über-
nehmende Rechtsträger auf Grund seiner Rechtsform 
eigene Anteile oder Mitgliedschaften nicht erwerben, 
so ist die Barabfindung für den Fall anzubieten, daß 
der Anteilsinhaber sein Ausscheiden aus dem Rechts-
träger erklärt. Eine erforderliche Bekanntmachung 
des Verschmelzungsvertrags oder seines Entwurfs als 
Gegenstand der Beschlußfassung muß den Wortlaut 
dieses Angebots enthalten. Der übernehmende 
Rechtsträger hat die Kosten für eine Übertragung zu 
tragen. 

(2) Dem Widerspruch zur Niederschrift im Sinne des 
Absatzes 1 steht es gleich, wenn ein nicht erschiene-
ner Anteilsinhaber zu der Versammlung der Anteils-
inhaber zu Unrecht nicht zugelassen worden ist oder 
die Versammlung nicht ordnungsgemäß einberufen 
oder der Gegenstand der Beschlußfassung nicht ord-
nungsgemäß bekanntgemacht worden ist. 
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§ 30 

Inhalt des Anspruchs auf Barabfindung 
und Prüfung der Barabfindung 

(1) Die Barabfindung muß die Verhältnisse des 
übertragenden Rechtsträgers im Zeitpunkt der 
Beschlußfassung über die Verschmelzung berück-
sichtigen. § 15 Abs. 2 ist auf die Barabfindung entspre-
chend anzuwenden. 

(2) Die Angemessenheit einer anzubietenden 
Barabfindung ist stets durch Verschmelzungsprüfer 
zu prüfen. Die §§ 10 bis 12 sind entsprechend anzu-
wenden. Die Berechtigten können auf die Prüfung 
oder den Prüfungsbericht verzichten; die Verzichtser-
klärungen sind notariell zu beurkunden. 

§ 31 

Annahme des Angebots 

Das Angebot nach § 29 kann nur binnen zwei 
Monaten nach dem Tage angenommen werden, an 
dem die Eintragung der Verschmelzung in das Regi-
ster des Sitzes des übernehmenden Rechtsträgers 
nach § 19 Abs. 3 als bekanntgemacht gilt. Ist nach § 34 
ein Antrag auf Bestimmung der Barabfindung durch 
das Gericht gestellt worden, so kann das Angebot 
binnen zwei Monaten nach dem Tage angenommen 
werden, an dem die Entscheidung im Bundesanzeiger 
bekanntgemacht worden ist. 

§ 32 

Ausschluß von Klagen 
gegen den Verschmelzungsbeschluß 

Eine Klage gegen die Wirksamkeit des Verschmel-
zungsbeschlusses eines übertragenden Rechtsträgers 
kann nicht darauf gestützt werden, daß das Angebot 
nach § 29 zu niedrig bemessen oder daß die Barabfin-
dung im Verschmelzungsvertrag nicht oder nicht 
ordnungsgemäß angeboten worden ist. 

§ 33 

Anderweitige Veräußerung 

Einer anderweitigen Veräußerung des Anteils 
durch den Anteilsinhaber binnen der in § 31 bestimm-
ten Frist stehen Verfügungsbeschränkungen in 
Gesellschaftsverträgen, Satzungen oder Statuten des 
übertragenden Rechtsträgers nicht entgegen. 

§ 34 

Gerichtliche Nachprüfung der Abfindung 

Macht ein Anteilsinhaber geltend, daß eine im Ver-
schmelzungsvertrag oder in seinem Entwurf be-
stimmte Barabfindung, die ihm nach § 29 anzubieten 
war, zu niedrig bemessen sei, so hat auf seinen Antrag 
das Gericht die angemessene Barabfindung zu 
bestimmen. Das gleiche gilt, wenn die Barabfindung 
nicht oder nicht ordnungsgemäß angeboten worden 
ist. 
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§ 35 

Bezeichnung unbekannter Aktionäre 

Unbekannte Aktionäre einer übertragenden Ak-
tiengesellschaft oder Kommanditgesellschaft auf Ak-
tien sind im Verschmelzungsvertrag, bei Anmeldun-
gen zur Eintragung in ein Register oder bei der 
Eintragung in eine Liste von Anteilsinhabern durch 
die Angabe ihrer Aktienurkunden sowie erforderli-
chenfalls des auf die Aktie entfallenden Anteils zu 
bezeichnen, soweit eine Benennung der Anteilsinha-
ber für den übernehmenden Rechtsträger gesetzlich 
vorgeschrieben ist. Werden solche Anteilsinhaber 
später bekannt, so sind Register oder Listen von Amts 
wegen zu berichtigen. 

DRITTER ABSCHNITT 

Verschmelzung durch Neugründung 

§ 36 

Anzuwendende Vorschriften 

(1) Auf die Verschmelzung durch Neugründung 
sind die Vorschriften des Zweiten Abschnitts mit 
Ausnahme des § 16 Abs. 1 und des § 27 entsprechend 
anzuwenden. An die Stelle des übernehmenden 
Rechtsträgers tritt der neue Rechtsträger, an die Stelle 
der Eintragung der Verschmelzung in das Register des 
Sitzes des übernehmenden Rechtsträgers tritt die 
Eintragung des neuen Rechtsträgers in das Register. 

(2) Auf die Gründung des neuen Rechtsträgers sind 
die für dessen Rechtsform geltenden Gründungsvor-
schriften anzuwenden, soweit sich aus diesem Buch 
nichts anderes ergibt. Den Gründern stehen die über-
tragenden Rechtsträger gleich. Vorschriften, die für 
die Gründung eine Mindestzahl der Gründer vor-
schreiben, sind nicht anzuwenden. 

§ 37 

Inhalt des Verschmelzungsvertrags 

In dem Verschmelzungsvertrag muß der Gesell-
schaftsvertrag, die Satzung oder das Statut des neuen 
Rechtsträgers enthalten sein oder festgestellt wer-
den. 

§ 38 

Anmeldung der Verschmelzung und 
des neuen Rechtsträgers 

(1) Die Vertretungsorgane jedes der übertragenden 
Rechtsträger haben die Verschmelzung zur Eintra-
gung in das Register des Sitzes ihres Rechtsträgers 
anzumelden. 

(2) Die Vertretungsorgane aller übertragenden 
Rechtsträger haben den neuen Rechtsträger bei dem 
Gericht, in dessen Bezirk er seinen Sitz haben soll, zur 
Eintragung in das Register anzumelden. 
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ZWEITER TEIL 

Besondere Vorschriften 

ERSTER ABSCHNITT 

Verschmelzung unter Beteiligung 
von Personenhandelsgesellschaften 

§ 39 

Ausschluß der Verschmelzung 

Eine aufgelöste Personenhandelsgesellschaft kann 
sich nicht als übertragender Rechtsträger an einer 
Verschmelzung beteiligen, wenn die Gesellschafter 
nach § 145 des Handelsgesetzbuchs eine andere Art 
der Auseinandersetzung als die Abwicklung oder als 
die Verschmelzung vereinbart haben. 

§ 40 

Inhalt des Verschmelzungsvertrags 

(1) Der Verschmelzungsvertrag oder sein Entwurf 
hat zusätzlich für jeden Anteilsinhaber eines übertra-
genden Rechtsträgers zu bestimmen, ob ihm in der 
übernehmenden oder der neuen Personenhandelsge-
sellschaft die Stellung eines persönlich haftenden 
Gesellschafters oder eines Kommanditisten gewährt 
wird. Dabei ist der Betrag der Einlage jedes Gesell-
schafters festzusetzen. 

(2) Anteilsinhabern eines übertragenden Rechtsträ-
gers, die für dessen Verbindlichkeiten nicht als 
Gesamtschuldner persönlich unbeschränkt haften, ist 
die Stellung eines Kommanditisten zu gewähren. 
Abweichende Bestimmungen sind nur wirksam, wenn 
die betroffenen Anteilsinhaber dem Verschmelzungs-
beschluß des übertragenden Rechtsträgers zustim-
men. 

§ 41 

Verschmelzungsbericht 

Ein Verschmelzungsbericht ist für eine an der 
Verschmelzung beteiligte Personenhandelsgesell-
schaft nicht erforderlich, wenn alle Gesellschafter 
dieser Gesellschaft zur Geschäftsführung berechtigt 
sind. 

§ 42 

Unterrichtung der Gesellschafter 

Der Verschmelzungsvertrag oder sein Entwurf und 
der Verschmelzungsbericht sind den Gesellschaftern, 
die von der Geschäftsführung ausgeschlossen sind, 
spätestens zusammen mit der Einberufung der Gesell-
schafterversammlung, die gemäß § 13 Abs. 1 über die 
Zustimmung zum Verschmelzungsvertrag beschlie-
ßen soll, zu übersenden. 
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§ 43 

Beschluß der Gesellschafterversammlung 

(1) Der Verschmelzungsbeschluß der Gesellschaf-
terversammlung bedarf der Zustimmung aller anwe-
senden Gesellschafter; ihm müssen auch die nicht 
erschienenen Gesellschafter zustimmen. 

(2) Der Gesellschaftsvertrag kann eine Mehrheits-
entscheidung der Gesellschafter vorsehen. Die Mehr-
heit muß mindestens drei Viertel der Stimmen der 
Gesellschafter betragen. Widerspricht ein Anteilsin-
haber eines übertragenden Rechtsträgers, der für 
dessen Verbindlichkeiten persönlich unbeschränkt 
haftet, der Verschmelzung, so ist ihm in der überneh-
menden oder der neuen Personenhandelsgesellschaft 
die Stellung eines Kommanditisten zu gewähren; das 
gleiche gilt für einen Anteilsinhaber der übernehmen-
den Personenhandelsgesellschaft, der für deren Ver-
bindlichkeiten persönlich unbeschränkt haftet, wenn 
er der Verschmelzung widersp richt. 

§ 44 

Prüfung der Verschmelzung 

Im Falle des § 43 Abs. 2 ist der Verschmelzungsver-
trag oder sein Entwurf für eine Personenhandelsge-
sellschaft auf Verlangen eines ihrer Gesellschafter 
nach den §§ 9 bis 12 zu prüfen. Die Kosten trägt die 
Gesellschaft. 

§ 45 

Zeitliche Begrenzung der Haftung 

(1) Überträgt eine Personenhandelsgesellschaft ihr 
Vermögen durch Verschmelzung auf einen Rechtsträ-
ger anderer Rechtsform, dessen Anteilsinhaber für die 
Verbindlichkeiten dieses Rechtsträgers nicht unbe-
schränkt haften, so haftet ein Gesellschafter der Per-
sonenhandelsgesellschaft für ihre Verbindlichkeiten, 
wenn sie vor Ablauf von fünf Jahren nach der Ver-
schmelzung fällig und daraus Ansprüche gegen ihn 
gerichtlich geltend gemacht sind; bei öffentlich-recht-
lichen Verbindlichkeiten genügt zur Geltendma-
chung der Erlaß eines Verwaltungsakts. 

(2) Die Frist beginnt mit dem Tage, an dem die 
Eintragung der Verschmelzung in das Register des 
Sitzes des übernehmenden Rechtsträgers nach § 19 
Abs. 3 als bekanntgemacht gilt. Die für die Verjäh-
rung geltenden §§ 203, 206, 207, 210, 212 bis 216 und 
220 des Bürgerlichen Gesetzbuchs sind entsprechend 
anzuwenden. 

(3) Einer gerichtlichen Geltendmachung bedarf es 
nicht, soweit der Gesellschafter den Anspruch schrift-
lich anerkannt hat. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 sind auch anzuwenden, wenn 
der Gesellschafter in dem Rechtsträger anderer 
Rechtsform geschäftsführend tätig wird. 
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ZWEITER ABSCHNITT 

Verschmelzung unter Beteiligung von 
Gesellschaften mit beschränkter Haftung 

ERSTER UNTERABSCHNITT 

Verschmelzung durch Aufnahme 

§ 46 

Inhalt des Verschmelzungsvertrags 

(1) Der Verschmelzungsvertrag oder sein Entwurf 
hat zusätzlich für jeden Anteilsinhaber eines übertra-
genden Rechtsträgers den Nennbetrag des Geschäfts-
anteils zu bestimmen, den die übernehmende Gesell-
schaft mit beschränkter Haftung ihm zu gewähren hat. 
Der Nennbetrag kann abweichend von dem Nennbe-
trag der Aktien einer übertragenden Aktiengese ll

-schaft oder Kommanditgesellschaft auf Aktien festge-
setzt werden. Er muß mindestens fünfzig Deutsche 
Mark betragen und durch zehn teilbar sein. 

(2) Sollen die zu gewährenden Geschäftsanteile im 
Wege der Kapitalerhöhung geschaffen und mit ande-
ren Rechten und Pflichten als sonstige Geschäftsan-
teile der übernehmenden Gesellschaft mit beschränk-
ter Haftung ausgestattet werden, so sind auch die 
Abweichungen im Verschmelzungsvertrag oder in 
seinem Entwurf festzusetzen. 

(3) Sollen Anteilsinhaber eines übertragenden 
Rechtsträgers schon vorhandene Geschäftsanteile der 
übernehmenden Gesellschaft erhalten, so müssen die 
Gesellschafter und die Nennbeträge der Geschäftsan-
teile, die sie erhalten sollen, im Verschmelzungsver-
trag oder in seinem Entwurf besonders bestimmt 
werden. 

§ 47 

Unterrichtung der Gesellschafter 

Der Verschmelzungsvertrag oder sein Entwurf und 
der Verschmelzungsbericht sind den Gesellschaftern 
spätestens zusammen mit der Einberufung der Gesell-
schafterversammlung, die gemäß § 13 Abs. 1 über die 
Zustimmung beschließen soll, zu übersenden. 

§ 48 

Prüfung der Verschmelzung 

Der Verschmelzungsvertrag oder sein Entwurf ist 
für eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung auf 
Verlangen eines ihrer Gesellschafter nach den §§ 9 
bis 12 zu prüfen. Die Kosten trägt die Gesellschaft. 

§ 49 

Vorbereitung der Gesellschafterversammlung 

(1) Die Geschäftsführer haben in der Einberufung 
der Gesellschafterversammlung, die gemäß § 13 
Abs. 1 über die Zustimmung zum Verschmelzungs-
vertrag beschließen soll, die Verschmelzung als 
Gegenstand der Beschlußfassung anzukündigen. 
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(2) Von der Einberufung an sind in dem Geschäfts-
raum der Gesellschaft die Jahresabschlüsse und die 
Lageberichte der an der Verschmelzung beteiligten 
Rechtsträger für die letzten drei Geschäftsjahre zur 
Einsicht durch die Gesellschafter auszulegen. 

(3) Die Geschäftsführer haben jedem Gesellschafter 
auf Verlangen jederzeit Auskunft auch über alle für 
die Verschmelzung wesentlichen Angelegenheiten 
der anderen beteiligten Rechtsträger zu geben. 

§ 50 

Beschluß der Gesellschafterversammlung 

(1) Der Verschmelzungsbeschluß der Gesellschaf-
terversammlung bedarf einer Mehrheit von minde-
stens drei Vierteln der abgegebenen Stimmen. Der 
Gesellschaftsvertrag kann eine größere Mehrheit und 
weitere Erfordernisse bestimmen. 

(2) Werden durch die Verschmelzung auf dem 
Gesellschaftsvertrag beruhende Minderheitsrechte 
eines einzelnen Gesellschafters einer übertragenden 
Gesellschaft oder die einzelnen Gesellschaftern einer 
solchen Gesellschaft nach dem Gesellschaftsvertrag 
zustehenden besonderen Rechte in der Geschäftsfüh-
rung der Gesellschaft, bei der Bestellung der 
Geschäftsführer oder hinsichtlich eines Vorschlags-
rechts für die Geschäftsführung beeinträchtigt, so 
bedarf der Verschmelzungsbeschluß dieser übertra-
genden Gesellschaft der Zustimmung dieser Gese ll

-schafter. 

§ 51 

Zustimmungserfordernisse in Sonderfällen 

(1) Ist an der Verschmelzung eine Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung, auf deren Geschäftsanteile 
nicht alle zu leistenden Einlagen in voller Höhe 
bewirkt sind, als übernehmender Rechtsträger betei-
ligt, so bedarf der Verschmelzungsbeschluß eines 
übertragenden Rechtsträgers der Zustimmung aller 
bei der Beschlußfassung anwesenden Anteilsinhaber 
dieses Rechtsträgers. Ist der übertragende Rechtsträ-
ger eine Personenhandelsgesellschaft oder eine 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung, so bedarf der 
Verschmelzungsbeschluß auch der Zustimmung der 
nicht erschienenen Gesellschafter. Satz 1 und 2 gelten 
entsprechend, wenn eine Gesellschaft mit beschränk-
ter Haftung, auf deren Geschäftsanteile nicht alle zu 
leistenden Einlagen in voller Höhe bewirkt sind, von 
einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung durch 
Verschmelzung aufgenommen wird. 

(2) Ist im Falle des § 46 Abs. 1 Satz 2 die abwei-
chende Festsetzung des Nennbetrags nicht durch § 46 
Abs. 1 Satz 3 bedingt, so bedarf sie der Zustimmung 
jedes Aktionärs, der sich nicht dem Gesamtnennbe-
trag seiner Aktien entsprechend beteiligen kann. 
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§ 52 

Anmeldung der Verschmelzung 

(1) Bei der Anmeldung der Verschmelzung zur 
Eintragung in das Register haben die Vertretungsor-
gane der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträ-
ger im Falle des § 51 Abs. 1 auch zu erklären, daß dem 
Verschmelzungsbeschluß jedes der übertragenden 
Rechtsträger alle bei der Beschlußfassung anwesen-
den Anteilsinhaber dieses Rechtsträgers und, sofern 
der übertragende Rechtsträger eine Personenhan-
delsgesellschaft oder eine Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung ist, auch die nicht erschienenen 
Gesellschafter dieser Gesellschaft zugestimmt ha-
ben. 

(2) Der Anmeldung zum Register des Sitzes der 
übernehmenden Gesellschaft ist eine von den 
Geschäftsführern dieser Gesellschaft unterschriebene 
berichtigte Gesellschafterliste beizufügen. 

§ 53 

Eintragung bei Erhöhung des Stammkapitals 

Erhöht die übernehmende Gesellschaft zur Durch-
führung der Verschmelzung ihr Stammkapital, so darf 
die Verschmelzung erst eingetragen werden, nach-
dem die Erhöhung des Stammkapitals im Register 
eingetragen worden ist. 

§ 54 

Verschmelzung ohne Kapitalerhöhung 

(1) Die übernehmende Gesellschaft darf zur Durch-
führung der Verschmelzung ihr Stammkapital nicht 
erhöhen, soweit 

1. sie Anteile eines übertragenden Rechtsträgers 
innehat; 

2. ein übertragender Rechtsträger . eigene Anteile 
innehat oder 

3. ein übertragender Rechtsträger Geschäftsanteile 
dieser Gesellschaft innehat, auf welche die Einla-
gen nicht in voller Höhe bewirkt sind. 

Die übernehmende Gesellschaft braucht ihr Stamm-
kapital nicht zu erhöhen, soweit 

1. sie eigene Geschäftsanteile innehat oder 

2. ein übertragender Rechtsträger Geschäftsanteile 
dieser Gesellschaft innehat, auf welche die Einla-
gen bereits in voller Höhe bewirkt sind. 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn Inhaber der 
dort  bezeichneten Anteile ein Dritter ist, der im 
eigenen Namen, jedoch in einem Fall des Absatzes 1 
Satz 1 Nr. 1 oder des Absatzes 1 Satz 2 Nr. 1 für 
Rechnung der übernehmenden Gesellschaft oder in 
einem der anderen Fälle des Absatzes 1 für Rechnung 
des übertragenden Rechtsträgers handelt. 

Beschlüsse des 6. Ausschusses 
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(3) Soweit zur Durchführung der Verschmelzung 
Geschäftsanteile der übernehmenden Gesellschaft, 
die sie selbst oder ein übertragender Rechtsträger 
innehat, geteilt werden müssen, um sie den Anteilsin-
habern eines übertragenden Rechtsträgers gewähren 
zu können, sind Bestimmungen des Gesellschaftsver-
trags, welche die Teilung der Geschäftsanteile der 
übernehmenden Gesellschaft ausschließen oder er-
schweren, sowie § 5 Abs. 1 zweiter Halbsatz und 
Absatz 3 Satz 2 des Gesetzes betreffend die Gesell-
schaften mit beschränkter Haftung nicht anzuwen-
den; jedoch muß der Nennbetrag jedes Teils der 
Geschäftsanteile mindestens fünfzig Deutsche Mark 
betragen und durch zehn teilbar sein. Satz 1 gilt 
entsprechend, wenn Inhaber der Geschäftsanteile ein 
Dritter ist, der im eigenen Namen, jedoch für Rech-
nung der übernehmenden Gesellschaft oder eines 
übertragenden Rechtsträgers handelt. 

(4) Im Verschmelzungsvertrag festgesetzte bare 
Zuzahlungen dürfen nicht den zehnten Teil des 
Gesamtnennbetrags der gewährten Geschäftsanteile 
der übernehmenden Gesellschaft übersteigen. 

§ 55 

Verschmelzung mit Kapitalerhöhung 

(1) Erhöht die übernehmende Gesellschaft zur 
Durchführung der Verschmelzung ihr Stammkapital, 
so sind § 55 Abs. 1, §§ 56 a, 57 Abs. 2, Abs. 3 Nr. 1 des 
Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschänk-
ter Haftung nicht anzuwenden. Auf die neuen 
Geschäftsanteile ist § 5 Abs. 1 zweiter Halbsatz und 
Abs. 3 Satz 2 des Gesetzes betreffend die Gesellschaf-
ten mit beschränkter Haftung nicht anzuwenden; 
jedoch muß der Betrag jeder neuen Stammeinlage 
mindestens fünfzig Deutsche Mark betragen und 
durch zehn teilbar sein. 

(2) Der Anmeldung der Kapitalerhöhung zum Regi-
ster sind außer den in § 57 Abs. 3 Nr. 2 und 3 des 
Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit be-
schränkter Haftung bezeichneten Schriftstücken der 
Verschmelzungsvertrag und die Niederschriften der 
Verschmelzungsbeschlüsse in Ausfertigung oder 
öffentlich beglaubigter Abschrift beizufügen. 

ZWEITER UNTERABSCHNITT 

Verschmelzung durch Neugründung 

§ 56 

Anzuwendende Vorschriften 

Auf die Verschmelzung durch Neugründung sind 
die Vorschriften des Ersten Unterabschnitts mit Aus-
nahme der §§ 51, 52 Abs. 1, §§ 53, 54 Abs. 1 bis 3 sowie 
des § 55 entsprechend anzuwenden. 

Beschlüsse des 6. Ausschusses 
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§ 57 

Inhalt des Gesellschaftsvertrags 

In den Gesellschaftsvertrag sind Festsetzungen 
über Sondervorteile, Gründungsaufwand, Sacheinla-
gen und Sachübernahmen, die in den Gesellschafts-
verträgen, Satzungen oder Statuten übertragender 
Rechtsträger enthalten waren, zu übernehmen. 

§ 58 

Sachgründungsbericht 

(1) In dem Sachgründungsbericht (§ 5 Abs. 4 des 
Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit be-
schränkter Haftung) sind auch der Geschäftsverlauf 
und die Lage der übertragenden Rechtsträger darzu-
legen. 

(2) Ein Sachgründungsbericht ist nicht erforderlich, 
soweit eine Kapitalgesellschaft oder eine eingetra-
gene Genossenschaft übertragender Rechtsträger 
ist. 

§ 59 

Verschmelzungsbeschlüsse 

Der Gesellschaftsvertrag der neuen Gesellschaft 
wird nur wirksam, wenn ihm die Anteilsinhaber jedes 
der übertragenden Rechtsträger durch Verschmel-
zungsbeschluß zustimmen. Dies gilt entsprechend für 
die Bestellung der Mitglieder des Aufsichtsrats der 
neuen Gesellschaft, soweit sie von den Anteilsinha-
bern der übertragenden Rechtsträger zu wählen 
sind. 

DRITTER ABSCHNITT 

Verschmelzung unter Beteiligung 
von Aktiengesellschaften 

ERSTER UNTERABSCHNITT 

Verschmelzung durch Aufnahme 

§ 60 

Prüfung der Verschmelzung; 
Bestellung der Verschmelzungsprüfer 

(1) Der Verschmelzungsvertrag oder sein Entwurf 
ist für jede Aktiengesellschaft nach den §§ 9 bis 12 zu 
prüfen. 

(2) Für jede Aktiengesellschaft muß mindestens ein 
Verschmelzungsprüfer bestellt werden. Die Prüfer 
werden jeweils vom Vorstand der Gesellschaft 
bestellt. 

(3) Für die Verschmelzung unter Beteiligung meh-
rerer Aktiengesellschaften reicht die Prüfung durch 
einen oder mehrere Verschmelzungsprüfer für alle 
beteiligten Aktiengesellschaften nur aus, wenn diese 
Prüfer auf gemeinsamen Antrag der Vorstände durch 

Beschlüsse des 6. Ausschusses 
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das Gericht bestellt werden. Gegen die Entscheidung 
findet die sofortige Beschwerde statt. Für den Ersatz 
von Auslagen und für die Vergütung der vom Gericht 
bestellten Prüfer gilt § 318 Abs. 5 des Handelsgesetz-
buchs. 

§ 61 

Bekanntmachung des Verschmelzungsvertrags 

Der Verschmelzungsvertrag oder sein Entwurf ist 
vor der Einberufung der Hauptversammlung, die 
gemäß § 13 Abs. 1 über die Zustimmung beschließen 
soll, zum Register einzureichen. Das Gericht hat in den 
für die Bekanntmachung seiner Eintragungen be-
stimmten Blättern (§ 10 des Handelsgesetzbuchs) 
einen Hinweis darauf bekanntzumachen, daß der 
Vertrag oder sein Entwurf beim Handelsregister ein-
gereicht worden ist. 

§ 62 

Hauptversammlung in besonderen Fallen 

(1) Befinden sich mindestens neun Zehntel des 
Stammkapitals oder des Grundkapitals einer übertra-
genden Kapitalgesellschaft in der Hand einer über-
nehmenden Aktiengesellschaft und haftet die über-
nehmende Aktiengesellschaft als herrschendes Unter-
nehmen (§ 17 des Aktiengesetzes) für alle Verbind-
lichkeiten der übertragenden Gesellschaft, so ist ein 
Verschmelzungsbeschluß der übernehmenden Ak-
tiengesellschaft zur Aufnahme dieser übertragenden 
Gesellschaft nicht erforderlich. Eigene Anteile der 
übertragenden Gesellschaft und Anteile, die einem 
anderen für Rechnung dieser Gesellschaft gehören, 
sind vom Stammkapital oder Grundkapital abzuset-
zen. 

(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn Aktionäre der überneh-
menden Gesellschaft, deren Anteile zusammen den 
zwanzigsten Teil des Grundkapitals dieser Gesell-
schaft erreichen, die Einberufung einer Hauptver-
sammlung verlangen, in der über die Zustimmung zu 
der Verschmelzung beschlossen wird. Die Satzung 
kann das Recht, die Einberufung der Hauptversamm-
lung zu verlangen, an den Besitz eines geringeren 
Teils am Grundkapital der übernehmenden Gesell-
schaft knüpfen. 

(3) Einen Monat vor dem Tage der Gesellschafter-
versammlung oder der Hauptversammlung der über-
tragenden Gesellschaft, die gemäß § 13 Abs. 1 über 
die Zustimmung zum Verschmelzungsvertrag be-
schließen soll, sind in dem Geschäftsraum der über-
nehmenden Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre 
die in § 63 Abs. 1 bezeichneten Unterlagen auszule-
gen. Gleichzeitig hat der Vorstand der übernehmen-
den Gesellschaft einen Hinweis auf die bevorste-
hende Verschmelzung in den Gesellschaftsblättern 
der übernehmenden Gesellschaft bekanntzumachen 
und den Verschmelzungsvertrag oder seinen Entwurf 
zum Register der übernehmenden Gesellschaft einzu-
reichen; § 61 Satz 2 ist entsprechend anzuwenden. Die 
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§ 61 

unverändert 

§ 62 

Hauptversammlung in besonderen Fallen 

(1) Befinden sich mindestens neun Zehntel des 
Stammkapitals oder des Grundkapitals einer übertra-
genden Kapitalgesellschaft in der Hand einer über-
nehmenden Aktiengesellschaft, so ist ein Verschmel-
zungsbeschluß der übernehmenden Aktiengesell-
schaft zur Aufnahme dieser übertragenden Gesell-
schaft nicht erforderlich. Eigene Anteile der übertra-
genden Gesellschaft und Anteile, die einem anderen 
für Rechnung dieser Gesellschaft gehören, sind vom 
Stammkapital oder Grundkapital abzusetzen. 

(2) unverändert 

(3) unverändert 



Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 	Drucksache 12/7850 

Entwurf 

Aktionäre sind in der Bekanntmachung nach Satz 2 
erster Halbsatz auf ihr Recht nach Absatz 2 hinzuwei-
sen. Der Anmeldung der Verschmelzung zur Eintra-
gung in das Handelsregister ist der Nachweis der 
Bekanntmachung beizufügen. Der Vorstand hat bei 
der Anmeldung zu erklären, ob ein Antrag nach 
Absatz 2 gestellt worden ist. Auf Verlangen ist jedem 
Aktionär der übernehmenden Gesellschaft unverzüg-
lich und kostenlos eine Abschrift der in Satz 1 bezeich-
neten Unterlagen zu erteilen. 

§ 63 

Vorbereitung der Hauptversammlung 

(1) Von der Einberufung der Hauptversammlung 
an, die gemäß § 13 Abs. 1 über die Zustimmung zum 
Verschmelzungsvertrag beschließen soll, sind in dem 
Geschäftsraum der Gesellschaft zur Einsicht der 
Aktionäre auszulegen 

1. der Verschmelzungsvertrag oder sein Entwurf; 

2. die Jahresabschlüsse und die Lageberichte der an 
der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger für die 
letzten drei Geschäftsjahre; 

3. falls sich der letzte Jahresabschluß auf ein Ge-
schäftsjahr bezieht, das mehr als sechs Monate vor 
dem Abschluß des Verschmelzungsvertrags oder 
der Aufstellung des Entwurfs abgelaufen ist, eine 
Bilanz auf einen Stichtag, der nicht vor dem ersten 
Tag des dritten Monats liegt, der dem Abschluß 
oder der Aufstellung vorausgeht (Zwischenbi-
lanz); 

4. die nach § 8 erstatteten Verschmelzungsberichte; 

5. die nach § 60 in Verbindung mit § 12 erstatteten 
Prüfungsberichte. 

(2) Die Zwischenbilanz (Absatz 1 Nr. 3) ist nach den 
Vorschriften aufzustellen, die auf die letzte Jahresbi-
lanz des Rechtsträgers angewendet worden sind. Eine 
körperliche Bestandsaufnahme ist nicht erforderlich. 
Die Wertansätze der letzten Jahresbilanz dürfen über-
nommen werden. Dabei sind jedoch Abschreibungen, 
Wertberichtigungen und Rückstellungen sowie we-
sentliche, aus den Büchern nicht ersichtliche Verän-
derungen der wirklichen Werte von Vermögensge-
genständen bis zum Stichtag der Zwischenbilanz zu 
berücksichtigen. 

(3) Auf Verlangen ist jedem Aktionär unverzüglich 
und kostenlos eine Abschrift der in Absatz 1 bezeich-
neten Unterlagen zu erteilen. 

§ 64 

Durchführung der Hauptversammlung 

(1) In der Hauptversammlung sind die in § 63 Abs. 1 
bezeichneten Unterlagen auszulegen. Der Vorstand 
hat den Verschmelzungsvertrag oder seinen Entwurf 
zu Beginn der Verhandlung mündlich zu erläutern. 

Beschlüsse des 6. Ausschusses 
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(2) Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Haupt-
versammlung Auskunft auch über alle für die Ver-
schmelzung wesentlichen Angelegenheiten der an-
deren beteiligten Rechtsträger zu geben. 

§ 65 

Beschluß der Hauptversammlung 

(1) Der Verschmelzungsbeschluß der Hauptver-
sammlung bedarf einer Mehrheit, die mindestens drei 
Viertel des bei der Beschlußfassung vertretenen 
Grundkapitals umfaßt. Die Satzung kann eine größere 
Kapitalmehrheit und weitere Erfordernisse bestim-
men. 

(2) Sind mehrere Gattungen von Aktien vorhanden, 
so bedarf der Beschluß der Hauptversammlung zu 
seiner Wirksamkeit der Zustimmung der Aktionäre 
jeder Gattung. Über die Zustimmung haben die Aktio-
näre jeder Gattung einen Sonderbeschluß zu fassen. 
Für diesen gilt Absatz 1. 

§ 66 

Eintragung bei Erhöhung des Grundkapitals 

Erhöht die übernehmende Gesellschaft zur Durch-
führung der Verschmelzung ihr Grundkapital, so darf 
die Verschmelzung erst eingetragen werden, nach-
dem die Durchführung der Erhöhung des Grundkapi-
tals im Register eingetragen worden ist. 

§ 67 

Anwendung der Vorschriften 
über die Nachgründung 

Wird  der  Verschmelzungsvertrag in den ersten zwei 
Jahren seit Eintragung der übernehmenden Gesell-
schaft in das Register geschlossen, so ist § 52 Abs. 3, 4, 
7 bis 9 des Aktiengesetzes über die Nachgründung 
entsprechend anzuwenden. Dies gilt nicht, wenn der 
Gesamtnennbetrag der zu gewährenden Aktien den 
zehnten Teil des Grundkapitals dieser Gesellschaft 
nicht übersteigt. Wird zur Durchführung der Ver-
schmelzung das Grundkapital erhöht, so ist der 
Berechnung das erhöhte Grundkapital zugrunde zu 
legen. 

§ 68 

Verschmelzung ohne Kapitalerhöhung 

(1) Die übernehmende Gesellschaft darf zur Durch

-

führung der Verschmelzung ihr Grundkapital nicht 
erhöhen, soweit 

1. sie Anteile eines übertragenden Rechtsträgers 
innehat; 

2. ein übertragender Rechtsträger eigene Anteile 
innehat oder 

3. ein übertragender Rechtsträger Aktien dieser Ge-
sellschaft besitzt, auf die der Nennbetrag oder der 
höhere Ausgabebetrag nicht voll geleistet ist. 

Beschlüsse des 6. Ausschusses 
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Die übernehmende Gesellschaft braucht ihr Grundka-
pital nicht zu erhöhen, soweit 

1. sie eigene Aktien besitzt oder 

2. ein übertragender Rechtsträger Aktien dieser 
Gesellschaft besitzt, auf die der Nennbetrag oder 
der höhere Ausgabebetrag bereits voll geleistet 
ist. 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn Inhaber der 
dort bezeichneten Anteile ein Dritter ist, der im 
eigenen Namen, jedoch in einem Fall des Absatzes 1 
Satz 1 Nr. 1 oder des Absatzes 1 Satz 2 Nr. 1 für 
Rechnung der übernehmenden Gesellschaft oder in 
einem der anderen Fälle des Absatzes 1 für Rechnung 
des übertragenden Rechtsträgers handelt. 

(3) Im Verschmelzungsvertrag festgesetzte bare 
Zuzahlungen dürfen nicht den zehnten Teil des 
Gesamtnennbetrags der gewährten Aktien der über-
nehmenden Gesellschaft übersteigen. 

§ 69 

Verschmelzung mit Kapitalerhöhung 

(1) Erhöht die übernehmende Gesellschaft zur 
Durchführung der Verschmelzung ihr Grundkapital, 
so sind § 182 Abs. 4, § 184 Abs. 2, §§ 185, 186, 187 
Abs. 1, § 188 Abs. 2 und 3 Nr. 1 des Aktiengesetzes 
nicht anzuwenden; eine Prüfung der Sacheinlage 
nach § 183 Abs. 3 des Aktiengesetzes findet nur statt, 
soweit übertragende Rechtsträger die Rechtsform 
einer Personenhandelsgesellschaft oder eines rechts-
fähigen Vereins haben, wenn Vermögensgegen-
stände in der Schlußbilanz eines übertragenden 
Rechtsträgers höher bewertet worden sind als in 
dessen letzter Jahresbilanz, wenn die in einer Schluß-
bilanz angesetzten Werte nicht als Anschaffungsko-
sten in den Jahresbilanzen der übernehmenden 
Gesellschaft angesetzt werden oder wenn das Gericht 
Zweifel hat, ob der Wert der Sacheinlage den Nenn-
betrag der dafür zu gewährenden Aktien erreicht. 
Dies gilt auch dann, wenn das Grundkapital durch 
Ausgabe neuer Aktien auf Grund der Ermächtigung 
nach § 202 des Aktiengesetzes erhöht wird. In diesem 
Fall ist außerdem § 203 Abs. 3 des Aktiengesetzes 
nicht anzuwenden. 

(2) Der Anmeldung der Kapitalerhöhung zum Regi-
ster sind außer den in § 188 Abs. 3 Nr. 2 bis 4 des 
Aktiengesetzes bezeichneten Schriftstücken der Ver-
schmelzungsvertrag und die Niederschriften der Ver-
schmelzungsbeschlüsse in Ausfertigung oder öffent-
lich beglaubigter Abschrift beizufügen. 

§ 70 

Geltendmachung eines Schadenersatzanspruchs 

Die Bestellung eines besonderen Vertreters nach 
§ 26 Abs. 1 Satz 2 können nur solche Aktionäre einer 
übertragenden Gesellschaft beantragen, die ihre 
Aktien bereits gegen Anteile des übernehmenden 
Rechtsträgers umgetauscht haben. 
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§ 71 

Bestellung eines Treuhänders 

(1) Jeder übertragende Rechtsträger hat für den 
Empfang der zu gewährenden Aktien und der baren 
Zuzahlungen einen Treuhänder zu bestellen. Die 
Verschmelzung darf erst eingetragen werden, wenn 
der Treuhänder dem Gericht angezeigt hat, daß er im 
Besitz der Aktien und der im Verschmelzungsvertrag 
festgesetzten baren Zuzahlungen ist. 

(2) § 26 Abs. 4 ist entsprechend anzuwenden. 

§ 72 

Umtausch von Aktien 

(1) Für den Umtausch der Aktien einer übertragen-
den Gesellschaft gilt § 73 Abs. 1 und 2 des Aktienge-
setzes, bei Zusammenlegung von Aktien dieser 
Gesellschaft § 226 Abs. 1 und 2 des Aktiengesetzes 
über die Kraftloserklärung von Aktien entsprechend. 
Einer Genehmigung des Gerichts bedarf es nicht. 

(2) Ist der übernehmende Rechtsträger ebenfalls 
eine Aktiengesellschaft, so gelten ferner § 73 Abs. 3 
des Aktiengesetzes sowie bei Zusammenlegung von 
Aktien § 73 Abs. 4 und § 226 Abs. 3 des Aktiengeset-
zes entsprechend. 

ZWEITER UNTERABSCHNITT 

Verschmelzung durch Neugründung 

§ 73 

Anzuwendende Vorschriften 

Auf die Verschmelzung durch Neugründung sind 
die Vorschriften des Ersten Unterabschnitts mit Aus-
nahme der §§ 66, 67, 68 Abs. 1 und 2 und des § 69 
entsprechend anzuwenden. 

§ 74 

Inhalt der Satzung 

In die Satzung sind Festsetzungen über Sondervor-
teile, Gründungsaufwand, Sacheinlagen und Sach-
übernahmen, die in den Gesellschaftsverträgen, Sat-
zungen oder Statuten übertragender Rechtsträger 
enthalten waren, zu übernehmen. § 26 Abs. 4 und 5 
des Aktiengesetzes bleibt unberührt. 

§ 75 

Gründungsbericht und Gründungsprüfung 

(1) In dem Gründungsbericht (§ 32 des Aktiengeset-
zes) sind auch der Geschäftsverlauf und die Lage der 
übertragenden Rechtsträger darzustellen. 

Beschlüsse des 6. Ausschusses 
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(2) Ein Gründungsbericht und eine Gründungsprü-
fung (§ 33 Abs. 2 des Aktiengesetzes) sind nicht 
erforderlich, soweit eine Kapitalgesellschaft oder eine 
eingetragene Genossenschaft übertragender Rechts-
träger ist. 

§ 76 

Verschmelzungsbeschlüsse 

(1) Eine übertragende Aktiengesellschaft darf die 
Verschmelzung erst beschließen, wenn sie und jede 
andere übertragende Aktiengesellschaft bereits zwei 
Jahre im Register eingetragen sind. 

(2) Die Satzung der neuen Gesellschaft wird nur 
wirksam, wenn ihr die Anteilsinhaber jedes der über-
tragenden Rechtsträger durch Verschmelzungsbe-
schluß zustimmen. Dies gilt entsprechend für die 
Bestellung der Mitglieder des Aufsichtsrats der neuen 
Gesellschaft, soweit diese nach § 31 des Aktiengeset-
zes zu wählen sind. Auf eine übertragende Aktienge-
sellschaft ist § 124 Abs. 2 Satz 2, Abs. 3 Satz 1 und 3 des 
Aktiengesetzes entsprechend anzuwenden. 

§ 77 

Bekanntmachung der Eintragung 
der neuen Gesellschaft 

In die Bekanntmachung der Eintragung der neuen 
Gesellschaft sind außer den sonst erforderlichen 
Angaben die Bestimmungen des Verschmelzungsver-
trags über die Zahl und, wenn mehrere Gattungen 
bestehen, die Gattung der Aktien, welche die neue 
Gesellschaft den Anteilsinhabern der übertragenden 
Rechtsträger gewährt, sowie über die A rt  und den 
Zeitpunkt der Zuteilung dieser Aktien aufzuneh-
men. 

VIERTER ABSCHNITT 

Verschmelzung unter Beteiligung 
von Kommanditgesellschaften auf Aktien 

§ 78 

Anzuwendende Vorschriften 

Auf Verschmelzungen unter Beteiligung von Kom-
manditgesellschaften auf Aktien sind die Vorschriften 
des Dritten Abschnitts entsprechend anzuwenden. An 
die Stelle der Aktiengesellschaft und ihres Vorstands 
treten die Kommanditgesellschaft auf Aktien und die 
zu ihrer Vertretung ermächtigten persönlich haften-
den Gesellschafter. Der Verschmelzungsbeschluß 
bedarf auch der Zustimmung der persönlich haften-
den Gesellschafter; die Satzung der Kommanditge-
sellschaft auf Aktien kann eine Mehrheitsentschei-
dung dieser Gesellschafter vorsehen. Im Verhältnis 
zueinander gelten Aktiengesellschaften und Kom-
manditgesellschaften auf Aktien nicht als Rechtsträ-
ger anderer Rechtsform im Sinne der §§ 29 und 34. 

Beschlüsse des 6. Ausschusses 

§ 76 

unverändert 

§ 77 

unverändert 

VIERTER ABSCHNITT 

Verschmelzung unter Beteiligung 
von Kommanditgesellschaften auf Aktien 

§ 78 

unverändert 
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FÜNFTER ABSCHNITT 

Verschmelzung unter Beteiligung 
eingetragener Genossenschaften 

ERSTER UNTERABSCHNITT 

Verschmelzung durch Aufnahme 

§ 79 

Möglichkeit der Verschmelzung 

Ein Rechtsträger anderer Rechtsform kann im Wege 
der Aufnahme mit einer eingetragenen Genossen-
schaft nur verschmolzen werden, wenn eine erforder-
liche Änderung des Statuts der übernehmenden 
Genossenschaft gleichzeitig mit der Verschmelzung 
beschlossen wird. 

§ 80 

Inhalt des Verschmelzungsvertrags 
bei Aufnahme durch eine Genossenschaft 

(1) Der Verschmelzungsvertrag oder sein Entwurf hat 
bei Verschmelzungen im Wege der Aufnahme durch 
eine eingetragene Genossenschaft für die Festlegung 
des Umtauschverhältnisses der Anteile (§ 5 Abs. 1 
Nr. 3) die Angabe zu enthalten, 

1. daß jeder Genosse einer übertragenden Genossen-
schaft mit einem Geschäftsanteil bei der überneh-
menden Genossenschaft beteiligt wird, sofern das 
Statut dieser Genossenschaft die Beteiligung mit 
mehr als einem Geschäftsanteil nicht zuläßt, oder 

2. daß jeder Genosse einer übertragenden Genossen-
schaft mit mindestens einem und im übrigen mit so 
vielen Geschäftsanteilen bei der übernehmenden 
Genossenschaft beteiligt wird, wie durch Anrech-
nung seines Geschäftsguthabens bei der übertra-
genden Genossenschaft als voll eingezahlt anzuse-
hen sind, sofern das Statut der übernehmenden 
Genossenschaft die Beteiligung eines Genossen 
mit mehreren Geschäftsanteilen zuläßt oder die 
Genossen zur Übernahme mehrerer Geschäftsan-
teile verpflichtet; der Verschmelzungsvertrag oder 
sein Entwurf kann zugunsten der Genossen einer 
übertragenden Genossenschaft eine andere Be-
rechnung der Zahl der zu gewährenden Geschäfts-
anteile vorsehen. 

Bei Verschmelzungen im Wege der Aufnahme eines 
Rechtsträgers anderer Rechtsform durch eine einge-
tragene Genossenschaft hat der Verschmelzungsver-
trag oder sein Entwurf zusätzlich für jeden Anteilsin-
haber eines solchen Rechtsträgers den Betrag des 
Geschäftsanteils und die Zahl der Geschäftsanteile 
anzugeben, mit denen er bei der neuen Genossen-
schaft beteiligt wird. 

Beschlüsse des 6. Ausschusses 

FÜNFTER ABSCHNITT 

Verschmelzung unter Beteiligung 
eingetragener Genossenschaften 

ERSTER UNTERABSCHNITT 

Verschmelzung durch Aufnahme 

§ 79 

unverändert 

§ 80 

Inhalt des Verschmelzungsvertrags 
bei Aufnahme durch eine Genossenschaft 

(1) Der Verschmelzungsvertrag oder sein Entwurf hat 
bei Verschmelzungen im Wege der Aufnahme durch 
eine eingetragene Genossenschaft für die Festlegung 
des Umtauschverhältnisses der Anteile (§ 5 Abs. 1 
Nr. 3) die Angabe zu enthalten, 

1. unverändert 

2. unverändert 

Bei Verschmelzungen im Wege der Aufnahme eines 
Rechtsträgers anderer Rechtsform durch eine einge-
tragene Genossenschaft hat der Verschmelzungsver-
trag oder sein Entwurf zusätzlich für jeden Anteilsin-
haber eines solchen Rechtsträgers den Betrag des 
Geschäftsanteils und die Zahl der Geschäftsanteile 
anzugeben, mit denen er bei der Genossenschaft 
beteiligt wird. 
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(2) Der Verschmelzungsvertrag oder sein Entwurf 
hat für jede übertragende Genossenschaft den Stich-
tag der Schlußbilanz anzugeben. 

§ 81 

Gutachten des Prüfungsverbandes 

(1) Vor der Einberufung der Generalversammlung, 
die gemäß § 13 Abs. 1 über die Zustimmung zum 
Verschmelzungsvertrag beschließen soll, ist für jede 
beteiligte Genossenschaft eine gutachtliche Äuße-
rung des Prüfungsverbandes einzuholen, ob die Ver-
schmelzung mit den Belangen der Genossen und der 
Gläubiger der Genossenschaft vereinbar ist (Prü-
fungsgutachten). Das Prüfungsgutachten kann für 
mehrere beteiligte Genossenschaften auch gemein-
sam erstattet werden. 

(2) Liegen die Voraussetzungen des Artikels 25 
Abs. 1 des Einführungsgesetzes zum Handelsgesetz-
buch in der Fassung des Artikels 21 § 5 Abs. 2 des 
Gesetzes vom 25. Juli 1988 (BGBl. I S. 1093) vor, so 
kann die Prüfung der Verschmelzung (§§ 9 bis 12) für 
die dort bezeichneten Rechtsträger auch von dem 
zuständigen Prüfungsverband durchgeführt werden. 

§ 82 

Vorbereitung der Generalversammlung 

(1) Von der Einberufung der Generalversammlung 
an, die gemäß § 13 Abs. 1 über die Zustimmung zum 
Verschmelzungsvertrag beschließen soll, sind auch in 
dem Geschäftsraum jeder beteiligten Genossenschaft 
die in § 63 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 bezeichneten Unterlagen 
sowie die nach § 81 erstatteten Prüfungsgutachten zur 
Einsicht der Genossen auszulegen. Dazu erforderliche 
Zwischenbilanzen sind gemäß § 63 Abs. 2 aufzustel-
len. 

(2) Auf Verlangen ist jedem Genossen unverzüglich 
und kostenlos eine Abschrift der in Absatz 1 bezeich-
neten Unterlagen zu erteilen. 

§ 83 

Durchführung der Generalversammlung 

(1) In der Generalversammlung sind die in § 63 
Abs. 1 Nr. 1 bis 4 bezeichneten Unterlagen sowie die 
nach § 81 erstatteten Prüfungsgutachten auszulegen. 
Der Vorstand hat den Verschmelzungsvertrag oder 
seinen Entwurf zu Beginn der Verhandlung mündlich 
zu erläutern. § 64 Abs. 2 ist entsprechend anzuwen-
den. 

(2) Das für die beschließende Genossenschaft erstat-
tete Prüfungsgutachten ist in der Generalversamm-
lung zu verlesen. Der Prüfungsverband ist berechtigt, 
an der Generalversammlung beratend teilzuneh-
men. 

Beschlüsse des 6. Ausschusses 

(2) unverändert 

§ 81 

unverändert 

§ 82 

unverändert 

§ 83 

unverändert 
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§ 84 

Beschluß der Generalversammlung 

Der Verschmelzungsbeschluß der Generalver-
sammlung bedarf einer Mehrheit von drei Vierteln der 
abgegebenen Stimmen. Das Statut kann eine größere 
Mehrheit und weitere Erfordernisse bestimmen. 

§ 85 

Verbesserung des Umtauschverhältnisses 

(1) Bei der Verschmelzung von Genossenschaften 
miteinander ist § 15 nur anzuwenden, wenn und 
soweit das Geschäftsguthaben eines Genossen in der 
übernehmenden Genossenschaft niedriger als das 
Geschäftsguthaben in der übertragenden Genossen-
schaft ist. 

(2) Der Anspruch nach § 15 kann auch durch 
Zuschreibung auf das Geschäftsguthaben erfüllt wer-
den, soweit nicht der Gesamtbetrag der Geschäftsan-
teile des Genossen bei der übernehmenden Genos-
senschaft überschritten wird. 

§ 86 

Anlagen der Anmeldung 

(1) Der Anmeldung der Verschmelzung ist außer 
den sonst erforderlichen Unterlagen auch das für die 
anmeldende Genossenschaft erstattete Prüfungsgut-
achten in Urschrift oder in öffentlich beglaubigter 
Abschrift beizufügen. 

(2) Der Anmeldung zur Eintragung in das Register 
des Sitzes des übernehmenden Rechtsträgers ist fer-
ner jedes andere für eine übertragende Genossen-
schaft erstattete Prüfungsgutachten in Urschrift oder 
in öffentlich beglaubigter Abschrift beizufügen. 

§ 87 

Anteilstausch 

(1) Auf Grund der Verschmelzung ist jeder Genosse 
einer übertragenden Genossenschaft entsprechend 
dem Verschmelzungsvertrag an dem übernehmenden 
Rechtsträger beteiligt. Eine Verpflichtung, bei einer 
übernehmenden Genossenschaft weitere Geschäfts-
anteile zu übernehmen, bleibt unberührt. Rechte 
Dritter an den Geschäftsguthaben bei einer übertra-
genden Genossenschaft bestehen an den Anteilen 
oder Mitgliedschaften des übernehmenden Rechtsträ-
gers anderer Rechtsform weiter, die an die Stelle der 
Geschäftsanteile der übertragenden Genossenschaft 
treten. Rechte Dritter an den Anteilen oder Mitglied-
schaften des übertragenden Rechtsträgers bestehen 
an den bei der übernehmenden Genossenschaft 
erlangten Geschäftsguthaben weiter. 

(2) Übersteigt das Geschäftsguthaben, das der 
Genosse bei einer übertragenden Genossenschaft 
hatte, den Gesamtbetrag der Geschäftsanteile, mit 
denen er nach Absatz 1 bei einer übernehmenden 
Genossenschaft beteiligt ist, so ist der übersteigende 
Betrag nach Ablauf von sechs Monaten seit dem Tage, 

Beschlüsse des 6. Ausschusses 

§ 84 

unverändert 

§ 85 

unverändert 

§ 86 

unverändert 

§ 87 

unverändert 
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an dem die Eintragung der Verschmelzung in das 
Register des Sitzes der übernehmenden Genossen-
schaft nach § 19 Abs. 3 als bekanntgemacht gilt, an 
den Genossen auszuzahlen; die Auszahlung darf 
jedoch nicht erfolgen, bevor die Gläubiger, die sich 
nach § 22 gemeldet haben, bef riedigt oder sicherge-
stellt sind. Im Verschmelzungsvertrag festgesetzte 
bare Zuzahlungen dürfen nicht den zehnten Teil des 
Gesamtnennbetrags der gewährten Geschäftsanteile 
der übernehmenden Genossenschaft übersteigen. 

(3) Für die Berechnung des Geschäftsguthabens, 
das dem Genossen bei einer übertragenden Genos-
senschaft zugestanden hat, ist deren Schlußbilanz 
maßgebend. 

§ 88 

Geschäftsguthaben bei der Aufnahme 
von Kapitalgesellschaften 

und rechtsfähigen Vereinen 

(1) Ist an der Verschmelzung eine Kapitalgesell-
schaft als übertragender Rechtsträger beteiligt, so ist 
jedem Anteilsinhaber dieser Gesellschaft als Ge-
schäftsguthaben bei der übernehmenden Genossen-
schaft der Wert der Geschäftsanteile oder der Aktien 
gutzuschreiben, mit denen er an der übertragenden 
Gesellschaft beteiligt war. Für die Feststellung des 
Wertes dieser Beteiligung ist die Schlußbilanz der 
übertragenden Gesellschaft maßgebend. Übersteigt 
das durch die Verschmelzung erlangte Geschäftsgut-
haben eines Genossen den Gesamtbetrag der 
Geschäftsanteile, mit denen er bei der übernehmen-
den Genossenschaft beteiligt ist, so ist der überstei-
gende Betrag nach Ablauf von sechs Monaten seit 
dem Tage, an dem die Eintragung der Verschmelzung 
in das Register des Sitzes der übernehmenden Genos-
senschaft nach § 19 Abs. 3 als bekanntgemacht gilt, an 
den Genossen auszuzahlen; die Auszahlung darf 
jedoch nicht erfolgen, bevor die Gläubiger, die sich 
nach § 22 gemeldet haben, befriedigt oder sicherge-
stellt sind. 

(2) Ist an der Verschmelzung ein rechtsfähiger 
Verein als übertragender Rechtsträger beteiligt, so 
kann jedem Mitglied dieses Vereins als Geschäftsgut-
haben bei der übernehmenden Genossenschaft höch-
stens der Nennbetrag der Geschäftsanteile gutge-
schrieben werden, mit denen es an der übernehmen-
den Genossenschaft beteiligt ist. 

§ 89 

Eintragung der Genossen in die Mitgliederliste; 
Benachrichtigung 

(1) Die übernehmende Genossenschaft hat jeden 
neuen Genossen nach der Eintragung der Verschmel-
zung in das Register des Sitzes der übernehmenden 
Genossenschaft unverzüglich in die Mitgliederliste 
einzutragen und hiervon unverzüglich zu benachrich-
tigen. Sie hat ferner die Zahl der Geschäftsanteile des 
Genossen einzutragen, sofern der Genosse mit mehr 
als einem Geschäftsanteil beteiligt ist. 

Beschlüsse des 6. Ausschusses 
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unverändert 
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unverändert 
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(2) Die übernehmende Genossenschaft hat jedem 
Anteilsinhaber eines übertragenden Rechtsträgers, 
bei unbekannten Aktionären dem Treuhänder der 
übertragenden Gesellschaft, unverzüglich schriftlich 
mitzuteilen: 

1. den Betrag des Geschäftsguthabens bei der über-
nehmenden Genossenschaft; 

2. den Betrag des Geschäftsanteils bei der überneh-
menden Genossenschaft; 

3. die Zahl der Geschäftsanteile, mit denen der 
Anteilsinhaber bei der übernehmenden Genossen-
schaft beteiligt ist; 

4. den Betrag der von dem Genossen nach Anrech-
nung seines Geschäftsguthabens noch zu leisten-
den Einzahlung oder den Betrag, der ihm nach § 87 
Abs. 2 oder nach § 88 Abs. 1 auszuzahlen ist, 
sowie 

5. den Betrag der Haftsumme der übernehmenden 
Genossenschaft, sofern deren Genossen Nach-
schüsse bis zu einer Haftsumme zu leisten 
haben. 

§ 90 

Ausschlagung durch einzelne Anteilsinhaber 

(1) Die §§ 29 bis 34 sind auf die Genossen einer 
übertragenden Genossenschaft nicht anzuwenden. 

(2) Auf der Verschmelzungswirkung beruhende 
Anteile und Mitgliedschaften an dem übernehmen-
den Rechtsträger gelten als nicht erworben, wenn sie 
ausgeschlagen werden. 

(3) Das Recht zur Ausschlagung hat jeder Genosse 
einer übertragenden Genossenschaft, wenn er in der 
Generalversammlung oder als Vertreter in der Vertre-
terversammlung, die gemäß § 13 Abs. 1 über die 
Zustimmung zum Verschmelzungsvertrag beschlie-
ßen soll, 

1. erscheint und gegen den Verschmelzungsbeschluß 
Widerspruch zur Niederschrift erklärt oder 

2. nicht erscheint, sofern er zu der Versammlung zu 
Unrecht nicht zugelassen worden ist oder die Ver-
sammlung nicht ordnungsgemäß einberufen oder 
der Gegenstand der Beschlußfassung nicht ord-
nungsgemäß bekanntgemacht worden ist. 

Wird der Verschmelzungsbeschluß einer übertragen-
den Genossenschaft von einer Vertreterversammlung 
gefaßt, so steht das Recht zur Ausschlagung auch 
jedem anderen Genossen dieser Genossenschaft zu, 
der im Zeitpunkt der Beschlußfassung nicht Vertreter 
ist. 

§ 91 

Form und Frist der Ausschlagung 

(1) Die Ausschlagung ist gegenüber dem überneh-
menden Rechtsträger schriftlich zu erklären. 

Beschlüsse des 6. Ausschusses 

§ 90 

unverändert 

§ 91 

unverändert 
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(2) Die Ausschlagung kann nur binnen sechs Mona-
ten nach dem Tage erklärt werden, an dem die 
Eintragung der Verschmelzung in das Register des 
Sitzes des übernehmenden Rechtsträgers nach § 19 
Abs. 3 als bekanntgemacht gilt. 

(3) Die Ausschlagung kann nicht unter einer Bedin-
gung oder einer Zeitbestimmung erklärt werden. 

§ 92 

Eintragung der Ausschlagung 
in die Mitgliederliste 

(1) Die übernehmende Genossenschaft hat jede 
Ausschlagung unverzüglich in die Mitgliederliste ein-
zutragen und den Genossen von der Eintragung 
unverzüglich zu benachrichtigen. 

(2) Die Ausschlagung wird in dem Zeitpunkt wirk-
sam, in dem die Ausschlagungserklärung dem über-
nehmenden Rechtsträger zugeht. 

§ 93 

Auseinandersetzung 

(1) Mit einem früheren Genossen, dessen Beteili-
gung an dem übernehmenden Rechtsträger nach § 90 
Abs. 2 als nicht erworben gilt, hat der übernehmende 
Rechtsträger sich auseinanderzusetzen. Maßgebend 
ist die Schlußbilanz der übertragenden Genossen-
schaft. 

(2) Dieser Genosse kann die Auszahlung des 
Geschäftsguthabens, das er bei der übertragenden 
Genossenschaft hatte, verlangen; an den Rücklagen 
und dem sonstigen Vermögen der übertragenden 
Genossenschaft hat er vorbehaltlich des § 73 Abs. 3 
des Gesetzes betreffend die Erwerbs- und Wirtschafts-
genossenschaften keinen Anteil, auch wenn sie bei 
der Verschmelzung den Geschäftsguthaben anderer 
Genossen, die von dem Recht zur Ausschlagung 
keinen Gebrauch machen, zugerechnet werden. 

(3) Reichen die Geschäftsguthaben und die in der 
Schlußbilanz einer übertragenden Genossenschaft 
ausgewiesenen Rücklagen zur Deckung eines in die-
ser Bilanz ausgewiesenen Verlustes nicht aus, so kann 
der übernehmende Rechtsträger von dem früheren  

Genossen, dessen Beteiligung als nicht erworben gilt, 
die Zahlung des anteiligen Fehlbetrags verlangen, 
wenn und soweit dieser Genosse im Falle der Insol-
venz Nachschüsse an die übertragende Genossen-
schaft zu leisten gehabt hätte. Der anteilige Fehlbe-
trag wird, falls das Statut der übertragenden Genos-
senschaft nichts anderes bestimmt, nach der Zahl ihrer 
Genossen berechnet. 

(4) Die Ansprüche verjähren in fünf Jahren. Die 
Verjährung beginnt mit dem Schluß des Kalenderjah-
res, in dem die Ansprüche fällig geworden sind. 

Beschlüsse des 6. Ausschusses 
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§ 94 

Auszahlung 
des Auseinandersetzungsguthabens 

Ansprüche auf Auszahlung des Geschäftsgutha-
bens nach § 93 Abs. 2 sind binnen sechs Monaten seit 
der Ausschlagung zu befriedigen; die Auszahlung 
darf jedoch nicht erfolgen, bevor die Gläubiger, die 
sich nach § 22 gemeldet haben, befriedigt oder sicher-
gestellt sind, und nicht vor Ablauf von sechs Monaten 
seit dem Tag, an  dem die Eintragung der Verschmel-
zung in das Register des Sitzes des übernehmenden 
Rechtsträgers nach § 19 Abs. 3 als bekanntgemacht 
gilt. 

§ 95 

Fortdauer der Nachschußpflicht 

(1) Ist die Haftsumme bei einer übernehmenden 
Genossenschaft geringer, als sie bei einer übertragen-
den Genossenschaft war, oder haften den Gläubigern 
eines übernehmenden Rechtsträgers nicht alle An-
teilsinhaber dieses Rechtsträgers unbeschränkt, so 
haben zur Befriedigung der Gläubiger der übertra-
genden Genossenschaft diejenigen Anteilsinhaber, 
die Mitglieder der übertragenden Genossenschaft 
waren, weitere Nachschüsse bis zur Höhe der Haft-
summe bei der übertragenden Genossenschaft zu 
leisten, sofern die Gläubiger, die sich nach § 22 
gemeldet haben, wegen ihrer Forderung Befriedi-
gung oder Sicherstellung auch nicht aus den von den 
Genossen eingezogenen Nachschüssen erlangen 
können. Für die Einziehung der Nachschüsse gelten 
die §§ 105 bis 115 a des Gesetzes be treffend die 
Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften entspre-
chend. 

(2) Absatz 1 ist nur anzuwenden, wenn das Insol-
venzverfahren über das Vermögen des übernehmen-
den Rechtsträgers binnen zwei Jahren nach dem Tage 
eröffnet wird, an dem die Eintragung der Verschmel-
zung in das Register des Sitzes dieses Rechtsträgers 
nach § 19 Abs. 3 als bekanntgemacht gilt. 

ZWEITER UNTERABSCHNITT 

Verschmelzung durch Neugründung 

§ 96 

Anzuwendende Vorschriften 

Auf die Verschmelzung durch Neugründung sind 
die Vorschriften des Ersten Unterabschnitts entspre-
chend anzuwenden. 

§ 97 

Pflichten der Vertretungsorgane 
der übertragenden Rechtsträger 

(1) Das Statut der neuen Genossenschaft ist durch 
sämtliche Mitglieder des Vertretungsorgans jedes der 
übertragenden Rechtsträger aufzustellen und zu 
unterzeichnen. 

Beschlüsse des 6. Ausschusses 
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(2) Die Vertretungsorgane aller übertragenden 
Rechtsträger haben den ersten Aufsichtsrat der neuen 
Genossenschaft zu bestellen. Das gleiche gilt für die 
Bestellung des ersten Vorstands, sofern nicht durch 
das Statut der neuen Genossenschaft anstelle der 
Wahl durch die Generalversammlung eine andere Art 
der Bestellung des Vorstands festgesetzt ist. 

§ 98 

Verschmelzungsbeschlüsse 

Das Statut der neuen Genossenschaft wird nur 
wirksam, wenn ihm die Anteilsinhaber jedes der 
übertragenden Rechtsträger durch Verschmelzungs-
beschluß zustimmen. Dies gilt entsprechend für die 
Bestellung der Mitglieder des Vorstands und des 
Aufsichtsrats der neuen Genossenschaft, für die 
Bestellung des Vorstands jedoch nur, wenn dieser von 
den Vertretungsorganen aller übertragenden Rechts-
träger bestellt worden ist. 

SECHSTER ABSCHNITT 

Verschmelzung unter Beteiligung 
rechtsfähiger Vereine 

§ 99 

Möglichkeit der Verschmelzung 

(1) Ein rechtsfähiger Verein kann sich an einer 
Verschmelzung nur beteiligen, wenn die Satzung des 
Vereins oder Vorschriften des Landesrechts nicht 
entgegenstehen. 

(2) Ein eingetragener Verein kann im Wege der 
Verschmelzung nur andere eingetragene Vereine 
aufnehmen oder mit ihnen einen eingetragenen Ver-
ein oder einen Rechtsträger anderer Rechtsform neu 
gründen. 

§ 100 

Prüfung der Verschmelzung 

Der Verschmelzungsvertrag oder sein Entwurf ist 
für einen wirtschaftlichen Verein nach den §§ 9 bis 12 
zu prüfen. Bei einem eingetragenen Verein ist diese 
Prüfung nur erforderlich, wenn mindestens zehn vom 
Hundert der Mitglieder sie schriftlich verlangen. 

§ 101 

Vorbereitung der Mitgliederversammlung 

(1) Von der Einberufung der Mitgliederversamm-
lung an, die gemäß § 13 Abs. 1 über die Zustimmung 
zum Verschmelzungsvertrag beschließen soll, sind in 
dem Geschäftsraum des Vereins die in § 63 Abs. 1 
Nr. 1 bis 4 bezeichneten Unterlagen sowie ein nach 
§ 100 erforderlicher Prüfungsbericht zur Einsicht der 
Mitglieder auszulegen. Dazu erforderliche Zwischen-
bilanzen sind gemäß § 63 Abs. 2 aufzustellen. 

(2) Auf Verlangen ist jedem Mitglied unverzüglich 
und kostenlos eine Abschrift der in Absatz 1 bezeich-
neten Unterlagen zu erteilen. 
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§ 102 

Durchführung der Mitgliederversammlung 

In der Mitgliederversammlung sind die in § 63 
Abs. 1 Nr. 1 bis 4 bezeichneten Unterlagen sowie ein 
nach § 100 erforderlicher Prüfungsbericht auszulegen. 
§ 64 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 ist entsprechend anzu-
wenden. 

§ 103 

Beschluß der Mitgliederversammlung 

Der Verschmelzungsbeschluß der Mitgliederver-
sammlung bedarf einer Mehrheit von drei Vierteln der 
erschienenen Mitglieder. Die Satzung kann eine grö-
ßere Mehrheit und weitere Erfordernisse bestim-
men. 

§ 104 

Bekanntmachung der Verschmelzung 

(1) Ist ein übertragender Verein nicht in ein Han-
delsregister eingetragen, so hat sein Vorstand die 
bevorstehende Verschmelzung durch den Bundesan-
zeiger und durch mindestens ein anderes Blatt 
bekanntzumachen. Die Bekanntmachung im Bundes-
anzeiger tritt an die Stelle der Eintragung im Register. 
Sie ist mit einem Vermerk zu versehen, daß die 
Verschmelzung erst mit der Eintragung im Register 
des Sitzes des übernehmenden Rechtsträgers wirk-
sam wird. Die §§ 16, 17 Abs. 1, § 19 Abs. 1 Satz 2, 
Abs. 2 und Abs. 3 Satz 1 sind nicht anzuwenden, 
soweit sie sich auf die Anmeldung und Eintragung 
dieses übertragenden Vereins beziehen. 

(2) Die Schlußbilanz eines solchen übertragenden 
Vereins ist der Anmeldung zum Register des Sitzes 
des übernehmenden Rechtsträgers beizufügen. 

SIEBENTER ABSCHNITT 

Verschmelzung 
genossenschaftlicher Prüfungsverbände 

§ 105 

Möglichkeit der Verschmelzung 

Genossenschaftliche Prüfungsverbände können 
nur im Wege der Aufnahme eines Verbandes (über-
tragender Verband) durch einen anderen Verband 
(übernehmender Verband) verschmolzen werden. 
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§ 106 

Vorbereitung, Durchführung und Beschluß 
der Mitgliederversammlung 

Auf die Vorbereitung, die Durchführung und den 
Beschluß der Mitgliederversammlung sind die §§ 101 
bis 103 entsprechend anzuwenden. 

§ 107 

Pflichten der Vorstände 

(1) Die Vorstände beider Verbände haben die Ver-
schmelzung gemeinschaftlich unverzüglich zur Ein-
tragung in die Register des Sitzes jedes Verbandes 
anzumelden, soweit der Verband eingetragen ist. Ist 
der übertragende Verband nicht eingetragen, so ist 
§ 104 entsprechend anzuwenden. 

(2) Die Vorstände haben ferner gemeinschaftlich 
den für die Verleihung des Prüfungsrechts zuständi-
gen obersten Landesbehörden (§ 63 des Gesetzes 
betreffend die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossen-
schaften) die Eintragung unverzüglich mitzuteilen. 

(3) Der Vorstand des übernehmenden Verbandes 
hat die Mitglieder unverzüglich von der Eintragung zu 
benachrichtigen. 

§ 108 

Austritt von Mitgliedern 
des übertragenden Verbandes 

Tritt ein ehemaliges Mitglied des übertragenden 
Verbandes gemäß § 39 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
aus dem übernehmenden Verband aus, so sind 
Bestimmungen der Satzung des übernehmenden Ver-
bandes, die gemäß § 39 Abs. 2 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs eine längere Kündigungsfrist als zum 
Schlusse des Geschäftsjahres vorsehen, nicht anzu-
wenden. 

ACHTER ABSCHNITT 

Verschmelzung von Versicherungsvereinen 
auf Gegenseitigkeit 

ERSTER UNTERABSCHNITT 

Möglichkeit der Verschmelzung 

§ 109 

Verschmelzungsfähige Rechtsträger 

Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit können 
nur miteinander verschmolzen werden. Sie können 
ferner im Wege der Verschmelzung durch eine 
Aktiengesellschaft, die den Betrieb von Versiche-
rungsgeschäften zum Gegenstand hat (Versiche-
rungs-Aktiengesellschaft), aufgenommen werden. 
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ZWEITER UNTERABSCHNITT 

Verschmelzung durch Aufnahme 

§ 110 

Inhalt des Verschmelzungsvertrags 

Sind nur Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit 
an  der Verschmelzung beteiligt, braucht der Ver-
schmelzungsvertrag oder sein Entwurf die Angaben 
nach § 5 Abs. 1 Nr. 3 bis 5 und 7 nicht zu enthalten. 

§ 111 

Bekanntmachung des Verschmelzungsvertrags 

Der Verschmelzungsvertrag oder sein Entwurf ist 
vor der Einberufung der obersten Vertretung, die 
gemäß § 13 Abs. 1 über die Zustimmung zum Ver-
schmelzungsvertrag beschließen soll, zum Register 
einzureichen. Das Gericht hat in den für die Bekannt-
machung seiner Eintragungen bestimmten Blättern 
(§ 10 des Handelsgesetzbuchs) einen Hinweis darauf 
bekanntzumachen, daß der Vertrag oder sein Entwurf 
beim Handelsregister eingereicht worden ist. 

§ 112 

Vorbereitung, Durchführung und Beschluß 
der Versammlung der obersten Vertretung 

(1) Von der Einberufung der Versammlung der 
obersten Vertretung an, die gemäß § 13 Abs. 1 über 
die Zustimmung zum Verschmelzungsvertrag be-
schließen soll, sind in dem Geschäftsraum des Vereins 
die in § 63 Abs. 1 bezeichneten Unterlagen zur Ein-
sicht der Mitglieder auszulegen. Dazu erforderliche 
Zwischenbilanzen sind gemäß § 63 Abs. 2 aufzustel-
len. 

(2) In der Versammlung der obersten Vertretung 
sind die in § 63 Abs. 1 bezeichneten Unterlagen 
auszulegen. § 64 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 ist entspre-
chend anzuwenden. 

(3) Der Verschmelzungsbeschluß der obersten Ver-
tretung bedarf einer Mehrheit von drei Vierteln der 
abgegebenen Stimmen. Die Satzung kann eine grö-
ßere Mehrheit und weitere Erfordernisse bestim-
men. 

§ 113 

Keine gerichtliche Nachprüfung 

Sind nur Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit 
an der Verschmelzung beteiligt, findet eine gerichtli-
che Nachprüfung des Umtauschverhältnisses der Mit-
gliedschaften nicht statt. 
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DRITTER UNTERABSCHNITT 

Verschmelzung durch Neugründung 

§ 114 

Anzuwendende Vorschriften 

Auf die Verschmelzung durch Neugründung sind 
die Vorschriften des Zweiten Unterabschnitts entspre-
chend anzuwenden, soweit sich aus den folgenden 
Vorschriften nichts anderes ergibt. 

§ 115 

Bestellung der Vereinsorgane 

Die Vorstände der übertragenden Vereine haben 
den ersten Aufsichtsrat des neuen Rechtsträgers und 
den Abschlußprüfer für das erste Voll- oder Rumpfge-
schäftsjahr zu bestellen. Die Bestellung bedarf nota-
rieller Beurkundung. Der Aufsichtsrat bestellt den 
ersten Vorstand. 

§ 116 

Beschlüsse der obersten Vertretungen 

(1) Die Satzung des neuen Rechtsträgers und die 
Bestellung seiner Aufsichtsratsmitglieder bedürfen 
der Zustimmung der übertragenden Vereine durch 
Verschmelzungsbeschlüsse. § 76 Abs. 2 und § 112 
Abs. 3 sind entsprechend anzuwenden. 

(2) In der Bekanntmachung der Tagesordnung eines 
Vereins ist der wesentliche Inhalt des Verschmel-
zungsvertrags bekanntzumachen. In der Bekanntma-
chung haben der Vorstand und der Aufsichtsrat, zur 
Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern und Prüfern nur 
der Aufsichtsrat, Vorschläge zur Beschlußfassung zu 
machen. Hat der Aufsichtsrat auch aus Aufsichtsrats-
mitgliedern der Arbeitnehmer zu bestehen, so bedür-
fen Beschlüsse des Aufsichtsrats über Vorschläge zur 
Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern nur der Mehrheit 
der Stimmen der Aufsichtsratsmitglieder der Mitglie-
der des Vereins. 

§ 117 

Entstehung und Bekanntmachung 
des neuen Vereins 

(1) Vor der Eintragung in das Register besteht ein 
neuer Verein als solcher nicht. Wer vor der Eintragung 
des Vereins in seinem Namen handelt, haftet persön-
lich; handeln mehrere, so haften sie als Gesamtschuld-
ner. 

(2) In die Bekanntmachung der Eintragung eines 
neuen Vereins sind außer deren sonst erforderlichen 
Inhalt Name, Beruf und Wohnort der Mitglieder des 
ersten Aufsichtsrats aufzunehmen. Zugleich ist 
bekanntzumachen, daß die mit der Anmeldung einge-
reichten Schriftstücke bei dem Gericht eingesehen 
werden können. 
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VIERTER UNTERABSCHNITT 

Verschmelzung kleinerer Vereine 

§ 118 

Anzuwendende Vorschriften 

Auf die Verschmelzung kleinerer Vereine im Sinne 
des § 53 des Versicherungsaufsichtsgesetzes sind die 
Vorschriften des Zweiten und des Dritten Unterab-
schnitts entsprechend anzuwenden. Dabei treten bei 
kleineren Vereinen an die Stelle der Anmeldung zur 
Eintragung in das Register der Antrag an die Auf-
sichtsbehörde auf Genehmigung, an die Stelle der 
Eintragung in das Register und ihrer Bekanntma-
chung die Bekanntmachung im Bundesanzeiger nach 
§ 119 

 

Bekanntmachung der Verschmelzung 

Sobald die Verschmelzung von allen beteiligten 
Aufsichtsbehörden genehmigt worden ist, macht die 
für den übernehmenden kleineren Verein zuständige 
Aufsichtsbehörde, bei einer Verschmelzung durch 
Neugründung eines kleineren Vereins die für den 
neuen Verein zuständige Aufsichtsbehörde die Ver-
schmelzung und ihre Genehmigung im Bundesanzei-
ger sowie in den weiteren Blättern bekannt, die für die 
Bekanntmachungen der Amtsgerichte bestimmt sind, 
in deren Bezirken die beteiligten kleineren Vereine 
ihren Sitz haben. 

NEUNTER ABSCHNITT 

Verschmelzung von Kapitalgesellschaften 
mit dem Vermögen eines Alleingesellschafters 

§ 120 

Möglichkeit der Verschmelzung 

(1) Ist eine Verschmelzung nach den Vorschriften 
des Ersten bis Achten Abschnittes nicht möglich, so 
kann eine Kapitalgesellschaft im Wege der Aufnahme 
mit dem Vermögen eines Gesellschafters oder eines 
Aktionärs verschmolzen werden, sofern sich alle 
Geschäftsanteile oder alle Aktien der Gesellschaft in 
der Hand des Gesellschafters oder Aktionärs befin-
den. 

(2) Befinden sich eigene Anteile in der Hand der 
Kapitalgesellschaft, so werden sie bei der Feststellung 
der Voraussetzungen der Verschmelzung dem Gesell-
schafter oder Aktionär zugerechnet. 

§ 121 

Anzuwendende Vorschriften 

Auf die Kapitalgesellschaft sind die für ihre Rechts-
form geltenden Vorschriften des Ersten und Zweiten 
Teils anzuwenden. 
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§ 122 

Eintragung in das Handelsregister 

Ein noch nicht in das Handelsregister eingetragener 
Alleingesellschafter oder Alleinaktionär ist nach den 
Vorschriften des Handelsgesetzbuchs in das Handels-
register einzutragen; an die Stelle des § 19 des 
Handelsgesetzbuchs tritt § 18. 

DRITTES BUCH 

Spaltung 

ERSTER TEIL 

Allgemeine Vorschriften 

ERSTER ABSCHNITT 

Möglichkeit der Spaltung 

§ 123 

Arten der Spaltung 

(1) Ein Rechtsträger (übertragender Rechtsträger) 
kann unter Auflösung ohne Abwicklung sein Vermö-
gen aufspalten 

1. zur Aufnahme durch gleichzeitige Übertragung 
der Vermögensteile jeweils als Gesamtheit auf 
andere bestehende Rechtsträger (übernehmende 
Rechtsträger) oder 

2. zur Neugründung durch gleichzeitige Übertra-
gung der Vermögensteile jeweils als Gesamtheit 
auf andere, von ihm dadurch gegründete neue 
Rechtsträger 

gegen Gewährung von Anteilen oder Mitgliedschaf-
ten dieser Rechtsträger an die Anteilsinhaber des 
übertragenden Rechtsträgers (Aufspaltung). 

(2) Ein Rechtsträger (übertragender Rechtsträger) 
kann von seinem Vermögen einen Teil oder mehrere 
Teile abspalten 

1. zur Aufnahme durch Übertragung dieses Teils oder 
dieser Teile jeweils als Gesamtheit auf einen beste-
henden oder mehrere bestehende Rechtsträger 
(übernehmende Rechtsträger) oder 

2. zur Neugründung durch Übertragung dieses Teils 
oder dieser Teile jeweils als Gesamtheit auf einen 
oder mehrere, von ihm dadurch gegründeten 
neuen oder gegründete neue Rechtsträger 

gegen Gewährung von Anteilen oder Mitgliedschaf-
ten dieses Rechtsträgers oder dieser Rechtsträger an 
die Anteilsinhaber des übertragenden Rechtsträgers 
(Abspaltung). 

(3) Ein Rechtsträger (übertragender Rechtsträger) 
kann aus seinem Vermögen einen Teil oder mehrere 
Teile ausgliedern 
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1. zur Aufnahme durch Übertragung dieses Teils oder 
dieser Teile jeweils als Gesamtheit auf einen be-
stehenden oder mehrere bestehende Rechtsträger 
(übernehmende Rechtsträger) oder 

2. zur Neugründung durch Übertragung dieses Teils 
oder dieser Teile jeweils als Gesamtheit auf einen 
oder mehrere, von ihm dadurch gegründeten 
neuen oder gegründete neue Rechtsträger 

gegen Gewährung von Anteilen oder Mitgliedschaf-
ten dieses Rechtsträgers oder dieser Rechtsträger an 
den übertragenden Rechtsträger (Ausgliederung). 

(4) Die Spaltung kann auch durch gleichzeitige 
Übertragung auf bestehende und neue Rechtsträger 
erfolgen. 

§ 124 

Spaltungsfähige Rechtsträger 

(1) An einer Aufspaltung oder einer Abspaltung 
können als übertragende, übernehmende oder neue 
Rechtsträger die in § 3 Abs. 1 genannten Rechtsträger 
sowie als übertragende Rechtsträger wirtschaftliche 
Vereine, an einer Ausgliederung können als übertra-
gende, übernehmende oder neue Rechtsträger die in 
§ 3 Abs. 1 genannten Rechtsträger sowie als übertra-
gende Rechtsträger wirtschaftliche Vereine, Einzel-
kaufleute, Stiftungen sowie Gebietskörperschaften 
oder Zusammenschlüsse von Gebietskörperschaften, 
die nicht Gebietskörperschaften sind, beteiligt sein. 

(2) § 3 Abs. 3 und 4 ist auf die Spaltung entspre-
chend anzuwenden. 

§ 125 

Anzuwendende Vorschriften 

Auf die Spaltung sind die Vorschriften des Zweiten 
Buches mit Ausnahme des § 9 Abs. 2, bei Abspaltung 
und Ausgliederung mit Ausnahme des § 18 sowie bei 
Ausgliederung mit Ausnahme des § 14 Abs. 2 und der 
§§ 15, 29 bis 34, 54, 68 und 71 entsprechend anzuwen-
den, soweit sich aus diesem Buch nichts anderes 
ergibt. Eine Prüfung im Sinne der §§ 9 bis 12 findet bei 
Ausgliederung nicht statt. An die Stelle der übertra-
genden Rechtsträger tritt der übertragende Rechtsträ-
ger, an die Stelle des übernehmenden oder neuen 
Rechtsträgers treten gegebenenfalls die übernehmen-
den oder neuen Rechtsträger. 

ZWEITER ABSCHNITT 

Spaltung zur Aufnahme 

§ 126 

Inhalt des Spaltungs- und Übernahmevertrags 

(1) Der Spaltungs- und Übernahmevertrag oder sein 
Entwurf muß mindestens folgende Angaben enthal-
ten: 

1. den Namen oder die Firma und den Sitz der an der 
Spaltung beteiligten Rechtsträger; 
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2. die Vereinbarung über die Übertragung der Teile 
des Vermögens des übertragenden Rechtsträgers 
jeweils als Gesamtheit gegen Gewährung von 
Anteilen oder Mitgliedschaften an den überneh-
menden Rechtsträgern; 

3. bei Aufspaltung und Abspaltung das Umtausch-
verhältnis der Anteile und gegebenenfalls die 
Höhe der baren Zuzahlung oder Angaben über 
die Mitgliedschaft bei den übernehmenden 
Rechtsträgern; 

4. bei Aufspaltung und Abspaltung die Einzelheiten 
für die Übertragung der Anteile der übernehmen-
den Rechtsträger oder über den Erwerb der Mit-
gliedschaft bei den übernehmenden Rechtsträ-
gern; 

5. den Zeitpunkt, von dem an diese Anteile oder die 
Mitgliedschaft einen Anspruch auf einen Anteil 
am Bilanzgewinn gewähren, sowie alle Besonder-
heiten in bezug auf diesen Anspruch; 

6. den Zeitpunkt, von dem an die Handlungen des 
übertragenden Rechtsträgers als für Rechnung 
jedes der übernehmenden Rechtsträger vorge-
nommen gelten (Spaltungsstichtag); 

7. die Rechte, welche die übernehmenden Rechts-
träger einzelnen Anteilsinhabern sowie den Inha-
bern besonderer Rechte wie Anteile ohne Stimm-
recht, Vorzugsaktien, Mehrstimmrechtsaktien, 
Schuldverschreibungen und Genußrechte ge-
währen, oder die für diese Personen vorgesehe-
nen Maßnahmen; 

8. jeden besonderen Vorteil, der einem Mitglied 
eines Vertretungsorgans oder eines Aufsichtsor-
gans der an der Spaltung beteiligten Rechtsträger, 
einem geschäftsführenden Gesellschafter, einem 
Abschlußprüfer oder einem Spaltungsprüfer ge-
währt wird; 

9. die genaue Bezeichnung und Aufteilung der 
Gegenstände des Aktiv- und Passivvermögens, 
die an jeden der übernehmenden Rechtsträger 
übertragen werden, sowie der übergehenden 
Betriebe und Betriebsteile unter Zuordnung zu 
den übernehmenden Rechtsträgern; 

10. bei Aufspaltung und Abspaltung die Aufteilung 
der Anteile oder Mitgliedschaften jedes der über-
nehmenden Rechtsträger auf die Anteilsinhaber 
des übertragenden Rechtsträgers sowie den Maß-
stab für die Aufteilung; 

11. die Folgen der Spaltung für die Arbeitnehmer und 
ihre Vertretungen sowie die insoweit vorgesehe-
nen Maßnahmen. 

(2) Soweit für die Übertragung von Gegenständen 
im Falle der Einzelrechtsnachfolge in den allgemei-
nen Vorschriften eine besondere Art der Bezeichnung 
bestimmt ist, sind diese Regelungen auch für die 
Bezeichnung der Gegenstände des Aktiv- und Passiv-
vermögens (Absatz 1 Nr. 9) anzuwenden. § 28 der 
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Grundbuchordnung ist zu beachten. Im übrigen kann 
auf Urkunden wie Bilanzen und Inventare Bezug 
genommen werden, deren Inhalt eine Zuweisung des 
einzelnen Gegenstandes ermöglicht; die Urkunden 
sind dem Spaltungs- und Übernahmevertrag als Anla-
gen beizufügen. 

(3) Der Vertrag oder sein Entwurf ist spätestens 
einen Monat vor dem Tage der Versammlung der 
Anteilsinhaber jedes beteiligten Rechtsträgers, die 
gemäß § 125 in Verbindung mit § 13 Abs. 1 über die 
Zustimmung zum Spaltungs- und Übernahmevertrag 
beschließen soll, dem zuständigen Betriebsrat dieses 
Rechtsträgers zuzuleiten. 

§ 127 

Spaltungsbericht 

Die Vertretungsorgane jedes der an der Spaltung 
beteiligten Rechtsträger haben einen ausführlichen 
schriftlichen Bericht zu erstatten, in dem die Spaltung, 
der Vertrag oder sein Entwurf im einzelnen und bei 
Aufspaltung und Abspaltung insbesondere das Um-
tauschverhältnis der Anteile oder die Angaben über 
die Mitgliedschaften bei den übernehmenden Rechts-
trägern, der Maßstab für ihre Aufteilung sowie die 
Höhe einer anzubietenden Barabfindung rechtlich 
und wirtschaftlich erläutert und begründet werden 
(Spaltungsbericht); der Bericht kann von den Vertre-
tungsorganen auch gemeinsam erstattet werden. § 8 
Abs. 1 Satz 2 bis 4, Abs. 2 und 3 ist entsprechend 
anzuwenden. 

§ 128 

Zustimmung zur Spaltung in Sonderfällen 

Werden bei Aufspaltung oder Abspaltung die 
Anteile oder Mitgliedschaften der übernehmenden 
Rechtsträger den Anteilsinhabern des übertragenden 
Rechtsträgers nicht in dem Verhältnis zugeteilt, das 
ihrer Beteiligung an dem übertragenden Rechtsträger 
entspricht, so wird der Spaltungs- und Übernahme-
vertrag nur wirksam, wenn ihm alle Anteilsinhaber 
des übertragenden Rechtsträgers zustimmen. Bei 
einer Spaltung zur Aufnahme ist der Berechnung des 
Beteiligungsverhältnisses der jeweils zu übertra-
gende Teil des Vermögens zugrunde zu legen. 

§ 129 

Anmeldung der Spaltung 

Zur Anmeldung der Spaltung ist auch das Vertre-
tungsorgan jedes der übernehmenden Rechtsträger 
berechtigt. 

§ 130 

Eintragung und Bekanntmachung 
der Spaltung 

(1) Die Spaltung darf in das Register des Sitzes des 
übertragenden Rechtsträgers erst eingetragen wer-
den, nachdem sie im Register des Sitzes jedes der 
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§ 129 

unverändert 

§ 130 

unverändert 
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übernehmenden Rechtsträger eingetragen worden 
ist. Die Eintragung im Register des Sitzes jedes der 
übernehmenden Rechtsträger ist mit dem Vermerk zu 
versehen, daß die Spaltung erst mit der Eintragung im 
Register des Sitzes des übertragenden Rechtsträgers 
wirksam wird. 

(2) Das Gericht des Sitzes des übertragenden 
Rechtsträgers hat von Amts wegen dem Gericht des 
Sitzes jedes der übernehmenden Rechtsträger den 
Tag der Eintragung der Spaltung mitzuteilen sowie 
einen Handelsregisterauszug und eine beglaubigte 
Abschrift des Gesellschaftsvertrages, der Satzung 
oder des Statuts des übertragenden Rechtsträgers zu 
übersenden. Nach Eingang der Mitteilung hat das 
Gericht des Sitzes jedes der übernehmenden Rechts-
träger von Amts wegen den Tag der Eintragung der 
Spaltung im Register des Sitzes des übertragenden 
Rechtsträgers zu vermerken. 

§ 131 

Wirkungen der Eintragung 

(1) Die Eintragung der Spaltung in das Register des 
Sitzes des übertragenden Rechtsträgers hat folgende 
Wirkungen: 

1. Das Vermögen des übertragenden Rechtsträgers, 
bei Abspaltung und Ausgliederung der abgespal-
tene oder ausgegliederte Teil oder die abgespalte-
nen oder ausgegliederten Teile des Vermögens 
einschließlich der Verbindlichkeiten gehen ent-
sprechend der im Spaltungs- und Übernahmever-
trag vorgesehenen Aufteilung jeweils als Gesamt-
heit auf die übernehmenden Rechtsträger über. 
Gegenstände, die nicht durch Rechtsgeschäft über-
tragen werden können, verbleiben bei Abspaltung 
und Ausgliederung in Eigentum oder Inhaber-
schaft des übertragenden Rechtsträgers. 

2. Bei der Aufspaltung erlischt der übertragende 
Rechtsträger. Einer besonderen Löschung bedarf 
es nicht. 

3. Bei Aufspaltung und Abspaltung werden die 
Anteilsinhaber des übertragenden Rechtsträgers 
entsprechend der im Spaltungs- und Übernahme-
vertrag vorgesehenen Aufteilung Anteilsinhaber 
der übernehmenden Rechtsträger; dies gilt nicht, 
soweit der übernehmende Rechtsträger oder ein 
Dritter, der im eigenen Namen, jedoch für Rech-
nung dieses Rechtsträgers handelt, Anteilsinhaber 
des übertragenden Rechtsträgers ist oder der über-
tragende Rechtsträger eigene Anteile innehat oder 
ein Dritter, der im eigenen Namen, jedoch für 
Rechnung dieses Rechtsträgers handelt, dessen 
Anteilsinhaber ist. Rechte Dritter an den Anteilen 
oder Mitgliedschaften des übertragenden Rechts-
trägers bestehen an den an ihre Stelle tretenden 
Anteilen oder Mitgliedschaften der übernehmen-
den Rechtsträger weiter. Bei Ausgliederung wird 
der übertragende Rechtsträger entsprechend dem 
Ausgliederungs- und Übernahmevertrag Anteils-
inhaber der übernehmenden Rechtsträger. 

Beschlüsse des 6. Ausschusses 

§ 131 

Wirkungen der Eintragung 

(1) Die Eintragung der Spaltung in das Register des 
Sitzes des übertragenden Rechtsträgers hat folgende 
Wirkungen: 

1. Das Vermögen des übertragenden Rechtsträgers, 
bei Abspaltung und Ausgliederung der abgespal-
tene oder ausgegliederte Teil oder die abgespalte-
nen oder ausgegliederten Teile des Vermögens 
einschließlich der Verbindlichkeiten gehen ent-
sprechend der im Spaltungs- und Übernahmever-
trag vorgesehenen Aufteilung jeweils als Gesamt-
heit auf die übernehmenden Rechtsträger über. 
Gegenstände, die nicht durch Rechtsgeschäft über-
tragen werden können, verbleiben bei Abspaltung 
und Ausgliederung im Eigentum oder in Inha-
berschaft des übertragenden Rechtsträgers. 

2. unverändert 

3. unverändert 
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4. Der Mangel der notariellen Beurkundung des Spal-
tungs- und Übernahmevertrags und gegebenen-
falls erforderlicher Zustimmungs- oder Verzichts-
erklärungen einzelner Anteilsinhaber wird ge-
heilt. 

(2) Mängel der Spaltung lassen die Wirkungen der 
Eintragung nach Absatz 1 unberührt. 

(3) Ist bei einer Aufspaltung ein Gegenstand im 
Vertrag keinem der übernehmenden Rechtsträger 
zugeteilt worden und läßt sich die Zuteilung auch 
nicht durch Auslegung des Vertrags ermitteln, so geht 
der Gegenstand auf alle übernehmenden Rechtsträ-
ger in dem Verhältnis über, das sich aus dem Vertrag 
für die Aufteilung des Überschusses der Aktivseite der 
Schlußbilanz über deren Passivseite ergibt; ist eine 
Zuteilung des Gegenstandes an mehrere Rechtsträger 
nicht möglich, so ist sein Gegenwert in dem bezeich-
neten Verhältnis zu verteilen. 

§ 132 

Beachtung allgemeinen Rechts 

Allgemeine Vorschriften, welche die Übertragbar-
keit eines bestimmten Gegenstandes ausschließen 
oder an bestimmte Voraussetzungen knüpfen oder 
nach denen die Übertragung eines bestimmten 
Gegenstandes einer staatlichen Genehmigung be-
darf, sowie § 613a Abs. 1 Satz 1 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs bleiben durch die Wirkungen der Eintra-
gung nach § 131 unberührt. § 399 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs steht der Aufspaltung nicht entgegen. 

§ 133 

Schutz der Gläubiger und der Inhaber 
von Sonderrechten 

(1) Für die Verbindlichkeiten des übertragenden 
Rechtsträgers, die vor dem Wirksamwerden der Spal-
tung begründet worden sind, haften die an der Spal-
tung beteiligten Rechtsträger als Gesamtschuldner. 
Die §§ 25, 26 und 28 des Handelsgesetzbuchs sowie 
§ 125 in Verbindung mit § 22 bleiben unberührt; zur 
Sicherheitsleistung ist nur der an der Spaltung betei-
ligte Rechtsträger verpflichtet, gegen den sich der 
Anspruch richtet. 

(2) Für die Erfüllung der Verpflichtung nach § 125 in 
Verbindung mit § 23 haften die an der Spaltung 
beteiligten Rechtsträger als Gesamtschuldner. Bei 
Abspaltung und Ausgliederung können die gleich-
wertigen Rechte im Sinne des § 125 in Verbindung mit 
§ 23 Satz 1 auch in dem übertragenden Rechtsträger 
gewährt werden. 

(3) Diejenigen Rechtsträger, denen die Verbindlich-
keiten nach Absatz 1 Satz 1 im Spaltungs- und 
Übernahmevertrag nicht zugewiesen worden sind, 
haften für diese Verbindlichkeiten, wenn sie vor 
Ablauf von fünf Jahren nach der Spaltung fällig und 
daraus Ansprüche gegen sie gerichtlich geltend 
gemacht sind; bei öffentlich-rechtlichen Verbindlich-
keiten genügt zur Geltendmachung der Erlaß eines 
Verwaltungsakts. 

Beschlüsse des 6. Ausschusses 
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§ 132 

Beachtung allgemeinen Rechts 

Allgemeine Vorschriften, welche die Übertragbar-
keit eines bestimmten Gegenstandes ausschließen 
oder an bestimmte Voraussetzungen knüpfen oder 
nach denen die Übertragung eines bestimmten 
Gegenstandes einer staatlichen Genehmigung be-
darf, bleiben durch die Wirkungen der Eintragung 
nach § 131 unberührt. § 399 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs steht der Aufspaltung nicht entgegen. 
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(4) Die Frist beginnt mit dem Tage, an dem die 
Eintragung der Spaltung in das Register des Sitzes des 
übertragenden Rechtsträgers nach § 125 in Verbin-
dung mit § 19 Abs. 3 als bekanntgemacht gilt. Die für 
die Verjährung geltenden §§ 203, 206, 207, 210, 212 
bis 216 und 220 des Bürgerlichen Gesetzbuchs sind 
entsprechend anzuwenden. 

(5) Einer gerichtlichen Geltendmachung bedarf es 
nicht, soweit die in Absatz 3 bezeichneten Rechtsträ-
ger den Anspruch schriftlich anerkannt haben. 

(6) Die Ansprüche nach Absatz 2 verjähren in fünf 
Jahren. Für den Beginn der Verjährung gilt Absatz 4 
Satz 1 entsprechend. 

o 134 

Schutz der Gläubiger in besonderen Fällen 

(1) Spaltet ein Rechtsträger sein Vermögen in der 
Weise, daß die zur Führung eines Bet riebes notwen-
digen Vermögensteile im wesentlichen auf einen 
übernehmenden oder mehrere übernehmende oder 
auf einen neuen oder mehrere neue Rechtsträger 
übertragen werden und die Tätigkeit dieses Rechts-
trägers oder dieser Rechtsträger sich im wesentlichen 
auf die Verwaltung dieser Vermögensteile beschränkt 
(Anlagegesellschaft), während dem übertragenden 
Rechtsträger diese Vermögensteile bei der Führung 
seines Betriebes zur Nutzung 'überlassen werden 
(Betriebsgesellschaft), und sind an den an der Spal-
tung beteiligten Rechtsträgern im wesentlichen die-
selben Personen beteiligt, so haftet die Anlagegesell-
schaft auch für die Forderungen der Arbeitnehmer der 
Betriebsgesellschaft als Gesamtschuldner, die binnen 
fünf Jahren nach dem Wirksamwerden der Spaltung 
aufgrund der §§ 111 bis 113 des Betriebsverfassungs-
gesetzes oder aufgrund des Gesetzes zur Verbesse-
rung der betrieblichen Altersversorgung begründet 
werden. Dies gilt auch dann, wenn die Vermögens-
teile bei dem übertragenden Rechtsträger verbleiben 
und dem übernehmenden oder neuen Rechtsträger 
oder den übernehmenden oder neuen Rechtsträgern 
zur Nutzung überlassen werden. Die Haftung 
erstreckt sich nicht auf vertragliche Änderungen und 
Neubegründungen betrieblicher Versorgungszusa-
gen, die erst nach dem Wirksamwerden der Spaltung 
erfolgt sind. 

(2) Die Ansprüche nach Absatz 1 verjähren in fünf 
Jahren, falls die Verjährung nach allgemeinen Vor-
schriften nicht schon früher eintritt. 

Beschlüsse des 6. Ausschusses 

(4) unverändert 

(5) unverändert 

(6) unverändert 

o 134 

Schutz der Gläubiger in besonderen Fällen 

(1) Spaltet ein Rechtsträger sein Vermögen in der 
Weise, daß die zur Führung eines Betriebes notwen-
digen Vermögensteile im wesentlichen auf einen 
übernehmenden oder mehrere übernehmende oder 
auf einen neuen oder mehrere neue Rechtsträger 
übertragen werden und die Tätigkeit dieses Rechts-
trägers oder dieser Rechtsträger sich im wesentlichen 
auf die Verwaltung dieser Vermögensteile beschränkt 
(Anlagegesellschaft), während dem übertragenden 
Rechtsträger diese Vermögensteile bei der Führung 
seines Betriebes zur Nutzung überlassen werden 
(Betriebsgesellschaft), und sind an den an der Spal-
tung beteiligten Rechtsträgern im wesentlichen die-
selben Personen beteiligt, so haftet die Anlagegesell-
schaft auch für die Forderungen der Arbeitnehmer der 
Betriebsgesellschaft als Gesamtschuldner, die binnen 
fünf Jahren nach dem Wirksamwerden der Spaltung 
auf Grund der §§ 111 bis 113 des Betriebsverfassungs-
gesetzes begründet werden. Dies gilt auch dann, 
wenn die Vermögensteile bei dem übertragenden 
Rechtsträger verbleiben und dem übernehmenden 
oder neuen Rechtsträger oder den übernehmenden 
oder neuen Rechtsträgern zur Nutzung überlassen 
werden. 

(2) Die gesamtschuldnerische Haftung nach Ab-
satz 1 gilt auch für vor dem Wirksamwerden der 
Spaltung begründete Versorgungsverpflichtungen 
auf Grund des Gesetzes zur Verbesserung der 
betrieblichen Altersversorgung. 

(3) Für die Ansprüche gegen die Anlagegesell-
schaft nach den Absätzen 1 und 2 gilt § 133 Abs. 3 bis 5 
entsprechend mit der Maßgabe, daß die Frist fünf 
Jahre nach dem in § 133 Abs. 4 Satz 1 bezeichneten 
Tage beginnt. 
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DRITTER ABSCHNITT 

Spaltung zur Neugründung 

§ 135 

Anzuwendende Vorschriften 

(1) Auf die Spaltung eines Rechtsträgers zur Neu-
gründung sind die Vorschriften des Zweiten 
Abschnitts entsprechend anzuwenden, jedoch mit 
Ausnahme der §§ 129, 130 Abs. 2 sowie der nach § 125 
entsprechend anzuwendenden §§ 4, 7, 16 Abs. 1 und 
des § 27. An die Stelle der übernehmenden Rechtsträ-
ger treten die neuen Rechtsträger, an die Stelle der 
Eintragung der Spaltung im Register des Sitzes jeder 
der übernehmenden Rechtsträger tritt die Eintragung 
jedes der neuen Rechtsträger in das Register. 

(2) Auf die Gründung der neuen Rechtsträger sind 
die für die jeweilige Rechtsform des neuen Rechtsträ-
gers geltenden Gründungsvorschriften anzuwenden, 
soweit sich aus diesem Buch nichts anderes ergibt. 
Den Gründern steht der übertragende Rechtsträger 
gleich. Vorschriften, die für die Gründung eine Min-
destzahl der Gründer vorschreiben, sind nicht anzu-
wenden. 

§ 136 

Spaltungsplan 

Das Vertretungsorgan des übertragenden Rechts-
trägers hat einen Spaltungsplan aufzustellen. Der 
Spaltungsplan tritt an die Stelle des Spaltungs- und 
Übernahmevertrags. 

§ 137 

Anmeldung und Eintragung 
der neuen Rechtsträger und der Spaltung 

(1) Das Vertretungsorgan des übertragenden 
Rechtsträgers hat jeden der neuen Rechtsträger bei 
dem Gericht, in dessen Bezirk er seinen Sitz haben 
soll, zur Eintragung in das Register anzumelden. 

(2) Das Vertretungsorgan des übertragenden 
Rechtsträgers hat die Spaltung zur Eintragung in das 
Register des Sitzes des übertragenden Rechtsträgers 
anzumelden. 

(3) Das Gericht des Sitzes jedes der neuen Rechts-
träger hat von Amts wegen dem Gericht des Sitzes des 
übertragenden Rechtsträgers den Tag der Eintragung 
des neuen Rechtsträgers mitzuteilen. Nach Eingang 
der Mitteilungen für alle neuen Rechtsträger hat das 
Gericht des Sitzes des übertragenden Rechtsträgers 
die Spaltung einzutragen sowie von Amts wegen den 
Zeitpunkt der Eintragung den Gerichten des Sitzes 
jedes der neuen Rechtsträger mitzuteilen sowie ihnen 
einen Handelsregisterauszug und eine beglaubigte 
Abschrift des Gesellschaftsvertrages, der Satzung 
oder des Statuts des übertragenden Rechtsträgers zu 
übersenden. Der Zeitpunkt der Eintragung der Spal-
tung ist in den Registern des Sitzes jedes der neuen 
Rechtsträger von Amts wegen einzutragen; gesetzlich 
vorgesehene Bekanntmachungen über die Eintra-
gung der neuen Rechtsträger sind erst danach zuläs-
sig. 

Beschlüsse des 6. Ausschusses 
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ZWEITER TEIL 

Besondere Vorschriften 

ERSTER ABSCHNITT 

Spaltung unter Beteiligung von Gesellschaften 
mit beschränkter Haftung 

§ 138 

Sachgründungsbericht 

Ein Sachgründungsbericht (§ 5 Abs. 4 des Gesetzes 
betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haf-
tung) ist stets erforderlich. 

§ 139 

Herabsetzung des Stammkapitals 

Ist zur Durchführung der Abspaltung oder der 
Ausgliederung eine Herabsetzung des Stammkapitals 
einer übertragenden Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung erforderlich, so kann diese auch in verein-
fachter Form vorgenommen werden. Wird das Stamm-
kapital herabgesetzt, so darf die Abspaltung oder die 
Ausgliederung erst eingetragen werden, nachdem die 
Herabsetzung des Stammkapitals im Register einge-
tragen worden ist. 

§ 140 

Anmeldung der Abspaltung 
oder der Ausgliederung 

Bei der Anmeldung der Abspaltung oder der Aus-
gliederung zur Eintragung in das Register des Sitzes 
einer übertragenden Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung haben deren Geschäftsführer auch zu erklä-
ren, daß die durch Gesetz und Gesellschaftsvertrag 
vorgesehenen Voraussetzungen für die Gründung 
dieser Gesellschaft unter Berücksichtigung der 
Abspaltung oder der Ausgliederung im Zeitpunkt der 
Anmeldung vorliegen. 

ZWEITER ABSCHNITT 

Spaltung unter Beteiligung 
von Aktiengesellschaften und 

Kommanditgesellschaften auf Aktien 

§ 141 

Ausschluß der Spaltung 

Eine Aktiengesellschaft oder eine Kommanditge-
sellschaft auf Aktien, die noch nicht zwei Jahre im 
Register eingetragen ist, kann nicht gespalten wer-
den. 

§ 142 

Spaltung mit Kapitalerhöhung; 
Spaltungsbericht 

(1) § 69 ist mit der Maßgabe anzuwenden, daß eine 
Prüfung der Sacheinlage nach § 183 Abs. 3 des 
Aktiengesetzes stets stattzufinden hat. 

Beschlüsse des 6. Ausschusses 
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(2) In dem Spaltungsbericht ist gegebenenfalls auf 
den Bericht über die Prüfung von Sacheinlagen bei 
einer übernehmenden Aktiengesellschaft nach § 183 
Abs. 3 des Aktiengesetzes sowie auf das Register, bei 
dem dieser Bericht zu hinterlegen ist, hinzuweisen. 

§ 143 

Besondere Unterrichtung 
über Vermögensveränderungen 

Der Vorstand einer übertragenden Aktiengese ll
-schaft oder, Kommanditgesellschaft auf Aktien hat 

deren Aktionäre vor der Beschlußfassung über jede 
wesentliche Veränderung des Vermögens dieser 
Gesellschaft, die zwischen dem Abschluß des Ver-
trags oder der Aufstellung des Entwurfs und dem 
Zeitpunkt der Beschlußfassung eingetreten ist, zu 
unterrichten. Der Vorstand hat hierüber auch die 
Vertretungsorgane der übernehmenden Rechtsträger 
zu unterrichten; diese haben ihrerseits die Anteilsin-
haber des von ihnen vertretenen Rechtsträgers vor der 
Beschlußfassung über die Spaltung zu unterrichten. 

§ 144 

Gründungsbericht und Gründungsprüfung 

Ein Gründungsbericht (§ 32 des Aktiengesetzes) 
und eine Gründungsprüfung (§ 33 Abs. 2 des Aktien-
gesetzes) sind stets erforderlich. 

§ 145 

Herabsetzung des Grundkapitals 

Ist zur Durchführung der Abspaltung oder der 
Ausgliederung eine Herabsetzung des Grundkapitals 
einer übertragenden Aktiengesellschaft oder Kom-
manditgesellschaft auf Aktien erforderlich, so kann 
diese auch in vereinfachter Form vorgenommen wer-
den. Wird das Grundkapital herabgesetzt, so darf die 
Abspaltung oder die Ausgliederung erst eingetragen 
werden, nachdem die Durchführung der Herabset-
zung des Grundkapitals im Register eingetragen wor-
den ist. 

§ 146 

Anmeldung der Abspaltung 
oder der Ausgliederung 

(1) Bei der Anmeldung der Abspaltung oder der 
Ausgliederung zur Eintragung in das Register des 
Sitzes einer übertragenden Aktiengesellschaft hat 
deren Vorstand oder einer Kommanditgesellschaft auf 
Aktien haben deren zu ihrer Vertretung ermächtigten 
persönlich haftenden Gesellschafter auch zu erklären, 
daß die durch Gesetz und Satzung vorgesehenen 
Voraussetzungen für die Gründung dieser Gesell-
schaft unter Berücksichtigung der Abspaltung oder 
der Ausgliederung im Zeitpunkt der Anmeldung vor-
liegen. 

(2) Der Anmeldung der Abspaltung oder der Aus-
gliederung sind außer den sonst erforderlichen Unter-
lagen auch beizufügen: 

Beschlüsse des 6. Ausschusses 
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1. der Spaltungsbericht nach § 127; 

2. bei Abspaltung der Prüfungsbericht nach § 125 in 
Verbindung mit § 12. 

DRITTER ABSCHNITT 

Spaltung unter Beteiligung 
eingetragener Genossenschaften 

§ 147 

Möglichkeit der Spaltung 

Die Spaltung eines Rechtsträgers anderer Rechts-
form zur Aufnahme von Teilen seines Vermögens 
durch eine eingetragene Genossenschaft kann nur 
erfolgen, wenn eine erforderliche Änderung des Sta-
tuts der übernehmenden Genossenschaft gleichzeitig 
mit der Spaltung beschlossen wird. 

§ 148 

Anmeldung der Abspaltung 
oder der Ausgliederung 

(1) Bei der Anmeldung der Abspaltung oder der 
Ausgliederung zur Eintragung in das Register des 
Sitzes einer übertragenden Genossenschaft hat deren 
Vorstand auch zu erklären, daß die durch Gesetz und 
Statut vorgesehenen Voraussetzungen für die Grün-
dung dieser Genossenschaft unter Berücksichtigung 
der Abspaltung oder der Ausgliederung im Zeitpunkt 
der Anmeldung vorliegen. 

(2) Der Anmeldung der Abspaltung oder der Aus-
gliederung sind außer den sonst erforderlichen Unter-
lagen auch beizufügen: 

1. der Spaltungsbericht nach § 127; 

2. das Prüfungsgutachten nach § 125 in Verbindung 
mit §81. 

VIERTER ABSCHNITT 

Spaltung unter Beteiligung 
rechtsfähiger Vereine 

§ 149 

Möglichkeit der Spaltung 

(1) Ein rechtsfähiger Verein kann sich an einer 
Spaltung nur beteiligen, wenn die Satzung des Ver-
eins oder Vorschriften des Landesrechts nicht entge-
genstehen. 

(2) Ein eingetragener Verein kann als übernehmen-
der Rechtsträger im Wege der Spaltung nur andere 
eingetragene Vereine aufnehmen oder mit ihnen 
einen eingetragenen Verein gründen. 

Beschlüsse des 6. Ausschusses 
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FÜNFTER ABSCHNITT 

Spaltung unter Beteiligung 
genossenschaftlicher Prüfungsverbände 

§ 150 

Möglichkeit der Spaltung 

Die Aufspaltung genossenschaftlicher Prüfungsver-
bände oder die Abspaltung oder Ausgliederung von 
Teilen eines solchen Verbandes kann nur zur Auf-
nahme der Teile eines Verbandes (übertragender 
Verband) durch einen anderen Verband (überneh-
mender Verband), die Ausgliederung auch zur Auf-
nahme von Teilen des Verbandes durch eine oder zur 
Neugründung einer Kapitalgesellschaft erfolgen. 

SECHSTER ABSCHNITT 

Spaltung unter Beteiligung von 
Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit 

§ 151 

Möglichkeit der Spaltung 

Die Spaltung unter Beteiligung von Versicherungs-
vereinen auf Gegenseitigkeit kann nur durch Aufspal-
tung oder Abspaltung und nur in der Weise erfolgen, 
daß die Teile eines übertragenden Vereins auf andere 
bestehende oder neue Versicherungsvereine auf 
Gegenseitigkeit oder auf Aktiengesellschaften, die 
den Betrieb von Versicherungsgeschäften zum Ge-
genstand haben, übergehen. Ein Versicherungsver-
ein auf Gegenseitigkeit kann ferner im Wege der 
Ausgliederung einen Vermögensteil auf eine beste-
hende oder neue Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung übertragen, sofern damit keine Übertragung von 
Versicherungsverträgen verbunden ist. 

SIEBENTER ABSCHNITT 

Ausgliederung aus dem Vermögen 
eines Einzelkaufmanns 

ERSTER UNTERABSCHNITT 

Möglichkeit der Ausgliederung 

§ 152 

Übernehmende oder neue Rechtsträger 

Die Ausgliederung des von einem Einzelkaufmann 
betriebenen Unternehmens, dessen Firma im Han-
delsregister eingetragen ist, oder von Teilen dessel-
ben aus dem Vermögen dieses Kaufmanns kann nur 
zur Aufnahme dieses Unternehmens oder von Teilen 
dieses Unternehmens durch Personenhandelsgesell-
schaften, Kapitalgesellschaften oder eingetragene 
Genossenschaften oder zur Neugründung von Kapi-
talgesellschaften erfolgen. Sie kann nicht erfolgen, 
wenn die Verbindlichkeiten des Einzelkaufmanns 
sein Vermögen übersteigen. 

Beschlüsse des 6. Ausschusses 

FÜNFTER ABSCHNITT 

Spaltung unter Beteiligung 
genossenschaftlicher Prüfungsverbände 

§ 150 

unverändert 

SECHSTER ABSCHNITT 

Spaltung unter Beteiligung von 
Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit 

§ 151 

Möglichkeit der Spaltung 

Die Spaltung unter Beteiligung von Versicherungs-
vereinen auf Gegenseitigkeit kann nur durch Aufspal-
tung oder Abspaltung und nur in der Weise erfolgen, 
daß die Teile eines übertragenden Vereins auf andere 
bestehende oder neue Versicherungsvereine auf 
Gegenseitigkeit oder auf Versicherungs-Aktienge-
sellschaften übergehen. Ein Versicherungsverein auf 
Gegenseitigkeit kann ferner im Wege der Ausgliede-
rung einen Vermögensteil auf eine bestehende oder 
neue Gesellschaft mit beschränkter Haftung übertra-
gen, sofern damit keine Übertragung von Versiche-
rungsverträgen verbunden ist. 

SIEBENTER ABSCHNITT 

Ausgliederung aus dem Vermögen 
eines Einzelkaufmanns 

ERSTER UNTERABSCHNITT 

Möglichkeit der Ausgliederung 

§ 152 

unverändert 
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ZWEITER UNTERABSCHNITT 

Ausgliederung zur Aufnahme 

§ 153 

Ausgliederungsbericht 

Ein Ausgliederungsbericht ist für den Einzelkauf-
mann nicht erforderlich. 

§ 154 

Eintragung der Ausgliederung 

Das Gericht des Sitzes des Einzelkaufmanns hat die 
Eintragung der Ausgliederung auch dann abzuleh-
nen, wenn offensichtlich ist, daß die Verbindlichkei-
ten des Einzelkaufmanns sein Vermögen überstei-
gen. 

§ 155 

Wirkungen der Ausgliederung 

Erfaßt die Ausgliederung das gesamte Unterneh-
men des Einzelkaufmanns, so bewirkt die Eintragung 
der Ausgliederung nach § 131 das Erlöschen der von 
dem Einzelkaufmann geführten Firma. Das Erlöschen 
der Firma ist von Amts wegen in das Register einzu-
tragen. 

§ 156 

Haftung des Einzelkaufmanns 

Durch den Übergang der Verbindlichkeiten auf 
übernehmende oder neue Gesellschaften wird der 
Einzelkaufmann von der Haftung für die Verbindlich-
keiten nicht befreit. § 418 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs ist nicht anzuwenden. 

§ 157 

Zeitliche Begrenzung der Haftung 
für übertragene Verbindlichkeiten 

(1) Der Einzelkaufmann haftet für die im Ausgliede-
rungs- und Übernahmevertrag aufgeführten Verbind-
lichkeiten, wenn sie vor Ablauf von fünf Jahren nach 
der Ausgliederung fällig und daraus Ansprüche 
gegen ihn gerichtlich geltend gemacht sind; bei 
öffentlich-rechtlichen Verbindlichkeiten genügt zur 
Geltendmachung der Erlaß eines Verwaltungsaktes. 
Eine Haftung des Einzelkaufmanns als Gesellschafter 
des aufnehmenden Rechtsträgers nach § 128 des 
Handelsgesetzbuchs bleibt unberührt. 

(2) Die Frist beginnt mit dem Tage, an dem die 
Eintragung der Ausgliederung in das Register des 
Sitzes des Einzelkaufmanns nach § 125 in Verbindung 
mit § 19 Abs. 3 als bekanntgemacht gilt. Die für die 
Verjährung geltenden §§ 203, 206, 207, 210, 212 bis 
216 und 220 des Bürgerlichen Gesetzbuchs sind 
entsprechend anzuwenden. 

Beschlüsse des 6. Ausschusses 

ZWEITER UNTERABSCHNITT 

Ausgliederung zur Aufnahme 

§ 153 

unverändert 

§ 154 

unverändert 

§ 155 

unverändert 

§ 156 

unverändert 

§ 157 

unverändert 
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(3) Einer gerichtlichen Geltendmachung bedarf es 
nicht, soweit der Einzelkaufmann den Anspruch 
schriftlich anerkannt hat. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 sind auch anzuwenden, wenn 
der Einzelkaufmann in dem Rechtsträger anderer 
Rechtsform geschäftsführend tätig wird. 

DRITTER UNTERABSCHNITT 

Ausgliederung zur Neugründung 

§ 158 

Anzuwendende Vorschriften 

Auf die Ausgliederung zur Neugründung sind die 
Vorschriften des Zweiten Unterabschnitts entspre-
chend anzuwenden, soweit sich aus diesem Unterab-
schnitt nichts anderes ergibt. 

§ 159 

Sachgründungsbericht, Gründungsbericht 
und Gründungsprüfung 

(1) Auf den Sachgründungsbericht (§ 5 Abs. 4 des 
Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit be-
schränkter Haftung) ist § 58 Abs. 1, auf den Grün-
dungsbericht (§ 32 des Aktiengesetzes) § 75 Abs. 1 
entsprechend anzuwenden. 

(2) Im Falle der Gründung einer Aktiengesellschaft 
oder einer Kommanditgesellschaft auf Aktien haben 
die Prüfung durch die Mitglieder des Vorstands und 
des Aufsichtsrats (§ 33 Abs. 1 des Aktiengesetzes) 
sowie die Prüfung durch einen oder mehrere Prüfer 
(§ 33 Abs. 2 des Aktiengesetzes) sich auch darauf zu 
erstrecken, ob die Verbindlichkeiten des Einzelkauf-
manns sein Vermögen übersteigen. 

(3) Zur Prüfung, ob die Verbindlichkeiten des Ein-
zelkaufmanns sein Vermögen übersteigen, hat der 
Einzelkaufmann den Prüfern eine Aufstellung vorzu-
legen, in der sein Vermögen seinen Verbindlichkeiten 
gegenübergestellt ist. Die Aufstellung ist zu gliedern, 
soweit das für die Prüfung notwendig ist. § 320 Abs. 1 
Satz 2 und Abs. 2 Satz 1 des Handelsgesetzbuchs gilt 
entsprechend, wenn Anlaß für die Annahme besteht, 
daß in der Aufstellung aufgeführte Vermögensgegen-
stände überbewertet oder Verbindlichkeiten nicht 
oder nicht vollständig aufgeführt worden sind. 

§ 160 

Anmeldung und Eintragung 

(1) Die Anmeldung nach § 137 Abs. 1 ist von dem 
Einzelkaufmann und den Geschäftsführern oder den 
Mitgliedern des Vorstands und des Aufsichtsrats einer 
neuen Gesellschaft vorzunehmen. 

Beschlüsse des 6. Ausschusses 

DRITTER UNTERABSCHNITT 

Ausgliederung zur Neugründung 

§ 158 

unverändert 

§ 159 

unverändert 

§ 160 

unverändert 
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(2) Die Eintragung der Gesellschaft ist abzulehnen, 
wenn die Verbindlichkeiten des Einzelkaufmanns 
sein Vermögen übersteigen. 

ACHTER ABSCHNITT 

Ausgliederung aus dem Vermögen 
rechtsfähiger Stiftungen 

§ 161 

Möglichkeit der Ausgliederung 

Die Ausgliederung des von einer rechtsfähigen 
Stiftung (§ 80 des Bürgerlichen Gesetzbuchs) betrie-
benen Unternehmens oder von Teilen desselben aus 
dem Vermögen dieser Stiftung kann nur zur Auf-
nahme dieses Unternehmens oder von Teilen dieses 
Unternehmens durch Personenhandelsgesellschaften 
oder Kapitalgesellschaften oder zur Neugründung 
von Kapitalgesellschaften erfolgen. 

§ 162 

Ausgliederungsbericht 

(1) Ein Ausgliederungsbericht ist nur erforderlich, 
wenn das Stiftungsrecht die staatliche Genehmigung 
der Änderung der Satzung oder des Zweckes der 
Stiftung oder bei Lebzeiten des Stifters dessen Zustim-
mung hierzu vorsieht. 

(2) Soweit nach Absatz 1 die Ausgliederung der 
staatlichen Genehmigung oder der Zustimmung des 
Stifters bedarf, ist der Ausgliederungsbericht der 
zuständigen Behörde und dem Stifter zu übermitteln. 
Er muß von sämtlichen Mitgliedern des Vorstands 
und, wenn ein Aufsichtsrat, ein Beirat oder ein anderes 
Aufsichtsorgan vorhanden ist, von dem Vorsitzenden 
dieses Organs unterzeichnet sein. 

§ 163 

Beschluß über den Vertrag 

(1) Auf den Ausgliederungsbeschluß sind die Vor-
schriften des Stiftungsrechts für die Beschlußfassung 
über Satzungsänderungen entsprechend anzuwen-
den. 

(2) Sofern das nach Absatz 1 anzuwendende Stif-
tungsrecht nicht etwas anderes bestimmt, muß der 
Ausgliederungsbeschluß von dem für die Beschluß-
fassung über Satzungsänderungen nach der Satzung 
zuständigen Organ oder, wenn ein solches Organ 
nicht bestimmt ist, vom Vorstand der Stiftung einstim-
mig gefaßt werden. 

Beschlüsse des 6. Ausschusses 

ACHTER ABSCHNITT 

Ausgliederung aus dem Vermögen 
rechtsfähiger Stiftungen 

§ 161 

unverändert 

§ 162 

Ausgliederungsbericht 

(1) Ein Ausgliederungsbericht ist nur erforderlich, 
wenn die Ausgliederung nach § 164 Abs. 1 der 
staatlichen Genehmigung bedarf oder wenn sie bei 
Lebzeiten des Stifters von dessen Zustimmung abhän-
gig ist. 

(2) Soweit nach § 164 Abs. 1 die Ausgliederung der 
staatlichen Genehmigung oder der Zustimmung des 
Stifters bedarf, ist der Ausgliederungsbericht der 
zuständigen Behörde und dem Stifter zu übermit-
teln. 

§ 163 

unverändert 
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(3) Der Beschluß und die Zustimmungen nach 
Absatz 1 und 2 müssen notariell beurkundet wer-
den. 

§ 164 

Genehmigung der Ausgliederung 

(1) Die Ausgliederung bedarf der staatlichen Ge-
nehmigung, sofern das Stiftungsrecht die staatliche 
Genehmigung einer Änderung der Satzung oder des 
Zweckes der Stiftung vorsieht. 

(2) Im Falle des Absatzes 1 soll die zuständige 
Behörde die Ausgliederung nur genehmigen, wenn 
dies wegen einer wesentlichen Veränderung der wirt-
schaftlichen Verhältnisse gegenüber den im Zeit-
punkt der Entstehung der Stiftung bestehenden Ver-
hältnissen angebracht ist. § 87 Abs. 2 Satz 1 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs ist entsprechend anzuwen-
den. 

(3) Soweit die Ausgliederung nach Absatz 1 der 
staatlichen Genehmigung nicht bedarf, hat das 
Gericht des Sitzes der Stiftung die Eintragung der 
Ausgliederung auch dann abzulehnen, wenn offen-
sichtlich ist, daß die Verbindlichkeiten der Stiftung ihr 
Vermögen übersteigen. 

§ 165 

Sachgründungsbericht und Gründungsbericht 

Auf den Sachgründungsbericht (§ 5 Abs. 4 des 
Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit be-
schränkter Haftung) ist § 58 Abs. 1, auf den Grün-
dungsbericht (§ 32 des Aktiengesetzes) § 75 Abs. 1 
entsprechend anzuwenden. 

§ 166 

Haftung der Stiftung 

Durch den Übergang der Verbindlichkeiten auf 
übernehmende oder neue Gesellschaften wird die 
Stiftung von der Haftung für die Verbindlichkeiten 
nicht befreit. § 418 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ist 
nicht anzuwenden. 

§ 167 

Zeitliche Begrenzung der Haftung 
für übertragene Verbindlichkeiten 

Auf die zeitliche Begrenzung der Haftung der 
Stiftung für die im Ausgliederungs- und Übernahme-
vertrag aufgeführten Verbindlichkeiten ist § 157 ent-
sprechend anzuwenden. 

Beschlüsse des 6. Ausschusses 

§ 164 

Genehmigung der Ausgliederung 

(1) Die Ausgliederung bedarf der staatlichen Ge-
nehmigung, sofern das Stiftungsrecht dies vorsieht. 

(2) entfällt 

(2) unverändert 

§ 165 

unverändert 

§ 166 

unverändert 

§ 167 

unverändert 
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NEUNTER ABSCHNITT 

Ausgliederung aus dem Vermögen 
von Gebietskörperschaften 
oder Zusammenschlüssen 
von Gebietskörperschaften 

§ 168 

Möglichkeit der Ausgliederung 

Die Ausgliederung eines Unternehmens, das von 
einer Gebietskörperschaft oder von einem Zusam-
menschluß von Gebietskörperschaften, der nicht Ge-
bietskörperschaft ist, bet rieben wird, aus dem Vermö-
gen dieser Körperschaft oder dieses Zusammen-
schlusses kann nur zur Aufnahme dieses Unterneh-
mens durch eine Personenhandelsgesellschaft, eine 
Kapitalgesellschaft oder eine eingetragene Genos-
senschaft oder zur Neugründung einer Kapitalge-
sellschaft oder einer eingetragenen Genossenschaft 
sowie nur dann erfolgen, wenn das für die Körper-
schaft oder den Zusammenschluß maßgebende Bun-
des- oder Landesrecht einer Ausgliederung nicht 
entgegensteht. 

§ 169 

Ausgliederungsbericht; 
Ausgliederungsbeschluß 

Ein Ausgliederungsbericht ist für die Körperschaft 
oder den Zusammenschluß nicht erforderlich. Das 
Organisationsrecht der Körperschaft oder des Zusam-
menschlusses bestimmt, ob und unter welchen Vor-
aussetzungen ein Ausgliederungsbeschluß erforder-
lich ist. 

§ 170 

Sachgründungsbericht und Gründungsbericht 

Auf den Sachgründungsbericht (§ 5 Abs. 4 des 
Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit be-
schränkter Haftung) ist § 58 Abs. 1, auf den Grün-
dungsbericht (§ 32 des Aktiengesetzes) § 75 Abs. 1 
entsprechend anzuwenden. 

§ 171 

Wirksamwerden der Ausgliederung 

Die Wirkungen der Ausgliederung nach § 131 treten 
mit deren Eintragung in das Register des Sitzes des 
übernehmenden Rechtsträgers oder mit der Eintra-
gung des neuen Rechtsträgers ein. 

§ 172 

Haftung der Körperschaft 
oder des Zusammenschlusses 

Durch den Übergang der Verbindlichkeiten auf den 
übernehmenden oder neuen Rechtsträger wird die 
Körperschaft oder der Zusammenschluß von der Haf-
tung für die Verbindlichkeiten nicht befreit. § 418 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs ist nicht anzuwenden. 

Beschlüsse des 6. Ausschusses 

NEUNTER ABSCHNITT 

Ausgliederung aus dem Vermögen 
von Gebietskörperschaften 
oder Zusammenschlüssen 
von Gebietskörperschaften 

§ 168 

unverändert 

§ 169 

unverändert 

§ 170 

unverändert 

§ 171 

unverändert 

§172 

unverändert 
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§ 173 

Zeitliche Begrenzung der Haftung 
für übertragene Verbindlichkeiten 

Auf die zeitliche Begrenzung der Haftung für die im 
Ausgliederungs- und Übernahmevertrag aufgeführ-
ten Verbindlichkeiten ist § 157 entsprechend anzu-
wenden. 

VIERTES BUCH 

Vermögensübertragung 

ERSTER TEIL 

Möglichkeit der Vermögensübertragung 

§ 174 

Arten der Vermögensübertragung 

(1) Ein Rechtsträger (übertragender Rechtsträger) 
kann unter Auflösung ohne Abwicklung sein Vermö-
gen als Ganzes auf einen anderen bestehenden 
Rechtsträger (übernehmender Rechtsträger) gegen 
Gewährung einer Gegenleistung an die Anteilsinha-
ber des übertragenden Rechtsträgers, die nicht in 
Anteilen oder Mitgliedschaften besteht, übertragen 
(Vollübertragung). 

(2) Ein Rechtsträger (übertragender Rechtsträger) 
kann 

1. unter Auflösung ohne Abwicklung sein Vermögen 
aufspalten durch gleichzeitige Übertragung der 
Vermögensteile jeweils als Gesamtheit auf andere 
bestehende Rechtsträger, 

2. von seinem Vermögen einen Teil oder mehrere 
Teile abspalten durch Übertragung dieses Teils 
oder dieser Teile jeweils als Gesamtheit auf einen 
oder mehrere bestehende Rechtsträger oder 

3. aus seinem Vermögen einen Teil oder mehrere 
Teile ausgliedern durch Übertragung dieses Teils 
oder dieser Teile jeweils als Gesamtheit auf einen 
oder mehrere bestehende Rechtsträger 

gegen Gewährung der in Absatz 1 bezeichneten 
Gegenleistung in den Fällen der Nummern 1 oder 2 an 
die Anteilsinhaber des übertragenden Rechtsträgers, 
im Falle der Nummer 3 an den übertragenden Rechts-
träger (Teilübertragung). 

§ 175 

Beteiligte Rechtsträger 

Eine Vollübertragung ist oder Teilübertragungen 
sind jeweils nur möglich 

1. von einer Kapitalgesellschaft auf den Bund, ein 
Land, eine Gebietskörperschaft oder einen Zusam-
menschluß von Gebietskörperschaften; 

Beschlüsse des 6. Ausschusses 

§ 173 

unverändert 

VIERTES BUCH 

Vermögensübertragung 

ERSTER TEIL 

Möglichkeit der Vermögensübertragung 

§ 174 

unverändert 

§ 175 

Beteiligte Rechtsträger 

Eine Vollübertragung ist oder Teilübertragungen 
sind jeweils nur möglich 

1. unverändert 
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2. a) von einer Aktiengesellschaft, die den Betrieb 
von Versicherungsgeschäften zum Gegenstand 
hat, auf Versicherungsvereine auf Gegenseitig-
keit oder auf öffentlich-rechtliche Versiche-
rungsunternehmen; 

b) von einem Versicherungsverein auf Gegensei-
tigkeit auf Aktiengesellschaften, die den Be-
trieb von Versicherungsgeschäften zum Gegen-
stand haben, oder auf öffentlich-rechtliche Ver-
sicherungsunternehmen; 

c) von einem öffentlich-rechtlichen Versiche-
rungsunternehmen auf Aktiengesellschaften im 
Sinne der Buchstaben a und b oder auf Versi-
cherungsvereine auf Gegenseitigkeit. 

ZWEITER TEIL 

Übertragung des Vermögens oder von 
Vermögensteilen einer Kapitalgesellschaft 

auf die öffentliche Hand 

ERSTER ABSCHNITT 

Vollübertragung 

§ 176 

Anwendung der Verschmelzungsvorschriften 

(1) Bei einer Vollübertragung nach § 175 Nr. 1 sind 
auf die übertragende Kapitalgesellschaft die für die 
Verschmelzung durch Aufnahme einer solchen über-
tragenden Gesellschaft jeweils geltenden Vorschrif-
ten des Zweiten Buches entsprechend anzuwenden, 
soweit sich aus den folgenden Vorschriften nichts 
anderes ergibt. 

(2) Die Angaben im Übertragungsvertrag nach § 5 
Abs. 1 Nr. 4, 5 und 7 entfallen. An die Stelle des 
Registers des Sitzes des übernehmenden Rechtsträ-
gers tritt das Register des Sitzes der übertragenden 
Gesellschaft. An die Stelle des Umtauschverhältnisses 
der Anteile treten Art und Höhe der Gegenleistung. 
An die Stelle des Anspruchs nach § 23 tritt ein 
Anspruch auf Barabfindung; auf diesen sind § 29 
Abs. 1, § 30 und § 34 entsprechend anzuwenden. 

(3) Mit der Eintragung der Vermögensübertragung 
in das Handelsregister des Sitzes der übertragenden 
Gesellschaft geht deren Vermögen einschließlich der 
Verbindlichkeiten auf den übernehmenden Rechts-
träger über. Die übertragende Gesellschaft erlischt; 
einer besonderen Löschung bedarf es nicht. 

(4) Die Beteiligung des übernehmenden Rechtsträgers 
an der Vermögensübertragung richtet sich nach den 
für ihn geltenden Vorschriften. 

Beschlüsse des 6. Ausschusses 

2. a) von einer Versicherungs-Aktiengesellschaft auf 
Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit oder 
auf öffentlich-rechtliche Versicherungsunter-
nehmen; 

b) von einem Versicherungsverein auf Gegensei-
tigkeit auf Versicherungs-Aktiengesellschaften 
oder auf öffentlich-rechtliche Versicherungsun-
ternehmen; 

c) von einem öffentlich-rechtlichen Versiche-
rungsunternehmen auf Versicherungs-Aktien-
gesellschaften oder auf Versicherungsvereine 
auf Gegenseitigkeit. 

ZWEITER TEIL 

Übertragung des Vermögens oder von 
Vermögensteilen einer Kapitalgesellschaft 

auf die öffentliche Hand 

ERSTER ABSCHNITT 

Vollübertragung 

§ 176 

unverändert 
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ZWEITER ABSCHNITT 

Teilübertragung 

§ 177 

Anwendung der Spaltungsvorschriften 

(1) Bei einer Teilübertragung nach § 175 Nr. 1 sind 
auf die übertragende Kapitalgesellschaft die für die 
Aufspaltung, Abspaltung oder Ausgliederung zur 
Aufnahme von Teilen einer solchen übertragenden 
Gesellschaft geltenden Vorschriften des Dritten 
Buches sowie die dort für entsprechend anwendbar 
erklärten Vorschriften des Zweiten Buches auf den 
vergleichbaren Vorgang entsprechend anzuwenden, 
soweit sich aus den folgenden Vorschriften nichts 
anderes ergibt. 

(2) § 176 Abs. 2 bis 4 ist entsprechend anzuwenden. 
An die Stelle des § 5 Abs. 1 Nr. 4, 5 und 7 tritt § 126 
Abs. 1 Nr. 4, 5, 7 und 10. 

DRITTER TEIL 

Vermögensübertragung 
unter Versicherungsunternehmen 

ERSTER ABSCHNITT 

Übertragung des Vermögens 
einer Aktiengesellschaft 

auf Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit 
oder öffentlich-rechtliche 

Versicherungsunternehmen 

ERSTER UNTERABSCHNITT 

Vollübertragung 

§ 178 

Anwendung der Verschmelzungsvorschriften 

(1) Bei einer Vollübertragung nach § 175 Nr. 2 
Buchstabe a sind auf die beteiligten Rechtsträger die 
für die Verschmelzung durch Aufnahme einer Aktien-
gesellschaft und die für einen übernehmenden Versi-
cherungsverein im Falle der Verschmelzung jeweils 
geltenden Vorschriften des Zweiten Buches entspre-
chend anzuwenden, soweit sich aus den folgenden 
Vorschriften nichts anderes ergibt. 

(2) § 176 Abs. 2 bis 4 ist entsprechend anzuwen-
den. 

(3) Das für ein übernehmendes öffentlich-rechtli-
ches Versicherungsunternehmen maßgebende Bun-
des- oder Landesrecht bestimmt, ob der Vertrag über 
die Vermögensübertragung zu seiner Wirksamkeit 
auch der Zustimmung eines anderen als des zur 
Vertretung befugten Organs des öffentlich-rechtli-
chen Versicherungsunternehmens oder einer ande-
ren Stelle und welcher Erfordernisse die Zustimmung 
bedarf. 

Beschlüsse des 6. Ausschusses 

ZWEITER ABSCHNITT 

Teilübertragung 

§ 177 

unverändert 

DRITTER TEIL 

Vermögensübertragung 
unter Versicherungsunternehmen 

ERSTER ABSCHNITT 

Übertragung des Vermögens 
einer Aktiengesellschaft 

auf Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit 
oder öffentlich-rechtliche 

Versicherungsunternehmen 

ERSTER UNTERABSCHNITT 

Vollübertragung 

§ 178 

unverändert 
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ZWEITER UNTERABSCHNITT 

Teilübertragung 

§ 179 

Anwendung der Spaltungsvorschriften 

(1) Bei einer Teilübertragung nach § 175 Nr. 2 
Buchstabe a sind auf die beteiligten Rechtsträger die 
für die Aufspaltung, Abspaltung oder Ausgliederung 
zur Aufnahme von Teilen einer Aktiengesellschaft 
und die für übernehmende Versicherungsvereine auf 
Gegenseitigkeit im Falle der Aufspaltung, Abspaltung 
oder Ausgliederung von Vermögensteilen geltenden 
Vorschriften des Dritten Buches und die dort für 
entsprechend anwendbar erklärten Vorschriften des 
Zweiten Buches auf den vergleichbaren Vorgang 
entsprechend anzuwenden, soweit sich aus den fol-
genden Vorschriften nichts anderes ergibt. 

(2) § 176 Abs. 2 bis 4 sowie § 178 Abs. 3 sind 
entsprechend anzuwenden. 

ZWEITER ABSCHNITT 

Übertragung des Vermögens eines 
Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit 

auf Aktiengesellschaften oder 
öffentlich-rechtliche Versicherungsunternehmen 

ERSTER UNTERABSCHNITT 

Vollübertragung 

§ 180 

Anwendung der Verschmelzungsvorschriften 

(1) Bei einer Vollübertragung nach § 175 Nr. 2 
Buchstabe b sind auf die beteiligten Rechtsträger die 
für die Verschmelzung durch Aufnahme eines Versi-
cherungsvereins und die für eine übernehmende 
Aktiengesellschaft im Falle der Verschmelzung je-
weils geltenden Vorschriften des Zweiten Buches 
entsprechend anzuwenden, soweit sich aus den fol-
genden Vorschriften nichts anderes ergibt. 

(2) § 176 Abs. 2 bis 4 sowie § 178 Abs. 3 sind 
entsprechend anzuwenden. 

(3) Hat ein Mitglied oder ein Dritter nach der 
Satzung des Vereins ein unentziehbares Recht auf den 
Abwicklungsüberschuß oder einen Teil davon, so 
bedarf der Beschluß über die Vermögensübertragung 
der Zustimmung des Mitglieds oder des Dritten; die 
Zustimmung muß notariell beurkundet werden. 

§ 181 

Gewährung der Gegenleistung 

(1) Der übernehmende Rechtsträger ist zur Gewäh-
rung einer angemessenen Gegenleistung verpflichtet, 
wenn dies unter Berücksichtigung der Vermögens- 
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und Ertragslage des übertragenden Vereins im Zeit-
punkt der Beschlußfassung der obersten Vertretung 
gerechtfertigt ist. 

(2) In dem Beschluß, durch den dem Übertragungs-
vertrag zugestimmt wird, ist zu bestimmen, daß bei 
der Verteilung der Gegenleistung jedes Mitglied zu 
berücksichtigen ist, das dem Verein seit mindestens 
drei Monaten vor dem Beschluß angehört hat. Ferner 
sind in dem Beschluß die Maßstäbe festzusetzen, nach 
denen die Gegenleistung auf die Mitglieder zu vertei-
len ist. 

(3) Jedes berechtigte Mitglied erhält eine Gegenlei-
stung in gleicher Höhe. Eine andere Verteilung kann 
nur nach einem oder mehreren der folgenden Maß-
stäbe festgesetzt werden: 

1. die Höhe der Versicherungssumme, 

2. die Höhe der Beiträge, 

3. die Höhe der Deckungsrückstellung in der Lebens-
versicherung, 

4. der in der Satzung des Vereins bestimmte Maßstab 
für die Verteilung des Überschusses, 

5. der in der Satzung des Vereins bestimmte Maßstab 
für die Verteilung des Vermögens, 

6. die Dauer der Mitgliedschaft. 

(4) Ist eine Gegenleistung entgegen Absatz 1 nicht 
vereinbart worden, so ist sie auf Antrag vom Gericht 
zu bestimmen; § 30 Abs. 1 und § 34 sind ensprechend 
anzuwenden. 

§ 182 

Unterrichtung der Mitglieder 

Sobald die Vermögensübertragung wirksam ge-
worden ist, hat das Vertretungsorgan des überneh-
menden Rechtsträgers allen Mitgliedern, die dem 
Verein seit mindestens drei Monaten vor dem Be-
schluß der obersten Vertretung über die Vermögens-
übertragung angehört haben, den Wortlaut des Ver-
trags schriftlich mitzuteilen. In der Mitteilung ist auf 
die Möglichkeit hinzuweisen, die gerichtliche Bestim-
mung der angemessenen Gegenleistung zu verlan-
gen. 

§ 183 

Bestellung eines Treuhänders 

(1) Ist für die Vermögensübertragung eine Gegen-
leistung vereinbart worden, so hat der übertragende 
Verein einen Treuhänder für deren Empfang zu 
bestellen. Die Vermögensübertragung darf erst einge-
tragen werden, wenn der Treuhänder dem Gericht 
angezeigt hat, daß er im Besitz der Gegenleistung 
ist. 

(2) Bestimmt das Gericht nach § 181 Abs. 4 die 
Gegenleistung, so hat es von Amts wegen einen 
Treuhänder für deren Empfang zu bestellen. Die 
Gegenleistung steht zu gleichen Teilen den Mitglie- 
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dern zu, die dem Verein seit mindestens drei Monaten 
vor dem Beschluß der obersten Vertretung über die 
Vermögensübertragung angehört haben. § 26 Abs. 4 
ist entsprechend anzuwenden. 

ZWEITER UNTERABSCHNITT 

Teilübertragung 

§ 184 

Anwendung der Spaltungsvorschriften 

(1) Bei einer Teilübertragung nach § 175 Nr. 2 
Buchstabe b sind auf die beteiligten Rechtsträger die 
für die Aufspaltung, Abspaltung oder Ausgliederung 
zur Aufnahme von Teilen eines Versicherungsvereins 
auf Gegenseitigkeit und die für übernehmende 
Aktiengesellschaften im Falle der Aufspaltung, Ab-
spaltung oder Ausgliederung geltenden Vorschriften 
des Dritten Buches und die dort für entsprechend 
anwendbar erklärten Vorschriften des Zweiten 
Buches auf den vergleichbaren Vorgang entspre-
chend anzuwenden, soweit sich aus den folgenden 
Vorschriften nichts anderes ergibt. 

(2) § 176 Abs. 2 bis 4 sowie § 178 Abs. 3 sind 
entsprechend anzuwenden. 

DRITTER ABSCHNITT 

Übertragung des Vermögens 
eines kleineren Versicherungsvereins 

auf Gegenseitigkeit auf eine Aktiengesellschaft 
oder auf ein öffentlich-rechtliches 

Versicherungsunternehmen 

§ 185 

Möglichkeit der Vermögensübertragung 

Ein kleinerer Versicherungsverein auf Gegenseitig-
keit kann sein Vermögen nur im Wege der Vollüber-
tragung auf eine Aktiengese llschaft, die den Betrieb 
von Versicherungsgeschäften zum Gegenstand hat, 
oder auf ein öffentlich-rechtliches Versicherungsun-
ternehmen übertragen. 

§ 186 

Anzuwendende Vorschriften 

Auf die Vermögensübertragung sind die Vorschrif-
ten des Zweiten Abschnitts entsprechend anzuwen-
den. Dabei treten bei kleineren Vereinen an die Stelle 
der Anmeldung zur Eintragung in das Register der 
Antrag an die Aufsichtsbehörde auf Genehmigung, an 
die Stelle der Eintragung in das Register und ihrer 
Bekanntmachung die Bekanntmachung im Bundes-
anzeiger nach § 187. 
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§ 187 

Bekanntmachung 
der Vermögensübertragung 

Sobald die Vermögensübertragung von allen betei-
ligten Aufsichtsbehörden genehmigt worden ist, 
macht bei einer Vermögensübertragung auf ein 
öffentlich-rechtliches Versicherungsunternehmen die 
für den übertragenden kleineren Verein zuständige 
Aufsichtsbehörde die Vermögensübertragung und 
ihre Genehmigung im Bundesanzeiger sowie in den 
weiteren Blättern bekannt, die für die Bekanntma-
chungen des Amtsgerichts bestimmt sind, in dessen 
Bezirk der übertragende kleinere Verein seinen Sitz 
hat. 

VIERTER ABSCHNITT 

Übertragung des Vermögens 
eines öffentlich-rechtlichen 

Versicherungsunternehmens 
auf Aktiengesellschaften oder 

Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit 

ERSTER UNTERABSCHNITT 

Vollübertragung 

§ 188 

Anwendung 
der Verschmelzungsvorschriften 

(1) Bei einer Vollübertragung nach § 175 Nr. 2 
Buchstabe c sind auf die übernehmenden Rechtsträ-
ger die für die Verschmelzung durch Aufnahme 
geltenden Vorschriften des Zweiten Buches sowie auf 
das übertragende Versicherungsunternehmen § 176 
Abs. 3 entsprechend anzuwenden, soweit sich aus den 
folgenden Vorschriften nichts anderes ergibt. 

(2) § 176 Abs. 2 und 4 sowie § 178 Abs. 3 sind 
entsprechend anzuwenden. 

(3) An die Stelle der Anmeldung zur Eintragung in 
das Register treten bei den öffentlich-rechtlichen 
Versicherungsunternehmen der Antrag an die Auf-
sichtsbehörde auf Genehmigung, an die Stelle der 
Eintragung in das Register und ihrer Bekanntma-
chung die Bekanntmachung nach Satz 2. Die für das 
öffentlich-rechtliche Versicherungsunternehmen zu-
ständige Aufsichtsbehörde macht, sobald die Vermö-
gensübertragung von allen beteiligten Aufsichtsbe-
hörden genehmigt worden ist, die Übertragung und 
ihre Genehmigung im Bundesanzeiger sowie in den 
weiteren Blättern bekannt, die für die Bekanntma-
chungen des Amtsgerichts bestimmt sind, in dessen 
Bezirk das übertragende Versicherungsunternehmen 
seinen Sitz hat. 
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ZWEITER UNTERABSCHNITT 

Teilübertragung 

§ 189 

Anwendung 
der Spaltungsvorschriften 

(1) Bei einer Teilübertragung nach § 175 Nr. 2 
Buchstabe c sind auf die übernehmenden Rechtsträ-
ger die für die Aufspaltung, Abspaltung oder Ausglie-
derung zur Aufnahme geltenden Vorschriften des 
Dritten Buches und die dort für entsprechend anwend-
bar erklärten Vorschriften des Zweiten Buches auf 
den vergleichbaren Vorgang sowie auf das übertra-
gende Versicherungsunternehmen § 176 Abs. 3 ent-
sprechend anzuwenden, soweit sich aus den folgen-
den Vorschriften nichts anderes ergibt. 

(2) § 176 Abs. 2 und 4, § 178 Abs. 3 sowie § 188 
Abs. 3 sind entsprechend anzuwenden. 

FÜNFTES BUCH 

Formwechsel 

ERSTER TEIL 

Allgemeine Vorschriften 

§ 190 

Allgemeiner Anwendungsbereich 

(1) Ein Rechtsträger kann durch Formwechsel eine 
andere Rechtsform erhalten. 

(2) Soweit nicht in diesem Buch etwas anderes 
bestimmt ist, gelten die Vorschriften über den Form-
wechsel nicht für Änderungen der Rechtsform, die 
in anderen Gesetzen vorgesehen oder zugelassen 
sind. 

§ 191 

Einbezogene Rechtsträger 

(1) Formwechselnde Rechtsträger können sein: 

1. Personenhandelsgesellschaften (§ 3 Abs. 1 Nr. 1); 

2. Kapitalgesellschaften (§ 3 Abs. 1 Nr. 2); 

3. eingetragene Genossenschaften; 

4. rechtsfähige Vereine; 

5. Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit; 

6. Körperschaften und Anstalten des öffentlichen 
Rechts. 

(2) Rechtsträger neuer Rechtsform können sein: 

1. Gesellschaften des bürgerlichen Rechts; 

2. Personenhandelsgesellschaften; 

3. Kapitalgesellschaften; 

4. eingetragene Genossenschaften.  
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(3) Der Formwechsel ist auch bei aufgelösten 
Rechtsträgern möglich, wenn ihre Fortsetzung in der 
bisherigen Rechtsform beschlossen werden könnte. 

§192 

Umwandlungsbericht 

(1) Das Vertretungsorgan des formwechselnden 
Rechtsträgers hat einen ausführlichen schriftlichen 
Bericht zu erstatten, in dem der Formwechsel und 
insbesondere die künftige Beteiligung der Anteilsin-
haber an dem Rechtsträger rechtlich und wirtschaft-
lich erläutert und begründet werden (Umwandlungs-
bericht). § 8 Abs. 1 Satz 2 bis 4 und Abs. 2 ist 
entsprechend anzuwenden. Der Umwandlungsbe-
richt muß einen Entwurf des Umwandlungsbeschlus-
ses enthalten. 

(2) Dem Bericht ist eine Vermögensaufstellung 
beizufügen, in der die Gegenstände und Verbindlich-
keiten des formwechselnden Rechtsträgers mit dem 
wirklichen Wert anzusetzen sind, der ihnen am Tage 
der Erstellung des Berichts beizulegen ist. Die Aufstel-
lung ist Bestandteil des Berichts. 

(3) Ein Umwandlungsbericht ist nicht erforderlich, 
wenn an dem formwechselnden Rechtsträger nur ein 
Anteilsinhaber beteiligt ist oder wenn alle Anteilsin-
haber auf seine Erstattung verzichten. Die Verzichts-
erklärungen sind notariell zu beurkunden. 

§ 193 

Umwandlungsbeschluß 

(1) Für den Formwechsel ist ein Beschluß der 
Anteilsinhaber des formwechselnden Rechtsträgers 
(Umwandlungsbeschluß) erforderlich. Der Beschluß 
kann nur in einer Versammlung der Anteilsinhaber 
gefaßt werden. 

(2) Ist die Abtretung der Anteile des formwechseln-
den Rechtsträgers von der Genehmigung einzelner 
Anteilsinhaber abhängig, so bedarf der Umwand-
lungsbeschluß zu seiner Wirksamkeit ihrer Zustim-
mung. 

(3) Der Umwandlungsbeschluß und die nach diesem 
Gesetz erforderlichen Zustimmungserklärungen ein-
zelner Anteilsinhaber einschließlich der erforderli-
chen Zustimmungserklärungen nicht erschienener 
Anteilsinhaber müssen notariell beurkundet werden. 
Auf Verlangen ist jedem Anteilsinhaber auf seine 
Kosten unverzüglich eine Abschrift der Niederschrift 
des Beschlusses zu erteilen. 

§ 194 

Inhalt des Umwandlungsbeschlusses 

(1) In dem Umwandlungsbeschluß müssen minde-
stens bestimmt werden: 

1. die Rechtsform, die der Rechtsträger durch den 
Formwechsel erlangen soll; 

2. der Name oder die Firma des Rechtsträgers neuer 
Rechtsform; 
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3. eine Beteiligung der bisherigen Anteilsinhaber an 
dem Rechtsträger nach den für die neue Rechts-
form geltenden Vorschriften, soweit ihre Beteili-
gung nicht nach diesem Buch entfällt; 

4. Zahl, Art und Umfang der Anteile oder der Mit-
gliedschaften, welche die Anteilsinhaber durch 
den Formwechsel erlangen sollen oder die einem 
beitretenden persönlich haftenden Gesellschafter 
eingeräumt werden sollen; 

5. die Rechte, die einzelnen Anteilsinhabern sowie 
den Inhabern besonderer Rechte wie Anteile ohne 
Stimmrecht, Vorzugsaktien, Mehrstimmrechtsak-
tien, Schuldverschreibungen und Genußrechte in 
dem Rechtsträger gewährt werden sollen, oder die 
Maßnahmen, die für diese Personen vorgesehen 
sind; 

6. ein Abfindungsangebot nach § 207, sofern nicht der 
Umwandlungsbeschluß zu seiner Wirksamkeit der 
Zustimmung aller Anteilsinhaber bedarf oder an 
dem formwechselnden Rechtsträger nur ein An-
teilsinhaber beteiligt ist; 

7. die Folgen des Formwechsels für die Arbeitnehmer 
und ihre Vertretungen sowie die insoweit vorgese-
henen Maßnahmen. 

(2) Der Entwurf des Umwandlungsbeschlusses ist 
spätestens einen Monat vor dem Tage der Versamm-
lung der Anteilsinhaber, die den Formwechsel 
beschließen soll, dem zuständigen Betriebsrat des 
formwechselnden Rechtsträgers zuzuleiten. 

• 

§ 195 

Befristung und Ausschluß von Klagen 
gegen den Umwandlungsbeschluß 

(1) Eine Klage gegen die Wirksamkeit des Umwand-
lungsbeschlusses muß binnen eines Monats nach der 
Beschlußfassung erhoben werden. 

(2) Eine Klage gegen die Wirksamkeit des Umwand-
lungsbeschlusses kann nicht darauf gestützt werden, 
daß die in dem Beschluß bestimmten Anteile an  dem 
Rechtsträger neuer Rechtsform zu niedrig bemessen 
sind oder daß die Mitgliedschaft kein ausreichender 
Gegenwert für die Anteile oder die Mitgliedschaft bei 
dem formwechselnden Rechtsträger ist. 

§ 196 

Verbesserung des Beteiligungsverhältnisses 

Sind die in dem Umwandlungsbeschluß bestimm-
ten Anteile an dem Rechtsträger neuer Rechtsform zu 
niedrig bemessen oder ist die Mitgliedschaft bei 
diesem kein ausreichender Gegenwert für die Anteile 
oder die Mitgliedschaft bei dem formwechselnden 
Rechtsträger, so kann jeder Anteilsinhaber, dessen 
Recht, gegen die Wirksamkeit des Umwandlungs-
beschlusses Klage zu erheben, nach § 195 Abs. 2 
ausgeschlossen ist, von dem Rechtsträger einen Aus-
gleich durch bare Zuzahlung verlangen. § 15 Abs. 2 ist 
entsprechend anzuwenden. 

Beschlüsse des 6. Ausschusses 

§ 195 

unverändert 

§ 196 

unverändert 



Drucksache 12/7850 	Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 

Entwurf 

§ 197 

Anzuwendende Gründungsvorschriften 

Auf den Formwechsel sind die für die neue Rechts-
form geltenden Gründungsvorschriften anzuwenden, 
soweit sich aus diesem Buch nichts anderes ergibt. 
Vorschriften, die für die Gründung eine Mindestzahl 
der Gründer vorschreiben, sowie die Vorschriften 
über die Bildung und Zusammensetzung des ersten 
Aufsichtsrats sind nicht anzuwenden. 

§ 198 

Anmeldung des Formwechsels 

(1) Die neue Rechtsform des Rechtsträgers ist zur 
Eintragung in das Register, in dem der formwech-
selnde Rechtsträger eingetragen ist, anzumelden. 

(2) Ist der formwechselnde Rechtsträger nicht in 
einem Register eingetragen, so ist der Rechtsträger 
neuer Rechtsform bei dem zuständigen Gericht zur 
Eintragung in das für die neue Rechtsform maßge-
bende Register anzumelden. Das gleiche gilt, wenn 
sich durch den Formwechsel die Art des für den 
Rechtsträger maßgebenden Registers ändert oder 
durch eine mit dem Formwechsel verbundene Sitzver-
legung die Zuständigkeit eines anderen Registerge-
richts begründet wird. Im Falle des Satzes 2 ist die 
Umwandlung auch zur Eintragung in das Register 
anzumelden, in dem der formwechselnde Rechtsträ-
ger eingetragen ist. Diese Eintragung ist mit dem 
Vermerk zu versehen, daß die Umwandlung erst mit 
der Eintragung des Rechtsträgers neuer Rechtsform in 
das für diese maßgebende Register wirksam wird. Der 
Rechtsträger neuer Rechtsform darf erst eingetragen 
werden, nachdem die Umwandlung nach Satz 3 und 4 
eingetragen worden ist. 

(3) § 16 Abs. 2 und 3 ist entsprechend anzuwen-
den. 

§ 199 

Anlagen der Anmeldung 

Der Anmeldung der neuen Rechtsform oder des 
Rechtsträgers neuer Rechtsform sind in Ausfertigung 
oder öffentlich beglaubigter Abschrift oder, soweit sie 
nicht notariell zu beurkunden sind, in Urschrift oder 
Abschrift außer den sonst erforderlichen Unterlagen 
auch die Niederschrift des Umwandlungsbeschlusses, 
die nach diesem Gesetz erforderlichen Zustimmungs-
erklärungen einzelner Anteilsinhaber einschließlich 
der Zustimmungserklärungen nicht erschienener An-
teilsinhaber, der Umwandlungsbericht oder die Erklä-
rungen über den Verzicht auf seine Erstellung, ein 
Nachweis über die Zuleitung nach § 194 Abs. 2 sowie, 
wenn der Formwechsel der staatlichen Genehmigung 
bedarf, die Genehmigungsurkunde beizufügen. 
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§ 200 

Firma des Rechtsträgers 

(1) Der Rechtsträger neuer Rechtsform darf seine 
bisher geführte Firma beibehalten, soweit sich aus 
diesem Buch nichts anderes ergibt. § 18 Abs. 1 Satz 2 
und 3 ist entsprechend anzuwenden. Zusätzliche Be-
zeichnungen, die auf die Rechtsform der formwech-
selnden Gesellschaft hinweisen, dürfen auch dann 
nicht verwendet werden, wenn der Rechtsträger die 
bisher geführte Firma beibehält. 

(2) Auf eine nach dem Formwechsel beibehaltene 
Firma ist § 4 Abs. 2 des Gesetzes betreffend die 
Gesellschaften mit beschränkter Haftung, § 4 Abs. 2 
oder § 279 Abs. 2 des Aktiengesetzes entsprechend 
anzuwenden. § 3 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes betref-
fend die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften 
ist auf die Firma der Genossenschaft auch dann an-
zuwenden, wenn der Rechtsträger seine bisher ge-
führte Firma beibehält. 

(3) Das Registergericht kann auf Antrag genehmi-
gen, daß eine Personenhandelsgesellschaft, die ein 
bisher betriebenes Handelsgeschäft weiterführt, bei 
der Bildung ihrer neuen Firma den in der bisher 
geführten Firma enthaltenen Namen einer natürli-
chen Person verwendet und insoweit von § 19 des 
Handelsgesetzbuchs abweicht. 

(4) War an dem formwechselnden Rechtsträger eine 
natürliche Person beteiligt, deren Beteiligung an dem 
Rechtsträger neuer Rechtsform entfällt, so darf der 
Name dieses Anteilsinhabers nur dann in der beibe-
haltenen bisherigen oder in der neu gebildeten Firma 
verwendet werden, wenn der betroffene Anteilsinha-
ber oder dessen Erben ausdrücklich in die Verwen-
dung des Namens einwilligen. 

(5) Durch den Formwechsel in eine Gesellschaft des 
bürgerlichen Rechts erlischt die Firma der formwech-
selnden Gesellschaft. 

§ 201 

Bekanntmachung des Formwechsels 

Das für die Anmeldung der neuen Rechtsform oder 
des Rechtsträgers neuer Rechtsform zuständige Ge-
richt hat die Eintragung der neuen Rechtsform oder 
des Rechtsträgers neuer Rechtsform durch den Bun-
desanzeiger und durch mindestens ein anderes Blatt 
ihrem ganzen Inhalt nach bekanntzumachen. Mit dem 
Ablauf des Tages, an dem das letzte der die Bekannt-
machung enthaltenden Blätter erschienen ist, gilt die 
Bekanntmachung als erfolgt. 

§ 202 

Wirkungen der Eintragung 

(1) Die Eintragung der neuen Rechtsform in das 
Register hat folgende Wirkungen: 

1. Der formwechselnde Rechtsträger besteht in der in 
dem Umwandlungsbeschluß bestimmten Rechts-
form weiter. 
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2. Die Anteilsinhaber des formwechselnden Rechts-
trägers sind an dem Rechtsträger nach den für die 
neue Rechtsform geltenden Vorschriften beteiligt, 
soweit ihre Beteiligung nicht nach diesem Buch 
entfällt. Rechte Dritter an den Anteilen oder Mit-
gliedschaften des formwechselnden Rechtsträgers 
bestehen an den an ihre Stelle tretenden Anteilen 
oder Mitgliedschaften des Rechtsträgers neuer 
Rechtsform weiter. 

3. Der Mangel der notariellen Beurkundung des 
Umwandlungsbeschlusses und gegebenenfalls er-
forderlicher Zustimmungs- oder Verzichtserklä-
rungen einzelner Anteilsinhaber wird geheilt. 

(2) Die in Absatz 1 bestimmten Wirkungen treten in 
den Fällen des § 198 Abs. 2 mit der Eintragung des 
Rechtsträgers neuer Rechtsform in das Register ein. 

(3) Mängel des Formwechsels lassen die Wirkungen 
der Eintragung der neuen Rechtsform oder des 
Rechtsträgers neuer Rechtsform in das Register unbe-
rührt. 

§ 203 

Amtsdauer von Aufsichtsratsmitgliedern 

Wird bei einem Formwechsel bei dem Rechtsträger 
neuer Rechtsform in gleicher Weise wie bei dem 
formwechselnden Rechtsträger ein Aufsichtsrat gebil-
det und zusammengesetzt, so bleiben die Mitglieder 
des Aufsichtsrats für den Rest ihrer Wahlzeit als 
Mitglieder des Aufsichtsrats des Rechtsträgers neuer 
Rechtsform im Amt. Die Anteilsinhaber des form-
wechselnden Rechtsträgers können im Umwand-
lungsbeschluß für ihre Aufsichtsratsmitglieder die 
Beendigung des Amtes bestimmen. 

§ 204 

Schutz der Gläubiger 
und der Inhaber von Sonderrechten 

Auf den Schutz der Gläubiger ist § 22, auf den 
Schutz der Inhaber von Sonderrechten § 23 entspre-
chend anzuwenden. 

§ 205 

Schadenersatzpflicht der Verwaltungsträger 
des formwechselnden Rechtsträgers 

(1) Die Mitglieder des Vertretungsorgans und, wenn 
ein Aufsichtsorgan vorhanden ist, des Aufsichtsorgans 
des formwechselnden Rechtsträgers sind als Gesamt-
schuldner zum Ersatz des Schadens verpflichtet, den 
der Rechtsträger, seine Anteilsinhaber oder seine 
Gläubiger durch den Formwechsel erleiden. § 25 
Abs. 1 Satz 2 ist entsprechend anzuwenden. 

(2) Die Ansprüche nach Absatz 1 verjähren in fünf 
Jahren seit dem Tage, an  dem die anzumeldende 
Eintragung der neuen Rechtsform oder des Rechtsträ-
gers neuer Rechtsform in das Register nach § 201 
Satz 2 als bekanntgemacht gilt. 
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§ 206 

Geltendmachung 
des Schadenersatzanspruchs 

Die Ansprüche nach § 205 Abs. 1 können nur durch 
einen besonderen Vertreter geltend gemacht werden. 
Das Gericht des Sitzes des Rechtsträgers neuer 
Rechtsform hat einen solchen Vertreter auf Antrag 
eines Anteilsinhabers oder eines Gläubigers des form-
wechselnden Rechtsträgers zu bestellen. § 26 Abs. 1 
Satz 3 und 4, Abs. 2, Abs. 3 Satz 2 und 3 und Abs. 4 ist 
entsprechend anzuwenden; an die Stelle der Blätter 
für die öffentlichen Bekanntmachungen des übertra-
genden Rechtsträgers treten die entsprechenden Blät-
ter des Rechtsträgers neuer Rechtsform. 

§207 

Angebot der Barabfindung 

(1) Der formwechselnde Rechtsträger hat jedem 
Anteilsinhaber, der gegen den Umwandlungsbe-
schluß Widerspruch zur Niederschrift erklärt, den 
Erwerb seiner umgewandelten Anteile oder Mitglied-
schaften gegen eine angemessene Barabfindung 
anzubieten; § 71 Abs. 4 Satz 2 des Aktiengesetzes ist 
insoweit nicht anzuwenden. Kann der Rechtsträger 
auf Grund seiner neuen Rechtsform eigene Anteile 
oder Mitgliedschaften nicht erwerben, so ist die Bar-
abfindung für den Fall anzubieten, daß der Anteilsin-
haber sein Ausscheiden aus dem Rechtsträger erklärt. 
Der Rechtsträger hat die Kosten für eine Übertragung 
zu tragen. 

(2) § 29 Abs. 2 ist entsprechend anzuwenden. 

§ 208 

Inhalt des Anspruchs auf Barabfindung 
und Prüfung der Barabfindung 

Auf den Anspruch auf Barabfindung ist § 30 ent-
sprechend anzuwenden. 

§ 209 

Annahme des Angebots 

Das Angebot nach § 207 kann nur binnen zwei 
Monaten nach dem Tage angenommen werden, an 
dem die Eintragung der neuen Rechtsform oder des 
Rechtsträgers neuer Rechtsform in das Register nach 
§ 201 Satz 2 als bekanntgemacht gilt. Ist nach § 212 ein 
Antrag auf Bestimmung der Barabfindung durch das 
Gericht gestellt worden, so kann das Angebot binnen 
zwei Monaten nach dem Tage angenommen werden, 
an dem die Entscheidung im Bundesanzeiger be-
kanntgemacht worden ist. 

§ 210 

Ausschluß von Klagen 
gegen den Umwandlungsbeschluß 

Eine Klage gegen die Wirksamkeit des Umwand-
lungsbeschlusses kann nicht darauf gestützt werden, 
daß das Angebot nach § 207 zu niedrig bemessen oder 

Beschlüsse des 6. Ausschusses 

§ 206 

unverändert 

§ 207 

unverändert 

§ 208 

unverändert 

§ 209 

unverändert 

§ 210 

unverändert 



Drucksache 12/7850 	Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 

Entwurf 

daß die Barabfindung im Umwandlungsbeschluß 
nicht oder nicht ordnungsgemäß angeboten worden 
ist. 

§ 211 

Anderweitige Veräußerung 

Einer anderweitigen Veräußerung des Anteils 
durch den Anteilsinhaber innerhalb der in § 209 
bestimmten Frist stehen Verfügungsbeschränkun-
gen im Gesellschaftsvertrag, in der Satzung oder im 
Statut des Rechtsträgers neuer Rechtsform nicht ent-
gegen. 

§ 212 

Gerichtliche Nachprüfung der Abfindung 

Macht ein Anteilsinhaber geltend, daß eine im 
Umwandlungsbeschluß bestimmte Barabfindung, die 
ihm nach § 207 Abs. 1 anzubieten war, zu niedrig 
bemessen sei, so hat auf seinen Antrag das Gericht die 
angemessene Barabfindung zu bestimmen. Das glei-
che gilt, wenn die Barabfindung nicht oder nicht 
ordnungsgemäß angeboten worden ist. 

§ 213 

Bezeichnung unbekannter Aktionäre 

Auf die Bezeichnung unbekannter Aktionäre ist 
§ 35 entsprechend anzuwenden. 

ZWEITER TEIL 

Besondere Vorschriften 

ERSTER ABSCHNITT 

Formwechsel 
von Personenhandelsgesellschaften 

§ 214 

Möglichkeit des Formwechsels 

(1) Eine Personenhandelsgesellschaft kann auf 
Grund eines Umwandlungsbeschlusses nach diesem 
Gesetz nur die Rechtsform einer Kapitalgesellschaft 
oder einer eingetragenen Genossenschaft erlangen. 

(2) Eine aufgelöste Personenhandelsgesellschaft 
kann die Rechtsform nicht wechseln, wenn die Gesell-
schafter nach § 145 des Handelsgesetzbuchs eine 
andere Art der Auseinandersetzung als die Abwick-
lung oder als den Formwechsel vereinbart haben. 

§ 215 

Umwandlungsbericht 

Ein Umwandlungsbericht ist nicht erforderlich, 
wenn alle Gesellschafter der formwechselnden Ge-
sellschaft zur Geschäftsführung berechtigt sind. 
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§ 216 

Unterrichtung der Gesellschafter 

Das Vertretungsorgan der formwechselnden Ge-
sellschaft hat allen von der Geschäftsführung ausge-
schlossenen Gesellschaftern spätestens zusammen 
mit der Einberufung der Gesellschafterversammlung, 
die den Formwechsel beschließen soll, diesen Form-
wechsel als Gegenstand der Beschlußfassung schrift-
lich anzukündigen und einen nach diesem Buch 
erforderlichen Umwandlungsbericht sowie ein Abfin-
dungsangebot nach § 207 zu übersenden. 

§ 217 

Beschluß der Gesellschafterversammlung 

(1) Der Umwandlungsbeschluß der Gesellschafter-
versammlung bedarf der Zustimmung aller anwesen-
den Gesellschafter; ihm müssen auch die nicht er-
schienenen Gesellschafter zustimmen. Der Gesell-
schaftsvertrag der formwechselnden Gesellschaft 
kann eine Mehrheitsentscheidung der Gesellschafter 
vorsehen. Die Mehrheit muß mindestens drei Viertel 
der Stimmen der Gesellschafter betragen. 

(2) Die Gesellschafter, die im Falle einer Mehrheits-
entscheidung für den Formwechsel gestimmt haben, 
sind in der Niederschrift über den Umwandlungs-
beschluß namentlich aufzuführen. 

(3) Dem Formwechsel in eine Kommanditgesell-
schaft auf Aktien müssen alle Gesellschafter zustim-
men, die in dieser Gesellschaft die Stellung eines 
persönlich haftenden Gesellschafters haben sollen. 

§ 218 

Inhalt des Umwandlungsbeschlusses 

(1) In dem Umwandlungsbeschluß muß auch der 
Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft mit beschränk-
ter Haftung oder das Statut der Genossenschaft ent-
halten sein oder die Satzung der Aktiengesellschaft 
oder der Kommanditgesellschaft auf Aktien festge-
stellt werden. Eine Unterzeichnung des Statuts durch 
die Genossen ist nicht erforderlich. 

(2) Der Beschluß zur Umwandlung in eine Komman-
ditgesellschaft auf Aktien muß vorsehen, daß sich an 
dieser Gesellschaft mindestens ein Gesellschafter der 
formwechselnden Gesellschaft als persönlich haften-
der Gesellschafter beteiligt oder daß der Gesellschaft 
mindestens ein persönlich haftender Gesellschafter 
beitritt. 

(3) Der Beschluß zur Umwandlung in eine Genos-
senschaft muß die Beteiligung jedes Genossen mit 
mindestens einem Geschäftsanteil vorsehen. In dem 
Beschluß kann auch bestimmt werden, daß jeder 
Genosse bei der Genossenschaft mit mindestens 
einem und im übrigen mit so vielen Geschäftsanteilen, 
wie sie durch Anrechnung seines Geschäftsguthabens 
bei dieser Genossenschaft als voll eingezahlt anzuse-
hen sind, beteiligt wird. 
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§ 219 

Rechtsstellung als Gründer 

Bei der Anwendung der Gründungsvorschriften 
stehen den Gründern die Gesellschafter der form-
wechselnden Gesellschaft gleich. Im Falle einer 
Mehrheitsentscheidung treten an die Stelle der Grün-
der die Gesellschafter, die für den Formwechsel 
gestimmt haben, sowie beim Formwechsel in eine 
Kommanditgesellschaft auf Aktien auch beitretende 
persönlich haftende Gesellschafter. 

§ 220 

Kapitalschutz 

(1) Der Nennbetrag des Stammkapitals einer Ge-
sellschaft mit beschränkter Haftung oder des Grund-
kapitals einer Aktiengesellschaft oder einer Komman-
ditgesellschaft auf Aktien darf das nach Abzug der 
Schulden verbleibende Vermögen der formwechseln-
den Gesellschaft nicht übersteigen. 

(2) In dem Sachgründungsbericht beim Formwech-
sel in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung oder 
in dem Gründungsbericht beim Formwechsel in eine 
Aktiengesellschaft oder in eine Kommanditgesell-
schaft auf Aktien sind auch der bisherige Geschäfts-
verlauf und die Lage der formwechselnden Gesell-
schaft darzulegen. 

(3) Beim Formwechsel in eine Aktiengesellschaft 
oder in eine Kommanditgesellschaft auf Aktien hat die 
Gründungsprüfung durch einen oder mehrere Prüfer 
(§ 33 Abs. 2 des Aktiengesetzes) in jedem Fall stattzu-
finden. Die für Nachgründungen in § 52 Abs. 1 des 
Aktiengesetzes bestimmte Frist von zwei Jahren 
beginnt mit dem Wirksamwerden des Formwech-
sels. 

§ 221 

Beitritt persönlich haftender Gesellschafter 

Der in einem Beschluß zur Umwandlung in eine 
Kommanditgesellschaft auf Aktien vorgesehene Bei-
tritt eines Gesellschafters, welcher der formwechseln-
den Gesellschaft nicht angehört hat, muß notariell 
beurkundet werden. Die Satzung der Kommanditge-
sellschaft auf Aktien ist von jedem beitretenden per-
sönlich haftenden Gesellschafter zu genehmigen. 

§ 222 

Anmeldung des Formwechsels 

(1) Die Anmeldung nach § 198 einschließlich der 
Anmeldung des Statuts der Genossenschaft ist durch 
alle Mitglieder des künftigen Vertretungsorgans 
sowie, wenn der Rechtsträger nach den für die neue 
Rechtsform geltenden Vorschriften einen Aufsichtsrat 
haben muß, auch durch alle Mitglieder dieses Auf-
sichtsrats vorzunehmen. Zugleich mit der Genossen-
schaft sind die Mitglieder ihres Vorstandes zur Eintra-
gung in das Register anzumelden. 
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(2) Ist der Rechtsträger neuer Rechtsform eine 
Aktiengesellschaft oder eine Kommanditgesellschaft 
auf Aktien, so haben die Anmeldung nach Absatz 1 
auch alle Gesellschafter vorzunehmen, die nach § 219 
den Gründern dieser Gesellschaft gleichstehen. 

(3) Die Anmeldung der Umwandlung zur Eintra-
gung in das Register nach § 198 Abs. 2 Satz 3 kann 
auch von den zur Vertretung der formwechselnden 
Gesellschaft ermächtigten Gesellschaftern vorge-
nommen werden. 

§ 223 

Anlagen der Anmeldung 

Der Anmeldung der neuen Rechtsform oder des 
Rechtsträgers neuer Rechtsform sind beim Formwech-
sel in eine Kommanditgesellschaft auf Aktien außer 
den sonst erforderlichen Unterlagen auch die Urkun-
den über den Beitritt aller beitretenden persönlich 
haftenden Gesellschafter in Ausfertigung oder öffent-
lich beglaubigter Abschrift beizufügen. 

§ 224 

Fortdauer und zeitliche Begrenzung 
der persönlichen Haftung 

(1) Der Formwechsel berührt nicht die Ansprüche 
der Gläubiger der Gesellschaft gegen einen ihrer 
Gesellschafter aus Verbindlichkeiten der formwech-
selnden Gesellschaft, für die dieser im Zeitpunkt des 
Formwechsels nach § 128 des Handelsgesetzbuchs 
persönlich haftet. 

(2) Der Gesellschafter haftet für diese Verbindlich-
keiten, wenn sie vor Ablauf von fünf Jahren nach dem 
Formwechsel fällig und daraus Ansprüche gegen ihn 
gerichtlich geltend gemacht sind; bei öffentlich-recht-
lichen Verbindlichkeiten genügt zur Geltendma-
chung der Erlaß eines Verwaltungsakts. 

(3) Die Frist beginnt mit dem Tage, an dem die 
Eintragung der neuen Rechtsform oder des Rechtsträ-
gers neuer Rechtsform in das Register nach § 201 
Satz 2 als bekanntgemacht gilt. Die für die Verjährung 
geltenden §§ 203, 206, 207, 210, 212 bis 216 und 220 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs sind entsprechend an-
zuwenden. 

(4) Einer gerichtlichen Geltendmachung bedarf es 
nicht, soweit der Gesellschafter den Anspruch schrift-
lich anerkannt hat. 

(5) Die Absätze 1 bis 4 sind auch anzuwenden, wenn 
der Gesellschafter in dem Rechtsträger anderer 
Rechtsform geschäftsführend tätig wird. 

§ 225 

Prüfung des Abfindungsangebots 

Im Falle des § 217 Abs. 1 Satz 2 ist die Angemes-
senheit der angebotenen Barabfindung nach § 208 in 
Verbindung mit § 30 Abs. 2 nur auf Verlangen eines 
Gesellschafters zu prüfen. Die Kosten trägt die Gesell-
schaft. 
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ZWEITER ABSCHNITT 

Formwechsel von Kapitalgesellschaften 

ERSTER UNTERABSCHNITT 

Allgemeine Vorschriften 

§ 226 

Möglichkeit des Formwechsels 

Eine Kapitalgesellschaft kann auf Grund eines 
Umwandlungsbeschlusses nach diesem Gesetz nur 
die Rechtsform einer Gesellschaft des bürgerlichen 
Rechts, einer Personenhandelsgesellschaft, einer an-
deren Kapitalgesellschaft oder einer eingetragenen 
Genossenschaft erlangen. 

§ 227 

Nicht anzuwendende Vorschriften 

Die §§ 207 bis 212 sind beim Formwechsel einer 
Kommanditgesellschaft auf Aktien nicht auf deren 
persönlich haftende Gesellschafter anzuwenden. 

ZWEITER UNTERABSCHNITT 

Formwechsel 
in eine Personengesellschaft 

§ 228 

Maßgeblichkeit des Unternehmensgegenstandes 

(1) Durch den Formwechsel kann eine Kapitalge-
sellschaft die Rechtsform einer Personenhandelsge-
sellschaft nur erlangen, wenn der Unternehmensge-
genstand im Zeitpunkt des Wirksamwerdens des 
Formwechsels den Vorschriften über die Gründung 
einer offenen Handelsgesellschaft (§ 105 Abs. 1 und 
§ 4 Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs) genügt. 

(2) Genügt der Gegenstand des Unternehmens 
diesen Vorschriften nicht, kann durch den Umwand-
lungsbeschluß bestimmt werden, daß die formwech-
selnde Gesellschaft die Rechtsform einer Gesellschaft 
des bürgerlichen Rechts erlangen soll. 

§ 229 

Vermögensaufstellung 

Beim Formwechsel einer Kommanditgesellschaft 
auf Aktien ist die Vermögensaufstellung nach § 192 
Abs. 2, soweit erforderlich, nach den Grundsätzen 
aufzustellen, die für die Auseinandersetzung mit den 
persönlich haftenden Gesellschaftern vorgesehen 
sind. Soll für die Auseinandersetzung ein Stichtag 
maßgebend sein, der vor dem Tage der Einberufung 
der Hauptversammlung liegt, so kann die Vermögens-
aufstellung auf diesen Stichtag aufgestellt werden. 
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§ 230 

Vorbereitung der Versammlung 
der Anteilsinhaber 

(1) Die Geschäftsführer einer formwechselnden 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung haben allen 
Gesellschaftern spätestens zusammen mit der Ein-
berufung der Gesellschafterversammlung, die den 
Formwechsel beschließen soll, diesen Formwechsel 
als Gegenstand der Beschlußfassung schriftlich anzu-
kündigen und den Umwandlungsbericht zu übersen-
den. 

(2) Der Umwandlungsbericht einer Aktiengesell-
schaft oder einer Kommanditgesellschaft auf Aktien 
ist von der Einberufung der Hauptversammlung an, 
die den Formwechsel beschließen soll, in dem Ge-
schäftsraum der Gesellschaft zur Einsicht der Aktio-
näre auszulegen. Auf Verlangen ist jedem Aktionär 
und jedem von der Geschäftsführung ausgeschlosse-
nen persönlich haftenden Gesellschafter unverzüg-
lich und kostenlos eine Abschrift des Umwandlungs-
berichts zu erteilen. 

§ 231 

Mitteilung des Abfindungsangebots 

Das Vertretungsorgan der formwechselnden Ge-
sellschaft hat den Gesellschaftern oder Aktionären 
spätestens zusammen mit der Einberufung der Gesell-
schafterversammlung oder der Hauptversammlung, 
die den Formwechsel beschließen soll, das Abfin-
dungsangebot nach § 207 zu übersenden. Der Über-
sendung steht es gleich, wenn das Abfindungsange-
bot im Bundesanzeiger und den sonst bestimmten 
Gesellschaftsblättern bekanntgemacht wird. 

§ 232 

Durchführung der Versammlung 
der Anteilsinhaber 

(1) In der Gesellschafterversammlung oder in der 
Hauptversammlung, die den Formwechsel beschlie-
ßen soll, ist der Umwandlungsbericht auszulegen. 

(2) Der Entwurf des Umwandlungsbeschlusses einer 
Aktiengesellschaft oder einer Kommanditgesellschaft 
auf Aktien ist von deren Vertretungsorgan zu Beginn 
der Verhandlung mündlich zu erläutern. 

§ 233 

Beschluß der Versammlung der Anteilsinhaber 

(1) Der Umwandlungsbeschluß der Gesellschafter-
versammlung oder der Hauptversammlung bedarf, 
wenn die formwechselnde Gesellschaft die Rechts-
form einer Gesellschaft des bürgerlichen Rechts oder 
einer offenen Handelsgesellschaft erlangen soll, der 
Zustimmung aller anwesenden Gesellschafter oder 
Aktionäre; ihm müssen auch die nicht erschienenen 
Anteilsinhaber zustimmen. 
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(2) Soll die formwechselnde Gesellschaft in eine 
Kommanditgesellschaft umgewandelt werden, so be-
darf der Umwandlungsbeschluß einer Mehrheit von 
mindestens drei Vierteln der bei der Gesellschafter-
versammlung einer Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung abgegebenen Stimmen oder des bei der 
Beschlußfassung einer Aktiengesellschaft oder einer 
Kommanditgesellschaft auf Aktien vertretenen 
Grundkapitals; § 50 Abs. 2 und § 65 Abs. 2 sind 
entsprechend anzuwenden. Der Gesellschaftsvertrag 
oder die Satzung der formwechselnden Gesellschaft 
kann eine größere Mehrheit und weitere Erforder-
nisse bestimmen. Dem Formwechsel müssen alle 
Gesellschafter oder Aktionäre zustimmen, die in der 
Kommanditgesellschaft die Stellung eines persönlich 
haftenden Gesellschafters haben sollen. 

(3) Dem Formwechsel einer Kommanditgesellschaft 
auf Aktien müssen ferner deren persönlich haftende 
Gesellschafter zustimmen. Die Satzung der form-
wechselnden Gesellschaft kann für den Fall des Form-
wechsels in eine Kommanditgesellschaft eine Mehr-
heitsentscheidung dieser Gesellschafter vorsehen. 
Jeder dieser Gesellschafter kann sein Ausscheiden 
aus dem Rechtsträger für den Zeitpunkt erklären, in 
dem der Formwechsel wirksam wird. 

§ 234 

Inhalt des Umwandlungsbeschlusses 

In dem Umwandlungsbeschluß müssen auch ent-
halten sein: 

1. die Bestimmung des Sitzes der Personengesell-
schaft; 

2. beim Formwechsel in eine Kommanditgesellschaft 
die Angabe der Kommanditisten sowie des Betra-
ges der Einlage eines jeden von ihnen. 

§ 235 

Anmeldung des Formwechsels 

(1) Beim Formwechsel in eine Gesellschaft des 
bürgerlichen Rechts ist statt der neuen Rechtsform die 
Umwandlung der Gesellschaft zur Eintragung in das 
Register, in dem die formwechselnde Gesellschaft 
eingetragen ist, anzumelden. § 198 Abs. 2 ist nicht 
anzuwenden. 

(2) Die Anmeldung nach Absatz 1 oder nach § 198 ist 
durch das Vertretungsorgan der formwechselnden 
Gesellschaft vorzunehmen. 

§ 236 

Wirkungen des Formwechsels 

Mit dem Wirksamwerden des Formwechsels einer 
Kommanditgesellschaft auf Aktien scheiden persön-
lich haftende Gesellschafter, die nach § 233 Abs. 3 
Satz 3 ihr Ausscheiden aus dem Rechtsträger erklärt 
haben, aus der Gesellschaft aus. 
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§ 237 

Fortdauer und zeitliche Begrenzung 
der persönlichen Haftung 

Erlangt ein persönlich haftender Gesellschafter 
einer formwechselnden Kommanditgesellschaft auf 
Aktien beim Formwechsel in eine Kommanditgesell-
schaft die Rechtsstellung eines Kommanditisten, so ist 
auf seine Haftung für die im Zeitpunkt des Form-
wechsels begründeten Verbindlichkeiten der form-
wechselnden Gesellschaft § 224 entsprechend anzu-
wenden. 

DRITTER UNTERABSCHNITT 

Formwechsel in eine Kapitalgesellschaft 
anderer Rechtsform 

§ 238 

Vorbereitung der Versammlung 
der Anteilsinhaber 

Auf die Vorbereitung der Gesellschafterversamm-
lung oder der Hauptversammlung, die den Form-
wechsel beschließen soll, sind die §§ 229 bis 231 
entsprechend anzuwenden. § 192 Abs. 3 bleibt unbe-
rührt. 

§ 239 

Durchführung der Versammlung 
der Anteilsinhaber 

(1) In der Gesellschafterversammlung oder in der 
Hauptversammlung, die den Formwechsel beschlie-
ßen soll, ist der Umwandlungsbericht auszulegen. 

(2) Der Entwurf des Umwandlungsbeschlusses einer 
Aktiengesellschaft oder einer Kommanditgesellschaft 
auf Aktien ist von deren Vertretungsorgan zu Beginn 
der Verhandlung mündlich zu erläutern. 

§ 240 

Beschluß der Versammlung 
der Anteilsinhaber 

(1) Der Umwandlungsbeschluß bedarf einer Mehr-
heit von mindestens drei Vierteln der bei der Gese ll

-schafterversammlung einer Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung abgegebenen Stimmen oder des 
bei der Beschlußfassung einer Aktiengesellschaft 
oder einer Kommanditgesellschaft auf Aktien vertre-
tenen Grundkapitals; § 65 Abs. 2 ist entsprechend 
anzuwenden. Der Gesellschaftsvertrag oder die Sat-
zung der formwechselnden Gesellschaft kann eine 
größere Mehrheit und weitere Erfordernisse, beim 
Formwechsel einer Kommanditgesellschaft auf Ak-
tien in eine Aktiengesellschaft auch eine geringere 
Mehrheit bestimmen. 
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(2) Dem Formwechsel einer Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung oder einer Aktiengesellschaft in 
eine Kommanditgesellschaft auf Aktien müssen alle 
Gesellschafter oder Aktionäre zustimmen, die in der 
Gesellschaft neuer Rechtsform die Stellung eines 
persönlich haftenden Gesellschafters haben sollen. 
Auf den Beitritt persönlich haftender Gesellschafter ist 
§ 221 entsprechend anzuwenden. 

(3) Dem Formwechsel einer Kommanditgesellschaft 
auf Aktien müssen ferner deren persönlich haftende 
Gesellschafter zustimmen. Die Satzung der form-
wechselnden Gesellschaft kann eine Mehrheitsent-
scheidung dieser Gesellschafter vorsehen. 

§ 241 

Zustimmungserfordernisse beim Formwechsel 
einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

(1) Wird durch den Umwandlungsbeschluß einer 
formwechselnden Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung der Nennbetrag der Aktien in der Satzung der 
Aktiengesellschaft oder der Kommanditgesellschaft 
auf Aktien auf einen höheren Betrag als fünfzig 
Deutsche Mark und abweichend vom Nennbetrag der 
Geschäftsanteile der formwechselnden Gesellschaft 
festgesetzt, so muß der Festsetzung jeder Gesellschaf-
ter zustimmen, der sich nicht dem Gesamtnennbetrag 
seiner Geschäftsanteile entsprechend beteiligen 
kann. § 17 Abs. 6 des Gesetzes betreffend die Gesell-
schaften mit beschränkter Haftung gilt insoweit 
nicht. 

(2) Auf das Erfordernis der Zustimmung einzelner 
Gesellschafter ist ferner § 50 Abs. 2 entsprechend 
anzuwenden. 

(3) Sind einzelnen Gesellschaftern außer der Lei-
stung von Kapitaleinlagen noch andere Verpflichtun-
gen gegenüber der Gesellschaft auferlegt und können 
diese wegen der einschränkenden Bestimmung des 
§ 55 des Aktiengesetzes bei dem Formwechsel nicht 
aufrechterhalten werden, so bedarf der Formwechsel 
auch der Zustimmung dieser Gesellschafter. 

§ 242 

Zustimmungserfordernis beim Formwechsel 
einer Aktiengesellschaft 

oder einer Kommanditgesellschaft auf Aktien 

Wird durch den Umwandlungsbeschluß einer form-
wechselnden Aktiengesellschaft oder Kommanditge-
sellschaft auf Aktien der Nennbetrag der Geschäfts-
anteile in dem Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft 
mit beschränkter Haftung abweichend vom Nennbe-
trag der Aktien festgesetzt und ist dies nicht durch 
§ 243 Abs. 3 Satz 2 bedingt, so muß der Festsetzung 
jeder Aktionär zustimmen, der sich nicht dem Gesamt-
nennbetrag seiner Aktien entsprechend beteiligen 
kann. 
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§ 243 

Inhalt des Umwandlungsbeschlusses 

(1) Auf den Umwandlungsbeschluß ist § 218 ent-
sprechend anzuwenden. Festsetzungen über Son-
dervorteile, Gründungsaufwand, Sacheinlagen und 
Sachübernahmen, die in dem Gesellschaftsvertrag 
oder in der Satzung der formwechselnden Gesell-
schaft enthalten sind, sind in den Gesellschaftsvertrag 
oder in die Satzung der Gesellschaft neuer Rechtsform 
zu übernehmen. § 26 Abs. 4 und 5 des Aktiengesetzes• 
bleibt unberührt. 

(2) Vorschriften anderer Gesetze über die Änderung 
des Stammkapitals oder des Grundkapitals bleiben 
unberührt. 

(3) In dem Gesellschaftsvertrag oder in der Satzung 
der Gesellschaft neuer Rechtsform kann der Nennbe-
trag der Anteile abweichend vom Nennbetrag der 
Anteile der formwechselnden Gesellschaft festgesetzt 
werden. Er muß in jedem Fall mindestens fünfzig 
Deutsche Mark be tragen und durch zehn teilbar 
sein. 

§ 244 

Niederschrift fiber den Umwandlungsbeschluß; 
Gesellschaftsvertrag 

(1) In der Niederschrift über den Umwandlungs-
beschluß sind die Personen, die nach § 245 Abs. 1 bis 3 
den Gründern der Gesellschaft gleichstehen, nament-
lich aufzuführen. 

(2) Beim Formwechsel einer Aktiengesellschaft 
oder einer Kommanditgesellschaft auf Aktien in eine 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung braucht der 
Gesellschaftsvertrag von den Gesellschaftern nicht 
unterzeichnet zu werden. 

§ 245 

Rechtsstellung als Grander; Kapitalschutz 

(1) Bei einem Formwechsel einer Gesellschaft mit 
beschänkter Haftung in eine Aktiengesellschaft oder 
in eine Kommanditgesellschaft auf Aktien treten bei 
der Anwendung der Gründungsvorschriften des Ak-
tiengesetzes an die Stelle der Gründer die Gesell-
schafter, die für den Formwechsel gestimmt haben, 
sowie beim Formwechsel einer Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung in eine Kommanditgesellschaft 
auf Aktien auch beitretende persönlich haftende 
Gesellschafter. § 220 ist entsprechend anzuwen-
den. 

(2) Beim Formwechsel einer Aktiengesellschaft in 
eine Kommanditgesellschaft auf Aktien treten bei der 
Anwendung der Gründungsvorschriften des Aktien-
gesetzes an die Stelle der Gründer die persönlich 
haftenden Gesellschafter der Gesellschaft neuer 
Rechtsform. § 220 ist entsprechend anzuwenden. 
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(3) Beim Formwechsel einer Kommanditgesell-
schaft auf Aktien in eine Ak tiengesellschaft treten bei 
der Anwendung der Gründungsvorschriften des Ak-
tiengesetzes an die Stelle der Gründer die persönlich 
haftenden Gesellschafter der formwechselnden Ge-
sellschaft. § 220 ist entsprechend anzuwenden. 

(4) Beim Formwechsel einer Aktiengesellschaft 
oder einer Kommanditgesellschaft auf Aktien in eine 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist ein Sach-
gründungsbericht nicht erforderlich. 

§ 246 

Anmeldung des Formwechsels 

(1) Die Anmeldung nach § 198 ist durch das Vertre-
tungsorgan der formwechselnden Gesellschaft vorzu-
nehmen. 

(2) Zugleich mit der neuen Rechtsform oder mit dem 
Rechtsträger neuer Rechtsform sind die Geschäftsfüh-
rer der Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die 
Vorstandsmitglieder der Aktiengesellschaft oder die 
persönlich haftenden Gesellschafter der Kommandit-
gesellschaft auf Aktien zur Eintragung in das Register 
anzumelden. 

(3) § 8 Abs. 2 des Gesetzes be treffend die Gesell-
schaften mit beschränkter Haftung und § 37 Abs. 1 des 
Aktiengesetzes sind auf die Anmeldung nach § 198 
nicht anzuwenden. 

§ 247 

Wirkungen des Formwechsels 

(1) Durch den Formwechsel wird das bisherige 
Stammkapital einer formwechselnden Gesellschaft 
mit beschränkter Haftung zum Grundkapital der 
Gesellschaft neuer Rechtsform oder das bisherige 
Grundkapital einer formwechselnden Aktiengesell-
schaft oder Kommanditgesellschaft auf Aktien zum 
Stammkapital der Gesellschaft neuer Rechtsform. 

(2) Eine vereinfachte Kapitalherabsetzung nach 
dem Formwechsel kann in der Jahresbilanz auch dann 
rückwirkend berücksichtigt werden, wenn diese Bi-
lanz das letzte vor dem Formwechsel abgelaufene 
Geschäftsjahr einer formwechselnden Gesellschaft 
mit beschränkter Haftung betrifft. 

(3) Durch den Formwechsel einer Kommanditge-
sellschaft auf Aktien scheiden deren persönlich haf-
tende Gesellschafter als solche aus der Gesellschaft 
aus. 

§ 248 

Umtausch der Anteile 

(1) Auf den Umtausch der Geschäftsanteile einer 
formwechselnden Gesellschaft mit beschränkter Haf- 
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tung gegen Aktien ist § 73 des Aktiengesetzes, bei 
Zusammenlegung von Geschäftsanteilen § 226 des 
Aktiengesetzes über die Kraftloserklärung von Aktien 
entsprechend anzuwenden. 

(2) Auf den Umtausch der Aktien einer formwech-
selnden Aktiengesellschaft oder Kommanditgesell-
schaft auf Aktien gegen Geschäftsanteile einer Ge-
sellschaft mit beschränkter Haftung ist § 73 Abs. 1 
und 2 des Aktiengesetzes, bei Zusammenlegung von 
Aktien § 226 Abs. 1 und 2 des Aktiengesetzes über die 
Kraftloserklärung von Aktien entsprechend anzuwen-
den. 

(3) Einer Genehmigung des Gerichts bedarf es 
nicht. 

§ 249 

Gläubigerschutz 

Auf den Formwechsel einer Kommanditgesellschaft 
auf Aktien in eine Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung oder in eine Aktiengesellschaft ist auch § 224 
entsprechend anzuwenden. 

§ 250 

Nicht anzuwendende Vorschriften 

Die §§ 207 bis 212 sind auf den Formwechsel einer 
Aktiengesellschaft in eine Kommanditgesellschaft auf 
Aktien oder einer Kommanditgesellschaft auf Aktien 
in eine Aktiengesellschaft nicht anzuwenden. 

VIERTER UNTERABSCHNITT 

Formwechsel 
in eine eingetragene Genossenschaft 

§ 251 

Vorbereitung und Durchführung der Versammlung 
der Anteilsinhaber 

(1) Auf die Vorbereitung der Gesellschafterver-
sammlung oder der Hauptversammlung, die den 
Formwechsel beschließen soll, sind die  §§  229 bis 231 
entsprechend anzuwenden. § 192 Abs. 3 bleibt unbe-
rührt. 

(2) Auf die Gesellschafterversammlung oder die 
Hauptversammlung, die den Formwechsel beschlie-
ßen soll, ist § 239 Abs. 1, auf die Hauptversammlung 
auch § 239 Abs. 2 entsprechend anzuwenden. 

§ 252 

Beschluß der Versammlung der Anteilsinhaber 

(1) Der Umwandlungsbeschluß der Gesellschafter-
versammlung oder der Hauptversammlung bedarf, 
wenn das Statut der Genossenschaft eine Verpflich- 
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tung der Genossen zur Leistung von Nachschüssen 
vorsieht, der Zustimmung aller anwesenden Gesell-
schafter oder Aktionäre; ihm müssen auch die nicht 
erschienenen Anteilsinhaber zustimmen. 

(2) Sollen die Genossen nicht zur Leistung von 
Nachschüssen verpflichtet werden, so bedarf der 
Umwandlungsbeschluß einer Mehrheit von minde-
stens drei Vierteln der bei der Gesellschafterver-
sammlung einer Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung abgegebenen Stimmen oder des bei der Be-
schlußfassung einer Aktiengesellschaft oder einer 
Kommanditgesellschaft auf Aktien vertretenen 
Grundkapitals; § 50 Abs. 2 und § 65 Abs. 2 sind 
entsprechend anzuwenden. Der Gesellschaftsvertrag 
oder die Satzung der formwechselnden Gesellschaft 
kann eine größere Mehrheit und weitere Erforder-
nisse bestimmen. 

(3) Auf den Formwechsel einer Kommanditgesell-
schaft auf Aktien ist § 240 Abs. 3 entsprechend anzu-
wenden. 

§ 253 

Inhalt des Umwandlungsbeschlusses 

(1) In dem Umwandlungsbeschluß muß auch das 
Statut der Genossenschaft enthalten sein. Eine Unter-
zeichnung des Statuts durch die Genossen ist nicht 
erforderlich. 

(2) Der Umwandlungsbeschluß muß die Beteiligung 
jedes Genossen mit mindestens einem Geschäftsan-
teil vorsehen. In dem Beschluß kann auch bestimmt 
werden, daß jeder Genosse bei der Genossenschaft 
mit mindestens einem und im übrigen mit so vielen 
Geschäftsanteilen, wie sie durch Anrechnung seines 
Geschäftsguthabens bei dieser Genossenschaft als 
voll eingezahlt anzusehen sind, beteiligt wird. 

§ 254 

Anmeldung des Formwechsels 

(1) Die Anmeldung nach § 198 einschließlich der 
Anmeldung des Statuts der Genossenschaft ist durch 
das Vertretungsorgan der formwechselnden Gesell-
schaft vorzunehmen. 

(2) Zugleich mit der Genossenschaft sind die Mit-
glieder ihres Vorstandes zur Eintragung in das Regi-
ster anzumelden. 

§ 255 

Wirkungen des Formwechsels 

(1) Jeder Anteilsinhaber, der die Rechtsstellung 
eines Genossen erlangt, ist bei der Genossenschaft 
nach Maßgabe des Umwandlungsbeschlusses betei-
ligt. Eine Verpflichtung zur Übernahme weiterer Ge-
schäftsanteile bleibt unberührt. § 202 Abs. 1 Nr. 2 
Satz 2 ist mit der Maßgabe anzuwenden, daß die an 
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den bisherigen Anteilen bestehenden Rechte Dritter 
an den durch den Formwechsel erlangten Geschäfts-
guthaben weiterbestehen. 

(2) Das Gericht darf eine Auflösung der Genossen-
schaft von Amts wegen nach § 80 des Gesetzes 
betreffend die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossen-
schaften nicht vor Ablauf eines Jahres seit dem 
Wirksamwerden des Formwechsels aussprechen. 

(3) Durch den Formwechsel einer Kommanditge-
sellschaft auf Aktien scheiden deren persönlich haf-
tende Gesellschafter als solche aus dem Rechtsträger 
aus. 

§ 256 

Geschäftsguthaben; 
Benachrichtigung der Genossen 

(1) Jedem Genossen ist als Geschäftsguthaben der 
Wert der Geschäftsanteile oder der Aktien gutzu-
schreiben, mit denen er an der formwechselnden 
Gesellschaft beteiligt war. 

(2) Übersteigt das durch den Formwechsel erlangte 
Geschäftsguthaben eines Genossen den Gesamtbe-
trag der Geschäftsanteile, mit denen er bei der Genos-
senschaft beteiligt ist, so ist der übersteigende Betrag 
nach Ablauf von sechs Monaten seit dem Tage, an 
dem die Eintragung der Genossenschaft in das Regi-
ster nach § 201 Satz 2 als bekanntgemacht gilt, an den 
Genossen auszuzahlen. Die Auszahlung darf jedoch 
nicht erfolgen, bevor die Gläubiger, die sich nach 
§ 204 in Verbindung mit § 22 gemeldet haben, 
befriedigt oder sichergestellt sind. 

(3) Die Genossenschaft hat jedem Genossen unver-
züglich nach der Bekanntmachung der Eintragung 
der Genossenschaft in das Register schriftlich mitzu-
teilen: 

1. den Betrag seines Geschäftsguthabens; 

2. den Be trag und die Zahl der Geschäftsanteile, mit 
denen er bei der Genossenschaft beteiligt ist; 

3. den Be trag der von dem Genossen nach Anrech-
nung seines Geschäftsguthabens noch zu leisten-
den Einzahlung oder den Be trag, der nach Absatz 2 
an ihn auszuzahlen ist; 

4. den Betrag der Haftsumme der Genossenschaft, 
sofern die Genossen Nachschüsse bis zu einer 
Haftsumme zu leisten haben. 

§ 257 

Gläubigerschutz 

Auf den Formwechsel einer Kommanditgesellschaft 
auf Aktien ist auch § 224 entsprechend anzuwen-
den. 
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DRITTER ABSCHNITT 

Formwechsel 
eingetragener Genossenschaften 

§ 258 

Möglichkeit des Formwechsels 

(1) Eine eingetragene Genossenschaft kann auf 
Grund eines Umwandlungsbeschlusses nach diesem 
Gesetz nur die Rechtsform einer Kapitalgesellschaft 
erlangen. 

(2) Der Formwechsel ist nur möglich, wenn auf 
jeden Genossen, der an der Gesellschaft neuer 
Rechtsform beteiligt wird, als beschränkt haftender 
Gesellschafter ein durch zehn teilbarer Geschäftsan-
teil von mindestens fünfzig Deutsche Mark oder als 
Aktionär mindestens ein Teilrecht im Nennbetrag von 
zehn Deutschen Mark entfällt. 

§ 259 

Gutachten des Prüfungsverbandes 

Vor der Einberufung der Generalversammlung, die 
den Formwechsel beschließen soll, ist eine gutachtli-
che Äußerung des Prüfungsverbandes einzuholen, ob 
der Formwechsel mit den Belangen der Genossen und 
der Gläubiger der Genossenschaft vereinbar ist, ins-
besondere ob bei der Festsetzung des Stammkapitals 
oder des Grundkapitals § 263 Abs. 2 Satz 2 und § 264 
Abs. 1 beachtet sind (Prüfungsgutachten). 

§ 260 

Vorbereitung der Generalversammlung 

(1) Der Vorstand der formwechselnden Genossen-
schaft hat allen Genossen spätestens zusammen mit 
der Einberufung der Generalversammlung, die den 
Formwechsel beschließen soll, diesen Formwechsel 
als Gegenstand der Beschlußfassung schriftlich anzu-
kündigen. In der Ankündigung ist auf die für die 
Beschlußfassung nach § 262 Abs. 1 erforderlichen 
Mehrheiten sowie auf die Möglichkeit der Erhebung 
eines Widerspruchs und die sich daraus ergebenden 
Rechte hinzuweisen. 

(2) Auf die Vorbereitung der Generalversammlung 
sind §§ 229, 230 Abs. 2 und § 231 Satz 1 entsprechend 
anzuwenden. § 192 Abs. 3 bleibt unberührt. 

(3) In dem Geschäftsraum der formwechselnden 
Genossenschaft ist außer den sonst erforderlichen 
Unterlagen auch das nach § 259 erstattete Prüfungs-
gutachten zur Einsicht der Genossen auszulegen. Auf 
Verlangen ist jedem Genossen unverzüglich und 
kostenlos eine Abschrift dieses Prüfungsgutachtens zu 
erteilen. 

§ 261 

Durchführung der Generalversammlung 

(1) In der Generalversammlung, die den Formwech-
sel beschließen soll, ist der Umwandlungsbericht, 
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sofern er nach diesem Buch erforderlich ist, und das 
nach § 259 erstattete Prüfungsgutachten auszulegen. 
Der Vorstand hat den Umwandlungsbeschluß zu 
Beginn der Verhandlung mündlich zu erläutern. 

(2) Das Prüfungsgutachten ist in der Generalver-
sammlung zu verlesen. Der Prüfungsverband ist be-
rechtigt, an der Generalversammlung beratend teilzu-
nehmen. 

§ 262 

Beschluß der Generalversammlung 

(1) Der Umwandlungsbeschluß der Generalver-
sammlung bedarf einer Mehrheit von mindestens drei 
Vierteln der abgegebenen Stimmen. Er bedarf einer 
Mehrheit von neun Zehnteln der abgegebenen Stim

-

men,  wenn spätestens bis zum Ablauf des dritten 
Tages vor der Generalversammlung wenigstens hun-
dert Genossen, bei Genossenschaften mit weniger als 
tausend Genossen ein Zehntel der Genossen, durch 
eingeschriebenen Brief Widerspruch gegen den 
Formwechsel erhoben haben. Das Statut kann größere 
Mehrheiten und weitere Erfordernisse bestimmen. 

(2) Auf den Formwechsel in eine Kommanditgesell-
schaft auf Aktien ist § 240 Abs. 2 entsprechend anzu-
wenden. 

§ 263 

Inhalt des Umwandlungsbeschlusses 

(1) Auf den Umwandlungsbeschluß sind auch die 
§§ 218, 243 Abs. 3 und § 244 Abs. 2 entsprechend 
anzuwenden. 

(2) In dem Beschluß ist bei der Festlegung von Zahl, 
Art und Umfang der Anteile (§ 194 Abs. 1 Nr. 4) zu 
bestimmen, daß an dem Stammkapital oder an dem 
Grundkapital der Gesellschaft neuer Rechtsform jeder 
Genosse, der die Rechtsstellung eines beschränkt 
haftenden Gesellschafters oder eines Aktionärs er-
langt, in dem Verhältnis beteiligt wird, in dem am 
Ende des letzten vor der Beschlußfassung über den 
Formwechsel abgelaufenen Geschäftsjahres sein Ge

-

schäftsguthaben zur Summe der Geschäftsguthaben 
aller Genossen gestanden hat, die durch den Form-
wechsel Gesellschafter oder Aktionäre geworden 
sind. Der Nennbetrag des Stammkapitals oder des 
Grundkapitals ist so zu bemessen, daß auf jeden 
Genossen möglichst ein voller Geschäftsanteil oder 
eine volle Aktie oder ein möglichst hoher Teil eines 
Geschäftsanteils oder einer Aktie (Teilrecht) ent-
fällt. 

(3) Die Geschäftsanteile einer Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung sollen auf einen höheren Nenn-
betrag als fünfhundert Deutsche Mark nur gestellt 
werden, soweit auf die Genossen der formwechseln-
den Genossenschaft volle Geschäftsanteile mit dem 
höheren Nennbetrag entfallen. Aktien können auf 

Beschlüsse des 6. Ausschusses 

§ 262 

unverändert 

§ 263 

unverändert 
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einen höheren Nennbetrag als fünfzig Deutsche Mark 
nur gestellt werden, soweit volle Aktien mit dem 
höheren Nennbetrag auf die Genossen entfallen. Wird 
das Vertretungsorgan der Aktiengesellschaft oder der 
Kommanditgesellschaft auf Aktien in der Satzung 
ermächtigt, das Grundkapital bis zu einem bestimm-
ten Nennbetrag durch Ausgabe neuer Aktien gegen 
Einlagen zu erhöhen, so darf die Ermächtigung nicht 
vorsehen, daß das Vertretungsorgan über den Aus-
schluß des Bezugsrechts entscheidet. 

§ 264 

Kapitalschutz 

(1) Der Nennbetrag des Stammkapitals einer Ge-
sellschaft mit beschränkter Haftung oder des Grund-
kapitals einer Aktiengesellschaft oder einer Komman-
ditgesellschaft auf Aktien darf das nach Abzug der 
Schulden verbleibende Vermögen der formwechseln-
den Genossenschaft nicht übersteigen. 

(2) Beim Formwechsel in eine Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung sind die Genossen der form-
wechselnden Genossenschaft nicht verpflichtet, einen 
Sachgründungsbericht zu erstatten. 

(3) Beim Formwechsel in eine Aktiengesellschaft 
oder in eine Kommanditgesellschaft auf Aktien hat die 
Gründungsprüfung durch einen oder mehrere Prüfer 
(§ 33 Abs. 2 des Aktiengesetzes) in jedem Fall stattzu-
finden. Jedoch sind die Genossen der formwechseln-
den Genossenschaft nicht verpflichtet, einen Grün-
dungsbericht zu erstatten; die §§ 32, 35 Abs. 1 und 2 
und § 46 des Aktiengesetzes sind nicht anzuwenden. 
Die für Nachgründungen in § 52 Abs. 1 des Aktienge-
setzes bestimmte Frist von zwei Jahren beginnt mit 
dem Wirksamwerden des Formwechsels. 

§ 265 

Anmeldung des Formwechsels 

Auf die Anmeldung nach § 198 ist § 222 Abs. I Satz 1 
und Abs. 3 entsprechend anzuwenden. Der Anmel-
dung ist das nach § 259 erstattete Prüfungsgutachten 
in Urschrift oder in öffentlich beglaubigter Abschrift 
beizufügen. 

§ 266 

Wirkungen des Formwechsels 

(1) Durch den Formwechsel werden die bisherigen 
Geschäftsanteile zu Anteilen an der Gesellschaft 
neuer Rechtsform und zu Teilrechten. § 202 Abs. 1 
Nr. 2 Satz 2 ist mit der Maßgabe anzuwenden, daß die 
an den bisherigen Geschäftsguthaben bestehenden 
Rechte Dritter an den durch den Formwechsel erlang-
ten Anteilen und Teilrechten weiterbestehen. 

(2) Teilrechte, die durch den Formwechsel entste-
hen, sind selbständig veräußerlich und vererblich. 

Beschlüsse des 6. Ausschusses 

§ 264 

unverändert 

§ 265 

unverändert 

§ 266 

unverändert 
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(3) Die Rechte aus einer Aktie einschließlich des 
Anspruchs auf Ausstellung einer Aktienurkunde kön-
nen nur ausgeübt werden, wenn Teilrechte, die zu-
sammen eine volle Aktie ergeben, in einer Hand-
vereinigt sind oder wenn mehrere Berechtigte, deren 
Teilrechte zusammen eine volle Aktie ergeben, sich 
zur Ausübung der Rechte zusammenschließen. Der 
Rechtsträger soll die Zusammenführung von Teilrech-
ten zu vollen Aktien vermitteln. 

§ 267 

Benachrichtigung der Anteilsinhaber 

(1) Das Vertretungsorgan der Gesellschaft neuer 
Rechtsform hat jedem Anteilsinhaber unverzüglich 
nach der Bekanntmachung der Eintragung der Ge-
sellschaft in das Register deren Inhalt sowie die Zahl 
und den Nennbetrag der Anteile und des Teilrechts, 
die auf ihn entfallen sind, schriftlich mitzuteilen. 
Dabei soll auf die Vorschriften über Teilrechte in § 266 
hingewiesen werden. 

(2) Zugleich mit der schriftlichen Mitteilung ist 
deren wesentlicher Inhalt in den Gesellschaftsblättern 
bekanntzumachen. Der Hinweis nach Absatz 1 Satz 2 
braucht in die Bekanntmachung nicht aufgenommen 
zu werden. 

§ 268 

Aufforderung an die Aktionäre; 
Veräußerung von Aktien 

(1) In der Mitteilung nach § 267 sind Aktionäre 
aufzufordern, die ihnen zustehenden Aktien abzuho-
len. Dabei ist darauf hinzuweisen, daß die Gesell-
schaft berechtigt ist, Aktien, die nicht binnen sechs 
Monaten seit der Bekanntmachung der Aufforderung 
in den Gesellschaftsblättern abgeholt werden, nach 
dreimaliger Androhung für Rechnung der Beteiligten 
zu veräußern. Dieser Hinweis braucht nicht in die 
Bekanntmachung der Aufforderung in den Gesell-
schaftsblättern aufgenommen zu werden. 

(2) Nach Ablauf von sechs Monaten seit der Be-
kanntmachung der Aufforderung in den Gesell-
schaftsblättern hat die Gesellschaft neuer Rechtsform 
die Veräußerung der nicht abgeholten Aktien anzu-
drohen. Die Androhung ist dreimal in Abständen von 
mindestens einem Monat in den Gesellschaftsblättern 
bekanntzumachen. Die letzte Bekanntmachung muß 
vor dem Ablauf von einem Jahr seit der Bekanntma-
chung der Aufforderung ergehen. 

(3) Nach Ablauf von sechs Monaten seit der letzten 
Bekanntmachung der Androhung hat die Gesellschaft 
die nicht abgeholten Aktien für Rechnung der Betei-
ligten zum amtlichen Börsenpreis durch Vermittlung 
eines Kursmaklers und beim Fehlen eines Börsenprei-
ses durch öffentliche Versteigerung zu veräußern. 
§ 226 Abs. 3 Satz 2 bis 6 des Aktiengesetzes ist 
entsprechend anzuwenden. 

Beschlüsse des 6. Ausschusses 

§ 267 

unverändert 

§ 268 

unverändert 
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§ 269 

Hauptversammlungsbeschlüsse; 
genehmigtes Kapital 

Solange beim Formwechsel in eine Aktiengesell-
schaft oder in eine Kommanditgesellschaft auf Aktien 
die Nennbeträge der abgeholten oder nach § 268 
Abs. 3 veräußerten Aktien nicht insgesamt minde-
stens sechs Zehntel des Grundkapitals erreichen, 
kann die Hauptversammlung der Gesellschaft neuer 
Rechtsform keine Beschlüsse fassen, die nach Gesetz 
oder Satzung einer Kapitalmehrheit bedürfen. Das 
Vertretungsorgan der Gesellschaft darf während die-
ses Zeitraums von einer Ermächtigung zu einer Erhö-
hung des Grundkapitals keinen Gebrauch machen. 

§ 270 

Abfindungsangebot 

Das Abfindungsangebot nach § 207 Abs. 1 Satz 1 
gilt auch für jeden Genossen, der dem Formwechsel 
bis zum Ablauf des dritten Tages vor dem Tage, an 
dem der Umwandlungsbeschluß gefaßt worden ist, 
durch eingeschriebenen Brief widersprochen hat. 

§ 271 

Fortdauer der Nachschußpflicht 

Wird über das Vermögen der Gesellschaft neuer 
Rechtsform binnen zwei Jahren nach dem Tage, an 
dem ihre Eintragung in das Register nach § 201 Satz 2 
als bekanntgemacht gilt, das Insolvenzverfahren er-
öffnet, so ist jeder Genosse, der durch den Formwech-
sel die Rechtsstellung eines beschränkt haftenden 
Gesellschafters oder eines Aktionärs erlangt hat, im 
Rahmen des Statuts der formwechselnden Genossen-
schaft (§ 6 Nr. 3 des Gesetzes be treffend die Erwerbs-
und Wirtschaftsgenossenschaften) zu Nachschüssen 
verpflichtet, auch wenn er seinen Geschäftsanteil oder 
seine Aktie veräußert hat. Die §§ 105 bis 115 a des 
Gesetzes be treffend die Erwerbs- und Wirtschaftsge-
nossenschaften sind mit der Maßgabe entsprechend 
anzuwenden, daß nur solche Verbindlichkeiten der 
Gesellschaft zu berücksichtigen sind, die bereits im 
Zeitpunkt des Formwechsels begründet waren. 

VIERTER ABSCHNITT 

Formwechsel rechtsfähiger Vereine 

ERSTER UNTERABSCHNITT 

Allgemeine Vorschriften 

§ 272 

Möglichkeit des Formwechsels 

(1) Ein rechtsfähiger Verein kann auf Grund eines 
Umwandlungsbeschlusses nur die Rechtsform einer 
Kapitalgesellschaft oder einer eingetragenen Genos-
senschaft erlangen. 

Beschlüsse des 6. Ausschusses 

§ 269 

unverändert 

§ 270 

unverändert 

§ 271 

unverändert 

VIERTER ABSCHNITT 

Formwechsel rechtsfähiger Vereine 

ERSTER UNTERABSCHNITT 

Allgemeine Vorschriften 

§ 272 

unverändert 
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(2) Ein Verein kann die Rechtsform nur wechseln, 
wenn seine Satzung oder Vorschriften des Landes-
rechts nicht entgegenstehen. 

ZWEITER UNTERABSCHNITT 

Formwechsel in eine Kapitalgesellschaft 

§ 273 

Möglichkeit des Formwechsels 

Der Formwechsel ist nur möglich, wenn auf jedes 
Mitglied, das an der Gesellschaft neuer Rechtsform 
beteiligt wird, als beschränkt haftender Gesellschafter 
ein durch zehn teilbarer Geschäftsanteil von minde-
stens fünfzig Deutsche Mark oder als Aktionär minde-
stens ein Teilrecht im Nennbetrag von zehn Deut-
schen Mark entfällt. 

§ 274 

Vorbereitung und Durchführung 
der Mitgliederversammlung 

(1) Auf die Vorbereitung der Mitgliederversamm-
lung, die den Formwechsel beschließen soll, sind 
§§ 229, 230 Abs. 2, § 231 Satz 1 und § 260 Abs. 1 
entsprechend anzuwenden. § 192 Abs. 3 bleibt unbe-
rührt. 

(2) Auf die Mitgliederversammlung, die den Form-
wechsel beschließen soll, ist § 239 entsprechend 
anzuwenden. 

§ 275 

Beschluß der Mitgliederversammlung 

(1) Der Umwandlungsbeschluß der Mitgliederver-
sammlung bedarf, wenn der Zweck des Rechtsträgers 
geändert werden soll (§ 33 Abs. 1 Satz 2 des Bürger-
lichen Gesetzbuchs), der Zustimmung aller anwesen-
den Mitglieder; ihm müssen auch die nicht erschiene-
nen Mitglieder zustimmen. 

(2) In anderen Fällen bedarf der Umwandlungs-
beschluß einer Mehrheit von mindestens drei Vierteln 
der erschienenen Mitglieder. Er bedarf einer Mehr-
heit von mindestens neun Zehnteln der erschienenen 
Mitglieder, wenn spätestens bis zum Ablauf des 
dritten Tages vor der Mitgliederversammlung wenig-
stens hundert Mitglieder, bei Vereinen mit weniger 
als tausend Mitgliedern ein Zehntel der Mitglieder, 
durch eingeschriebenen Brief Widerspruch gegen den 
Formwechsel erhoben haben. Die Satzung kann grö-
ßere Mehrheiten und weitere Erfordernisse bestim-
men.  

(3) Auf den Formwechsel in eine Kommanditgesell-
schaft auf Aktien ist § 240 Abs. 2 entsprechend anzu-
wenden. 

Beschlüsse des 6. Ausschusses 

ZWEITER UNTERABSCHNITT 

Formwechsel in eine Kapitalgesellschaft 

§ 273 

unverändert 

§ 274 

Vorbereitung und Durchführung 
der Mitgliederversammlung 

(1) Auf die Vorbereitung der Mitgliederversamm-
lung, die den Formwechsel beschließen soll, sind die 
§§ 229, 230 Abs. 2, § 231 Satz 1 und § 260 Abs. 1 
entsprechend anzuwenden. § 192 Abs. 3 bleibt unbe-
rührt. 

(2) unverändert 

§ 275 

unverändert 
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§ 276 

Inhalt des Umwandlungsbeschlusses 

(1) Auf den Umwandlungsbeschluß sind auch die 
§§ 218, 243 Abs. 3, § 244 Abs. 2 und § 263 Abs. 2 
Satz 2, Abs. 3 entsprechend anzuwenden. 

(2) Die Beteiligung der Mitglieder am Stammkapital 
oder am Grundkapital der Gesellschaft neuer Rechts-
form darf, wenn nicht alle Mitglieder einen gleich 
hohen Anteil erhalten sollen, nur nach einem oder 
mehreren der folgenden Maßstäbe festgesetzt wer-
den: 

1. bei Vereinen, deren Vermögen in übertragbare 
Anteile zerlegt ist, der Nennbetrag oder der Wert 
dieser Anteile; 

2. die Höhe der Beiträge; 

3. bei Vereinen, die zu ihren Mitgliedern oder einem 
Teil der Mitglieder in vertraglichen Geschäftsbe-
ziehungen stehen, der Umfang der Inanspruch-
nahme von Leistungen des Vereins durch die 
Mitglieder oder der Umfang der in Anspruch

-

nahme von Leistungen der Mitglieder durch den 
Verein; 

4. ein in der Satzung bestimmter Maßstab für die Ver-
teilung des Überschusses; 

5. ein in der Satzung bestimmter Maßstab für die Ver-
teilung des Vermögens; 

6. die Dauer der Mitgliedschaft. 

Soll die Beteiligung nur für einen Teil des Stammka-
pitals oder des Grundkapitals in gleich hohen Antei-
len festgesetzt werden, so muß der gleich hohe Anteil 
ein Teilrecht im Nennbetrag von zehn Deutschen 
Mark sein. 

§ 277 

Kapitalschutz 

Bei der Anwendung der für die neue Rechtsform 
maßgebenden Gründungsvorschriften ist auch § 264 
entsprechend anzuwenden. 

§ 278 

Anmeldung des Formwechsels 

(1) Auf die Anmeldung nach § 198 ist § 222 Abs. 1 
und 3 entsprechend anzuwenden. 

(2) Ist der formwechselnde Verein nicht in ein 
Handelsregister eingetragen, so hat sein Vorstand den 
bevorstehenden Formwechsel durch das in der Ver-
einssatzung für Veröffentlichungen bestimmte Blatt, 
in Ermangelung eines solchen durch dasjenige Blatt 
bekanntzumachen, das für Bekanntmachungen des 
Amtsgerichts bestimmt ist, in dessen Bezirk der form-
wechselnde Verein seinen Sitz hat. Die Bekanntma-
chung tritt an die Stelle der Eintragung der Umwand-
lung in das Register nach § 198 Abs. 2 Satz 3. § 50 
Abs. 1 Satz 4 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ist ent-
sprechend anzuwenden. 

Beschlüsse des 6. Ausschusses 

§ 276 

Inhalt des Umwandlungsbeschlusses 

(1) unverändert 

(2) Die Beteiligung der Mitglieder am Stammkapital 
oder am Grundkapital der Gesellschaft neuer Rechts-
form darf, wenn nicht alle Mitglieder einen gleich 
hohen Anteil erhalten sollen, nur nach einem oder 
mehreren der folgenden Maßstäbe festgesetzt wer-
den: 

1. unverändert 

2. unverändert 

3. bei Vereinen, die zu ihren Mitgliedern oder einem 
Teil der Mitglieder in vertraglichen Geschäftsbe-
ziehungen stehen, der Umfang der Inanspruch-
nahme von Leistungen des Vereins durch die 
Mitglieder oder der Umfang der Inanspruchnahme 
von Leistungen der Mitglieder durch den Verein; 

4. unverändert 

5. unverändert 

6. unverändert 

Soll die Beteiligung nur für einen Teil des Stammka-
pitals oder des Grundkapitals in gleich hohen Antei-
len festgesetzt werden, so muß der gleich hohe Anteil 
ein Teilrecht im Nennbetrag von zehn Deutschen 
Mark sein. 

§ 277 

unverändert 

§ 278 

unverändert 
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§ 279 

Bekanntmachung des Formwechsels 

In der Bekanntmachung nach § 201 Satz 1 ist auch 
anzugeben, nach welchen Maßstäben die Mitglieder 
des formwechselnden Vereins an der Gesellschaft 
neuer Rechtsform beteiligt sind. 

§ 280 

Wirkungen des Formwechsels 

Durch den Formwechsel werden die bisherigen 
Mitgliedschaften zu Anteilen an der Gesellschaft 
neuer Rechtsform und zu Teilrechten. § 266 Abs. 1 
Satz 2, Abs. 2 und 3 ist entsprechend anzuwenden. 

§ 281 

Benachrichtigung der Anteilsinhaber; Veräußerung 
von Aktien; Hauptversammlungsbeschlüsse 

(1) Auf die Benachrichtigung der Anteilsinhaber 
durch die Gesellschaft, auf die Aufforderung von 
Aktionären zur Abholung der ihnen zustehenden 
Aktien und auf die Veräußerung nicht abgeholter 
Aktien sind die §§ 267 und 268 entsprechend anzu-
wenden. 

(2) Auf Beschlüsse der Hauptversammlung der 
Gesellschaft neuer Rechtsform sowie auf eine Er-
mächtigung des Vertretungsorgans zur Erhöhung des 
Grundkapitals ist § 269 entsprechend anzuwenden. 

§ 282 

Abfindungsangebot 

Auf das Abfindungsangebot nach § 207 Abs. 1 
Satz 1 ist § 270 entsprechend anzuwenden. 

DRITTER UNTERABSCHNITT 

Formwechsel 
in eine eingetragene Genossenschaft 

§ 283 

Vorbereitung und Durchführung 
der Mitgliederversammlung 

(1) Auf die Vorbereitung der Mitgliederversamm-
lung, die den Formwechsel beschließen soll, sind 
§§ 229, 230 Abs. 2, § 231 Satz 1 und § 260 Abs. 1 
entsprechend anzuwenden. § 192 Abs. 3 bleibt unbe-
rührt. 

(2) Auf die Mitgliederversammlung, die den Form-
wechsel beschließen soll, ist § 239 entsprechend anzu-
wenden. 

Beschlüsse des 6. Ausschusses 

§ 279 

unverändert 

§ 280 

unverändert 

§ 281 

unverändert 

§ 282 

Abfindungsangebot 

(1) Auf das Abfindungsangebot nach § 207 Abs. 1 
Satz 1 ist § 270 entsprechend anzuwenden. 

(2) Absatz 1 und die §§ 207 bis 212 sind auf den 
Formwechsel eines eingetragenen Vereins, der nach 
§ 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuergesetzes von 
der Körperschaftsteuer befreit ist, nicht anzuwen-
den. 

DRITTER UNTERABSCHNITT 

Formwechsel 
in eine eingetragene Genossenschaft 

§ 283 

unverändert 
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§ 284 

Beschluß der Mitgliederversammlung 

Der Umwandlungsbeschluß der Mitgliederver-
sammlung bedarf, wenn der Zweck des Rechtsträgers 
geändert werden soll (§ 33 Abs. 1 Satz 2 des Bürger-
lichen Gesetzbuchs) oder wenn das Statut der Genos-
senschaft eine Verpflichtung der Genossen zur Lei-
stung von Nachschüssen vorsieht, der Zustimmung 
aller anwesenden Mitglieder; ihm müssen auch die 
nicht erschienenen Mitglieder zustimmen. Im übrigen 
ist § 275 Abs. 2 entsprechend anzuwenden. 

§ 285 

Inhalt des Umwandlungsbeschlusses 

(1) Auf den Umwandlungsbeschluß ist auch § 253 
Abs. 1, Abs. 2 Satz 1 entsprechend anzuwenden. 

(2) Sollen bei der Genossenschaft nicht alle Mitglie-
der mit der gleichen Zahl von Geschäftsanteilen betei-
ligt werden, so darf die unterschiedlich hohe Beteili-
gung nur nach einem oder mehreren der in § 276 
Abs. 2 Satz 1 bezeichneten Maßstäbe festgesetzt wer-
den. 

§ 286 

Anmeldung des Formwechsels 

Auf die Anmeldung nach § 198 sind die §§ 254, 278 
Abs. 2 entsprechend anzuwenden. 

§ 287 

Bekanntmachung des Formwechsels 

In der Bekanntmachung nach § 201 Satz 1 ist auch 
anzugeben, nach welchen Maßstäben die Mitglieder 
des formwechselnden Vereins an der Genossenschaft 
beteiligt sind. 

§ 288 

Wirkungen des Formwechsels 

(1) Jedes Mitglied, das die Rechtsstellung eines 
Genossen erlangt, ist bei der Genossenschaft nach 
Maßgabe des Umwandlungsbeschlusses beteiligt. 
Eine Verpflichtung zur Übernahme weiterer Ge-
schäftsanteile bleibt unberührt. § 255 Abs. 1 Satz 3 ist 
entsprechend anzuwenden. 

(2) Das Gericht darf eine Auflösung der Genossen-
schaft von Amts wegen nach § 80 des Gesetzes 
betreffend die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossen-
schaften nicht vor Ablauf eines Jahres seit dem 
Wirksamwerden des Formwechsels aussprechen. 

§ 289 

Geschäftsguthaben; 
Benachrichtigung der Genossen 

(1) Jedem Genossen kann als Geschäftsguthaben 
auf Grund des Formwechsels höchstens der Nennbe- 

Beschlüsse des 6. Ausschusses 

§ 284 

unverändert 

§ 285 

unverändert 

§ 286 

unverändert 

§ 287 

unverändert 

§ 288 

unverändert 

§ 289 

unverändert 
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trag der Geschäftsanteile gutgeschrieben werden, mit 
denen er bei der Genossenschaft beteiligt ist. 

(2) § 256 Abs. 3 ist entsprechend anzuwenden. 

§ 290 

Abfindungsangebot 

Auf das Abfindungsangebot nach § 207 Abs. 1 
Satz 2 ist § 270 entsprechend anzuwenden. 

FÜNFTER ABSCHNITT 

Formwechsel von Versicherungsvereinen 
auf Gegenseitigkeit 

§ 291 

Möglichkeit des Formwechsels 

(1) Ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, 
der kein kleinerer Verein im Sinne des § 53 des 
Versicherungsaufsichtsgesetzes ist, kann auf Grund 
eines Umwandlungsbeschlusses nur die Rechtsform 
einer Aktiengesellschaft erlangen. 

(2) Der Formwechsel ist nur möglich, wenn auf jedes 
Mitglied des Vereins, das an der Aktiengesellschaft 
beteiligt wird, mindestens ein Teilrecht im Nennbe-
trag von zehn Deutschen Mark entfällt. 

§ 292 

Vorbereitung und Durchführung der Versammlung 
der obersten Vertretung 

(1) Auf die Vorbereitung der Versammlung der 
obersten Vertretung, die den Formwechsel beschlie-
ßen soll, sind §§ 229, 230 Abs. 2, § 231 Satz 1 und § 260 
Abs. 1 entsprechend anzuwenden. 

(2) Auf die Durchführung der Versammlung der 
obersten Vertretung, die den Formwechsel beschlie-
ßen soll, ist § 239 entsprechend anzuwenden. 

§ 293 

Beschluß der obersten Vertretung 

Der Umwandlungsbeschluß der obersten Vertre-
tung bedarf einer Mehrheit von mindestens drei 
Vierteln der abgegebenen Stimmen. Er bedarf einer 
Mehrheit von neun Zehnteln der abgegebenen Stim-
men, wenn spätestens bis zum Ablauf des dritten 
Tages vor der Versammlung der obersten Vertretung 
wenigstens hundert Mitglieder des Vereins durch 
eingeschriebenen Brief Widerspruch gegen den 
Formwechsel erhoben haben. Die Satzung kann grö-
ßere Mehrheiten und weitere Erfordernisse bestim-
men. 

Beschlüsse des 6. Ausschusses 

§ 290 

Abfindungsangebot 

Auf das Abfindungsangebot nach § 207 Abs. 1 
Satz 2 sind § 270 sowie § 282 Abs. 2 entsprechend 
anzuwenden. 

FÜNFTER ABSCHNITT 

Formwechsel von Versicherungsvereinen 
auf Gegenseitigkeit 

§ 291 

unverändert 

§ 292 

Vorbereitung und Durchführung der Versammlung 
der obersten Vertretung 

(1) Auf die Vorbereitung der Versammlung der 
obersten Vertretung, die den Formwechsel beschlie-
ßen soll, sind die §§ 229, 230 Abs. 2, § 231 Satz 1 und 
§ 260 Abs. 1 entsprechend anzuwenden. 

(2) unverändert 

§ 293 

unverändert 
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§ 294 

Inhalt des Umwandlungsbeschlusses 

(1) Auf den Umwandlungsbeschluß sind auch § 218 
Abs. 1 und § 263 Abs. 3 Satz 2 und 3 entsprechend 
anzuwenden. In dem Umwandlungsbeschluß kann 
bestimmt werden, daß Mitglieder, die dem formwech-
selnden Verein weniger als drei Jahre vor der Be-
schlußfassung über den Formwechsel angehören, von 
der Beteiligung an der Aktiengesellschaft ausge-
schlossen sind. 

(2) Das Grundkapital der Aktiengesellschaft ist in 
der Höhe des Grundkapitals vergleichbarer Versiche-
rungsunternehmen in der Rechtsform der Aktienge-
sellschaft festzusetzen. Würde die Aufsichtsbehörde 
einer neu zu gründenden Versicherungsaktiengesell-
schaft die Erlaubnis zum Geschäftsbetrieb nur bei 
Festsetzung eines höheren Grundkapitals erteilen, so 
ist das Grundkapital auf diesen Betrag festzusetzen, 
soweit dies nach den Vermögensverhältnissen des 
formwechselnden Vereins möglich ist. Ist eine solche 
Festsetzung nach den Vermögensverhältnissen des 
Vereins nicht möglich, so ist der Nennbetrag des 
Grundkapitals so zu bemessen, daß auf jedes Mit-
glied, das die Rechtsstellung eines Aktionärs erlangt, 
möglichst eine volle Aktie oder ein möglichst hohes 
Teilrecht entfällt. 

(3) Die Beteiligung der Mitglieder am Grundkapital 
der Aktiengesellschaft darf, wenn nicht alle Mitglie-
der einen gleich hohen Anteil erhalten sollen, nur 
nach einem oder mehreren der folgenden Maßstäbe 
festgesetzt werden: 

1. die Höhe der Versicherungssumme; 

2. die Höhe der Beiträge; 

3. die Höhe der Deckungsrückstellung in der Lebens-
versicherung; 

4. der in der Satzung bestimmte Maßstab für die 
Verteilung des Überschusses; 

5. ein in der Satzung bestimmter Maßstab für die 
Verteilung des Vermögens; 

6. die Dauer der Mitgliedschaft. 

§ 276 Abs. 2 Satz 2 ist entsprechend anzuwenden. 

§ 295 

Kapitalschutz 

Bei der Anwendung der Gründungsvorschriften des 
Aktiengesetzes ist auch § 264 Abs. 1 und 3 entspre-
chend anzuwenden. 

§ 296 

Anmeldung des Formwechsels 

Auf die Anmeldung nach § 198 ist § 246 Abs. 1 
und 2 entsprechend anzuwenden. 

Beschlüsse des 6. Ausschusses 

§ 294 

unverändert 

§ 295 

unverändert 

§ 296 

unverändert 
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§ 297 

Bekanntmachung des Formwechsels 

In der Bekanntmachung nach § 201 Satz 1 ist auch 
anzugeben, nach welchen Maßstäben die Mitglieder 
des formwechselnden Vereins an der Aktiengesell-
schaft beteiligt sind. 

§ 298 

Wirkungen des Formwechsels 

Durch den Formwechsel werden die bisherigen 
Mitgliedschaften zu Aktien und Teilrechten. § 266 
Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 und 3 ist entsprechend anzuwen-
den. 

§ 299 

Benachrichtigung der Aktionäre; Veräußerung 
von Aktien; Hauptversammlungsbeschlüsse 

(1) Auf die Benachrichtigung der Aktionäre durch 
die Gesellschaft ist § 267, auf die Aufforderung zur 
Abholung der ihnen zustehenden Aktien und auf die 
Veräußerung nicht abgeholter Aktien ist § 268 ent-
sprechend anzuwenden. 

(2) Auf Beschlüsse der Hauptversammlung der 
Aktiengesellschaft sowie auf eine Ermächtigung des 
Vorstandes zur Erhöhung des Grundkapitals ist § 269 
entsprechend anzuwenden. Die Aufsichtsbehörde 
kann Ausnahmen von der entsprechenden Anwen-
dung des § 269 Satz 1 zulassen, wenn dies erforderlich 
ist, um zu verhindern, daß der Aktiengesellschaft 
erhebliche Nachteile entstehen. 

§ 300 

Abfindungsangebot 

Auf das Abfindungsangebot nach § 207 Abs. 1 
Satz 1 ist § 270 entsprechend anzuwenden. 

SECHSTER ABSCHNITT 

Formwechsel von Körperschaften und Anstalten 
des öffentlichen Rechts 

§ 301 

Möglichkeit des Formwechsels 

(1) Eine Körperschaft oder Anstalt des öffentlichen 
Rechts kann durch Formwechsel nur die Rechtsform 
einer Kapitalgesellschaft erlangen. 

(2) Der Formwechsel ist nur möglich, wenn die 
Körperschaft oder Anstalt rechtsfähig ist und das für 
sie maßgebende Bundes- oder Landesrecht einen 
Formwechsel vorsieht oder zuläßt. 

Beschlüsse des 6. Ausschusses 

§ 297 

unverändert 

§ 298 

unverändert 

§ 299 

unverändert 

§ 300 

unverändert 

SECHSTER ABSCHNITT 

Formwechsel von Körperschaften und Anstalten 
des öffentlichen Rechts 

§ 301 

Möglichkeit des Formwechsels 

(1) Soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, 
kann eine Körperschaft oder Anstalt des öffentlichen 
Rechts durch Formwechsel nur die Rechtsform einer 
Kapitalgesellschaft erlangen. 

(2) unverändert 
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§ 302 

Anzuwendende Vorschriften 

Die Vorschriften des Ersten Teils sind auf den 
Formwechsel nur anzuwenden, soweit sich aus dem 
für die formwechselnde Körperschaft oder Anstalt 
maßgebenden Bundes- oder Landesrecht nichts ande-
res ergibt. Nach diesem Recht richtet es sich insbeson-
dere, auf welche Weise der Gesellschaftsvertrag oder 
die Satzung der Gesellschaft neuer Rechtsform abge-
schlossen oder festgestellt wird, wer an dieser Gesell-
schaft als Anteilsinhaber beteiligt wird und welche 
Person oder welche Personen den Gründern der 
Gesellschaft gleichstehen; die §§ 28 und 29 des 
Aktiengesetzes sind nicht anzuwenden. 

§ 303 

Kapitalschutz; Zustimmungserfordernisse 

(1) Außer den für die neue Rechtsform maßgeben-
den Gründungsvorschriften ist auch § 220 entspre-
chend anzuwenden. 

(2) Ein Formwechsel in eine Kommanditgesellschaft 
auf Aktien bedarf der Zustimmung aller Anteilsinha-
ber, die in dieser Gesellschaft die Stellung eines 
persönlich haftenden Gesellschafters haben sollen. 
Auf den Beitritt persönlich haftender Gesellschafter ist 
§ 221 entsprechend anzuwenden. 

§ 304 

Wirksamwerden des Formwechsels 

Der Formwechsel wird mit der Eintragung der 
Kapitalgesellschaft in das Handelsregister wirksam. 
Mängel des Formwechsels lassen die Wirkungen der 
Eintragung unberührt. 

SECHSTES BUCH 

Spruchverfahren 

§ 305 

Antragsfrist 

Ein Antrag auf gerichtliche Entscheidung nach den 
§§ 15, 34, 176 bis 181, 184, 186, 196 oder 212 kann nur 
binnen zwei Monaten nach dem Tage gestellt werden, 
an dem die Eintragung der Umwandlung nach den 
Vorschriften dieses Gesetzes als bekanntgemacht 
gilt. 

§ 306 

Gerichtliche Zuständigkeit 

(1) Zuständig ist das Landgericht, in dessen Bezirk 
der Rechtsträger, dessen Anteilsinhaber antragsbe-
rechtigt sind, seinen Sitz hat. 

Beschlüsse des 6. Ausschusses 

§ 302 

unverändert 

§ 303 

unverändert 

§ 304 

unverändert 

SECHSTES BUCH 

Spruchverfahren 

§ 305 

unverändert 

§ 306 

Gerichtliche Zuständigkeit 

(1) unverändert 
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(2) Ist bei dem Landgericht eine Kammer für Han-
delssachen gebildet, so entscheidet diese an Stelle der 
Zivilkammer. 

(3) Die Landesregierung kann die Entscheidung 
durch Rechtsverordnung für die Bezirke mehrerer 
Landgerichte einem der Landgerichte übertragen, 
wenn dies der Sicherung einer einheitlichen Recht-
sprechung dient. Die Landesregierung kann die 
Ermächtigung auf die Landesjustizverwaltung über-
tragen. 

§ 307 

Gerichtliches Verfahren 

(1) Auf das Verfahren ist das Gesetz über die 
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit 
anzuwenden, soweit in den folgenden Vorschriften 
nichts anderes bestimmt ist. 

(2) Der Antrag ist gegen die übernehmenden oder 
neuen Rechtsträger oder gegen den Rechtsträger 
neuer Rechtsform, im Falle einer Gesellschaft des 
bürgerlichen Rechts gegen deren Gesellschafter zu 
richten. 

(3) Das Landgericht hat den Antrag im Bundesan-
zeiger und, wenn der Gesellschaftsvertrag, die Sat-
zung oder das Statut andere Blätter für die öffentli-
chen Bekanntmachungen eines übertragenden oder 
formwechselnden Rechtsträgers bestimmt hatte, auch 
in diesen Blättern bekanntzumachen. Andere An-
tragsberechtigte können noch binnen zwei Monaten 
nach dieser Bekanntmachung eigene Anträge stellen. 
Auf dieses Recht ist in der Bekanntmachung hinzu-
weisen. Nach Ablauf dieser Frist sind Anträge unzu-
lässig. 

(4) Das Landgericht hat jeden verpflichteten Rechts-
träger zu hören. 

(5) Das Landgericht entscheidet durch einen mit 
Gründen versehenen Beschluß. Es hat seine Entschei-
dung den Beteiligten zuzustellen. 

Beschlüsse des 6. Ausschusses 

(2) Ist bei dem Landgericht eine Kammer für Han-
delssachen gebildet, so entscheidet diese an Stelle der 
Zivilkammer. Der Vorsitzende einer Kammer für 
Handelssachen entscheidet 

1. über die Abgabe von Verfahren; 

2. im Zusammenhang mit öffentlichen Bekanntma-
chungen; 

3. über Fragen, welche die Zulässigkeit des Antrags 
betreffen; 

4. über alle vorbereitenden Maßnahmen für die 
Beweisaufnahme; 

5. in den Fällen des § 308; 

6. über Geschäftswert, Kosten, Gebühren und Aus-
lagen; 

7. über die einstweilige Einstellung der Zwangsvoll-
streckung. 

Im Einverständnis der Beteiligten kann der Vorsit-
zende auch im übrigen an Stelle der Kammer ent-
scheiden. 

(3) unverändert 

§ 307 

unverändert 
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§ 308 

Gemeinsamer Vertreter 

(1) Das Landgericht hat den außenstehenden 
Anteilsinhabern, die nicht selbst Antragsteller sind, 
zur Wahrung ihrer Rechte einen gemeinsamen Ver-
treter zu bestellen. Dieser hat die Stellung eines 
gesetzlichen Vertreters. Werden die Festsetzung 
eines Ausgleichs durch bare Zuzahlung oder die 
Festsetzung der angemessenen Barabfindung bean-
tragt, so ist für jeden Antrag ein gemeinsamer Vertre-
ter zu bestellen. Die Bestellung kann unterbleiben, 
wenn die Wahrung der Rechte der Anteilsinhaber auf 
andere Weise sichergestellt ist. Die Bestellung des 
gemeinsamen Vertreters hat das Landgericht nach 
§ 307 Abs. 3 Satz 1 bekanntzumachen. 

(2) Der Vertreter kann von jedem Rechtsträger, der 
Antragsgegner ist, den Ersatz angemessener barer 
Auslagen und eine Vergütung für seine Tätigkeit 
verlangen; mehrere Rechtsträger haften als Gesamt-
schuldner. Die Auslagen und die Vergütung setzt das 
Gericht fest. Es kann den Rechtsträgern auf Verlangen 
des Vertreters die Zahlung von Vorschüssen aufge-
ben. Aus der Festsetzung findet die Zwangsvollstrek-
kung nach der Zivilprozeßordnung statt. 

(3) Der gemeinsame Vertreter kann das Verfahren 
auch nach Rücknahme eines Antrages weiterführen. 
Er steht in diesem Falle einem Antragsteller gleich. 

§ 309 

Rechtsmittel 

(1) Gegen die Entscheidung nach § 307 Abs. 5 
findet die sofortige Beschwerde statt. Sie kann nur 
durch Einreichung einer von einem Rechtsanwalt 
unterzeichneten Beschwerdeschrift eingelegt wer-
den. 

(2) Über die Beschwerde entscheidet das Oberlan-
desgericht. § 28 Abs. 2 und 3 des Gesetzes über die 
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit gilt 
entsprechend. Die weitere Beschwerde ist ausge-
schlossen. 

(3) Die Landesregierung kann die Entscheidung 
über die Beschwerde durch Rechtsverordnung für die 
Bezirke mehrerer Oberlandesgerichte einem der 
Oberlandesgerichte oder dem obersten Landesgericht 
übertragen, wenn dies der Sicherung einer einheit-
lichen Rechtsprechung dient. Die Landesregierung 
kann die Ermächtigung auf die Landesjustizverwal-
tung übertragen. 

§ 310 

Bekanntmachung der Entscheidung 

Die gesetzlichen Vertreter jedes übernehmenden 
oder neuen Rechtsträgers oder des Rechtsträgers 
neuer Rechtsform haben die rechtskräftige Entschei-
dung ohne Gründe gemäß § 307 Abs. 3 Satz 1 be-
kanntzumachen. 

Beschlüsse des 6. Ausschusses 

§ 308 

unverändert 

§ 309 

unverändert 

§ 310 

unverändert 
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§ 311 

Wirkung der Entscheidung 

Die Entscheidung wird erst mit der Rechtskraft 
wirksam. Sie wirkt für und gegen alle. 

§ 312 

Kosten des Verfahrens 

(1) Für die Kosten des Verfahrens gilt die Kosten-
ordnung. 

(2) Für das Verfahren des ersten Rechtszugs wird 
das Doppelte der vollen Gebühr erhoben. Für den 
zweiten Rechtszug wird die gleiche Gebühr erhoben; 
dies gilt auch dann, wenn die Beschwerde Erfolg hat. 
Wird der Antrag oder die Beschwerde zurückgenom-
men, bevor es zu einer Entscheidung kommt, so er-
mäßigt sich die Gebühr auf die Hälfte. 

(3) Der Geschäftswert ist von Amts wegen festzuset-
zen. Er bestimmt sich nach § 30 Abs. 1 der Kostenord-
nung. 

(4) Schuldner der Kosten sind die übernehmenden 
oder neuen Rechtsträger oder der Rechtsträger neuer 
Rechtsform. Die Kosten können jedoch ganz oder zum 
Teil einem anderen Beteiligten auferlegt werden, 
wenn dies der Billigkeit entspricht. 

SIEBENTES BUCH 

Strafvorschriften und Zwangsgelder 

§ 313 

Unrichtige Darstellung 

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit 
Geldstrafe wird bestraft, wer als Mitglied eines Ver-
tretungsorgans, als vertretungsberechtigter Gesell-
schafter, als Mitglied eines Aufsichtsrats oder als 
Abwickler eines an einer Umwandlung beteiligten 
Rechtsträgers bei dieser Umwandlung 

1. die Verhältnisse des Rechtsträgers einschließlich 
seiner Beziehungen zu verbundenen Unterneh-
men in einem in diesem Gesetz vorgesehenen 
Bericht (Verschmelzungsbericht, Spaltungsbe-
richt, Übertragungsbericht, Umwandlungsbericht), 
in Darstellungen oder Übersichten über den Ver-
mögensstand, in Vorträgen oder Auskünften in der 
Versammlung der Anteilsinhaber unrichtig wie-
dergibt oder verschleiert, wenn die Tat nicht in 
§ 331 Nr. 1 des Handelsgesetzbuchs mit Strafe 
bedroht ist, oder 

2. in Aufklärungen und Nachweisen, die nach den 
Vorschriften dieses Gesetzes einem Verschmel-
zungs-, Spaltungs- oder Übertragungsprüfer zu 
geben sind, unrichtige Angaben macht oder die 
Verhältnisse des Rechtsträgers einschließlich sei-
ner Beziehungen zu verbundenen Unternehmen 
unrichtig wiedergibt oder verschleiert. 

Beschlüsse des 6. Ausschusses 

§ 311 

unverändert 

§ 312 

unverändert 

SIEBENTES BUCH 

Strafvorschriften und Zwangsgelder 

§ 313 

unverändert 
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(2) Ebenso wird bestraft, wer als Geschäftsführer 
einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, als Mit-
glied des Vorstands einer Aktiengesellschaft, als zur 
Vertretung ermächtigter persönlich haftender Gesell-
schafter einer Kommanditgesellschaft auf Aktien oder 
als Abwickler einer solchen Gesellschaft in einer 
Erklärung nach § 52 Abs. 1 über die Zustimmung der 
Anteilsinhaber dieses Rechtsträgers oder in einer 
Erklärung nach § 140 oder § 146 Abs. 1 über die 
Deckung des Stammkapitals oder Grundkapitals der 
übertragenden Gesellschaft unrichtige Angaben 
macht oder seiner Erklärung zugrunde legt. 

§ 314 

Verletzung der Berichtspflicht 

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit 
Geldstrafe wird bestraft, wer als Verschmelzungs-, 
Spaltungs- oder Übertragungsprüfer oder als Gehilfe 
eines solchen Prüfers über das Ergebnis einer aus 
Anlaß einer Umwandlung erforderlichen Prüfung 
falsch berichtet oder erhebliche Umstände in dem 
Prüfungsbericht verschweigt. 

(2) Handelt der Täter gegen Entgelt oder in der 
Absicht, sich oder einen anderen zu bereichern oder 
einen anderen zu schädigen, so ist die Strafe Freiheits-
strafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe. 

§ 315 

Verletzung der Geheimhaltungspflicht 

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit 
Geldstrafe wird bestraft, wer ein Geheimnis eines an 
einer Umwandlung beteiligten Rechtsträgers, na-
mentlich ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, das 
ihm in seiner Eigenschaft als 

1. Mitglied des Vertretungsorgans, vertretungsbe-
rechtigter Gesellschafter, Mitglied eines Aufsichts-
rats oder Abwickler dieses oder eines anderen an 
der Umwandlung beteiligten Rechtsträgers, 

2. Verschmelzungs-, Spaltungs- oder Übertragungs-
prüfer oder Gehilfe eines solchen Prüfers 

bekannt geworden ist, unbefugt offenbart, wenn die 
Tat im Falle der Nummer 1 nicht in § 85 des Gesetzes 
betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haf-
tung, § 404 des Aktiengesetzes, § 151 des Gesetzes 
betreffend die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossen-
schaften oder § 138 des Versicherungsaufsichtsgeset-
zes, im Falle der Nummer 2 nicht in § 333 des 
Handelsgesetzbuchs mit S trafe bedroht ist. 

(2) Handelt der Täter gegen Entgelt oder in der 
Absicht, sich oder einen anderen zu bereichern oder 
einen anderen zu schädigen, so ist die Strafe Freiheits-
strafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe. Ebenso wird 
bestraft, wer ein Geheimnis der in Absatz 1 bezeich-
neten Art, namentlich ein Bet riebs- oder Geschäftsge-
heimnis, das ihm unter den Voraussetzungen des 
Absatzes 1 bekannt geworden ist, unbefugt verwer-
tet. 

Beschlüsse des 6. Ausschusses 

§ 314 

unverändert 

§ 315 

unverändert 
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(3) Die Tat wird nur auf Antrag eines der an der 
Umwandlung beteiligten Rechtsträger verfolgt. Hat 
ein Mitglied eines Vertretungsorgans, ein vertre-
tungsberechtigter Gesellschafter oder ein Abwickler 
die Tat begangen, so sind auch ein Aufsichtsrat oder 
ein nicht vertretungsberechtigter Gesellschafter an-
tragsberechtigt. Hat ein Mitglied eines Aufsichtsrats 
die Tat begangen, sind auch die Mitglieder des 
Vorstands, die vertretungsberechtigten Gesellschaf-
ter oder die Abwickler antragsberechtigt. 

§ 316 

Zwangsgelder 

(1) Mitglieder eines Vertretungsorgans, vertre-
tungsberechtigte Gesellschafter oder Abwickler, die 
§ 13 Abs. 3 Satz 3 sowie § 125 Satz 1, § 176 Abs. 1, 
§ 177 Abs. 1, § 178 Abs. 1, § 179 Abs. 1, § 180 Abs. 1, 
§ 184 Abs. 1, § 186 Satz 1, § 188 Abs. 1 und § 189 
Abs. 1, jeweils in Verbindung mit § 13 Abs. 3 Satz 3, 
sowie § 193 Abs. 3 Satz 2 nicht befolgen, sind hierzu 
von dem zuständigen Registergericht durch Festset-
zung von Zwangsgeld anzuhalten; § 14 des Handels-
gesetzbuchs bleibt unberührt. Das einzelne Zwangs-
geld darf den Be trag von zehntausend Deutsche Mark 
nicht übersteigen. 

(2) Die Anmeldungen einer Umwandlung zu dem 
zuständigen Register nach § 16 Abs. 1, §§ 38, 129, 137 
Abs. 1 und 2, § 176 Abs. 1, § 177 Abs. 1, § 178 Abs. 1, 
§ 179 Abs. 1, § 180 Abs. 1, § 184 Abs. 1, §§ 186, 188 
Abs. 1, § 189 Abs. 1, §§ 198, 222, 235, 246, 254, 265, 
278 Abs. 1, §§ 286 und 296 werden durch Festsetzung 
von Zwangsgeld nicht erzwungen. 

ACHTES BUCH 

Übergangs- und Schlußvorschriften 

§ 317 

Umwandlung alter juristischer Personen 

Eine juristische Person im Sinne des Artikels 163 des 
Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch 
kann nach den für wirtschaftliche Vereine geltenden 
Vorschriften dieses Gesetzes umgewandelt werden. 
Hat eine solche juristische Person keine Mitglieder, so 
kann sie nach den für Stiftungen geltenden Vorschrif-
ten dieses Gesetzes umgewandelt werden. 

§318 

Eingeleitete Umwandlungen 

Die Vorschriften dieses Gesetzes sind nicht auf 
solche Umwandlungen anzuwenden, zu deren Vorbe-
reitung bereits vor dem [einsetzen: Datum des Inkraft-
tretens dieses Gesetzes] ein Vertrag oder eine Erklä-
rung beurkundet oder notariell beglaubigt oder eine 
Versammlung der Anteilsinhaber einberufen worden 
ist. Für diese Umwandlungen bleibt es bei der Anwen-
dung der bis zu diesem Tage geltenden Vorschrif-
ten. 

Beschlüsse des 6. Ausschusses 

§ 316 

unverändert 

ACHTES BUCH 

Übergangs- und Schlußvorschriften 

§ 317 

unverändert 

§ 318 

Eingeleitete Umwandlungen 

Die Vorschriften dieses Gesetzes sind nicht auf 
solche Umwandlungen anzuwenden, zu deren Vorbe-
reitung bereits vor dem 1. Januar 1995 ein Vertrag 
oder eine Erklärung beurkundet oder notariell 
beglaubigt oder eine Versammlung der Anteilsinha-
ber einberufen worden ist. Für diese Umwandlungen 
bleibt es bei der Anwendung der bis zu diesem Tage 
geltenden Vorschriften. 
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§ 319 

Enthaftung bei Altverbindlichkeiten 

§§ 45, 133 Abs. 1, 3 bis 5, §§ 157, 167, 173, 224, 237, 
249 und 257 sind auch auf vor dem (einsetzen: Datum 
des Inkrafttretens des Gesetzes] entstandene Ver-
bindlichkeiten anzuwenden, wenn 

1. die Umwandlung danach in das Register eingetra-
gen wird und 

2. die Verbindlichkeiten nicht später als vier Jahre 
nach dem Zeitpunkt, an dem die Eintragung der 
Umwandlung in das Register als bekanntgemacht 
gilt, fällig werden oder nach Inkrafttreten des 
Gesetzes zur zeitlichen Begrenzung der Nachhaf-
tung von Gesellschaftern (BGBl. I 

 begründet worden sind. 

Auf später fällig werdende und vor Inkrafttreten des 
Gesetzes zur zeitlichen Begrenzung der Nachhaftung 
von Gesellschaftern (BGBl. I .... S.....) entstandene 
Verbindlichkeiten sind §§ 45, 49 Abs. 4, §§ 56, 56 f 
Abs. 2, § 57 Abs. 2 und § 58 Abs. 2 des Umwandlungs

-

gesetzes in der durch Artikel 10 Abs. 8 des Gesetzes 
vom 19. Dezember 1985 (BGBl. I S. 2355) geänderten 
Fassung der Bekanntmachung vom 6. November 1969 
(BGBl. I S. 2081) mit der Maßgabe anwendbar, daß die 
Verjährungsfrist ein Jahr beträgt. In den Fällen, in 
denen das bisher geltende Recht eine Umwandlungs-
möglichkeit nicht vorsah, verjähren die in Satz 2 
genannten Verbindlichkeiten entsprechend den dort 
genannten Vorschriften. 

§ 320 

Aufhebung des Umwandlungsgesetzes 1969 

Das Umwandlungsgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 6. November 1969 (BGBl. I 
S. 2081), zuletzt geändert durch Artikel 10 Abs. 8 des 
Gesetzes vom 19. Dezember 1985 (BGBl. I S. 2355), 
wird aufgehoben. 

§ 321 

Übergangsmandat des Betriebsrats 
bei Betriebsspaltung 

(1) Hat die Spaltung oder die Teilübertragung eines 
Rechtsträgers nach dem Dritten oder Vierten Buch die 
Spaltung eines Betriebs zur Folge, so bleibt dessen 
Betriebsrat im Amt und führt die Geschäfte für die ihm 
bislang zugeordneten Betriebsteile weiter, soweit sie 
über die in § 1 des Betriebsverfassungsgesetzes 
genannte Arbeitnehmerzahl verfügen und nicht in 
einen Betrieb eingegliedert werden, in dem ein Be-
triebsrat besteht. Das Übergangsmandat endet, so-
bald in den Betriebsteilen ein neuer Betriebsrat ge-
wählt und das Wahlergebnis bekanntgegeben ist, 
spätestens jedoch drei Monate nach Wirksamwerden 
der Spaltung oder der Teilübertragung des Rechts-
trägers. 

Beschlüsse des 6. Ausschusses 

§ 319 

Enthaftung bei Altverbindlichkeiten 

Die §§ 45, 133 Abs. 1, 3 bis 5, §§ 157, 167, 173, 224, 
237, 249 und 257 sind auch auf vor dem 1. Januar 1995 
entstandene Verbindlichkeiten anzuwenden, wenn 

1. unverändert 

2. die Verbindlichkeiten nicht später als vier Jahre 
nach dem Zeitpunkt, an dem die Eintragung der 
Umwandlung in das Register als bekanntgemacht 
gilt, fällig werden oder nach Inkrafttreten des 
Gesetzes zur zeitlichen Begrenzung der Nachhaf-
tung von Gesellschaftern vom 18. März 1994 
(BGB1. I S. 560) begründet worden sind. 

Auf später fällig werdende und vor Inkrafttreten des 
Gesetzes zur zeitlichen Begrenzung der Nachhaftung 
von Gesellschaftern vom 18. März 1994 (BGBl. I 
S. 560) entstandene Verbindlichkeiten sind die §§ 45, 
49 Abs. 4, §§ 56, 56f Abs. 2, § 57 Abs. 2 und § 58 
Abs. 2 des Umwandlungsgesetzes in der durch Arti-
kel 10 Abs. 8 des Gesetzes vom 19. Dezember 1985 
(BGBl. I S. 2355) geänderten Fassung der Bekanntma-
chung vom 6. November 1969 (BGBl. I S. 2081) mit der 
Maßgabe anwendbar, daß die Verjährungsfrist ein 
Jahr beträgt. In den Fällen, in denen das bisher 
geltende Recht eine Umwandlungsmöglichkeit nicht 
vorsah, verjähren die in Satz 2 genannten Verbind-
lichkeiten entsprechend den dort genannten Vor-
schriften. 

§ 320 

unverändert 

§ 321 

Übergangsmandat des Betriebsrats 
bei Betriebsspaltung 

(1) Hat die Spaltung oder die Teilübertragung eines 
Rechtsträgers nach dem Dritten oder Vierten Buch die 
Spaltung eines Betriebs zur Folge, so bleibt dessen 
Betriebsrat im Amt und führt die Geschäfte für die ihm 
bislang zugeordneten Betriebsteile weiter, soweit sie 
über die in § 1 des Betriebsverfassungsgesetzes 
genannte Arbeitnehmerzahl verfügen und nicht in 
einen Betrieb eingegliedert werden, in dem ein 
Betriebsrat besteht. Der Betriebsrat hat insbesondere 
unverzüglich Wahlvorstände zu bestellen. Das Über-
gangsmandat endet, sobald in den Betriebsteilen ein 
neuer Betriebsrat gewählt und das Wahlergebnis 
bekanntgegeben ist, spätestens jedoch drei Monate 
nach Wirksamwerden der Spaltung oder der Teilüber-
tragung des Rechtsträgers. 
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(2) Werden Betriebsteile, die bislang verschiedenen 
Betrieben zugeordnet waren, zu einem Betrieb zu-
sammengefaßt, so nimmt der Betriebsrat, dem der 
nach der Zahl der wahlberechtigten Arbeitnehmer 
größte Betriebsteil zugeordnet war, das Übergangs-
mandat wahr. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Betriebe 
zu einem neuen Betrieb zusammengefaßt werden. 

(3) Stehen die an der Spaltung oder an der Teilüber-
tragung beteiligten Rechtsträger im Wettbewerb 
zueinander, so sind in den Fällen der Absätze 1 und 2 
die Vorschriften über die Beteiligungsrechte des 
Betriebsrats nicht anzuwenden, soweit sie Angele-
genheiten betreffen, die den Wettbewerb zwischen 
diesen Gesellschaften beeinflussen können. 

§ 322 

Gemeinsamer Betrieb 

(1) Wird im Falle des § 321 Abs. 1 Satz 1 die 
Organisation des gespaltenen Betriebes nicht geän-
dert, so wird für die Anwendung des Betriebsverfas-
sungsgesetzes vermutet, daß dieser Betrieb von den 
an der Spaltung beteiligten Rechtsträgern gemeinsam 
geführt wird. 

(2) Führen an einer Spaltung oder an einer Teilüber-
tragung nach dem Dritten oder Vierten Buch betei-
ligte Rechtsträger nach dem Wirksamwerden der 
Spaltung oder der Teilübertragung einen Betrieb 
gemeinsam, gilt dieser als Betrieb im Sinne des 
Kündigungsschutzrechts. 

§ 323 

Kündigungsrechtliche Stellung 

Die kündigungsrechtliche Stellung eines Arbeit-
nehmers, der vor dem Wirksamwerden einer Spaltung 
oder Teilübertragung nach dem Dritten oder Vierten 
Buch zu dem übertragenden Rechtsträger in einem 
Arbeitsverhältnis steht, darf sich aufgrund der Spal-
tung oder Teilübertragung für die Dauer von zwei 
Jahren ab dem Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens nicht 
verschlechtern. 

§ 324 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 19.. in Kraft. 

Beschlüsse des 6. Ausschusses 

(2) unverändert 

(3) unverändert 

§ 322 

unverändert 

§ 323 

Kündigungsrechtliche Stellung 

(1) Die kündigungsrechtliche Stellung eines Arbeit-
nehmers, der vor dem Wirksamwerden einer Spaltung 
oder Teilübertragung nach dem Dritten oder Vierten 
Buch zu dem übertragenden Rechtsträger in einem 
Arbeitsverhältnis steht, verschlechtert sich auf Grund 
der Spaltung oder Teilübertragung für die Dauer von 
einem Jahr ab dem Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens 
nicht. 

(2) Kommt bei einer Verschmelzung, Spaltung oder 
Vermögensübertragung ein Interessenausgleich zu-
stande, in dem diejenigen Arbeitnehmer namentlich 
bezeichnet werden, die nach der Umwandlung einem 
bestimmten Betrieb oder Betriebsteil zugeordnet 
werden, so kann die Zuordnung der Arbeitnehmer 
durch das Arbeitsgericht nur auf grobe Fehlerhaftig-
keit überprüft werden. 

§ 324 

Rechte und Pflichten 
bei Betriebsübergang 

§ 613 a Abs. 1 und 4 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
bleibt durch die Wirkungen der Eintragung einer 
Verschmelzung, Spaltung oder Vermögensübertra-
gung unberührt. 
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Artikel 2 

Änderung 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs 

§ 613a Abs. 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs in der 
im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 
400-2, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zu-
letzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 20. Dezember 
1993 (BGBl. I S. 2182) geändert worden ist, wird wie 
folgt gefaßt: 

„(3) Absatz 2 gilt nicht, wenn eine juristische Person 
oder eine Personenhandelsgesellschaft durch Um-
wandlung erlischt." 

Artikel 3 

Änderung des Handelsgesetzbuchs 

In § 267 Abs. 4 Satz 2 des Handelsgesetzbuchs in 
der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnum-
mer 4100-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das 
zuletzt durch Artikel 6 Abs. 42 des Gesetzes vom 
27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2378) geändert worden 
ist, wird zu Beginn des Satzes sowie am Ende des 
Satzes jeweils die Angabe „Verschmelzung," gestri-
chen. 

Artikel 4 

Änderung des Gesetzes 
betreffend die Gesellschaften 

mit beschränkter Haftung 

Das Gesetz betreffend die Gesellschaften mit 
beschränkter Haftung in der im Bundesgesetzblatt 
Teil III, Gliederungsnummer 4123-1, veröffentlichten 
bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 22. Juli 1993 (BGBl. I S. 1282) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. § 33 erhält folgenden neuen Absatz 3: 

„(3) Der Erwerb eigener Geschäftsanteile ist 
ferner zulässig zur Abfindung von Gesellschaftern 
nach § 29 Abs. 1, § 125 Satz 1 in Verbindung mit 
§ 29 Abs. 1, § 207 Abs. 1 Satz 1 des Umwandlungs-
gesetzes, sofern der Erwerb binnen sechs Monaten 
nach dem Wirksamwerden der Umwandlung oder 
nach der Rechtskraft der gerichtlichen Entschei-
dung erfolgt und die Gesellschaft die nach § 272 
Abs. 4 des Handelsgesetzbuchs vorgeschriebene 
Rücklage für eigene Anteile bilden kann, ohne das 
Stammkapital oder eine nach dem Gesellschafts-
vertrag zu bildende Rücklage zu mindern, die nicht 
zu Zahlungen an die Gesellschafter verwandt wer-
den darf." 

Beschlüsse des 6. Ausschusses 

Artikel 2 

unverändert 

Artikel 3 

unverändert 

Artikel 4 

Änderung des Gesetzes 
betreffend die Gesellschaften 

mit beschränkter Haftung 

Das Gesetz betreffend die Gesellschaften mit 
beschränkter Haftung in der im Bundesgesetzblatt 
Teil III, Gliederungsnummer 4123-1, veröffentlichten 
bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 22. Juli 1993 (BGBl. I S. 1282) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. unverändert 
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2. Nach § 57 b werden folgende §§ 57 c bis 57 o einge-
fügt: 

„§ 57c 

(1) Das Stammkapital kann durch Umwandlung 
von Rücklagen in Stammkapital erhöht werden 
(Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln). 

(2) Die Erhöhung des Stammkapitals kann erst 
beschlossen werden, nachdem der Jahresabschluß 
für das letzte vor der Beschlußfassung über die 
Kapitalerhöhung abgelaufene Geschäftsjahr (letz-
ter Jahresabschluß) festgestellt und über die 
Ergebnisverwendung Beschluß gefaßt worden ist. 

(3) Dem Beschluß über die Erhöhung des Stamm-
kapitals ist eine Bilanz zugrunde zu legen. 

(4) Neben den §§ 53 und 54 über die Abänderung 
des Gesellschaftvertrags gelten die §§ 57d bis 
57o. 

§ 57d 

(1) Die Kapital- und Gewinnrücklagen, die in 
Stammkapital umgewandelt werden sollen, müs-
sen in der letzten Jahresbilanz und, wenn dem 
Beschluß eine andere Bilanz zugrunde gelegt wird, 
auch in dieser Bilanz unter „Kapitalrücklage" oder 
„Gewinnrücklagen" oder im letzten Beschluß über 
die Verwendung des Jahresergebnisses als Zufüh-
rung zu diesen Rücklagen ausgewiesen sein. 

(2) Die Rücklagen können nicht umgewandelt 
werden, soweit in der zugrunde gelegten Bilanz ein 
Verlust, einschließlich eines Verlustvortrags, aus-
gewiesen ist. 

(3) Andere Gewinnrücklagen, die einem be-
stimmten Zweck zu dienen bestimmt sind, dürfen 
nur umgewandelt werden, soweit dies mit ihrer 
Zweckbestimmung vereinbar ist. 

§ 57 e 

(1) Dem Beschluß kann die letzte Jahresbilanz 
zugrunde gelegt werden, wenn die Jahresbilanz 
geprüft und die festgestellte Jahresbilanz mit dem 
uneingeschränkten Bestätigungsvermerk der Ab-
schlußprüfer versehen ist und wenn ihr Stichtag 
höchstens acht Monate vor der Anmeldung des 
Beschlusses zur Eintragung in das Handelsregister 
liegt. 

(2) Bei Gesellschaften, die nicht große im Sinne 
des § 267 Abs. 3 des Handelsgesetzbuchs sind, 
kann die Prüfung auch durch vereidigte Buchprü-
fer erfolgen; die Abschlußprüfer müssen von der 
Versammlung der Gesellschafter gewählt sein. 

§ 57 f 

(1) Wird dem Beschluß nicht die letzte Jahresbi-
lanz zugrunde gelegt, so muß die Bilanz den 
Vorschriften über die Gliederung der Jahresbilanz 

Beschlüsse des 6. Ausschusses 

2. unverändert 
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und über die Wertansätze in der Jahresbilanz 
entsprechen. Der Stichtag der Bilanz darf höch-
stens acht Monate vor der Anmeldung des 
Beschlusses zur Eintragung in das Handelsregister 
liegen. 

(2) Die Bilanz ist, bevor über die Erhöhung des 
Stammkapitals Beschluß gefaßt wird, durch einen 
oder mehrere Prüfer darauf zu prüfen, ob sie dem 
Absatz 1 entspricht. Sind nach dem abschließenden 
Ergebnis der Prüfung keine Einwendungen zu 
erheben, so haben die Prüfer dies durch einen 
Vermerk zu bestätigen. Die Erhöhung des Stamm-
kapitals kann nicht ohne diese Bestätigung der 
Prüfer beschlossen werden. 

(3) Die Prüfer werden von den Gesellschaftern 
gewählt; falls nicht andere Prüfer gewählt werden, 
gelten die Prüfer als gewählt, die für die Prüfung 
des letzten Jahresabschlusses von den Gesellschaf-
tern gewählt oder vom Gericht bestellt worden 
sind. Im übrigen sind, soweit sich aus der Beson-
derheit des Prüfungsauftrags nichts anderes ergibt, 
§ 318 Abs. 1 Satz 2, § 319 Abs. 1 bis 3, § 320 Abs. 1 
Satz 2, §§ 321, 323 des Handelsgesetzbuchs anzu-
wenden. Bei Gesellschaften, die nicht große im 
Sinne des § 267 Abs. 3 des Handelsgesetzbuchs 
sind, können auch vereidigte Buchprüfer zu Prü-
fern  bestellt werden. 

§ 57 g 

Die Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags 
über die vorherige Bekanntgabe des Jahresab-
schlusses an die Gesellschafter sind in den Fällen 
des § 57f entsprechend anzuwenden. 

§ 57 h 

(1) Die Kapitalerhöhung kann vorbehaltlich des 
§ 571 Abs. 2 durch Bildung neuer Geschäftsanteile 
oder durch Erhöhung des Nennbetrags der Ge-
schäftsanteile ausgeführt werden. Die neuen Ge-
schäftsanteile und die Geschäftsanteile, deren 
Nennbetrag erhöht wird, können auf jeden durch 
zehn teilbaren Betrag, müssen jedoch auf minde-
stens fünfzig Deutsche Mark gestellt werden. 

(2) Der Beschluß über die Erhöhung des Stamm-
kapitals muß die Art der Erhöhung angeben. 
Soweit die Kapitalerhöhung durch Erhöhung des 
Nennbetrags der Geschäftsanteile ausgeführt wer-
den soll, ist sie so zu bemessen, daß durch sie auf 
keinen Geschäftsanteil, dessen Nennbetrag erhöht 
wird, Beträge entfallen, die durch die Erhöhung 
des Nennbetrags des Geschäftsanteils nicht ge-
deckt werden können. 

§ 57 i 

(1) Der Anmeldung des Beschlusses über die 
Erhöhung des Stammkapitals zur Eintragung in das 
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Handelsregister ist die der Kapitalerhöhung zu-
grunde gelegte, mit dem Bestätigungsvermerk der 
Prüfer versehene Bilanz, in den Fällen des § 57 f 
außerdem die letzte Jahresbilanz, sofern sie noch 
nicht eingereicht ist, beizufügen. Die Anmelden-
den haben dem Registergericht gegenüber zu 
erklären, daß nach ihrer Kenntnis seit dem Stichtag 
der zugrunde gelegten Bilanz bis zum Tag der 
Anmeldung keine Vermögensminderung einge-
treten ist, die der Kapitalerhöhung entgegen-
stünde, wenn sie am Tag der Anmeldung beschlos-
sen worden wäre. 

(2) Das Registergericht darf den Beschluß nur 
eintragen, wenn die der Kapitalerhöhung zu-
grunde gelegte Bilanz für einen höchstens acht 
Monate vor der Anmeldung liegenden Zeitpunkt 
aufgestellt und eine Erklärung nach Absatz 1 Satz 2 
abgegeben worden ist. 

(3) Zu der Prüfung, ob die Bilanzen den gesetz-
lichen Vorschriften entsprechen, ist das Gericht 
nicht verpflichtet. 

(4) Bei der Eintragung des Beschlusses ist anzu-
geben, daß es sich um eine Kapitalerhöhung aus 
Gesellschaftsmitteln handelt. 

§ 57j 

Die neuen Geschäftsanteile stehen den Gesell-
schaftern im Verhältnis ihrer bisherigen Geschäfts-
anteile zu. Ein entgegenstehender Beschluß der 
Gesellschafter ist nichtig. 

§ 57 k 

(1) Führt die Kapitalerhöhung dazu, daß auf 
einen Geschäftsanteil nur ein Teil eines neuen 
Geschäftsanteils entfällt, so ist dieses Teilrecht 
selbständig veräußerlich und vererblich. 

(2) Die Rechte aus einem neuen Geschäftsanteil, 
einschließlich des Anspruchs auf Ausstellung einer 
Urkunde über den neuen Geschäftsanteil, können 
nur ausgeübt werden, wenn Teilrechte, die zusam-
men einen vollen Geschäftsanteil ergeben, in einer 
Hand vereinigt sind oder wenn sich mehrere 
Berechtigte, deren Teilrechte zusammen einen 
vollen Geschäftsanteil ergeben, zur Ausübung der 
Rechte (§ 18) zusammenschließen. 

§ 571 

(1) Eigene Geschäftsanteile nehmen an der Erhö-
hung des Stammkapitals teil. 

Beschlüsse des 6. Ausschusses 
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(2) Teileingezahlte Geschäftsanteile nehmen 
entsprechend ihrem Nennbetrag an der Erhöhung 
des Stammkapitals teil. Bei ihnen kann die Kapi-
talerhöhung nur durch Erhöhung des Nennbetrags 
der Geschäftsanteile ausgeführt werden. Sind 
neben teileingezahlten Geschäftsanteilen vollstän-
dig eingezahlte Geschäftsanteile vorhanden, so 
kann bei diesen die Kapitalerhöhung durch Erhö-
hung des Nennbetrags der Geschäftsanteile und 
durch Bildung neuer Geschäftsanteile ausgeführt 
werden. Die Geschäftsanteile, deren Nennbetrag 
erhöht wird, können auf jeden durch fünf teilbaren 
Betrag gestellt werden. 

§ 57m 

(1) Das Verhältnis der mit den Geschäftsanteilen 
verbundenen Rechte zueinander wird durch die 
Kapitalerhöhung nicht berührt. 

(2) Soweit sich einzelne Rechte teileingezahlter 
Geschäftsanteile, insbesondere die Beteiligung am 
Gewinn oder das Stimmrecht, nach der je Ge-
schäftsanteil geleisteten Einlage bestimmen, ste-
hen diese Rechte den Gesellschaftern bis zur Lei-
stung der noch ausstehenden Einlagen nur nach 
der Höhe der geleisteten Einlage, erhöht um den 
auf den Nennbetrag des Stammkapitals berechne-
ten Hundertsatz der Erhöhung des Stammkapitals, 
zu. Werden weitere Einzahlungen geleistet, so 
erweitern sich diese Rechte entsprechend. 

(3) Der wirtschaftliche Inhalt vertraglicher Be-
ziehungen der Gesellschaft zu Dritten, die von der 
Gewinnausschüttung der Gesellschaft, dem Nenn-
betrag oder Wert ihrer Geschäftsanteile oder ihres 
Stammkapitals oder in sonstiger Weise von den 
bisherigen Kapital- oder Gewinnverhältnissen 
abhängen, wird durch die Kapitalerhöhung nicht 
berührt. 

§ 57n 

(1) Die neuen Geschäftsanteile nehmen, wenn 
nichts anderes bestimmt ist, am Gewinn des gan-
zen Geschäftsjahres teil, in dem die Erhöhung des 
Stammkapitals beschlossen worden ist. 

(2) Im Beschluß über die Erhöhung des Stamm-
kapitals kann bestimmt werden, daß die neuen 
Geschäftsanteile bereits am Gewinn des letzten vor 
der Beschlußfassung über die Kapitalerhöhung 
abgelaufenen Geschäftsjahrs teilnehmen. In die-
sem Fall ist die Erhöhung des Stammkapitals 
abweichend von § 57 c Abs. 2 zu beschließen, 
bevor über die Ergebnisverwendung für das letzte 
vor der Beschlußfassung abgelaufene Geschäfts-
jahr Beschluß gefaßt worden ist. Der Beschluß über 
die Ergebnisverwendung für das letzte vor der Be-
schlußfassung über die Kapitalerhöhung abgelau-
fene Geschäftsjahr wird erst wirksam, wenn das 
Stammkapital erhöht worden ist. Der Beschluß 
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über die Erhöhung des Stammkapitals und der 
Beschluß über die Ergebnisverwendung für das 
letzte vor der Beschlußfassung über die Kapitaler-
höhung abgelaufene Geschäftsjahr sind nichtig, 
wenn der Beschluß über die Kapitalerhöhung nicht 
binnen drei Monaten nach der Beschlußfassung in 
das Handelsregister eingetragen worden ist; der 
Lauf der Frist ist gehemmt, solange eine Anfech-
tungs- oder Nichtigkeitsklage rechtshängig ist 
oder eine zur Kapitalerhöhung beantragte staat-
liche Genehmigung noch nicht erteilt worden 
ist. 

§ 57 o 

Als Anschaffungskosten der vor der Erhöhung 
des Stammkapitals erworbenen Geschäftsanteile 
und der auf sie entfallenden neuen Geschäftsan-
teile gelten die Beträge, die sich für die einzelnen 
Geschäftsanteile ergeben, wenn die Anschaffungs-
kosten der vor der Erhöhung des Stammkapitals 
erworbenen Geschäftsanteile auf diese und auf die 
auf sie entfallenden neuen Geschäftsanteile nach 
dem Verhältnis der Nennbeträge verteilt werden. 
Der Zuwachs an Geschäftsanteilen ist nicht als 
Zugang auszuweisen." 

Beschlüsse des 6. Ausschusses 

2 a. Nach § 58 werden die folgenden §§ 58a bis 58 f 
eingefügt: 

„§ 58a 

(1) Eine Herabsetzung des Stammkapitals, die 
dazu dienen soll, Wertminderungen auszuglei-
chen oder sonstige Verluste zu decken, kann als 
vereinfachte Kapitalherabsetzung vorgenom-
men werden. 

(2) Die vereinfachte Kapitalherabsetzung ist 
nur zulässig, nachdem der Teil der Kapital- und 
Gewinnrücklagen, der zusammen über  zehn 
vom Hundert des nach der Herabsetzung ver-
bleibenden Stammkapitals hinausgeht, vorweg 
aufgelöst ist. Sie ist nicht zulässig, solange ein 
Gewinnvortrag vorhanden ist. 

(3) Im Beschluß über die vereinfachte Kapital-
herabsetzung sind die Nennbeträge der Ge-
schäftsanteile dem herabgesetzten Stammkapi-
tal anzupassen. Die Geschäftsanteile können auf 
jeden durch zehn teilbaren Betrag, müssen 
jedoch auf mindestens fünfzig Deutsche Mark 
gestellt werden. Geschäftsanteile, deren Nenn-
betrag durch die Herabsetzung unter fünfzig 
Deutsche Mark sinken würde, sind von den 
Geschäftsführern zu gemeinschaftlichen Ge-
schäftsanteilen zu vereinigen, wenn die Einlagen 
auf die Geschäftsanteile voll geleistet, die 
Geschäftsanteile nicht mit einer Nachschuß-
pflicht oder mit Rechten Dritter belastet und nach 
dem Gesellschaftsvertrag nicht mit verschiede-
nen Rechten und Pflichten ausgestattet sind. Die 
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Erklärung über die Vereinigung der Geschäfts-
anteile bedarf der notariellen Beurkundung. Die 
Vereinigung wird mit der Eintragung des 
Beschlusses über die Kapitalherabsetzung in das 
Handelsregister wirksam. 

(4) Das Stammkapital kann unter den in § 5 
Abs. 1 bestimmten Mindestnennbetrag herabge-
setzt werden, wenn dieser durch eine Kapitaler-
höhung wieder erreicht wird, die zugleich mit 
der Kapitalherabsetzung beschlossen ist und bei 
der Sacheinlagen nicht festgesetzt sind. Die 
Beschlüsse sind nichtig, wenn sie nicht binnen 
drei Monaten nach der Beschlußfassung in das 
Handelsregister eingetragen worden sind. Der 
Lauf der Frist ist gehemmt, solange eine Anfech-
tungs- oder Nichtigkeitsklage rechtshängig ist 
oder eine zur Kapitalherabsetzung oder Kapital-
erhöhung beantragte staatliche Genehmigung 
noch nicht erteilt ist. Die Beschlüsse sollen nur 
zusammen in das Handelsregister eingetragen 
werden. 

(5) Neben den §§ 53 und 54 über die Abände-
rung des Gesellschaftsvertrags gelten die §§ 58b 
bis 58f. 

§ 58b 

(1) Die Beträge, die aus der Auflösung der 
Kapital- oder Gewinnrücklagen und aus der 
Kapitalherabsetzung gewonnen werden, dür-
fen nur verwandt werden, um Wertminderun-
gen auszugleichen und sonstige Verluste zu 
decken. 

(2) Daneben dürfen die gewonnenen Beträge 
in die Kapitalrücklage eingestellt werden, so-
weit diese zehn vom Hundert des Stammkapitals 
nicht übersteigt. Als Stammkapital gilt dabei der 
Nennbetrag, der sich durch die Herabsetzung 
ergibt, mindestens aber der nach § 5 Abs. 1 
zulässige Mindestnennbetrag. 

(3) Ein Betrag, der auf Grund des Absatzes 2 in 
die Kapitalrücklage eingestellt worden ist, darf 
vor Ablauf des fünften nach der Beschlußfassung 
über die Kapitalherabsetzung beginnenden Ge-
schäftsjahres nur verwandt werden 

1. zum Ausgleich eines Jahresfehlbetrags, so-
weit er nicht durch einen Gewinnvortrag aus 
dem Vorjahr gedeckt ist und nicht durch 
Auflösung von Gewinnrücklagen ausgegli

-

chen werden kann; 

2. zum Ausgleich eines Verlustvortrags aus dem 
Vorjahr, soweit er nicht durch einen Jahres-
überschuß gedeckt ist und nicht durch Auflö-
sung von Gewinnrücklagen ausgeglichen 
werden kann; 

3. zur Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmit-
teln. 
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§ 58 c 

Ergibt sich bei der Aufstellung der Jahresbi-
lanz für das Geschäftsjahr, in dem der Beschluß 
über die Kapitalherabsetzung gefaßt wurde, oder 
für eines der beiden folgenden Geschäftsjahre, 
daß Wertminderungen und sonstige Verluste in 
der bei der Beschlußfassung angenommenen 
Höhe tatsächlich nicht eingetreten oder ausge-
glichen waren, so ist der Unterschiedsbetrag in 
die Kapitalrücklage einzustellen. Für einen nach 
Satz 1 in die Kapitalrücklage eingestellten 
Betrag gilt § 58 b Abs. 3 sinngemäß. 

§ 58d 

(1) Gewinn darf vor Ablauf des fünften nach 
der Beschlußfassung über die Kapitalherabset-
zung beginnenden Geschäftsjahrs nur ausge-
schüttet werden, wenn die Kapital- und Gewinn-
rücklagen zusammen zehn vom Hundert des 
Stammkapitals erreichen. Als Stammkapital gilt 
dabei der Nennbetrag, der sich durch die Herab-
setzung ergibt, mindestens aber der nach § 5 
Abs. 1 zulässige Mindestnennbetrag. 

(2) Die Zahlung eines Gewinnanteils von mehr 
als vier vom Hundert ist erst für ein Geschäftsjahr 
zulässig, das später als zwei Jahre nach der 
Beschlußfassung über die Kapitalherabsetzung 
beginnt. Dies gilt nicht, wenn die Gläubiger, 
deren Forderungen vor der Bekanntmachung 
der Eintragung des Beschlusses begründet wor-
den waren, befriedigt oder sichergestellt sind, 
soweit sie sich binnen sechs Monaten nach der 
Bekanntmachung des Jahresabschlusses, auf 
Grund dessen die Gewinnverteilung beschlossen 
ist, zu diesem Zweck gemeldet haben. Einer 
Sicherstellung der Gläubiger bedarf es nicht, die 
im Fall des Insolvenzverfahrens ein Recht auf 
vorzugsweise Befriedigung aus einer Deckungs-
masse haben, die nach gesetzlicher Vorschrift zu 
ihrem Schutz errichtet und staatlich überwacht 
ist. Die Gläubiger sind in der Bekanntmachung 
nach § 325 Abs. 1 Satz 2 oder § 325 Abs. 2 Satz 1 
des Handelsgesetzbuchs auf die Befriedigung 
oder Sicherstellung hinzuweisen. 

§ 58 e 

(1) Im Jahresabschluß für das letzte vor der 
Beschlußfassung über die Kapitalherabsetzung 
abgelaufene Geschäftsjahr können das Stamm-
kapital sowie die Kapital- und Gewinnrücklagen 
in der Höhe ausgewiesen werden, in der sie nach 
der Kapitalherabsetzung bestehen sollen. Dies 
gilt nicht, wenn der Jahresabschluß anders als 
durch Beschluß der Gesellschafter festgestellt 
wird. 

(2) Der Beschluß über die Feststellung des 
Jahresabschlusses soll zugleich mit dem Be-
schluß über die Kapitalherabsetzung gefaßt wer-
den. 
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3. In § 78 wird nach der Verweisung auf „§ 57 
Abs. 1," die Verweisung auf „ § 57i Abs. 1," einge-
fügt. 

4. § 82 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 3 wird am Ende das Wort „oder" 
durch ein Komma ersetzt. 

b) Folgende neue Nummer 4 wird eingefügt: 
„4. als Geschäftsführer in der in § 57i Abs. 1 

Satz 2 vorgeschriebenen Erklärung oder". 

c) Die bisherige Nummer 4 wird Nummer 5. 

Beschlüsse des 6. Ausschusses 

(3) Die Beschlüsse sind nichtig, wenn der 
Beschluß über die Kapitalherabsetzung nicht 
binnen drei Monaten nach der Beschlußfassung 
in das Handelsregister eingetragen worden ist. 
Der Lauf der Frist ist gehemmt, solange eine 
Anfechtungs- oder Nichtigkeitsklage rechtshän-
gig ist oder eine zur Kapitalherabsetzung bean-
tragte staatliche Genehmigung noch nicht erteilt 
ist. 

(4) Der Jahresabschluß darf nach § 325 des 
Handelsgesetzbuchs erst nach Eintragung des 
Beschlusses über die Kapitalherabsetzung offen-
gelegt werden. 

§ 58 f 

(1) Wird im Fall des § 58e zugleich mit der 
Kapitalherabsetzung eine Erhöhung des Stamm-
kapitals beschlossen, so kann auch die Kapitaler-
höhung in dem Jahresabschluß als vollzogen 
berücksichtigt werden. Die Beschlußfassung ist 
nur zulässig, wenn die neuen Stammeinlagen 
übernommen, keine Sacheinlagen festgesetzt 
sind und wenn auf jede neue Stammeinlage die 
Einzahlung geleistet ist, die nach § 56a zur Zeit 
der Anmeldung der Kapitalerhöhung bewirkt 
sein muß. Die Übernahme und die Einzahlung 
sind dem Notar nachzuweisen, der den Beschluß 
über die Erhöhung des Stammkapitals beurkun-
det. 

(2) Sämtliche Beschlüsse sind nichtig, wenn die 
Beschlüsse über die Kapitalherabsetzung und die 
Kapitalerhöhung nicht binnen drei Monaten 
nach der Beschlußfassung in das Handelsregister 
eingetragen worden sind. Der Lauf der Frist ist 
gehemmt, solange eine Anfechtungs- oder Nich-
tigkeitsklage' rechtshängig ist oder eine zur 
Kapitalherabsetzung oder Kapitalerhöhung be-
antragte staatliche Genehmigung noch nicht 
erteilt worden ist. Die Beschlüsse sollen nur 
zusammen in das Handelsregister eingetragen 
werden. 

p) Der Jahresabschluß darf nach § 325 des 
Handelsgesetzbuchs erst offengelegt werden, 
nachdem die Beschlüsse über die Kapitalherab-
setzung und Kapitalerhöhung eingetragen wor-
den sind." 

3. unverändert 

4. unverändert 
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Artikel 5 

Aufhebung 
des Kapitalerhöhungsgesetzes 

Das Gesetz über die Kapitalerhöhung aus Gesell-
schaftsmitteln und über die Verschmelzung von Ge-
sellschaften mit beschränkter Haftung in der im Bun-
desgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 4120-2, 
veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geän-
dert durch Artikel 10 Abs. 9 des Gesetzes vom 19. De-
zember 1985 (BGBl. I S. 2355), wird aufgehoben. 

Artikel 6 

Änderung des Aktiengesetzes 

Das Aktiengesetz vom 6. September 1965 (BGBl. I 
S. 1089), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 22. Juli 1993 (BGBl. I S. 1282), wird wie folgt 
geändert: 

1. § 71 Abs. 1 Nr. 3 wird wie folgt gefaßt: 

„3. wenn der Erwerb geschieht, um Aktionäre 
nach § 305 Abs. 2, § 320b oder nach § 29 
Abs. 1, § 125 Satz 1 in Verbindung mit § 29 
Abs. 1, § 207 Abs. 1 Satz 1 des Umwandlungs-
gesetzes abzufinden, " . 

2. § 99 Abs. 6 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 7 wird aufgehoben. 

b) Die bisherigen Sätze 8 bis 10 werden die 
Sätze 7 bis 9. 

3. Nach § 179 wird folgende neue Vorschrift einge-
fügt: 

„§ 179a 

Verpflichtung zur Übertragung 
des ganzen Gesellschaftsvermögens 

(1) Ein Vertrag, durch den sich eine Aktienge-
sellschaft zur Übertragung des ganzen Gesell-
schaftsvermögens verpflichtet, ohne daß die 
Übertragung unter die Vorschriften des Umwand-
lungsgesetzes fällt, bedarf auch dann eines 
Beschlusses der Hauptversammlung nach § 179, 
wenn damit nicht eine Änderung des Unterneh-
mensgegenstandes verbunden ist. Die Satzung 
kann nur eine größere Kapitalmehrheit bestim-
men. 

(2) Der Vertrag ist von der Einberufung der 
Hauptversammlung an, die über die Zustimmung 
beschließen soll, in dem Geschäftsraum der 
Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre auszule-
gen. Auf Verlangen ist jedem Aktionär unverzüg-
lich eine Abschrift zu erteilen. In der Hauptver-
sammlung ist der Vertrag auszulegen. Der Vor- 

Beschlüsse des 6. Ausschusses 

Artikel 5 

unverändert 

Artikel 6 

Änderung des Aktiengesetzes 

Das Aktiengesetz vom 6. September 1965 (BGBl. I 
S. 1089), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 22. Juli 1993 (BGBl. I S. 1282), wird wie folgt 
geändert: 

1. unverändert 

2. unverändert 

3. unverändert 
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stand hat ihn zu Beginn der Verhandlung zu 
erläutern. Der Niederschrift ist er als Anlage 
beizufügen. 

(3) Wird aus Anlaß der Übertragung des Gesell-
schaftsvermögens die Gesellschaft aufgelöst, so 
ist der Anmeldung der Auflösung der Vertrag in 
Ausfertigung oder öffentlich beglaubigter Ab-
schrift beizufügen. " 

4. § 211 Abs. 2 wird aufgehoben. 

5. § 293 Abs. 3 Satz 2 bis 5 und Abs. 4 werden aufge-
hoben. 

6. Nach § 293 werden folgende neue Vorschriften 
eingefügt: 

„§ 293a 

Bericht über den Unternehmensvertrag 

(1) Der Vorstand jeder an einem Unterneh-
mensvertrag beteiligten Aktiengesellschaft oder 
Kommanditgesellschaft auf Aktien hat, soweit die 
Zustimmung der Hauptversammlung nach § 293 
erforderlich ist, einen ausführlichen schriftlichen 
Bericht zu erstatten, in dem der Abschluß des 
Unternehmensvertrags, der Vertrag im einzelnen 
und insbesondere A rt  und Höhe des Ausgleichs 
nach § 304 und der Abfindung nach § 305 recht-
lich und wirtschaftlich erläutert und begründet 
werden; der Bericht kann von den Vorständen 
auch gemeinsam erstattet werden. Auf besondere 
Schwierigkeiten bei der Bewertung der ver-
tragschließenden Unternehmen sowie auf die Fol-
gen für die Beteiligungen der Aktionäre ist hinzu-
weisen. 

(2) In den Bericht brauchen Tatsachen nicht 
aufgenommen zu werden, deren Bekanntwerden 
geeignet ist, einem der vertragschließenden 
Unternehmen oder einem verbundenen Unter-
nehmen einen nicht unerheblichen Nachteil zu-
zufügen. In diesem Falle sind in dem Bericht die 
Gründe, aus denen die Tatsachen nicht aufge-
nommen worden sind, darzulegen. 

(3) Der Bericht ist nicht erforderlich, wenn alle 
Anteilsinhaber aller beteiligten Unternehmen auf 
seine Erstattung durch öffentlich beglaubigte Er-
klärung verzichten. 

§ 293 b 

Prüfung des Unternehmensvertrags 

(1) Der Unternehmensvertrag ist für jede ver-
tragschließende Aktiengesellschaft oder Kom-
manditgesellschaft auf Aktien durch sachverstän-
dige Prüfer (Vertragsprüfer) zu prüfen, es sei 
denn, daß sich alle Aktien der abhängigen Gesell-
schaft in der Hand des herrschenden Unterneh-
mens befinden. 

(2) § 293 a Abs. 3 ist entsprechend anzuwen-
den. 

Beschlüsse des 6. Ausschusses 

4. unverändert 

5. unverändert 

6. Nach § 293 werden folgende neue Vorschriften 
eingefügt: 

„§ 293a 

unverändert 

§ 293 b 

unverändert 
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§ 293 c 

Bestellung der Vertragsprüfer 

(1) Die Vertragsprüfer werden von dem Vor-
stand der abhängigen Gesellschaft oder auf des-
sen Antrag vom Gericht bestellt. Zuständig ist das 
Landgericht, in dessen Bezirk die abhängige 
Gesellschaft ihren Sitz hat. Ist bei dem Landge-
richt eine Kammer für Handelssachen gebildet, so 
entscheidet diese an Stelle der Zivilkammer. Für 
den Ersatz von Auslagen und für die Vergütung 
der vom Gericht bestellten Prüfer gilt § 318 Abs. 5 
des Handelsgesetzbuchs. 

(2) Die Landesregierung kann die Entscheidung 
durch Rechtsverordnung für die Bezirke mehrerer 
Landgerichte einem der Landgerichte übertra-
gen, wenn dies der Sicherung einer einheitlichen 
Rechtsprechung dient. Die Landesregierung kann 
die Ermächtigung auf die Landesjustizverwaltung 
übertragen. 

§ 293 d 

Auswahl, Stellung und 
Verantwortlichkeit der Vertragsprüfer 

(1) Für die Auswahl und das Auskunftsrecht der 
Vertragsprüfer gelten § 319 Abs. 1 bis 3, § 320 
Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 Satz 1 und 2 des Han-
delsgesetzbuchs entsprechend. Das Auskunfts-
recht besteht gegenüber den vertragschließenden 
Unternehmen und gegenüber einem Konzernun-
ternehmen sowie einem abhängigen und einem 
herrschenden Unternehmen. 

(2) Für die Verantwortlichkeit der Vertragsprü-
fer, ihrer Gehilfen und der bei der Prüfung mitwir-
kenden gesetzlichen Vertreter einer Prüfungsge-
sellschaft gilt § 323 des Handelsgesetzbuchs ent-
sprechend. Die Verantwortlichkeit besteht ge-
genüber den vertragschließenden Unternehmen 
und deren Anteilsinhabern. 

§ 293 e 

Prüfungsbericht 

(1) Die Vertragsprüfer haben über das Ergebnis 
der Prüfung schriftlich zu berichten. Der Prü-
fungsbericht ist mit einer Erklärung darüber abzu-
schließen, ob der vorgeschlagene Ausgleich oder 
die vorgeschlagene Abfindung angemessen ist. 
Dabei ist anzugeben, 

1. nach welchen Methoden Ausgleich und Abfin-
dung ermittelt worden sind; 

2. aus welchen Gründen die Anwendung dieser 
Methoden angemessen ist; 

Beschlüsse des 6. Ausschusses 

§ 293 c 

unverändert 

§ 293 d 

unverändert 

§ 293 e 

Prüfungsbericht 

(1) unverändert 



Drucksache 12/7850 	Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 

Entwurf 

3. welcher Ausgleich oder welche Abfindung sich 
bei der Anwendung verschiedener Methoden, 
sofern mehrere angewandt worden sind, je-
weils ergeben würde; zugleich ist darzulegen, 
welches Gewicht den verschiedenen Metho-
den bei der Bestimmung des vorgeschlagenen 
Ausgleichs oder der vorgeschlagenen Abfin-
dung und der ihnen zugrunde liegenden Werte 
beigemessen worden ist und welche beson-
deren Schwierigkeiten bei der Bewertung der 
vertragschließenden Unternehmen aufgetre-
ten sind. 

(2) § 293a Abs. 2 ist entsprechend anzuwen-
den. 

§293f 

Vorbereitung der Hauptversammlung 

(1) Von der Einberufung der Hauptversamm-
lung an, die über die Zustimmung zu dem Unter-
nehmensvertrag beschließen soll, sind in dem 
Geschäftsraum jeder der beteiligten Aktienge-
sellschaften oder Kommanditgesellschaften auf 
Aktien zur Einsicht der Aktionäre auszulegen 

1. der Unternehmensvertrag; 

2. die Jahresabschlüsse und die Lageberichte der 
vertragschließenden Unternehmen für die letz-
ten drei Geschäftsjahre; 

3. die nach § 293 a erstatteten Berichte der Vor-
stände und die nach § 293 e erstatteten 
Berichte der Vertragsprüfer. 

(2) Auf Verlangen ist jedem Aktionär unverzüg-
lich und kostenlos eine Abschrift der in Absatz 1 
bezeichneten Unterlagen zu erteilen. 

§ 293 g 

Durchführung der Hauptversammlung 

(1) In der Hauptversammlung sind die in § 293f 
Abs. 1 bezeichneten Unterlagen auszulegen. 

(2) Der Vorstand hat den Unternehmensvertrag 
zu Beginn der Verhandlung mündlich zu erläu-
tern. Er ist der Niederschrift als Anlage beizufü-
gen. 

(3) Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der 
Hauptversammlung Auskunft auch über alle für 
den Vertragschluß wesentlichen Angelegenhei-
ten des anderen Vertragsteils zu geben." 

7. § 305 Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 2 werden die Worte „Vermögens- und 
Ertragslage" durch das Wo rt  „Verhältnisse" 
ersetzt. 

Beschlüsse des 6. Ausschusses 

(2) § 293 a Abs. 2 und 3 ist entsprechend anzu-
wenden. 

§ 293 f 

unverändert 

§ 293 g 

unverändert 

7. unverändert 
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b) Folgender Satz wird angefügt: 

„Sie ist nach Ablauf des Tages, an dem der Be-
herrschungs- oder Gewinnabführungsvertrag 
wirksam geworden ist, mit jährlich zwei vom 
Hundert über dem jeweiligen Diskontsatz der 
Deutschen Bundesbank zu verzinsen; die Gel-
tendmachung eines weiteren Schadens ist 
nicht ausgeschlossen." 

8. § 306 Abs. 7 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 7 wird aufgehoben. 

b) Die bisherigen Sätze 8 und 9 werden die Sätze 
7 und 8. 

9. § 319 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 Satz 5 wird aufgehoben. 

b) Absatz 3 wird wie folgt gefaßt: 

„(3) Von der Einberufung der Hauptver-
sammlung der zukünftigen Hauptgesellschaft 
an, die über die Zustimmung zur Eingliede-
rung beschließen soll, sind in dem Geschäfts-
raum dieser Gesellschaft zur Einsicht der 
Aktionäre auszulegen 

1. der Entwurf des Eingliederungsbeschlusses; 

2. die Jahresabschlüsse und die Lageberichte 
der beteiligten Gesellschaften für die letz-
ten drei Geschäftsjahre; 

3. ein ausführlicher schriftlicher Bericht des 
Vorstands der zukünftigen Hauptgesell-
schaft, in dem die Eingliederung rechtlich 
und wirtschaftlich erläutert und begründet 
wird (Eingliederungsbericht). 

Auf Verlangen ist jedem Aktionär der zukünf-
tigen Hauptgesellschaft unverzüglich und ko-
stenlos eine Abschrift der in Satz 1 bezeichne-
ten Unterlagen zu erteilen. In der Hauptver-
sammlung sind diese Unterlagen auszulegen. 
Jedem Aktionär ist in der Hauptversammlung 
auf Verlangen Auskunft auch über alle im 
Zusammenhang mit der Eingliederung we-
sentlichen Angelegenheiten der einzuglie-
dernden Gesellschaft zu geben." 

Beschlüsse des 6. Ausschusses 

8. § 306 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 132 Abs. 1 Satz 2 bis 4 sowie § 306 Abs. 2 
Satz 2 und 3 des Umwandlungsgesetzes sind 
anzuwenden." 

b) In Absatz 4 wird folgender Satz angefügt: 

„§ 308 Abs. 3 des Umwandlungsgesetzes ist 
anzuwenden." 

c) In Absatz 7 wird Satz 7 aufgehoben; die bishe-
rigen Sätze 8 und 9 werden die Sätze 7 
und 8. 

9. unverändert 
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c) Nach Absatz 3 werden die folgenden neuen 
Absätze 4 bis 6 eingefügt: 

„(4) Der Vorstand der einzugliedernden Ge-
sellschaft hat die Eingliederung und die Firma 
der Hauptgesellschaft zur Eintragung in das 
Handelsregister anzumelden. Der Anmeldung 
sind die Niederschriften der Hauptversamm-
lungsbeschlüsse und ihre Anlagen in Ausferti-
gung oder öffentlich beglaubigter Abschrift 
beizufügen. 

(5) Bei der Anmeldung nach Absatz 4 hat der 
Vorstand zu erklären, daß eine Klage gegen 
die Wirksamkeit eines Hauptversammlungs-
beschlusses nicht oder nicht fristgemäß erho-
ben oder eine solche Klage rechtskräftig abge-
wiesen oder zurückgenommen worden ist; 
hierüber hat der Vorstand dem Registergericht 
auch nach der Anmeldung Mitteilung zu 
machen. Liegt die Erklärung nicht vor, so darf 
die Eingliederung nicht eingetragen werden, 
es sei denn, daß die klageberechtigen Aktio-
näre durch notariell beurkundete Verzichtser-
klärung auf die Klage gegen die Wirksamkeit 
des Hauptversammlungsbeschlusses verzich-
ten. 

(6) Der Erklärung nach Absatz 5 Satz 1 steht 
es gleich, wenn nach Erhebung einer Klage 
gegen die Wirksamkeit eines Hauptversamm-
lungsbeschlusses das für diese Klage zustän-
dige Landgericht auf Antrag der Gesellschaft, 
gegen deren Hauptversammlungsbeschluß 
sich die Klage richtet, durch rechtskräftigen 
Beschluß festgestellt hat, daß die Erhebung der 
Klage der Eintragung nicht entgegensteht. Der 
Beschluß nach Satz 1 darf nur ergehen, wenn 
die Klage gegen die Wirksamkeit des Haupt-
versammlungsbeschlusses unzulässig oder of-
fensichtlich unbegründet ist oder wenn das 
alsbaldige Wirksamwerden der Eingliederung 
nach freier Überzeugung des Gerichts unter 
Berücksichtigung der Schwere der mit der 
Klage geltend gemachten Rechtsverletzungen 
zur Abwendung der vom Antragsteller darge-
legten wesentlichen Nachteile für die Gesell-
schaft und ihre Aktionäre vorrangig erscheint. 
Der Beschluß kann in dringenden Fällen ohne 
mündliche Verhandlung ergehen. Die vorge-
brachten Tatsachen, aufgrund derer der Be-
schluß nach Satz 2 ergehen kann, sind glaub-
haft zu machen. Gegen den Beschluß findet die 
sofortige Beschwerde statt. Erweist sich die 
Klage als begründet, so ist die Gesellschaft, die 
den Beschluß erwirkt hat, verpflichtet, dem 
Antragsgegner den Schaden zu ersetzen, der 
ihm aus einer• auf dem Beschluß beruhenden 
Eintragung der Eingliederung entstanden ist." 

d) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 7. 

10. § 320 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 3 wird die Angabe „4" durch 
die Angabe „7 " ersetzt. 

Beschlüsse des 6. Ausschusses 

10. unverändert 
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b) Nach Absatz 2 werden folgende neue Absätze 
angefügt: 

„(3) Die Eingliederung ist durch sachver-
ständige Prüfer (Eingliederungsprüfer) zu prü-
fen. Diese werden von dem Vorstand der zu-
künftigen Hauptgesellschaft bestellt. § 293 a 
Abs. 3, §§ 293 c bis 293 e sind sinngemäß anzu-
wenden. 

(4) Die in § 319 Abs. 3 Satz 1 bezeichneten 
Unterlagen sowie der Prüfungsbericht nach 
Absatz 3 sind jeweils von der Einberufung der 
Hauptversammlung an, die über die Zustim-
mung zur Eingliederung beschließen soll, in 
dem Geschäftsraum der einzugliedernden Ge-
sellschaft und der Hauptgesellschaft zur Ein-
sicht der Aktionäre auszulegen. In dem Ein-
gliederungsbericht sind auch Art und Höhe der 
Abfindung nach § 320b rechtlich und wirt-
schaftlich zu erläutern und zu begründen; auf 
besondere Schwierigkeiten bei der Bewertung 
der beteiligten Gesellschaften sowie auf die 
Folgen für die Beteiligungen der Aktionäre ist 
hinzuweisen. § 319 Abs. 3 Satz 2 bis 4 gilt 
sinngemäß für die Aktionäre beider Gesell-
schaften. " 

c) Die Absätze 3 bis 7 werden aufgehoben. 

11. Nach § 320 werden die folgenden Vorschriften 
eingefügt: 

„§ 320a 

Wirkungen der Eingliederung 

Mit der Eintragung der Eingliederung in das 
Handelsregister gehen alle Aktien, die sich nicht 
in der Hand der Hauptgesellschaft befinden, auf 
diese über. Sind über diese Aktien Aktienurkun-
den ausgegeben, so verbriefen sie bis zu ihrer 
Aushändigung an die Hauptgesellschaft nur den 
Anspruch auf Abfindung. 

§ 320b 

Abfindung der ausgeschiedenen Aktionäre 

(1) Die ausgeschiedenen Aktionäre der einge-
gliederten Gesellschaft haben Anspruch auf an-
gemessene Abfindung. Als Abfindung sind ihnen 
eigene Aktien der Hauptgesellschaft zu gewäh-
ren. Ist die Hauptgesellschaft eine abhängige 
Gesellschaft, so sind den ausgeschiedenen Aktio-
nären nach deren Wahl eigene Aktien der Haupt-
gesellschaft oder eine angemessene Barabfin-
dung zu gewähren. Werden als Abfindung Aktien 
der Hauptgesellschaft gewährt, so ist die Abfin-
dung als angemessen anzusehen, wenn die 
Aktien in dem Verhältnis gewährt werden, in dem 
bei einer Verschmelzung auf eine Aktie der 
Gesellschaft Aktien der Hauptgesellschaft zu 
gewähren wären, wobei Spitzenbeträge durch 

Beschlüsse des 6. Ausschusses 

11. unverändert 
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bare Zuzahlungen ausgeglichen werden können. 
Die Barabfindung muß die Verhältnisse der Ge-
sellschaft im Zeitpunkt der Beschlußfassung ihrer 
Hauptversammlung über die Eingliederung be-
rücksichtigen. Die Barabfindung sowie bare Zu-
zahlungen sind von der Bekanntmachung der 
Eintragung der Eingliederung an mit jährlich zwei 
vom Hundert über dem jeweiligen Diskontsatz 
der Deutschen Bundesbank zu verzinsen; die 
Geltendmachung eines weiteren Schadens ist 
nicht ausgeschlossen. 

(2) Die Anfechtung des Beschlusses, durch den 
die Hauptversammlung der eingegliederten Ge-
sellschaft die Eingliederung der Gesellschaft 
beschlossen hat, kann nicht auf § 243 Abs. 2 oder 
darauf gestützt werden, daß die von der Hauptge-
sellschaft nach § 320 Abs. 2 Nr. 2 angebotene 
Abfindung nicht angemessen ist. Ist die angebo-
tene Abfindung nicht angemessen, so hat das in 
§ 306 bestimmte Gericht auf Antrag die angemes-
sene Abfindung zu bestimmen. Das gleiche gilt, 
wenn die Hauptgesellschaft eine Abfindung nicht 
oder nicht ordnungsgemäß angeboten hat und 
eine hierauf gestützte Anfechtungsklage inner-
halb der Anfechtungsfrist nicht erhoben oder 
zurückgenommen oder rechtskräftig abgewiesen 
worden ist. 

(3) Antragsberechtigt ist jeder ausgeschiedene 
Aktionär. Der Antrag kann nur binnen zwei 
Monaten nach dem Tage gestellt werden, an dem 
die Eintragung der Eingliederung in das Handels-
register nach § 10 des Handelsgesetzbuchs als 
bekanntgemacht gilt. Für das Verfahren gilt § 306 
sinngemäß." 

12. Das Vierte Buch wird aufgehoben. 

13. Das Fünfte Buch erhält die Überschrift „Viertes 
Buch". 

14. In § 399 Abs. 2 werden die Worte „oder als 
Mitglied des Vorstands zum Zweck der Eintra-
gung einer Umwandlung der Gesellschaft in eine 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung die in 
§ 371 Abs. 2 Satz 1 oder 2 oder Abs. 3 Satz 1 
vorgeschriebene Erklärung" gestrichen. 

15. § 407 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 erster Halbsatz wird die 
Angabe „§ 293 Abs. 3 Satz 2 und 3" durch die 
Angabe „§§ 293 f, 293 g Abs. 1" ersetzt; die 
Angabe „ ,§ 340 d Abs. 2 und 4, § 361 Abs. 2 
Satz 1 und 2" wird gestrichen. 

b) In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „ , § 345 
Abs. 1, § 353 Abs. 5, §§ 364, 367, 371, 379, 390" 
gestrichen. 

Beschlüsse des 6. Ausschusses 

12. unverändert 

13. unverändert 

14. unverändert 

15. unverändert 
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Artikel 7 

Änderung des Genossenschaftsgesetzes 

Das Gesetz betreffend die Erwerbs- und Wirt-
schaftsgenossenschaften in der im Bundesgesetzblatt 
Teil III, Gliederungsnummer 4125-1, veröffentlichten 
bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch Artikel 7 
des Gesetzes vom 20. Dezember 1993 (BGBl. I S. 
2182), wird wie folgt geändert: 

1. Die §§ 63e bis 63 i, 93 a bis 93 s werden aufgeho-
ben. 

2. In § 156 Abs. 1 Satz 2 wird nach der Angabe „§ 82 
Abs. 1" das Komma durch das Wort „und" ersetzt; 
die Worte „und der Verschmelzung und Umwand-
lung von Genossenschaften" werden gestrichen. 

Artikel 8 

Änderung des 
Versicherungsaufsichtsgesetzes 

Das Versicherungsaufsichtsgesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 13. Oktober 1983 (BGBl. I 
S. 1261), zuletzt geändert durch Artikel 6 Abs. 84 des 
Gesetzes vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2378), 
wird wie folgt geändert: 

1. Nach § 14 wird folgende Vorschrift eingefügt: 

„§ 14a 

Jede Umwandlung eines Versicherungsunter-
nehmens nach § 1 des Umwandlungsgesetzes be-
darf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. § 14 
Abs. 1 Satz 2, 3 und 5 gilt entsprechend. Die 
Genehmigung kann auch versagt werden, wenn 
die Vorschriften über die Umwandlung nicht be-
achtet worden sind." 

2. Die §§ 44a bis 44c, 53a werden aufgehoben. 

3. § 157a Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

a) Die Angabe „ , der §§ 37 und 53a" wird durch 
die Angabe „und des § 37" ersetzt. 

b) Der Punkt wird durch einen Strichpunkt 
ersetzt. 

c) Folgender neuer Halbsatz wird angefügt: 

„eine Umwandlung nach dem Umwandlungs-
gesetz ist nicht zulässig." 

Beschlüsse des 6. Ausschusses 

Artikel 7 

unverändert 

Artikel 8 

Änderung des 
Versicherungsaufsichtsgesetzes 

Das Versicherungsaufsichtsgesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 17. Dezember 1992 (BGBl. 

1993 I S. 2), zuletzt geändert durch Artikel 6 Abs. 84 
des Gesetzes vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I 
S. 2378), wird wie folgt geändert: 

1. unverändert 

2. unverändert 

3. unverändert 
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Artikel 9 

Änderung des Publizitätsgesetzes 

In § 2 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes über die Rech-
nungslegung von bestimmten Unternehmen und Kon-
zernen vom 15. August 1969 (BGBl. I S. 1189, 1970 I 
S. 1113), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 
30. November 1990 (BGBl. I S. 2570) geändert worden 
ist, wird die Angabe „Verschmelzung," gestrichen. 

Artikel 10 

Änderung des Kreditwesengesetzes 

§ 40 Abs. 1 des Gesetzes über das Kreditwesen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juni 1993 
(BGBl. I S. 1082), das zuletzt durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 25. Oktober 1993 (BGBl. I S. 1770) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Am Ende der Nummer 2 wird der Punkt durch 
einen Strichpunkt ersetzt. 

2. Nach Nummer 2 wird folgende neue Nummer 3 
angefügt: 

„3. Unternehmen, die durch Umwandlung der in 
Nummer 2 bezeichneten Unternehmen neu 
gegründet wurden." 

Artikel 11 

Änderung des Gesetzes 
gegen Wettbewerbsbeschränkungen 

Das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 20. Februar 
1990 (BGBl. 1 S. 235), zuletzt geändert durch Artikel 6 
Abs. 64 des Gesetzes vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I 
S. 2378), wird wie folgt geändert: 

1. § 23 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 wird die Angabe „Ver-
schmelzung," gestrichen. 

b) In Absatz 4 Nr. 1 werden die Worte „Verschmel-
zung oder" gestrichen; ferner wird das Wort 
„neugebildeten" durch das Wort „neugegrün-
deten" ersetzt. 

Beschlüsse des 6. Ausschusses 

Artikel 9 

unverändert 

Artikel 10 

Änderung des Kreditwesengesetzes 

§ 40 Abs. 1 des Gesetzes über das Kreditwesen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juni 1993 
(BGBl. I S. 1082), das zuletzt durch § 7 Abs. 1 Buch-
stabe c des Gesetzes vom 26. April 1994 (BGBl. I 
S. 918) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert: 

1. unverändert 

2. Nach Nummer 2 wird folgende neue Nummer 3 
angefügt: 

„3. Unternehmen, die durch Umwandlung der in 
Nummer 2 bezeichneten Unternehmen neu 
gegründet werden, solange sie auf Grund 
ihrer Satzung besondere Merkmale, insbeson-
dere eine am Gemeinwohl orientierte Aufga-
benstellung und eine Beschränkung der 
wesentlichen Geschäftstätigkeit auf den Wirt-
schaftsraum, in dem das Unternehmen seinen 
Sitz hat, in dem Umfang wie vor der Umwand-
lung aufweisen." 

Artikel 11 

Änderung des Gesetzes 
gegen Wettbewerbsbeschränkungen 

Das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 20. Februar 
1990 (BGBl. I S. 235), zuletzt geändert durch § 7 Abs. 1 
Buchstabe a des Gesetzes vom 26. April 1994 (BGBl. I 
S. 918), wird wie folgt geändert: 

1. unverändert 
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2. In § 24 Abs. 2 Satz 4 dritter Halbsatz und in Absatz 7 
Nr. 3 zweiter Halbsatz wird jeweils die Angabe 
„Verschmelzung," gestrichen; ferner werden je-
weils die Worte „Handelsregister oder in das 
Genossenschaftsregister" durch die Worte „zu-
ständige Register" ersetzt. 

3. § 24a wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 3 werden die Worte „Ver-
schmelzung oder" gestrichen. 

b) In Absatz 4 Satz 1 dritter Halbsatz wird die An-
gabe „Verschmelzung," gestrichen; ferner wer-
den die Worte „Handelsregister oder in das 
Genossenschaftsregister" durch die Worte „zu-
ständige Register" ersetzt. 

Artikel 12 

Änderung von 
Mitbestimmungsgesetzen 

In § 15 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes zur Ergänzung 
des Gesetzes über die Mitbestimmung der Arbeitneh-
mer in den Aufsichtsräten und Vorständen der Unter-
nehmen des Bergbaus und der Eisen und Stahl erzeu-
genden Industrie — Mitbestimmungsergänzungsge-
setz — in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliede-
rungsnummer 801-3, veröffentlichten bereinigten 
Fassung, das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
20. Dezember 1988 (BGBl. I S. 2312) geändert worden 
ist, sowie in § 32 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes über die 
Mitbestimmung der Arbeitnehmer vom 4. Mai 1976 
(BGBl. I S. 1153), das durch Artikel 5 des Gesetzes vom 
26. Juni 1990 (BGBl. I S. 1206) geändert worden ist, 
wird jeweils die Angabe „ , Verschmelzung" gestri-
chen. 

Artikel 13 

Änderung des 
Betriebsverfassungsgesetzes 

Das Betriebsverfassungsgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23. Dezember 1988 (BGBl. 
1989 I S. 1, 902), zuletzt geändert durch Artikel 34 des 
Gesetzes vom 18. Dezember 1989 (BGBl. I S. 2261), 
wird wie folgt geändert: 

1. § 106 Abs. 3 Nr. 8 wird wie folgt gefaßt: 

„8. der Zusammenschluß oder die Spaltung von 
Unternehmen oder Betrieben; ". 

2. § 111 Nr. 3 wird wie folgt gefaßt: 

„3. Zusammenschluß mit anderen Betrieben oder 
die Spaltung von Betrieben,". 

Beschlüsse des 6. Ausschusses 

2. unverändert 

3. unverändert 

Artikel 12 

unverändert 

Artikel 13 

unverändert 



Drucksache 12/7850 	Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 

Entwurf 

Artikel 14 

Änderung des 
Gerichtsverfassungsgesetzes 

Das Gerichtsverfassungsgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 9. Mai 1975 (BGBl. I S. 1077), 
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
11. Januar 1993 (BGBl. I S. 50), wird wie folgt geän-
dert: 

1. In § 74 c Abs. 1 Nr. 1 wird hinter der Angabe „dem 
Gesetz zur Ausführung der EWG-Verordnung über 
die Europäische wirtschaftliche Interessenvereini-
gung" das Wort „und" durch ein Komma ersetzt; 
ferner wird hinter dem Wort „Genossenschaftsge-
setz" die Angabe „und dem Umwandlungsgesetz" 
eingefügt. 

2. In § 95 Abs. 2 wird nach dem Wort „Aktiengeset-
zes" die Angabe „sowie nach § 10 und § 306 des 
Umwandlungsgesetzes" eingefügt. 

Artikel 15 

Änderung 
des Rechtspflegergesetzes 

§ 17 Nr. 1 Buchstabe c des Rechtspflegergesetzes 
vom 5. November 1969 (BGBl. I S. 2065), das zuletzt 
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 16. Dezember 1993 
(BGBl. I S. 2054) geändert worden ist, erhält folgende 
Fassung: 

„c) auf Eintragung der Eingliederung oder der Um-
wandlung, " . 

Artikel 16 

Änderung des Gesetzes 
über die Angelegenheiten 

der freiwilligen Gerichtsbarkeit 

Das Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilli-
gen Gerichtsbarkeit in der im Bundesgesetzblatt 
Teil III, Gliederungsnummer 315-1, veröffentlichten 
bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch Artikel 6 
des Gesetzes vom 20. Dezember 1993 (BGBl. I 
S. 2182), wird wie folgt geändert: 

1. In § 132 Abs. 1 Satz 1 wird die Angabe „§ 37 Abs. 1 
des Gesetzes über die Kapitalerhöhung aus Gesell-
schaftsmitteln und über die Verschmelzung von 
Gesellschaften mit beschränkter Haftung" durch 
die Angabe „§ 316 des Umwandlungsgesetzes" 
ersetzt. 

Beschlüsse des 6. Ausschusses 

Artikel 14 

unverändert 

Artikel 15 

unverändert 

Artikel 16 

Änderung des Gesetzes 
über die Angelegenheiten 

der freiwilligen Gerichtsbarkeit 

Das Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilli-
gen Gerichtsbarkeit in der im Bundesgesetzblatt 
Teil III, Gliederungsnummer 315-1, veröffentlichten 
bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch Artikel 6 
des Gesetzes vom 20. Dezember 1993 (BGBl. I 
S. 2182), wird wie folgt geändert: 

1. unverändert 
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2. In § 145 Abs. 1 Satz 1 werden die Angaben „ § 340 b 
Abs. 2, § 350 Abs. 1 und 4" und „die nach § 29 
Abs. 1 und 4 des Gesetzes über die Kapitalerhö-
hung aus Gesellschaftsmitteln und über die Ver-
schmelzung von Gesellschaften mit beschränkter 
Haftung" gestrichen. 

Artikel 17 

Änderung des Gerichtskostengesetzes 

Das Gerichtskostengesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 15. Dezember 1975 (BGBl. I 
S. 3047), zuletzt geändert durch Artikel 6 Abs. 39 des 
Gesetzes vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2378), 
wird wie folgt geändert: 

1. § 20 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift wird der Punkt durch ein 
Komma ersetzt und die Worte „Verfahren nach 
§ 319 Abs. 6 des Aktiengesetzes oder § 16 
Abs. 3 des Umwandlungsgesetzes" angefügt. 

b) Nach Absatz 3 wird folgender neuer Absatz 4 
angefügt: 

„(4) In Verfahren nach § 319 Abs. 6 des 
Aktiengesetzes oder § 16 Abs. 3 des Umwand-
lungsgesetzes bestimmt sich der Wert nach § 3 
der Zivilprozeßordnung. Er darf jedoch ein 
Zehntel des Grundkapitals oder Stammkapitals 
des übertragenden oder formwechselnden 
Rechtsträgers oder, falls der übertragende oder 
formwechselnde Rechtsträger ein Grundkapital 
oder Stammkapital nicht hat, ein Zehntel des 
Vermögens dieses Rechtsträgers, höchstens je-
doch eine Million Deutsche Mark nur insoweit 
übersteigen, als die Bedeutung der Sache für die 
Parteien höher zu bewerten  ist."  

2. Nach Nummer 1140 des Kostenverzeichnisses wird 
folgende Nummer 1141 eingefügt: 

„ 1141 Verfahren nach § 319 Abs. 6 AktG oder § 16 
Abs. 3 UmwG ... 1." 

Artikel 18 

Änderung der Bundesgebühren
-

ordnung für Rechtsanwälte 

Nach § 41 der Bundesgebührenordnung für Rechts-
anwälte in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliede-
rungsnummer 368-1, veröffentlichten bereinigten 
Fassung, zuletzt geändert durch Artikel 11 Nr. 2 des 

Beschlüsse des 6. Ausschusses 

2. In § 145 Abs. 1 Satz 1 werden die Angaben „ § 340 b 
Abs. 2, § 350 Abs. 1 und 4" und „die nach § 29 
Abs. 1 und 4 des Gesetzes über die Kapitalerhö-
hung aus Gesellschaftsmitteln und über die Ver-
schmelzung von Gesellschaften mit beschränkter 
Haftung" gestrichen und nach dem Wort „Aktien-
gesetzes" die Angabe „die nach § 26 Abs. 1 und 4, 
§ 206 Satz 2 und 3 des Umwandlungsgesetzes," 
eingefügt. 

Artikel 17 

Änderung des Gerichtskostengesetzes 

Das Gerichtskostengesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 15. Dezember 1975 (BGBl. I 
S. 3047), zuletzt geändert durch Artikel 6 Abs. 39 des 
Gesetzes vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2378), 
wird wie folgt geändert: 

1. unverändert 

2. Nach Nummer 1645 des Kostenverzeichnisses wird 
folgende Nummer 1650 eingefügt: 

„ 1650 Verfahren nach § 319 Abs. 6 AktG oder § 16 
Abs. 3 UmwG ... 1,0." 

Artikel 18 

unverändert 
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Gesetzes vom 11. Januar 1993 (BGBl. I S. 50), wird 
folgender § 42 eingefügt: 

„§ 42 

Verfahren nach § 319 Abs. 6 des Aktiengesetzes 
oder § 16 Abs. 3 des Umwandlungsgesetzes 

In Verfahren nach § 319 Abs. 6 des Aktiengesetzes 
oder § 16 Abs. 3 des Umwandlungsgesetzes erhält der 
Rechtsanwalt die Hälfte der in § 31 bestimmten Ge-
bühren. " 

Artikel 19 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 19.. in Kraft. 

Beschlüsse des 6. Ausschusses 

Artikel 18 a 

Änderung des 
Landwirtschaftsanpassungsgesetzes 

Nach § 38 des Landwirtschaftsanpassungsgesetzes 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Juli 1991 
(BGBl. I S. 1418), das zuletzt durch Gesetz vom 
31. März 1994 (BGBl. I S. 736) geändert worden ist, 
wird folgender § 38a eingefügt: 

„§ 38a 

Umwandlung eingetragener Genossenschaften 

Eine eingetragene Genossenschaft, die durch 
formwechselnde Umwandlung einer Landwirtschaft-
lichen Produktionsgenossenschaft entstanden ist, 
kann durch erneuten Formwechsel in eine Personen-
gesellschaft umgewandelt werden; für die Umwand-
lung gelten die Vorschriften dieses Abschnitts ent-
sprechend." 

Artikel 19 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1995 in Kraft. 
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Bericht der Abgeordneten Joachim Gres, Detlef Kleinert (Hannover), 
Dr. Wolfgang Freiherr von Stetten und Ludwig Stiegler 

A. Zum Beratungsverfahren 

Bei den beiden Gesetzentwürfen zur Bereinigung des 
Umwandlungsrechts (UmwBerG) — Drucksachen 
12/6699 und 12/7265 — handelt es sich um identische 
Vorlagen, die von den Koalitionsfraktionen bzw. von 
der Bundesregierung eingebracht worden sind. Sie 
wurden vom Deutschen Bundestag in der 208. Sitzung 
vom 3. Februar 1994 bzw. in der 225. Sitzung vom 
28. April 1994 zur federführenden Beratung an den 
Rechtsausschuß und zur Mitberatung an den Finanz-
ausschuß, den Ausschuß für Wirtschaft sowie den 
Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung überwiesen. 
Im folgenden werden die Vorlagen als ein einheitli-
cher Gesetzentwurf zum Umwandlungsbereinigungs-
recht behandelt. 

Der Ausschuß für Wirtschaft hat die Vorlagen in seiner 
79. Sitzung am 18. Mai 1994 beraten und mehrheitlich 
mit den Stimmen der Mitglieder der Fraktionen der 
CDU/CSU und F.D.P. gegen die Stimmen der Mitglie-
der der Fraktion der SPD ihre Annahme empfohlen. 

Der Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung hat auf 
der Grundlage seiner Sitzung vom 25. Mai 1994 mit 
den Stimmen der Koalitionsfraktionen gegen die 
Stimmen der SPD bei Abwesenheit der Gruppenver-
treter die Annahme des Gesetzentwurfs empfohlen. 

Der Finanzausschuß hat die Vorlagen in seiner Sit-
zung vom 26. Mai 1994 beraten und mit den Stimmen 
der Koalitionsfraktionen bei Enthaltung der Fraktion 
der SPD sowie bei Abwesenheit der Vertreter der 
Gruppen beschlossen, die Annahme des Gesetzent-
wurfs zu empfehlen. Die Fraktion der SPD habe die 
Stimmenthaltung damit begründet, daß in den Vorla-
gen eine Mitbestimmungsregelung nicht enthalten 
sei. 

Der Rechtsausschuß hat die Vorlagen — jeweils im 
Zusammenhang mit dem Entwurf eines Gesetzes für 
kleine Aktiengesellschaften und zur Deregulierung 
des Aktienrechts (Drucksache 12/6721) — am 9. März 
1994, 20. April 1994 und 25. Mai 1994 (118., 123. und 
130. Sitzung) beraten. In seiner Sitzung vom 20. Ap ril 
1994 hat der Ausschuß zu den genannten Vorlagen 
eine Anhörung durchgeführt. 

An ihr teilgenommen haben: 

— Prof. Dr. Marcus Lutter, Universität Bonn 

— Rechtsanwalt Dr. Michael Hoffmann-Becking, 
Düsseldorf 

— Prof. Dr. Karsten Schmidt, Universität Hamburg 

— Bundesverband der Deutschen Indust rie e. V. — 
BDI, Köln 

— Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeber-
verbände, Köln 

— Deutscher Gewerkschaftsbund — DGB, Düssel-
dorf 

— Industriegewerkschaft Metall — IGM, Frankfurt 
a. M. 

Die Ergebnisse der Anhörung sind in die weiteren 
Beratungen des Ausschusses und die diese vorberei-
tenden Gespräche der Berichterstatter mit den zustän-
digen Vertretern des Bundesministeriums der Justiz 
eingeflossen. Auf das Protokoll der 123. Rechtsaus-
schußsitzung vom 20. April 1994 mit den anliegenden 
Stellungnahmen der Sachverständigen und Verbände 
wird verwiesen. 

B. Zum Inhalt der Beschlußempfehlung 

In die vom Rechtsausschuß beschlossene Fassung des 
Entwurfs des Gesetzes zur Bereinigung des Umwand-
lungsrechts sind alle wesentlichen Grundentschei-
dungen des Regierungsentwurfs übernommen wor-
den. Besonders hervorzuheben sind: 

— die Zusammenfassung der Umwandlungsvor-
schriften für alle betroffenen Rechtsformen in 
einem Gesetz; 

— die Schließung von Lücken im geltenden Recht, 
insbesondere durch Ausdehnung der Umwand-
lungsmöglichkeiten auf bisher überhaupt nicht 
oder nur teilweise erfaßte Rechtsformen sowie die 
erstmalige generelle Einführung des Rechtsinsti-
tuts der Spaltung in das deutsche Recht; 

— die Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der 
Anteilseigner der an Umwandlungsvorgängen 
beteiligten Unternehmen; 

— der Schutz der Arbeitnehmerinteressen insbeson-
dere bei Spaltungsvorgängen. 

Eingang in den Entwurf gefunden haben ferner eine 
Reihe von Änderungsvorschlägen des Bundesrates, 
die insbesondere Verfahrensfragen betreffen. 

C. Zur Begründung der Beschlußempfehlung 

I. Allgemeines 

Die Koalitionsfraktionen und die Fraktion der SPD 
haben in gleicher Weise die Hauptziele des Regie-
rungsentwurfs befürwortet, das Umwandlungsrecht 
aus bisher fünf verschiedenen Gesetzen herauszulö-
sen, für Bleichgelagerte Sachverhalte anzugleichen 
und in einem Gesetz zusammenzufassen sowie dabei 
vorhandene Lücken im geltenden Recht zu schließen. 
Keine Mehrheit im Rechtsausschuß fand die Forde-
rung der Fraktion der SPD, die zuvor bereits auch vom 
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Bundesrat erhoben worden war, besondere mitbe-
stimmungssichernde Bestimmungen in den Entwurf 
aufzunehmen. Für die ablehnende Haltung der Koali-
tionsfraktionen war insoweit entscheidend, daß auch 
die schon nach geltendem Recht möglichen Umwand-
lungen im Einzelfall Änderungen der Mitbestimmung 
bei den beteiligten Unternehmen zur Folge haben 
können. Auch Spaltungsvorgänge sind schon bisher 
durch bestimmte andere rechtliche Konstruktionen, 
insbesondere im Wege der Einzelrechtsübertragung, 
möglich. Der Entwurf vereinheitlicht lediglich die 
geltenden Regelungen und erleichtert Spaltungsvor-
gänge rechtstechnisch durch die Einführung der 
Gesamtrechtsnachfolge. 

Wegen der nach ihrer Ansicht nicht hinreichend 
gelösten mitbestimmungsrechtlichen Fragen hat sich 
die Fraktion der SPD bei der Abstimmung über den 
Gesetzentwurf insgesamt der Stimme enthalten, 
obwohl sie den Artikeln 2 bis 19 sowie auch den 
einzelnen Vorschriften des Artikels 1 ganz überwie-
gend zugestimmt hat. Sie hat lediglich Artikel 1 §§ 321 
und 322 sowie Artikel 1 insgesamt ihre Zustimmung 
versagt. 

In der folgenden Einzelbegründung werden die vom 
Rechtsausschuß beschlossenen Änderungen des Re-
gierungsentwurfs erläutert. Es wird auch zu einigen 
Vorschriften Stellung genommen, die erörtert wur-
den, aber im Ergebnis unverändert geblieben sind. 
Ergänzend wird auf die Begründung zum Regierungs-
entwurf in der Drucksache 12/6699 verwiesen. 

II. Zu den einzelnen Vorschriften 

Zu Artikel 1 — Umwandlungsgesetz (UmwG) 

1. Zu § 5 

Die Frage, welchem Betriebsrat der Verschmel-
zungsvertrag oder sein Entwurf gemäß Absatz 3 
zugeleitet werden muß, beantwortet sich aus den 
Vorschriften des Betriebsverfassungsgesetzes. In 
der Regel wird dies ausschließlich der Gesamtbe-
triebsrat oder der Konzernbetriebsrat sein (vgl. 
§§ 50, 58 BetrVG). Nach Auffassung des Rechts-
ausschusses lösen unwesentliche Abänderungen 
des Verschmelzungsvertrages oder seines Ent-
wurfs, die nach der erstmaligen Zuleitung an den 
Betriebsrat erfolgen, keine erneute Zuleitungs-
verpflichtung aus. 

2. Zu § 8 

Nach Artikel 24 der Dritten gesellschaftsrechtli-
chen EG-Richtlinie (Verschmelzungsrichtlinie) 
kann bei der Verschmelzung unter Beteiligung 
von Aktiengesellschaften auf die Erstellung eines 
Verschmelzungsberichts verzichtet werden, 
wenn es um die Aufnahme einer 100%igen Toch-
tergesellschaft geht. Diese vor allem für die sog. 
Konzernverschmelzung bedeutsame Erleichte-
rung wird durch eine entsprechende Ergänzung 
in Absatz 3 für alle Rechtsträger eingeführt. 

3. Zu § 10 

Auf Anregung des Bundesrates sollen die Vor-
schriften des Regierungsentwurfs über die ge-
richtliche Bestellung der Verschmelzungsprüfer 
ergänzt werden. Wenn bei dem zuständigen 
Landgericht eine Kammer für Handelssachen 
gebildet ist, soll nach Absatz 2 Satz 2 deren 
Vorsitzender allein über die Bestellung der Ver-
schmelzungsprüfer entscheiden können. Eine sol-
che Regelung dient der Verfahrensvereinfa-
chung. Die bisherige Regelung, wonach der FGG-
Richter des Amtsgerichts allein entschieden hat, 
gab keinen Anlaß zu Beanstandungen. Es 
erscheint daher sachlich nicht geboten, daß die 
Kammer für Handelssachen in ihrer vollen Beset-
zung über den Antrag entscheidet. 

Durch die Bezugnahme in Absatz 3 auf die Vor-
schriften des § 306 Abs. 3, § 307 Abs. 1 und § 309 
wird die Konzentrationsermächtigung für die 
Landesregierungen vorgehen, das gerichtliche 
Verfahren bestimmt und der Rechtsmittelzug 
geregelt. 

4. Zu § 11 

Durch die in Absatz 1 neu eingefügten Sätze wird 
klargestellt, daß der in § 319 Abs. 1 HGB benannte 
Personenkreis auch für solche kleinen oder mittel-
großen Rechtsträger als Umwandlungsprüfer 
tätig sein kann, für die eine Jahresabschlußprü-
fung gesetzlich nicht vorgeschrieben ist (insbe-
sondere kleine Kapitalgesellschaften, Personen-
handelsgesellschaften und Vereine). Für die Grö-
ßeneinteilung soll dabei auf die in § 267 HGB 
genannten Kriterien zurückgegriffen werden. 

5. Zu § 26 

Auf Anregung des Bundesrates soll es in Absatz 1 
Satz 2 wie im geltenden Recht (vgl. § 350 Abs. 1 
AktG i. V. m. § 145 Abs. 1 Satz 1 FGG) bei der 
Zuständigkeit des Amtsgerichts für die Bestellung 
des besonderen Vertreters bleiben. 

6. Zu § 45 

Um etwaige Mißverständnisse zu vermeiden, soll 
durch die Ergänzung der Überschrift klargestellt 
werden, daß die Vorschrift die Begrenzung der 
Haftung der persönlich haftenden Gesellschafter 
einer Personenhandelsgesellschaft betrifft. 

7. Zu § 62 

Wie schon § 8 soll auch diese Vorschrift abgeän-
dert werden, um einem aus Wirtschaftskreisen 
geäußerten Wunsch nach zusätzlichen Erleichte-
rungen für die Konzernverschmelzung Rechnung 
zu tragen. Wie nach geltendem Recht (vgl. § 352b 
AktG) soll ein Verschmelzungsbeschluß bei einer 
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übernehmenden Aktiengesellschaft entbehrlich 
sein, wenn diese eine Tochtergesellschaft auf-
nimmt, von deren Stamm- oder Grundkapital sie 
mindestens neun Zehntel hält. 

B. Zu § 65  

Die Ergänzung in Absatz 2 dient der Klarstellung, 
daß Vorzugsaktionären ohne Stimmrecht auch bei 
der Beschlußfassung über eine Verschmelzung 
kein Stimmrecht zusteht. 

 9. Zu § 80 

Es handelt sich um eine rein redaktionelle Anpas-
sung. 

10. Zu § 104a 

Das in den §§ 29 bis 34 vorgesehene Recht, bei 
einer Verschmelzung durch Aufnahme eines 
Rechtsträgers durch einen Rechtsträger anderer 
Rechtsform gegen Barabfindung aus dem übertra-
genden Rechtsträger auszuscheiden, führt zu 
Schwierigkeiten, wenn es sich bei dem übertra-
genden Rechtsträger um einen Verein handelt, 
der ausschließlich und unmittelbar gemeinnützi-
gen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken dient. 
Zum einen werden solche Vereine zu einem 
erheblichen Teil durch Zuwendungen der öffent-
lichen Hand oder von privater Seite finanziert. Der 
Gewährung einer Abfindung an ausscheidende 
Mitglieder stünde regelmäßig die bestehende 
Zweckbindung entgegen. Zum anderen könnte 
dadurch der steuerliche Gemeinnützigkeitsstatus 
gefährdet werden. Aus diesen Gründen sollen für 
die Mitglieder solcher Vereine die Vorschriften 
über das Ausscheiden gegen Abfindung keine 
Anwendung finden. 

11. Zu § 131 

Es handelt sich um eine rein redaktionelle Ände-
rung. 

12. Zu § 132 

Die Geltung des § 613a Abs. 1 und 4 BGB in 
Umwandlungsfällen soll in § 324 klargestellt wer-
den, so daß der Hinweis auf diese Vorschrift in 
§ 132 entbehrlich ist. 

13. Zu § 133 

Bei der Streichung der Worte „Satz 1" in Absatz 2 
handelt es sich um eine rein redaktionelle Anpas-
sung. 

14. Zu § 134 

Die Vorschrift soll auch auf Anregung des Bun

-

desrates gegenüber der Fassung des Regierungs

-

entwurfs sachlich und redaktionell geändert wer-
den. 

Die redaktionelle Änderung besteht darin, daß die 
bisher ebenfalls von Absatz 1 erfaßte gesamt-
schuldnerische Mithaftung für Betriebsrentenan-
sprüche jetzt gesondert in Absatz 2 geregelt wird. 
Sachlich soll die Haftung beschränkt werden auf 
solche Versorgungsverpflichtungen nach dem 
Gesetz zur Verbesserung der betrieblichen 
Altersversorgung, die vor der Spaltung begründet 
worden sind. Die bisher vorgesehene Einbezie-
hung von Ansprüchen, die erst fünf Jahre nach der 
Spaltung begründet werden, entfällt also. 

In Absatz 3 soll die bisherige Verjährungsrege-
lung nach Absatz 2 des Regierungsentwurfs in 
eine Enthaftungsregelung umgestaltet werden. 
Dies erfolgt durch Verweisung auf § 133 Abs. 3 bis 
5. Für diese Vorschrift hatte bereits der Regie-
rungsentwurf den gerade für Dauerschuldver-
hältnisse bedeutsamen Enthaftungsgrundsatz aus 
dem Nachhaftungsbegrenzungsgesetz übernom-
men. Um dem besonderen Schutzbedürfnis der 
Arbeitnehmer in Fällen der Betriebsaufspaltung 
Rechnung zu tragen, soll aber abweichend von 
§ 133 Abs. 3 und 4 die Haftung zeitlich um fünf 
Jahre auf nunmehr zehn Jahre nach der Spaltung 
verdoppelt werden. Rechtstechnisch geschieht 
dies dadurch, daß die Fünfjahres-Frist nach § 133 
Abs. 4 erst fünf Jahre nach dem Tag der Eintra-
gung der Spaltung beginnen soll. Damit wird 
sichergestellt, daß die gesamlschuldnerische Mit-
haftung der Anlagegesellschaft spätestens zehn 
Jahre nach der Spaltung endet. 

15. Zu § 151 

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. 
Der in § 109 bereits verwendete Begriff „Versi-
cherungs-Aktiengesellschaft" soll auch hier ge-
braucht werden. 

16. Zu § 162 

Die auf Anregung des Bundesrates erfolgte Neu-
formulierung in Absatz 1 soll die gewollte Rege-
lung deutlicher zum Ausdruck bringen. 

Die Änderung in dem bisherigen Satz 1 des 
Absatzes 2 ist rein redaktioneller Art. Hinsichtlich 
des bisherigen Satzes 2 hatte der Bundesrat kriti-
siert, die Regelung greife in die Verfassung der 
Stiftungen ein, ohne daß ein Regelungsbedürfnis 
erkennbar wäre. Sie soll daher gestrichen wer-
den. 

17. Zu § 164 

Die auf Veranlassung des Bundesrates erfolgte 
Neufassung des Absatzes 1 soll deutlicher zum 
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Ausdruck bringen, daß die Beantwortung der 
Frage, ob die Ausgliederung der staatlichen 
Genehmigung bedarf, dem jeweiligen Stiftungs-
recht überlassen bleiben soll. 

Wenn sich die Erforderlichkeit der staatlichen 
Genehmigung nach dem Landesstiftungsrecht 
beurteilt, so sind auch dessen Regeln für die 
Erteilung der Genehmigung anzuwenden. Einer 
zusätzlichen bundesrechtlichen Regelung bedarf 
es daher nicht. Absatz 2 in der Fassung des 
Regierungsentwurfs soll daher gestrichen wer-
den. Als Folgeänderung wird der bisherige 
Absatz 3 zu Absatz 2. 

18. Zu § 175 

Wie bei § 151 handelt es sich auch hier um eine 
rein redaktionell bedingte Änderung. 

19. Zu § 185 

Wie im vorangegangenen Fall handelt es sich 
auch hier um eine rein redaktionelle Änderung. 

20. Zu § 238 

Zur Erleichterung des Formwechsels zwischen 
Kapitalgesellschaften soll darauf verzichtet wer-
den, daß auch in diesen Fällen dem Umwand-
lungsbericht die grundsätzlich in § 192 Abs. 2 
vorgesehene Vermögensaufstellung beigefügt 
werden muß. Nach Auffassung des Rechtsaus-
schusses erscheint dies vertretbar, da sich die 
Rechtsstellung der einzelnen Anteilsinhaber, de-
ren Unterrichtung die Vermögensaufstellung die-
nen soll, durch den Wechsel innerhalb der Kate-
gorie Kapitalgesellschaft nicht grundlegend än-
dert. Anders zu beurteilen ist dies aber, wenn sich 
der Formwechsel zwischen verschiedenen Kate-
gorien von Rechtsträgern vollzieht und beispiels-
weise einzelne oder alle Anteilsinhaber einer 
Kapitalgesellschaft zu persönlich haftenden Ge-
sellschaftern einer Personengesellschaft oder Mit-
gliedern einer Genossenschaft mit Nachschuß-
pflicht werden. Auch in solchen Fällen ist der 
Umwandlungsbericht und damit die Vermögens-
aufstellung aber entbehrlich, wenn alle Anteilsin-
haber darauf verzichten (vgl. § 192 Abs. 3). 

21. Zu§ 260 

Bei der Ergänzung in Absatz 2 handelt es sich um 
eine rein redaktionelle Änderung. 

22. Zu § 274 

Auch hier handelt es sich um eine rein redaktio-
nelle Änderung. 

23. Zu § 276 

Auch hier handelt es sich um eine redaktionelle 
Änderung. 

24. Zu § 282 

Die Regelung in dem neuen Absatz 2 stellt eine 
Parallele zu § 104a dar. Auf die Begründung zu 
Nummer 10 wird verwiesen. 

25. Zu § 290 

Neben einer redaktionellen Änderung handelt es 
sich ebenfalls um einen Parallelfall zu § 104a und 
§ 282 Abs. 2. Auf die dortige Begründung wird 
verwiesen. 

26. Zu § 292 

Es handelt sich um eine redaktionelle Ände-
rung. 

27. Zu § 301 

Es handelt sich um eine auf Veranlassung des 
Bundesrates vorgenommene Änderung. In einzel-
nen Ländern besteht zum Teil das Bedürfnis, daß 
genossenschaftlich strukturierte Kreditinstitute, 
die kraft früherer Verleihung den Status einer 
Körperschaft oder Anstalt des öffentlichen Rechts 
besitzen, in eine eingetragene Genossenschaft 
umgewandelt werden können. Die Rechtsform 
der Genossenschaft entspricht der sonst üblichen 
Struktur solcher Kreditinstitute und würde eine 
Kooperation unter mehreren Instituten erleich-
tern. Die Änderung schafft die Voraussetzung 
dafür, daß die Umwandlung in eine eingetragene 
Genossenschaft durch Landesrecht normiert wer-
den kann. 

28. Zu § 306 

Die Neuregelung in Absatz 2 beruht auf einer 
Anregung des Bundesrats. Im Verfahren der frei-
willigen Gerichtsbarkeit entscheidet eine Kam-
mer für Handelssachen in aller Regel nur als 
Beschwerdegericht (§ 30 Abs. 1 Satz 2 FGG). Im 
Spruchverfahren wird sie jedoch erstinstanzlich 
tätig. Im FGG gibt es aber keine dem § 349 ZPO 
vergleichbare Vorschrift, die es dem Vorsitzenden 
erlaubt, in eigener Kompetenz zu entscheiden. Es 
erscheint sinnvoll, eine derartige Bestimmung 
auch im Spruchverfahren vorzusehen. Der Vorsit-
zende soll die Möglichkeit erhalten, Entscheidun-
gen, die vor oder nach der Entscheidung in der 
Hauptsache anstehen, in eigener Kompetenz zu 
treffen. Durch eine solche Regelung wird das 
Verfahren beschleunigt. Zugleich stellt sie einen 
Beitrag zur Entlastung der Gerichte dar. 
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29. Zu § 318 

Es handelt sich um eine redaktionelle Ände-
rung. 

30. Zu § 319 

Auch hier sollen lediglich redaktionelle Anpas-
sungen vorgenommen werden. 

31. Zu§ 321 

Durch die Einfügung des neuen Satzes 2 in 
Absatz 1 soll die Hauptaufgabe deutlich gemacht 
werden, die dem Betriebsrat, der das Übergangs-
mandat ausübt, obliegt. 

Die Fraktion der SPD hat folgende Änderungs-
anträge gestellt: 

— „In § 321 Abs. 1 Satz 3 wird nach dem ersten 
Halbsatz das Komma durch einen Punkt 
ersetzt. Der Rest des Satzes entfällt." 

— „ § 321 Abs. 3 wird gestrichen." 

Die Anträge sind mit den Stimmen der Koalitions-
fraktionen unter Hinweis darauf, daß sich die 
betreffenden Regelungen bereits im Gesetz über 
die Spaltung der von der Treuhandanstalt verwal-
teten Unternehmen bewährt hätten, abgelehnt 
worden. 

32. Zu § 322 

Die Fraktion der SPD hat folgenden Änderungs-
antrag gestellt: 

„ § 322 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

Wird im Falle des § 321 Abs. 1 Satz 1 die 
Organisation des gespaltenen Betriebes insbe-
sondere in den mitbestimmungspflichtigen Ange-
legenheiten nichts geändert, so wird für die 
Anwendung des Betriebsverfassungsgesetzes 
vermutet, daß dieser Betrieb von den an der 
Spaltung beteiligten Rechtsträgern gemeinsam 
geführt wird." 

Der Antrag ist mit den Stimmen der Koalitions-
fraktionen abgelehnt worden, weil man der Auf-
fassung war, die Ergänzung im Text könnte als 
nicht gewollte Einschränkung der Regelung miß-
verstanden werden. 

33. Zu § 323 

Nach Auffassung des Rechtsausschusses ist es 
ausreichend, wenn das Verschlechterungsverbot 
in Absatz 1 lediglich für ein Jahr vorgesehen wird. 
Die in Absatz 2 für bestimmte Fälle vorgesehene 
Regelung der eingeschränkten gerichtlichen 
Nachprüfbarkeit lehnt sich an ähnliche Vorschrif-
ten in der Insolvenzordnung an. 

34. Zu § 324 

Anders als im Regierungsentwurf (vgl. dort § 132) 
soll die Anwendbarkeit des § 613a Abs. 1 und 4 
BGB in Umwandlungsfällen in einer besonderen 
Vorschrift klargestellt werden. 

35. Zu § 325 neu 

Die Fraktion der SPD hat folgende Änderungs-
anträge gestellt: 

„Es wird folgender § 325 neu eingefügt: 

(1) Entfallen durch Umwandlung im Sinne die-
ses Gesetzes (§ 1) für einen der beteiligten und 
fortbestehenden Rechtsträger die gesetzlichen 
Voraussetzungen für die jeweilige Beteiligung 
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im 
Aufsichtsrat, so kann durch Tarifvertrag die Bei-
behaltung des zuletzt angewendeten Gesetzes 
vereinbart werden, wenn die Mitbestimmung 
wegen des Unterschreitens der maßgeblichen 
Arbeitnehmerzahl entfällt. 

(2) Wenn die übrigen Voraussetzungen für 
einen Aufsichtsrat entfallen, kann durch Tarifver-
trag ein Beirat für den oder die Rechtsträger 
vereinbart werden. " 

hilfsweise: 

„Es wird folgender § 325 neu eingefügt: 

(1) Entfallen durch Umwandlung im Sinne die-
ses Gesetzes (§ 1) für einen der beteiligten und 
fortbestehenden Rechtsträger die gesetzlichen 
Voraussetzungen für die jeweilige Beteiligung 
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im 
Aufsichtsrat, so kann durch Vereinbarung der 
Tarifpartner, die kein Tarifvertrag ist, die Beibe

-

haltung des zuletzt angewendeten Gesetzes ver-
einbart werden, wenn die Mitbestimmung wegen 
des Unterschreitens der maßgeblichen Arbeit-
nehmerzahl entfällt. 

(2) Wenn die übrigen Voraussetzungen für 
einen Aufsichtsrat entfallen, kann durch Verein-
barung der Tarifpartner, die kein Tarifvertrag ist, 
ein Beirat für den oder die Rechtsträger vereinbart 
werden. " 

Die Anträge sind mit den Stimmen der Koalitions-
fraktionen aus den bereits unter C. I. aufgeführten 
Gründen abgelehnt worden. 

Zu Artikel 4 — Änderung des Gesetzes betreffend 
die Gesellschaften mit beschränkter 
Haftung 

36. Durch die vom Rechtsausschuß neu eingefügte 
Nummer 2 a soll sichergestellt werden, daß die 
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vom Deutschen Bundestag bereits im Rahmen des 
Einführungsgesetzes zur Insolvenzordnung be-
schlossenen Vorschriften über die vereinfachte 
Kapitalherabsetzung unabhängig von dem 
Ausgang des Vermittlungsverfahrens betref-
fend die Insolvenzrechtsreform in Kraft treten 
können. 

Zu Artikel 6 — Änderung des Aktiengesetzes 

37. Zu Nummer 6 (§ 293 e) 

Durch die Ergänzung in Absatz 2 soll klargestellt 
werden, daß auch der Prüfungsbericht nach 
§ 293 e entbehrlich ist, wenn alle Anteilsinhaber 
auf seine Erstattung verzichten. 

38. Zu Nummer 8 (§ 306) 

Auf Anregung des Bundesrates soll die im 
Spruchstellenverfahren des Umwandlungsgeset-
zes vorgesehene Neuerung, für Nebenentschei-
dungen dem Vorsitzenden einer Kammer für 
Handelssachen die alleinige Kompetenz zuzu-
weisen, in die Vorschriften über das aktienrecht-
liche Spruchstellenverfahren übernommen wer-
den. 

Wegen der Vergleichbarkeit beider Verfahren 
soll auch die Regelung über die erweiterten 
Befugnisse des gemeinsamen Vertreters im 
aktienrechtlichen Verfahren Anwendung fin-
den. 

Im übrigen handelt es sich um redaktionelle 
Folgeänderungen. 

Zu Artikel 8 — Änderung des 
Versicherungsaufsichtsgesetzes 

39. Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung 
des Einleitungssatzes. 

Zu Artikel 10 — Änderung des 
Kreditwesengesetzes 

40. Zu Nummer 2 

Die Fortführung der Bezeichnung „Sparkasse" 
nach der Umwandlung von Unternehmen, die 

diese Bezeichnung bisher geführt haben, soll 
nicht ohne weiteres, sondern nur bei Vor-
liegen bestimmter Voraussetzungen möglich 
sein. 

Zu Artikel 11 — Änderung des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen 

41. Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung 
des Einleitungssatzes. 

Zu Artikel 16 — Änderung des Gesetzes über die 
Angelegenheiten der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit 

42. Es handelt sich um eine Folgeänderung zu der auf 
Anregung des Bundesrates erfolgten Änderung 
in Artikel 1 § 26 Abs. 1 Satz 2 UmwG (oben 
Nr. 5). 

Zu Artikel 17 — Änderung des 
Gerichtskostengesetzes 

43. Die geänderte Fassung berücksichtigt die Neu-
gliederung des Kostenverzeichnisses durch das 
Kostenrechtsänderungsgesetz 1994. 

Zu Artikel 18a — neu — Änderung des 
Landwirtschafts-
anpassungsgesetzes 

44. In den neuen Bundesländern hat sich ein Bedürf-
nis gezeigt, Genossenschaften, die aus der 
Umwandlung einer früheren LPG hervorgegan-
gen sind, die Möglichkeit einzuräumen, durch 
eine erneute Änderung ihrer Rechtsform in eine 
Personengesellschaft umgewandelt zu werden. 
Um den gesetzlichen Regelungsaufwand mög-
lichst gering zu halten, sollen für diesen Vorgang 
die Vorschriften des Landwirtschaftsanpassungs-
gesetzes über den Formwechsel einer LPG in eine 
Personengesellschaft entsprechend anwendbar 
sein. 



Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 	Drucksache 12/7850 

Zu Artikel 19 — Inkrafttreten 

45. Im Hinblick auf die Praxis vieler Unternehmen, 
deren Geschäftsjahr mit dem Kalenderjahr über-
einstimmt, soll das neue Umwandlungsrecht zum 
1. Januar 1995 in Kraft treten. 

Berlin, den 25. Mai 1994 

Joachim Gres 

Berichterstatter 

Detlef Kleinert (Hannover) Dr. Wolfgang Freiherr von Stetten Ludwig Stiegler 




